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 Liebe Leserinnen  
                               und Leser,

Demokratie lebt vom 
Mitmachen, Mitden-
ken, Mitbestimmen 
– und das beginnt 
in Bayern bei den 
Kindern und Jugend-
lichen. Ob im Mor-
genkreis in der Kita, 
als Streitschlichterin 
und Streit schlichter 

in der Schule, in Vereinen und Verbänden, 
Jugendparlamenten oder bei Veranstaltungen 
wie unseren  Bayerischen Jugendpolitiktagen 
und unseren Zukunftsdialogen – wir in  Bayern 
fördern gezielt die Mitbestimmung von Kin-
dern und Jugendlichen. Dafür steht unser 
 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 
ebenso wie unser Bayerischer Aktionsplan 
Jugend. Als  Bayerische Jugendministerin sage 
ich: Kinder und Jugendliche sollen mitreden, 
mitentscheiden, mitgestalten. Partizipation ist 
ihr Recht – und unsere Verantwortung! 

Mit dem vorliegenden Gesamtkonzept geben 
wir der Partizipation von jungen Menschen 
noch mehr Schwung. Unser Leitgedanke lautet: 
Strukturen weiterentwickeln, Kompetenzen 
stärken, eigenständige Gestaltungsfreiräume 
fördern. Das ist ein klares Bekenntnis für mehr 
Mitbestimmung! Ich danke allen, die sich um 
die Partizipation junger Menschen bemühen,  
insbesondere unseren Partnerinnen und Part-
nern beim Bayerischen Jugendring (BJR) und 
seiner Fach- und Servicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung Bayern (KiJuBa) sowie dem 
Landesheimrat Bayern. Gemeinsam stärken 
wir die Mitbestimmung für Kinder und Jugend-
liche auf Landesebene – aktiv, direkt, zukunfts-
weisend. 

In diesem Sinne: Rücken wir die Anliegen von 
Kindern und Jugendlichen noch mehr in den 
Mittelpunkt!

Ulrike Scharf, MdL
Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales
weitere stellvertretende Ministerpräsidentin
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unterschiedliche Sichtweisen und Wertungen, 
schafft Akzeptanz für Entscheidungen und lehrt 
auf diese Weise die Verfahrens- und Entschei-
dungsregeln eines demokratischen Prozesses als 
Grundlage für ein gelingendes Miteinander in 
unserer Gesellschaft und insgesamt zur Stär-
kung unserer Demokratie. 

Die Umsetzung, Stärkung und Weiterentwick-
lung der Beteiligung von allen Kindern und 
Jugendlichen ist eine gesamtgesellschaftliche 
Daueraufgabe. Entscheidend für die Umsetzung 
sind eine entsprechende positive Grundeinstel-
lung der Erwachsenen einschließlich der Bereit-
schaft in diesem Zusammenhang auch auf einen 
Teil ihrer „Macht“ zu verzichten, verlässliche 
Strukturen und transparente Verfahren bzw. 
Absprachen sowie die Befähigung sowohl der 
Kinder und Jugendlichen als auch der Erwach-
senen. Gefordert sind neben den jeweiligen 
Entscheidungsträgern in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen auch Staat und Politik. Sowohl 
bei der Kinder- und Jugendkonferenz als auch 
bei der Anhörung zum Thema Jugendbeteiligung 
im Sozialpolitischen Ausschuss des Bayerischen 
Landtags (AU SOPO) am 6. Mai 2021 haben 
junge Menschen die Forderung bekräftigt, ins-
gesamt auch mehr im Rahmen politischer Ent-
scheidungsprozesse beteiligt zu werden. 

Ziel des Gesamtkonzepts ist es, mit einem res-
sortübergreifenden Gesamtansatz auf Landes-
ebene weitere Impulse zur Stärkung der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen für alle 
sie betreffenden Lebensbereiche zu geben. Bei 
den aktuellen Bemühungen um weitere Verbes-
serungen gilt es, ein besonderes Augenmerk 
auf die Stärkung der Partizipation von sozial 
benachteiligten bzw. individuell beeinträchtig-
ten jungen Menschen sowie von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung zu richten. 

Die Begrifflichkeiten Partizipation und Betei-
ligung werden im Gesamtkonzept synonym 
verwendet. Auf der Grundlage der bereits be-
stehenden Strukturen, Angebote und Möglich-
keiten wurde bereits ein landesweiter Prozess 
unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
angestoßen. Kontextbezogen sollen weitere Im-
pulse gegeben werden, die Auslotung weiterer 
Optimierungsmöglichkeiten und die entspre-
chende Fortschreibung erfolgen als kontinuier-
licher partizipativer Prozess unter Einbindung 
der jungen Generation (siehe dazu Ziffern B. VI. 
6. sowie C.).

A. Einführung

1   „Partizipation ermöglichen und Engagement fördern“ ist bereits ein zentraler Eckpfeiler und damit wichtige Leitlinie im Rahmen des 
 Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung („Potenziale entfalten – Gesellschaftliches Miteinander gestalten – 
 Brücken bauen“) für den gesamten Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 

2   Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, a. a. O., u. a. S. 17, 24, 45 ff.; s. a. Abschlussbericht Runder Tisch „Heim-
erziehung in den 50er und 60er Jahren“, Empfehlungen S. 39 ff. sowie Abschlussbericht Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in 
 Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“, BT-Drs. 17/8117), S. 12 ff.

3   Im Einzelnen siehe auch Positionspapier des BJR, „Jugendgerechte Kommunen in Bayern“ samt Arbeitshilfe „Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen in den Städten und Gemeinden – Kommunale Jugendpolitik als qualifizierte Beteiligungspolitik“; BMFSFJ, Für ein kind-
gerechtes Deutschland, „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“, S. 6 ff.; Beiträge zum Thema Partizipation im 
Online-Familienhandbuch des IFP, http://www.familienhandbuch.de. 

4   Mit dem Ziel, die Sichtweisen und Anliegen von Kindern und Jugendlichen zum Thema Partizipation zur Geltung zu bringen, hat das 
StMAS eine bayernweite Kinder- und Jugendkonferenz durchgeführt. Zu den Erkenntnissen im Einzelnen siehe auch Ziffer C. 

Die Umsetzung des Rechts auf Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen in ihren unter-
schiedlichen Lebens- und Erfahrungsräumen ist 
ein zentrales Anliegen der Bayerischen Staats-
regierung.1 Maßgeblich sind hierbei insbeson-
dere die Berücksichtigung der Sichtweisen von 
Kindern und Jugendlichen und ihre alters- und 
entwicklungsangemessene Einbindung in die für 
sie relevanten Entscheidungsprozesse sowie die 
Förderung ausreichender Gestaltungsfreiräume. 

Partizipation und die damit auch verbundene 
Übertragung alters- und entwicklungsangemes-
sener Aufgaben und Mitverantwortung sind 
wesentliche Grundlage für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu gemeinschaftsfä-
higen und verantwortungsbewussten Persön-
lichkeiten. Partizipation in diesem Sinn fördert 
das Erleben von Selbstwirksamkeit und stärkt 
ihre Eigenverantwortung sowie Gemeinschafts- 
und Demokratiefähigkeit gleichermaßen. Das 
Kennen der eigenen Rechte sowie ihrer Parti-
zipations- und Beschwerdemöglichkeiten sind 
Grundvoraussetzung für die Rechtsausübung 
und zugleich wichtige Schutzmechanismen für 
Kinder und Jugendliche.2 Partizipation ist auch 
für die jeweiligen Entscheidungsträger (z. B. vor 
Ort in den Kommunen, in Institutionen) von 
zentraler Bedeutung. So ist die Möglichkeit für 

junge Menschen, sich in Entscheidungsprozesse 
einbringen zu können, ein wesentlicher Faktor 
zur Umsetzung von kind- und jugendgerechten 
Lebensräumen und zur Stärkung von Identifika-
tion und Gemeinschaftssinn.3 

Es gibt in Bayern bereits vielfältige Angebote 
und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
zur Partizipation und aktiven Mitgestaltung 
ihrer Lebensräume. Die Erfahrungen aus der 
Praxis zeigen aber auch Verbesserungspotenzi-
ale auf. Kinder und Jugendliche haben zunächst 
ein hohes Interesse an Partizipation dort, wo 
ihr unmittelbares Lebensumfeld betroffen ist. 
Beispielhaft zu nennen sind Entscheidungen in 
der Familie und in der Schule. Sie wollen aber 
auch in größere Zusammenhänge einbezogen 
werden, wie etwa bei der Ausgestaltung der aus 
Infektionsschutzgründen erforderlichen Be-
schränkungen in der Corona-Pandemie sowie 
bei den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz. Dies hat insbesondere die landes-
weite Kinder- und Jugendkonferenz des StMAS 
am 30. April 2021 bestätigt.4 Gerade auch bei 
diesen Themen gilt es, verstärkt Kindern und 
Jugendlichen eine Stimme zu geben und sie in 
geeigneter Weise in die hierzu stattfindenden 
Diskussions- und Entscheidungsprozesse ein-
zubinden. Dies fördert das Verständnis für 
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Willensbildungsprozess im Einzelfall auch 
zurücktreten müssen. Im Zusammenhang mit 
der Befähigung zur Partizipation an politischen 
Entscheidungsprozessen ist deshalb die poli-
tische Bildung ein zentraler Grundpfeiler für 
Demokratiefestigkeit. 

 → Partizipation ist zudem eine zentrale Kinder-
schutz-Strategie. Pädagogische Beziehungen 
sind immer auch Machtverhältnisse, aus denen 
Gefährdungen für Kinder erwachsen können. 
Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren sind 
essenziell für Kinder und Jugendliche, um sich 
gegen Machtmissbrauch wehren und be-
schweren zu können, und ebenso essenziell  
für ihre pädagogischen Bezugspersonen, mit 
ihrer Macht verantwortungsvoll und reflek-
tiert umzugehen.

Das Recht von Kindern und Jugendlichen auf 
Partizipation ist in vielfältiger Weise gesetzlich 
verankert. Grundlegende Vorschriften finden 
sich im internationalen Recht (v. a. Art. 3, 4, 12 
UN-Kinderrechtskonvention [UN-KRK], UN-
Behindertenrechtskonvention), im  Grundgesetz 
insbesondere bei den Grundrechten und anderer 
Vorgaben (wie Art. 103 GG) sowie in verschie-
denen nationalen Gesetzen (SGB VIII, BauGB, 
FamFG etc.). Diese Regelungen bilden eine 
wichtige Basis, ganz entscheidend ist aber, wie 
die Rechte konkret umgesetzt und mit Leben 
gefüllt werden.7 Dies betrifft alle die Kinder 
und Jugendlichen betreffenden Entscheidungen 
im Kontext Familie, Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, generell alle Einrichtungen und Dienste 
der Jugend- oder Behindertenhilfe, Freizeitein-
richtungen und sonstige Institutionen ebenso 
wie Gerichts- und Verwaltungsverfahren und 
alle weiteren gesellschaftlichen und politischen 
Bereiche.

7   S. a. IFP, Familienhandbuch „Wir bestimmen mit! Das Recht auf Partizipation in der Familie“, in  
https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/kinderbeteiligung/BeteiligungundDemokratie.php. 

Jeder junge Mensch hat von Geburt an ein 
Recht darauf, seine Interessen, Wünsche, 
 Hoffnungen, Ängste etc. überall dort einzubrin-
gen, wo es um seine Belange geht. Seine Sicht-
weisen und Bedürfnisse sind ernst zu nehmen 
und in angemessener Weise zu berücksichtigen. 
Parti zipation muss kontextbezogen und ziel-
gruppenorientiert umgesetzt werden. Wichtig 
ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Al-
ters- und Entwicklungsphasen sowie Lebensla-
gen. So befinden sich Kinder und Jugendliche je-
weils in einer eigenen, besonderen Lebensphase 
zwischen völliger Schutzbedürftigkeit des Säug-
lings und dem Autonomiestreben von Jugend-
lichen im Übergang zum Erwachsenenleben.

I. Bedeutung der Partizipation  
von  Kindern und Jugendlichen

Partizipation in diesem Sinn bedeutet Beteili-
gung an Entscheidungen, die das eigene Leben 
und das der Gemeinschaft betreffen. Dazu 
gehören Mitwirkung und Mitsprache, Mitgestal-
tung, Mitbestimmung und Mitverantwortung 
ebenso wie das Ermöglichen von Selbstbestim-
mung.5 Im Sinne eines weiten Verständnisses 
sind auch die eigenständigen Gestaltungsfrei-
räume und die generellen Möglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen hiermit verbunden, 
sich eigenaktiv zu engagieren und von sich aus 
Einfluss auf ihren Alltag, ihre Lebens- und Lern-
zusammenhänge zu nehmen. Beschwerde- und 
Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung 
sind weitere Aspekte von Partizipation. Mit 
der Umsetzung von Partizipation verbunden ist 
auch die die alters- und entwicklungsangemes-
sene Übertragung von Aufgaben, Mitverantwor-
tung und Eigenverantwortung.

Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
in diesem weiten Verständnis ist eine gesamt-
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe von 
 enormer Bedeutung: 

 → Partizipation ist ein zentraler Aspekt in 
der Arbeit von Bildungseinrichtungen und 
Bestandteil eines inklusiven Bildungsver-
ständnisses.6 Basierend auf dem Bild vom 
Kind als aktivem, kompetentem Mitgestalter 
seiner Lern- und Entwicklungsprozesse ist 
nachhaltige Bildung auf Dialog, Kooperation, 
Aushandlung und Verständigung und damit 
auf Partizipation ausgerichtet. Partizipation 
erleichtert es, die pädagogische Praxis inklusiv 
zu gestalten, in die sich alle Kinder und Jugend-
liche mit ihren unterschiedlichen Ideen und 

5   Siehe dazu ausführlich BMFSFJ, Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, a. a. O., S. 7 f. sowie Prengel 2016  
(WiFF-Expertise Band 47), Deutsches Jugendinstitut 2017 (WiFF-Wegweiser Band 12).

6   Siehe dazu für außerfamiliäre Bildungsorte wie Kita und Schule, insbesondere Bayerische Leitlinien  
zur Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit,  
http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/themen/paedagogik-didaktik-methodik/leitlinien-fuer-bildung-und-erziehung/.

Perspektiven aktiv und für alle bereichernd 
einbringen können. Die systematische Eta-
blierung von Partizipationsmöglichkeiten ist 
Voraussetzung, um einen wertschätzenden 
Umgang mit Vielfalt und Formen des Mit- und 
Voneinander-Lernens in heterogenen Gruppen 
zu entwickeln. Damit leistet Partizipation auch 
einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung und Beeinträchtigungen sowie 
zur Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund.  

 → Partizipation stärkt Kinder und Jugendliche 
in ihren sprachlichen, sozial-emotionalen und 
kognitiven Kompetenzen und in ihrer Entwick-
lung zu verantwortungsbewussten Persön-
lichkeiten. In allen Lebens- und Bildungsorten 
von Kindern und Jugendlichen kommt daher 
der Alltagspartizipation eine herausragende 
Bedeutung zu.  

 → Partizipation ist Wesensmerkmal und Grund-
voraussetzung von Demokratie. Durch die 
Mitgestaltung ihrer Lebensbereiche und Be-
rücksichtigung ihrer Sichtweisen und Belan-
ge werden Kinder und Jugendliche motiviert, 
freiwillig Verantwortung zu übernehmen. Sie 
können Selbstwirksamkeit erfahren, wenn ihre 
Stimme Gehör und Berücksichtigung findet. 
Partizipation erhöht die Identifikation,  stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl und die Bereit-
schaft, sich für Demokratie einzusetzen, und 
erleichtert soziale Inklusionsprozesse, denn 
Mitentscheidung ist untrennbar verbunden mit 
sozialer Mitverantwortung. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist aber auch das Verständnis, 
dass in einer Demokratie Entscheidungen nach 
dem Mehrheitsprinzip getroffen werden und 
dabei eigene Meinungen im demokratischen 

A. Einführung – I. Bedeutung der Partizipation von  Kindern und Jugendlichen
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Verant wortungsübernahme für sich selbst 
aber auch für andere, der persönlichen Balance 
zwischen der eigenen Freiheit und den gesell-
schaftlichen Erwartungen, dem Schaffen von 
Vertrauen in politische Entscheidungsprozesse, 
(gesellschaftspolitische) Meinungsbildung und 
Gemeinschaftsfähigkeit gerade in dieser Le-
bensphase besondere Bedeutung zu.12 Sozial 
benachteiligte bzw. individuell beeinträchtigte 
Jugendliche können dabei besondere Unterstüt-
zung brauchen. Wichtige Lernfelder in dieser 
Altersphase sind insbesondere Angebote der 
Jugendarbeit und Beteiligungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten im kommunalen Lebensraum.

Schülerinnen und Schüler aller  
Jahrgangsstufen
Die Institution Schule sowie das schulische 
Umfeld sind ein zentraler Lern- und Lebens-

12    Jugendstrategie der Bundesregierung, „In gemeinsamer Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend“, S. 9;  
ferner BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, S. 9 ff. 

raum, an dem sich alle Kinder und Jugendlichen 
regelmäßig und mit wachsenden Zeitanteilen 
aufhalten. Dies gilt gerade mit Blick auf den Aus-
bau von Ganztagsangeboten an Schulen. Die 
Möglichkeiten, Partizipation auch dort unmit-
telbar zu erleben und eine partizipative Kultur 
zu etablieren bzw. weiterzuentwickeln und vor 
allem auch das Wissen rund um Demokratie und 
Gemeinwesen im Rahmen politischer Bildung zu 
vermitteln und zu verstärken, gilt es zu nutzen. 
Hier bestehen große Potenziale bei der weiteren 
Ausgestaltung von Ganztagsangeboten an Schu-
len. Dies bietet die Chance, dass alle Kinder, in 
unterschiedlichen Lebenslagen, unabhängig von 
ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund er-
reicht und entsprechend gestärkt werden. Sozial 
benachteiligten bzw. individuell beeinträchtigten 
Schülerinnen und Schülern in inklusiven Settings 
muss besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Alters- bzw. kontextbezogene Beispiele:

Kinder in den ersten sechs Lebensjahren 
Die Befähigung zu Partizipation und Demokra-
tiebildung beginnt bereits bei den Jüngsten. Frü-
he positive Partizipationserfahrungen in Verbin-
dung mit aktiver Einbeziehung in die Gestaltung 
des gemeinsamen Alltags haben große Bedeu-
tung für alle weiteren Altersphasen. Neben der 
Familie sind hierbei Kindertageseinrichtungen 
(Kitas), Kindertagespflegestellen, Heilpädago-
gische Tagesstätten (HPT) und Schulvorberei-
tende Einrichtungen (SVE) sowie stationäre Ein-
richtungen wichtige Lern- und Erfahrungsorte 
für Kinder. Kinder in dieser Altersphase brau-
chen für die Verwirklichung ihrer Partizipations-
rechte in besonderem Maße Erwachsene, die sie 
aktiv unterstützen, sowie viele Gelegenheiten 
im Alltag, Beteiligungserfahrungen zu machen 
und die sozialen Umgangsformen hierfür einzu-
üben. Genauso wichtig ist es, ihnen Freiräume 
für die Entwicklung der eigenen Partizipations-
kompetenzen zu ermöglichen, damit sie diese 
Rechte auch leben und als Teil ihres Alltags 
erfahren können. Dies geschieht vor allem auch 
im freien Spiel, das Kinder von sich aus initiieren. 
„Je jünger bzw. je weniger selbstständig Kinder 
sind, 

 → desto weniger können sie selbst Beteiligungs-
rechte einfordern, 

 → desto größer ist die Verantwortung der 
 Erwachsenen, Kindern Partizipation zu 
 ermög lichen, 

 → desto höher sind die Ansprüche daran, wie 
Partizipation methodisch umzusetzen ist, 

 → desto wichtiger ist es, über die Grundhaltung 
nachzudenken, die das Handeln des pädago-
gischen Personals bestimmt.8

8  S. a. BMFSFJ, Für ein kindgerechtes Deutschland, „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“, S. 16.
9  15. Kinder- und Jugendbericht, BT-Drs. 18/11050, 2017, S. 6 ff.
10   In diesem Gesamtkonzept liegt der Fokus auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen; zur Jugendpolitik insgesamt siehe  

v. a. Aktionsplan Jugend, https://www.stmas.bayern.de/aktionsplan-jugend/.  
11   So standen im Jahr 2021 z. B. über 36,3 Mio. € für die Jugendarbeit in Bayern zur Verfügung  

(inkl. Investivkostenförderung für Jugendherbergen und Schullandheime etc.). Dies ist die höchste Summe, die es je gab. 

Jugendphase generell
Die Jugendphase ist eine ganz besondere und 
prägende Entwicklungsphase gerade auch in 
Bezug auf Partizipation und Demokratiebildung. 
Junge Menschen machen eigene Erfahrungen, 
probieren sich aus und entwickeln sich zu eigen-
ständigen Persönlichkeiten. Von zentraler Be-
deutung sind dabei soziale Räume und Kontakte 
zu Gleichaltrigen. Die Hauptherausforderungen 
des Jugendalters beschreibt der 15. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung mit drei 
Begriffen: Qualifizierung, Selbstpositionierung 
und Verselbstständigung.9 Die Phase der Jugend 
ist dabei als eine eigenständige  Lebensphase 
anzusehen und bedarf als solche, über das 
Thema Partizipation hinaus, besonderer gesell-
schaftlicher und jugendpolitischer Aufmerksam-
keit.10 Der Bayerischen Staatsregierung ist die 
Jugendphase insgesamt von jeher besonders 
wichtig, weshalb sie beste Rahmenbedingungen 
für junge Menschen in Bayern geschaffen hat. 
Dies zeigt sich auch an den Finanzmitteln für 
die Jugendarbeit.11 Auch der bereits 2019 ge-
startete StMAS-Aktionsplan „Jugend“ ist sehr 
breit aufgestellt und beinhaltet fünf verschie-
dene Handlungsfelder: „Dialog mit der Jugend 
intensivieren“, „Öffentliche Plattformen für 
 Jugendanliegen schaffen“, „Jugendthemen vor 
Ort weiterentwickeln“, „Außerschulische  
Demo kratiebildung stärken“ und „Jugendwer-
ker“ (Fachkräfte und Ehrenamtliche) unterstüt-
zen“ (siehe dazu auch Ziffer B. VI.). 

Wichtige Aspekte in dieser Phase sind mit Blick 
auf die Partizipation der Übergang von der Kind-
heit ins Erwachsenenleben und die Befähigung 
zu gesellschaftlicher und politischer  Beteiligung. 
Gerade auch mit Blick auf die Selbstpositio-
nierung und Verselbstständigung kommen 
dem positiven Erleben von Partizipation, der 

A. Einführung – I. Bedeutung der Partizipation von  Kindern und Jugendlichen
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III. Ansatzpunkte, Methodik und  
weiteres Vorgehen

Ansatzpunkte zur Stärkung der Partizipation 
ergeben sich kontextbezogen in den jeweiligen 
Lebensräumen und institutionellen Bezügen von 
Kindern und Jugendlichen. 
Relevant für eine gelingende Umsetzung sind 
dabei insbesondere:14

 → Wertschätzende Grundhaltung, die Veran ke-
rung alters- und entwicklungsangemessener 
Partizipationsstrukturen sowie verbindliche 
und transparente Beteiligungs- und Be-
schwerdeverfahren einschließlich alters-  
und entwicklungsangemessener Verantwor -
tungs  übertragung,

 → die Einräumung eigenverantwortlicher 
 Gestal tungsfreiräume, 

 → Information, Sensibilisierung, Wissensvermitt-
lung und Kompetenzerwerb sowohl bei den 
Kindern und Jugendlichen als auch bei den 
Erwachsenen.

Die Verwirklichung von Partizipation ist in den 
jeweiligen Kontextbezügen alters- und entwick-
lungsspezifisch umzusetzen. In diesem Zusam-
menhang gibt es zahlreiche Empfehlungen für 
die Praxis (siehe Hinweiskasten bei Ziffer B.). 
Aufbauend auf den bestehenden Strukturen, An-
geboten und Möglichkeiten sollen auch auf Lan-
desebene weitere Impulse zur Stärkung der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen gegeben 
werden. Dabei soll v. a. auch der Austausch von 
Good-Practice-Beispielen gefördert werden. 

14   So auch Ergebnis der Diskussionen im Rahmen der „AG Partizipation“.
15   So auch im Ergebnis Diskussion der „AG Partizipation“, siehe dazu Fn. 18.
16  Siehe 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., insb. S. 293 ff., S. 527 ff.
17   Zusammensetzung „AG Partizipation“: beteiligte Ressorts (StMAS, StMUK, StMI, StMB, StMJ, StMD, StMGP, StMUV, StMELF);  

Bayerisches Landesjugendamt, Staatsinstitut für Frühpädagogik, die durch den Bayerischen Landesjugendhilfeausschuss  benannten  
Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen und freien Jugendhilfe (u. a. aus BJR, LAG Jugendsozialarbeit, Aktion Jugendschutz Bayern, 
Kinderschutzbund Bayern, Vorsitzende des LJHA), ferner Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände.

 
Folgende kontextbezogene Lebens- und 
 Erfahrungsbereiche von Kindern und  
Jugendlichen werden dabei besonders  
in den Blick genommen:15

 → Familie
 → Kindertageseinrichtungen und Kinder-

tagespflege
 → Schule und schulisches Umfeld
 → Freizeit und öffentlicher Raum
 → Hoheitliche Räume: Verwaltung und Justiz
 → Politische Partizipation 
 → Digitale Lebensräume

 
Partizipation findet in den jeweiligen Lebensbe-
reichen verstärkt unter Nutzung digitaler Mög-
lichkeiten in unterschiedlichster Form statt. Hier 
ist besondere Aufmerksamkeit geboten, Kinder 
und Jugendliche zur verantwortungsvollen Nut-
zung der dortigen Partizipationsmöglichkeiten 
zu befähigen und auch geeignete Beteiligungs-
formate zu fördern. Deshalb wird diesem Thema 
ein eigener Gliederungspunkt gewidmet. Der 
16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregie-
rung verdeutlicht anschaulich die wechselseitige 
Bedeutung von politischer und digitaler Bildung 
gerade für die Demokratiebildung.16 

Im Rahmen der Ausarbeitung des Gesamtkon-
zepts erfolgte ein enger Austausch mit der  
Praxis. Hierzu wurde eine ressortübergreifende  
Arbeitsgruppe („AG Partizipation“) einberu-
fen.17 In das Konzept eingeflossen sind auch  
unmittelbare Sichtweisen von Kindern und  
Jugendlichen: Neben den Ergebnissen von 

II.  Zielsetzung des Gesamtkonzepts

 → Alle Akteure, die mit Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben, Staat und Gesellschaft sind gefordert, 
Partizipation einschließlich der Stärkung von Ei-
genverantwortung von Kindern und Jugendlichen 
in ihren unterschiedlichen Lebensräumen sowie 
an für sie relevanten Entscheidungsprozessen 
und in besonderen Lebenslagen umzusetzen und 
weiter zu fördern. Dies gilt auch für die Einräu-
mung eigener Gestaltungsfreiräume. 

 → Die Förderung ihrer Entwicklung zu einer eigen-
ständigen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
(Art. 2 GG, § 1 SGB VIII) und der Sicherstellung 
ihrer Beteiligung und Teilhabe ist in erster Linie 
Aufgabe der Eltern sowie der beteiligten Ein-
richtungen und Institutionen vor Ort. 

 → Mit dem Gesamtkonzept sollen dazu vor 
allem unterstützende Impulse auf Landes-
ebene zur Umsetzung, Weiterentwicklung 
und insgesamt zur Stärkung der Partizipation 
von allen Kindern und Jugendlichen und da-
mit auch ihrer Demokratiefähigkeit gegeben 
werden. Aber auch innerhalb staatlicher In-
stitutionen gilt es, in den jeweiligen Entschei-
dungsprozessen die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen umzusetzen und weiter zu 
stärken. Aufgebaut wird auf vorhandenen 
Erkenntnissen und Empfehlungen (siehe dazu 
Ziffer B.).13 Die Weiterentwicklung wird als 
Daueraufgabe gesehen, in die Kinder und 
Jugendliche unmittelbar einbezogen werden 
sollen (siehe dazu Ziffer B. VI. 5. und C.).  

 → Zielgruppe: Alle Kinder und Jugendlichen sind 
alters- und entwicklungsangemessen in den 
Blick zu nehmen, unabhängig von Alter, Ge-

13   Mit einem Positionspapier hat die Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings (BJR) Kommunen aufgerufen, den Interessen und  Bedürfnissen 
junger Menschen mit besonderer Aufmerksamkeit zu begegnen. Ausführlich siehe hierzu: Jugendgerechte Kommunen in Bayern „Gelingende 
Kommunale Jugendpolitik als Standortfaktor für Kommunen mit Zukunft“ samt Arbeitshilfe „Mitwirkung von  Kindern und Jugendlichen in den 
Städten und Gemeinden“ des Bayerischen Jugendrings – Kommunale Jugendpolitik als qualifizierte  Beteiligungspolitik“; für die Bildungsarbeit mit 
Kindern von 0–10 Jahren: den frühkindlichen Bereich: Bayerische Leitlinien zur Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschul-
zeit; Kapitel 8.1 im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, Querschnitt sthema im PQB-Qualitätskompass sowie Beiträge zur Partizipation im 
Online-Familienhandbuch www.familienhandbuch.de; ferner BMFSFJ, Nationaler Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland (2005), 
„Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und  Jugendlichen“ (2010). Im Einzelnen siehe auch Ziffer B.

schlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, 
sozialer oder kultureller Herkunft. In diesem 
Zusammenhang gilt es, Kinder und Jugend-
liche in ihren unterschiedlichen Lebenslagen im 
Blick zu haben und Partizipation gerade auch 
für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, die 
besondere Herausforderungen zu bewältigen 
haben (z. B. problembelastete Familienverhält-
nisse, Kinder und Jugendliche mit Behinderung, 
migrationsbedingte Herausforderungen) und 
dadurch gegebenenfalls bislang auch weniger 
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und ernst 
genommen zu werden, gemacht haben.  

 → Das Gesamtkonzept geht von einem weiten 
Partizipationsverständnis aus, ist bereichs-
übergreifend konzipiert und bezieht kontextbe-
zogene relevante Lebensräume einschließlich 
des digitalen Lebensraums sowie institutionelle 
Bezüge von Kindern und Jugendlichen mit ein.  

 → Unter Berücksichtigung des Beschlusses des 
Bayerischen Landtags „Für eine lebendige De-
mokratie – Junge Menschen stärker beteiligen“ 
(LT-Drs. 17/24085) ist ein wichtiger Teilaspekt 
die Stärkung der politischen Beteiligung junger 
Menschen zur Umsetzung einer lebendigen 
und starken Demokratie  (siehe hierzu Ziffer 
B. VI.). Hierzu werden auch Ansatzpunkte 
geprüft, wie die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen von politischen Ent-
scheidungsprozessen gestärkt werden können. 

 → Darüber hinaus sollen nicht nur weitere Impulse 
zur Stärkung der politischen Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen gesetzt, sondern ins-
gesamt Impulse zur Stärkung der Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen in allen sie be-
treffenden Lebensbereichen gegeben werden.

A. Einführung – II. Zielsetzung des Gesamtkonzepts
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B. Partizipation in den unter-
schiedlichen Lebensräumen und 
institutionellen Bezügen

19   ISB, Bayerische Leitlinien zur Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, S. 31.

Die unter Ziffer A. III. genannten Ansatzpunkte 
und kontextbezogenen Lebensräume bzw. in-
stitutionellen Bezüge werden im Folgenden vor 
dem Hintergrund bereits bestehender Struk-
turen, Angebote und Möglichkeiten zur Partizi-
pation für Kinder und Jugendliche auf mögliche 
Potenziale für Impulssetzungen auf Landes-
ebene zur Stärkung und Weiterentwicklung 
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
ausgelotet. Gelingende Partizipation erfordert 
in allen Bereichen eine positive Grundhaltung. 
Entscheidend sind ferner verlässliche alters- und 
entwicklungsangemessene Partizipations-
strukturen sowie verbindliche, transparente 
Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, aber 
auch die konkrete Inpflichtnahme in der ge-
meinsamen Gestaltung des Zusammenlebens. 
Insgesamt gilt es, auch ausreichend Vertrauen, 
Raum und Zeit für Kinder und Jugendliche zum 
Sammeln von Erfahrungen im Bereich Partizi-
pation sicherzustellen, um so die eigene Selbst-
wirksamkeit und Gestaltungskraft im konkreten 
Tun verantwortlich erleben zu können.

Von der Haltung der Erwachsenen hängt es 
generell entscheidend ab, wie sie Äußerungen 
und Verhaltensweisen der Kinder und Jugend-
lichen interpretieren, welche Gestaltungs- und 

Mitsprachemöglichkeiten sie ihnen einräumen, 
wie sie Mitverantwortung einfordern, wie sie 
die Interaktion gestalten und welche Rolle sie 
Kindern und Jugendlichen im jeweiligen Lebens-
bereich zuschreiben.19 Sensibilisierung, Infor-
mation und Qualifizierung sind deshalb für 
alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun 
haben (von Eltern, Pflegeeltern, pädagogischen 
Fachkräften, Lehrkräften, Entscheidungsträgern 
anderer Institutionen wie z. B. Bereich Justiz, 
Gesundheitswesen etc.) in Bezug auf alters- und 
entwicklungsangemessene sowie kontextbe-
zogene und zielgruppengerechte Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen zur Umsetzung 
und Stärkung von Partizipation essenziell. Dazu 
gehört v. a. auch, dass Partizipation von der je-
weiligen Leitungsebene aktiv unterstützt und als 
Handlungsprinzip in den Arbeitsprozessen inner-
halb der Einrichtung etc. zum Thema gemacht 
und mit Leben gefüllt wird. 

Kinder und Jugendliche können ihre Partizipa-
tionsrechte nur dann in all ihren Lebensbereichen 
umfassend wahrnehmen und als gelebte Wirk-
lichkeit erfahren, wenn sie ihre ihnen qua Gesetz 
zustehenden Rechte und von den Institutionen 
und Erwachsenen eingeräumten Partizipations-
möglichkeiten gut kennen und wissen, wie sie 

begleitenden Befragungen junger Menschen 
wurden vor allem auch die Erkenntnisse aus der 
Kinder- und Jugendkonferenz des StMAS am  
30. April 2021 sowie aus der Anhörung im 
 Sozialpolitischen Ausschuss des Bayerischen 
Landtags zur Stärkung der Jugendbeteiligung 
am 6. Mai 2021 berücksichtigt.18 Das Gesamt-

18   Berücksichtigt wurden insb. die Ergebnisse aus den Befragungen der LAG Jugendsozialarbeit sowie des Landesheimrats. Wegen der 
durch die Corona-Pandemie erforderlichen Einschränkungen des Präsenzunterrichts konnten die schulischen Befragungen nicht wie 
 geplant umgesetzt werden. Um einen Überblick über wichtige Anliegen von Kindern und Jugendlichen zu gewinnen, wurde stattdessen 
eine Kinder- und Jugendkonferenz durchgeführt, deren Ergebnisse berücksichtigt sind. 

konzept soll unter unmittelbarer Einbeziehung 
der Kinder und Jugendlichen kontinuierlich über-
prüft und Weiterentwicklungsbedarfe sollen 
aufgegriffen werden. In diesem Zusammenhang 
sollen künftig regelmäßige landesweite Kinder- 
und  Jugendkonferenzen stattfinden (siehe dazu 
 Ziffern B. VI. 5. und C.). 

A. Einführung – III. Ansatzpunkte, Methodik und weiteres Vorgehen
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Bayerische Leitlinien zur Bildung und Erzie-
hung von Kindern bis zum Ende der Grund-
schulzeit (2012/2014); https://www.ifp.
bayern/de/projekt/bayerische-bildungsleit-
linien/

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 
für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung (2005/2020), insbesondere Ka-
pitel 1.10 und 8.1; https://www.ifp.bayern/
de/projekt/bayerischer-bildungs-und-erzie-
hungsplan/

U3-Handreichung zum Bayerischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan, insbesondere 1.9 
und 3.3, LehrplanPLUS Fächerübergreifende 
Bildungs- und Erziehungsziele: z. B. für die 
Grundschule; https://www.lehrplanplus.ba-
yern.de/uebergreifende-ziele/grundschule.

Konkretisierende IFP- und  ISB-Materialien 
für den Kita- und Schulbereich:  
„Erfolgreiche Konzeptionsentwicklung leicht 
gemacht – Ein Orientierungsrahmen für 
bayerische Kindertageseinrichtungen (IFP 
2018); https://www.ifp.bayern/de/projekt/
erfolgreiche-konzeptionsentwicklung-leicht-
gemacht/

„Der PQB-Qualitätskompass – Instrument 
zur Beobachtung und Reflexion von Inter-
aktionsqualität in Kindertageseinrichtungen 
und (Groß-)Tagespflegestellen“ (IFP 2023); 
https://www.ifp.bayern/files/media/ifp/
public/projects/pqb/konzeption_pqb_kita_
und_ktp.pdf

Zur politischen Bildung, die im Lehrplan-
PLUS als fächerübergreifendes Bildungs- und 

21 Zu weiteren Empfehlungen in den jeweiligen Bereichen s. a. Verweise bei den jeweiligen Kapiteln. 

Erziehungsziel verankert ist; https://www.
lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele

Vgl. hierzu auch das Gesamtkonzept für die 
politische Bildung; https://www.isb.bayern.
de/schulartspezifisches/materialien/gesamt-
konzept-pb

SMV-Handbuch: http://www.isb.bayern.de/
download/15540/schuelervertreter.pdf 

BJR-Empfehlungen 
Zentrale Hilfestellungen für die Praxis zur 
 Umsetzung von Partizipationsmöglichkeiten 
finden sich in den zahlreichen Arbeitshilfen, 
Empfehlungen und weiteren Veröffentli-
chungen des BJR (siehe hierzu z. B. Ziffer B. 
VI. sowie https://shop.bjr.de/aktuelle-publi-
kationen/. z. B.: Jugendgerechte Kommunen 
in Bayern – „Gelingende Kommunale Jugend-
politik als Standortfaktor für Kommunen mit 
Zukunft“, Positionspaper mit Informationen 
und Praxisbeispielen, abrufbar unter https://
shop.bjr.de/positionen/161/jugendgerechte-
kommunen-in-bayern

Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in 
den Städten und Gemeinden – „Kommunale 
Jugendpolitik als qualifizierte Beteiligungspo-
litik“, Arbeitshilfe: Informationen, Praxisbei-
spiele und Handlungstipps, abrufbar unter 
https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/57/mitwir-
kung-von-kindern-und-jugendlichen-in-den-
staedten-und-gemeinden 
Im Übrigen siehe Verweise bei den jewei-
ligen Kapiteln.

etc.21

sich beteiligen können und welche Gestaltungs-
möglichkeiten sie haben. Wichtig ist beispiels-
weise, dass sie verstehen, wer die Regeln 
aufstellt und wie sie verändert werden können, 
worum es bei ihren Partizipationsrechten jeweils 
geht, wie demokratische Aushandlungs- und Ent-
scheidungsprozesse gelingen und wie Partizipa-
tions- und Beschwerdeverfahren funktionieren. 
Dabei heißt Partizipation nicht zwingend, dass 
auch alle Anliegen vollumfänglich berücksich-
tigt werden. Gerade in diesen Fällen ist es dann 
besonders wichtig, die Gründe für die jeweiligen 
Entscheidungen den Kindern und Jugendlichen 
zu erläutern. Gerade für den Bereich der (gesell-
schafts-) politischen Partizipation ist die poli-
tische Bildung von besonderer Bedeutung. 

Neben dem theoretischen Wissen rund um die 
Themen Partizipation und Demokratie erwer-
ben Kinder und Jugendliche partizipative Kom-
petenzen und demokratische Fähigkeiten vor 
allem durch konkretes Erleben von Partizipation 
in ihren jeweiligen Lebensräumen und bei der 
Nutzung von Gestaltungsfreiräumen. Dabei 
gemachte Selbstwirksamkeitserfahrungen, das 
Erleben, als Person selbst wertgeschätzt zu 
werden und wichtige Beiträge für das soziale 
Miteinander leisten zu können, sind essenziell 
für ihre Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten, für ihre soziale Teilhabe in der 
Gesellschaft und Demokratiebildung.20 Dies gilt 
umso mehr vor allem auch für die Gruppe sozial 
benachteiligter und individuell beeinträchtigter 
junger Menschen sowie junger Menschen mit 
Behinderung.

20   Siehe auch 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 541.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN ZUR 
UMSETZUNG KIND- UND JUGEND-
GERECHTER PARTIZIPATION IN DER 
PRAXIS SIND INSBESONDERE:

Materialien des BMFSFJ: 
BMFSFJ, „Für ein kindergerechtes Deutsch-
land – Qualitätsstandards für die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen. Allgemeine 
Qualitätsstandards und Empfehlungen für 
die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, 
Schule, Kommune, Kinder- und  Jugendarbeit 
und Erzieherische Hilfen“ (2010); https://
www.bmfsfj.de/resource/blob/94118/
c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/
kindergerechtes-deutschland-broschuere-
qualitaetsstandards-data.pdf

BMFSFJ, 16. Kinder- und Jugendbericht 
 „Förderung demokratischer Bildung im   
Kindes- und Jugendalter“, BT-Drs. 19/24200; 
2020; https://www.bmfsfj.de/resource/
blob/162234/e5605371020050b9813a7b
d55977c1c5/16-kinder-und-jugendbericht-
jugendbroschuere-data.pdf

BMFSFJ, Jugendbroschüre zum 16. Kinder- 
und Jugendbericht „Mitreden!“

Curriculare Verankerung von Partizipation 
im Bildungsbereich in Bayern: 
Neben den gesetzlichen gibt es dazu auch 
zahlreiche curriculare Verankerungen und 
fachliche Empfehlungen (im Einzelnen siehe 
Ziffer B. II. und B. III.). 

B. Partizipation in den unterschiedlichen Lebensräumen und institutionellen Bezügen
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LAG Jugendsozialarbeit unter jungen Menschen, 
die zur Zielgruppe des § 13 SGB VIII gehören. 
Der Lebensraum Familie wird als wichtiger Ort 
für Partizipation angesehen. Die Mehrheit der 
befragten jungen Menschen gaben an, dass Kin-
derrechte bekannt seien, gut die Hälfte gab an, 
oft nach ihrer Meinung gefragt zu werden und 
aktiv mitentscheiden zu können (z. B. im Rah-
men von Familientischen, Familienräten, Mithilfe 
in der Familie). Dabei wurde z. B. die Möglich-
keit der Mitentscheidung bei der Kleidungswahl, 
der Wahl der Freizeitgestaltung, beim Sport, 
Hobbys und der Nutzung von Social Media, 
Handykonsum und von Videospielen genannt. 
Der Wunsch nach mehr Mitwirkungsmöglich-
keiten wurde u. a. bei Entscheidungen zum eige-
nen Leben, in der Schule und beim Unterricht, 
zum Finanziellen, zur Umwelt und zur Gesell-
schaft insgesamt geäußert. Einige der befragten 
Kinder und Jugendlichen gaben aber auch an, 
nicht das Gefühl zu haben, grundsätzlich mit-
entscheiden zu können und ihre eigenen Rechte 
nicht wirklich zu kennen.27

(1) Partizipation in der Herkunftsfamilie
Die tatsächliche Umsetzung der Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen hängt entschei-
dend davon ab, dass bei den Eltern eine positive 
Grundeinstellung und das Know-how besteht, 
Kinder und Jugendliche alters- und entwicklungs-
angemessen in die Gestaltung des Familien-
alltags und familiäre Entscheidungsprozesse 
mit einzubeziehen und zu beteiligen. Dadurch 
kann ein Grundverständnis für demokratische 
Meinungsbildungsprozesse erfahren, eingeübt 
und Partizipation als etwas Selbstverständliches 
erlebt werden. Wichtig ist auch die Vorbildfunk-
tion von Eltern inklusive dem Wissen, dass eine 
adäquate Einbeziehung der Meinungen und 
Wünsche ihrer Kinder eine wesentliche Basis  

27   Nicht repräsentative Umfrage der LAG Jugendsozialarbeit im Rahmen der Erarbeitung des Gesamtkonzepts. Befragt wurden im Juni und 
Juli 2020 eine Zufallsstichprobe von ca. 230 Kindern und Jugendlichen, die Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen und in Jugendmi-
grationsdiensten, in einem Fall auch in einer Jugendwerkstatt, in Anspruch genommen haben.

28   IFP, Familienhandbuch, a. a. O.; Das Erziehungskonzept „Freiheit in Grenzen“ wurde von Klaus Schneewind 2012 entwickelt. 
29   Im Einzelnen siehe IFP, Familienhandbuch, a. a. O.; sowie Schneewind 2012, S. 410 f.

für ihr späteres Demokratieverständnis bildet. 
So ist das verlässliche Versprechen, Kinder und 
Jugendliche bei grundlegenden Familienentschei-
dungen einzubeziehen (z. B. Urlaubsziele, be-
sondere Anschaffungen wie Haustiere, Umzug 
in eine andere Stadt, aber auch Essensplanung 
für die Woche, punktuelle Einberufung eines 
Fami lienrats bei besonderen Themen etc.) ein 
wichtiges Strukturelement, das einerseits Halt 
und Sicherheit bietet und andererseits Kinder 
und Jugendliche als Mitgestalter der familienbe-
zogenen Grundentscheidungen ernst nimmt.

Entsprechend den Erfahrungen des Erzie-
hungskonzepts „Freiheit in Grenzen“ sind 
nach Winklhofer für praktizierte Beteiligung 
in der Familie folgende Erfolgsfaktoren zu 
nennen28:

 → „Elterliche Wertschätzung“ (respektvoller 
Umgang und Unterstützung durch die 
Eltern)

 → Fordern und Grenzen setzen (Zutrauen 
und Forderungen stellen, die Entwick-
lung der Kinder voranbringen; erforder-
lich auch: klare, dem Entwicklungsstand 
der Kinder angemessene Grenzsetzung; 
 Bereitschaft, Konflikte konstruktiv 
 auszutragen) sowie

 → Gewähren und Fördern von Eigenständig-
keit (Ernstnehmen der Kinder mit ihren 
Ansichten und Bedürfnissen; Stärkung der 
Entscheidungsfähigkeit und Selbstver-
antwortlichkeit durch ein Optimum an 
eigenen Entscheidungen).

 → Das Konzept „Freiheit in Grenzen“ enthält 
auch viele Anregungen für die Gestaltung 
von Partizipation im außerfamiliären  
Bereich.29 

I. Familie (Herkunftsfamilie,  
Pflegefamilie, Lebensort Heim)

Das Zuhause, in dem Kinder und Jugendliche 
leben und aufwachsen, sowie das direkte famili-
äre Umfeld, ist in vielfältiger Weise ein zentraler 
Lebensraum, wo u. a. Kommunikation und Inter-
aktionen von Anfang an erlernt und Beteiligung 
an Entscheidungsprozessen sowie Mitverant-
wortung ganz konkret erlebt werden können. 
Darüber hinaus ist der Lebensraum Familie ein 
elementar wichtiger Bildungsraum, in dem Hal-
tungen und Orientierungen generell in Bezug auf 
Beteiligung und Engagement – z. B. im Gemein-
wesen – vermittelt werden können.22 Gerade 
diese frühen und wiederholten Erfahrungen von 
Partizipation sind für die Entwicklung der Kinder 
und ihre weiteren Partizipationsmöglichkeiten 
in außerfamiliären Kontexten von besonderer 
Bedeutung.23 

1. Herkunftsfamilie
Die Art und Umsetzung von Partizipation 
innerhalb der Familie ist nach Art. 6 GG bzw. 
Art. 126 BV dem geschützten Kernbereich des 

22   Siehe hierzu 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 146 ff. Anregungen für die konkrete Gestaltung von Partizi-
pation gerade auch im Bereich Familie und wie hier die Qualität der Beteiligung weiter gesteigert werden kann, beschreibt Ursula 
Winklhofer in ihrem Beitrag im Online-Familienhandbuch des IFP, „Wir bestimmen mit! Das Recht auf Partizipation in der Familie“;  
 abrufbar unter: https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/kinderbeteiligung/BeteiligungundDemokratie.php.

23   Winklhofer in IFP, Familienhandbuch, a. a. O.: Die Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen für Beteiligung und Mitbestimmung wird 
laut Winklhofer wesentlich von der Intensität mitbeeinflusst, in der Kinder und Jugendliche dies im familiären Kontext erfahren haben.

24   Im Einzelnen siehe BMFSFJ, „Mitreden!“, Jugendbroschüre zum 16. Kinder- und Jugendbericht, S. 28 f. sowie 18. Shell-Jugendstudie, 
 Zusammenfassung, S. 25; https://www.shell.de/about-us/shell-youth-study/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002
dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd55/shell-youth-study-summary-2019-de.pdf.

25  Siehe hierzu 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 147 f.
26   Winklhofer in IFP, Familienhandbuch, a. a. O.: Neben den Ergebnissen zahlreicher Studien zur Beteiligung in der Familie werden 

 Anregungen für die konkrete Gestaltung von Partizipation aufgezeigt, die sowohl in der Familie, aber auch in Kommune, Schule  
und Kita die Qualität der Beteiligung steigern können. 

Elternrechts zuzuordnen und somit primäre 
Aufgabe der Eltern. Damit entzieht sich dieser 
Bereich grundsätzlich einer gesetzlichen Re-
gelung im Einzelnen. Bis zur Volljährigkeit ihrer 
Kinder tragen Eltern entscheidend über Ver-
tretungsbefugnisse zur Geltendmachung der 
Rechte ihrer Kinder bei. Um Partizipation in der 
Familie strukturell zu verankern, zu stärken und 
weiterzuentwickeln, gilt es in erster Linie, Eltern 
beratend zu begleiten und dies im Rahmen 
 elterlicher Erziehungsverantwortung alters- und 
entwicklungsangemessen umzusetzen.

Im Vergleich zu früheren Jahren werden  Eltern 
aus Sicht ihrer Kinder heutzutage weniger 
als Befehlsinhaberinnen und Befehlsinhaber 
wahrgenommen. Vielmehr wird mit den Eltern 
stärker „verhandelt“. Die große Mehrheit der 
Kinder und Jugendlichen gibt an, „gut oder so-
gar bestens mit ihren Eltern“ auszukommen.24 
Familie ist für viele Kinder und Jugendliche ein 
Lebensbereich, in dem sie bereits aktiv mitwir-
ken und auch selbst mitbestimmen können. 
Erfahrungsgemäß ist die Mitbestimmungsinten-
sität höher, wenn es sich ausschließlich um Be-
reiche der Kinder und Jugendlichen handelt, und 
fällt bei grundsätzlichen Entscheidungen, die 
die gesamte Familie betreffen, geringer aus.25 
Mitbestimmung findet beispielsweise vielfach 
statt, wenn es darum geht, mit welchen Freun-
den sich Kinder und Jugendliche treffen, was 
sie in ihrer Freizeit machen, welche digitalen 
Medien sie wie nutzen sowie im Hinblick auf 
die Auswahl der Kleidung und die Verwendung 
des eigenen Taschengelds.26 Dies bestätigt auch 
eine aktuelle, nicht repräsentative Umfrage der 
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wird, z. B. bei der Auswahl der Gesprächsthe-
men oder der Sprache, die in den Talks verwen-
det wird. Partizipation als Querschnittsthema 
findet sich in allen Gesprächsrunden wieder, wie 
z. B. bei Talks über digitale Medien das Thema 
„Mitmachen und Mitentscheiden“.35 
In einer digitalisierten Welt wird Medienkom-
petenz zu einer Schlüsselkompetenz, auch und 
gerade für Kinder, Jugendliche und Familien 
(siehe dazu auch Ziffer B. VII.). Digitale Medien 
sind inzwischen fester Bestandteil des Familien-
lebens. Ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Medien beinhaltet ein Bewusstsein über die Ge-
fahren und Chancen dieser Formate und muss 
gelernt werden. Familie ist auch hier ein wich-
tiger Raum, diese Kompetenz zu erwerben. Für 
die Familienbildung, die an der Lebensrealität 
der Familien ansetzt, bedeutet dies, die Eltern in 
diesem Bildungsprozess zu unterstützen. Gera-
de bei Fragen zur Mediennutzung ist die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen innerhalb 
der Familie unabdingbar. Nur so kann es gelin-
gen, ihnen ein Verständnis der Gefahren und 
Chancen der digitalen Medien altersadäquat 
zu vermitteln. Starre Verbote fördern hier eher 
eine heimliche und somit unreflektierte Nutzung 
und bergen daher Gefahren. Mit den Kindern 
ausgehandelte, an ihren Interessen orientierte 
Medienregeln lassen Raum für die Chancen. 
Angebote der Familienbildung müssen daher, 
soweit sie noch nicht darauf ausgerichtet sind, 
die Wichtigkeit von Partizipation der Kinder und 
Jugendlichen in diesem Themenfeld innerhalb 
der Familie deutlich machen und den Eltern ihre 
Möglichkeiten aufzeigen, wie sie die Kinder hier 
adäquat beteiligen können.

35   Stand Januar 2021 sind 48 Landkreise und kreisfreie Städte in 44 Standorten mit 69 Regionen bei ELTERNTALK beteiligt.  
Bislang nahmen über 150.000 Eltern an über 30.000 Talks teil. 

36   16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 143, 153 f.; in diesem Zusammenhang wird, auch wenn es noch keine 
 ausreichenden empirischen Befunde dazu gibt, auf die großen Potenziale der Familie für gelingende Demokratiebildung hingewiesen,  
die es weiter zu erforschen gelte. 

37   16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 153 f.
38   Konkrete Ansprechpartner für die unterschiedlichen Schultypen sind abrufbar unter https://www.km.bayern.de/kesch#:~:text=Bei%20

Beratungs-%20und%20Unterst%C3%BCtzungsbedarf%20stehen%20den%20Schulen%20folgende,zur%20Gestaltung%20der%20Bil-
dungs-%20und%20Erziehungspartnerschaft%20zur%20Verf%C3%BCgung.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Fa-
milie als wichtiger Raum der demokratischen 
 Bildung und auch der (politischen) Orientie-
rung zu  betrachten ist.36 In diesem Zusammen-
hang gilt es auch, gemeinsam mit der Familie 
 Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit 
Kita und Schule weiterzuentwickeln und auch 
die  Voraussetzungen weiter zu analysieren, 
wie  Eltern aktiv als eine wichtige Ressource in 
der Herausbildung von demokratischen Ori-
entierungen in schulische und außerschulische 
Maßnahmen zur Demokratiebildung verstärkt 
eingebunden werden können. 37 Zur Weiterent-
wicklung und Qualitätssicherung dieser Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft kann die 
Erstellung eines schulspezifischen Konzepts 
beitragen. Erarbeitet wird dieses Konzept an 
der jeweiligen Schule, unter Einbeziehung der 
Elternvertretung unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten an der jeweiligen Schule. Den 
Schulen stehen die „Ansprechpartner Koope-
ration Elternhaus-Schule“ (Ansprechpartner 
KESCH) beratend und moderierend im Rahmen 
von Schulentwicklungsprozessen zur Gestaltung 
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zur 
Verfügung.38

Die Stärkung, Qualifizierung und Unterstützung 
von Familien auch in diesem Bereich ist Auftrag 
von Familienbildungsangeboten und Bestandteil 
des Konzepts der Bildungspartnerschaft, das 
nach den Vorgaben der Bayerischen Bildungs-
leitlinien in allen außerfamiliären Bildungsorten 
zum Tragen kommt.30 

(2) Hilfestellung auf Landesebene
Feste Anlaufstellen für Eltern mit einer am 
örtlichen Bedarf orientierten Angebotsvielfalt 
bieten die bayernweiten Familienstützpunkte, 
die das StMAS mit dem Förderprogramm zur 
strukturellen Weiterentwicklung kommunaler 
Familienbildung und von Familienstützpunk-
ten nachhaltig unterstützt.31 Neben allgemei-
ner Beratung, durchgeführt von ausgebildeten 
Fachkräften, werden diverse Eltern- und Fa-
milienbildungsformate angeboten, z. B. offene 
Elterncafés, Eltern-Kind-Spielgruppen oder 
Informationsveranstaltungen für Eltern. Die 
Themen orientieren sich dabei immer an den 
Bedürfnissen und Anliegen der Eltern vor Ort. 
Sie beinhalten auch die Sensibilisierung und 
Qualifizierung über die Bedeutung von Partizi-
pation und altersgemäßer Verantwortungsüber-
tragung.32 Ziel sollte sein, diese Angebote weiter 
auszubauen und durch eine bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des Förderprogramms mög-
lichst alle Landkreise und kreisfreien Gemeinden 
zur flächendeckenden Umsetzung von Familien-
stützpunkten in Bayern zu motivieren. Im Rah-
men des Förderprogramms wird bei der einzu-
reichenden Konzeption auf Partizipation explizit 
Wert gelegt. In den Workshops zur Konzeption 

30   StMAS/StMUK, Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, a. a. O., S. 48 f.
31   Das Förderprogramm hat zum Ziel, ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und koordiniertes Bildungs- und Unterstützungsangebot für 

Familien einzurichten mit dem primären Auftrag, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken. Mittlerweile beteiligen sich bereits 
48 Landkreise und kreisfreie Städte am Förderprogramm und es konnten insgesamt bayernweit 168 Familienstützpunkte eingerichtet 
werden. Familienstützpunkte sind wohnortnahe und niedrigschwellige Kontakt- und Anlaufstellen für Eltern, die im jeweiligen Sozial-
raum in Bayern sehr gut angenommen werden und sich fest etabliert haben.

32   Mit dem Förderprogramm werden bereits über 60 % der Kinder eines Geburtsjahrgangs in Bayern erreicht und durch dessen Akzeptanz 
durch Eltern und Fachkräfte handelt es sich um einen relevanten Gestaltungsraum, in dem Eltern erlernen können, ein familiäres Umfeld 
zu schaffen, wodurch Kinder demokratische Meinungsprozesse erlernen können und Partizipation innerhalb der Familie gelebt werden 
kann.

33   Z. B. die vom StMI geförderte Kursreihe „Leben in Bayern“, in der u. a. Werte- und Demokratieverständnis sowie 
 Erziehungskompetenzen für Menschen mit Migrationshintergrund vermittelt werden. 

34   ELTERNTALK ist ein durch das StMAS gefördertes Projekt der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.  
Es bietet moderierte Gesprächsrunden für Eltern zur Stärkung ihrer Kompetenzen in den unterschiedlichsten Erziehungsthemen.

sowie den Materialien wird das Thema Partizi-
pation für die Fachkräfte mehrfach aufgegriffen 
und es werden Möglichkeiten zur Umsetzung 
aufgezeigt.

Im Rahmen der Angebote zur Familienbildung 
sollte insgesamt die Sensibilisierung und Infor-
mation über die Bedeutung und Potenziale von 
Partizipation sowie über gute Umsetzungsmög-
lichkeiten als zentrale Aspekte weiter verstärkt 
werden. Neben allgemeinen Informationen und 
dem Aufzeigen von Good-Practice-Beispielen 
sollte diese in den konkreten Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten (z. B. der Familien-
bildungsstätten, Familienzentren, Familienstütz-
punkte, Erziehungsberatungsstellen) sicherge-
stellt sein. Dabei können Anlässe, Situationen 
und Rituale für Partizipation ebenso eine Rolle 
spielen wie Themen und geeignete Kommu-
nikationsformen und -formate. Auch spezielle 
Angebote für Eltern mit Migrationshintergrund 
können zur Förderung von Demokratieverständ-
nis und zur Stärkung einer auf Partizipation aus-
gerichteten Erziehungskompetenz beitragen.33 

Bei der Weiterentwicklung von Angeboten ist 
dringend zu empfehlen, Bedarfe partizipativ 
durch unmittelbare Einbeziehung von Kindern 
und Jugendlichen sowie ihrer Eltern auszuloten 
und umzusetzen. In diesem Zusammenhang 
sind methodische Ansätze, wie im Projekt 
 „ELTERNTALK“ verankert, besonders gut geeig-
net, gerade Partizipation weiter zu befördern.34 
Das Konzept ist so angelegt, dass den Eltern 
selbst ein hohes Maß an Beteiligung ermöglicht 
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insbesondere das Bayerische Landesjugendamt 
die Praxis mit Arbeitshilfen, Durchführung von 
Fachveranstaltungen und Fortbildungen und 
steht bei schwierigen Fragestellungen beratend 
zur Seite. 

Als Interessenvertretung für Kinder und Jugend-
liche in Pflegefamilien unterstützt auf Landes-
ebene ferner der PFAD FÜR KINDER Landes-
verband Bayern e.V., der seitens des StMAS 
gefördert wird, die Praxis bei der qualifizierten 
Umsetzung. Zur Unterstützung der Praxis bei 
der Anwendung der Neuregelungen im Pflege-
kinderwesen sind auf Landesebene über den 
Bayerischen Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) 
fachliche Empfehlungen geplant.40 In diesem 
Zusammenhang sind auch konkretisierende 
Hilfestellungen für die Praxis in Bezug auf die 
erforderliche Qualifizierung der Pflegeeltern zur 
Umsetzung einer alters- und entwicklungsange-
messenen Partizipation der ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen wichtig. 

3. Stationäre Einrichtung  
(der Jugendhilfe bzw. Behindertenhilfe)
Stationäre Einrichtungen der Kinder- und 
Jugend hilfe sowie der Behindertenhilfe sind für 
die dort lebenden Kinder und Jugendlichen, er-
gänzend zum familiären Umfeld bzw. an dessen 
Stelle, die zentralen Lern- und Entwicklungsorte. 
Hier werden auch Partizipation und demokra-
tische Grundhaltungen im Alltag erlebbar und 
erfahrbar gemacht. Partizipation einschließlich 
der Übertragung von Verantwortung sollte 
generell ein selbstverständlicher Bestandteil 
des pädagogischen Handelns und ein strukturell 
verankertes Grundprinzip der jeweiligen Einrich-
tung sein. Der positiven Grundhaltung des Fach-

40   In seiner Sitzung am 4.11.2021 wurde hierzu bereits ein Expertengremium auf Landesebene eingerichtet, bei dem auch das StMAS 
 beteiligt ist.

41   Im Einzelnen siehe auch BMFSFJ, „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ https://www.bmfsfj.de/resource/
blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kindergerechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf, a. a. O., S. 
46 ff.

42   Mit Unterstützung und Förderung des StMAS besteht mit dem Landesheimrat seit 2013 eine strukturelle Interessenvertretung auf 
 Landesebene für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Im Rahmen der Erstellung des Gesamtkonzepts 
wurden Mitglieder des LHR 2020 durch die Geschäftsstelle des LHR im Bayerischen Landesjugendamt eingebunden und konkret zu 
 ihren Anliegen befragt.

personals, der zentralen Bezugspersonen sowie 
vor allem auch der Leitungsebene in der jewei-
ligen Einrichtung kommt eine entscheidende 
Rolle bei der Umsetzung zu.41

Im Rahmen der Erstellung dieses Gesamtkon-
zepts wurden Vertreterinnen und Vertreter des 
Landesheimrats Bayern 2020 befragt.42 Dabei 
wurde als wichtige Voraussetzung für Partizi-
pation die Information der Kinder und Jugend-
lichen genannt, ohne die Partizipation nicht 
möglich ist. Junge Menschen informierten sich 
zu einem Großteil selbst (z. B. im Internet). 
Die Bereitstellung von zuverlässigen Informati-
onen durch Erwachsene sei jedoch wichtig und 
werde geschätzt. Bereiche, in denen es jungen 
Menschen besonders wichtig sei mehr mitreden 
zu können, bezögen sich nicht auf „exklusive“ 
Bereiche, sondern schlicht auf ihre Lebensgestal-
tung. Junge Menschen würden beispielsweise 
gerne bei der Gestaltung von Gruppenregeln, 
bei der Verteilung von Heimfahrtwochenenden 
oder den sog. Ausgangszeiten stärker mitbe-
stimmen können. Zur Beteiligung im Hilfeplan-
gespräch wünschte sich eine Befragte: „Mehr 
Gehör im Gespräch zu finden. Mehr Unterstüt-
zung für junge Menschen, damit sie sich trauen, 
sich auch kritisch zu äußern und nachzufragen.“ 

(1) Partizipation in stationären Einrichtungen 
Kinder und Jugendliche in stationären Einrich-
tungen sind bei Entscheidungen, die sie betref-
fen, alters- und entwicklungsangemessen zu 
beteiligen. Ihre Partizipation ist dabei sowohl  
bei der Ausgestaltung des täglichen Lebens  
(z. B. Essensplanung, Freizeitplanung, Abspra-
chen zum Gruppenalltag) als auch bei der 
konkreten Ausgestaltung der Hilfe im Rahmen 

2. Pflegefamilie
Für den Bereich des Pflegekinderwesens gelten 
grundsätzlich die oben ausgeführten Grund-
sätze, was Entscheidungsprozesse innerhalb der 
Familie, wie z. B. Regelungen zum Familienalltag, 
betrifft. Da die Vollzeitpflege eine Form der Hilfe 
zur Erziehung ist, gelten zusätzlich klare gesetz-
liche Vorgaben in Bezug auf die Einbindung der 
Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Herkunfts-
familie und der Pflegefamilie bei der konkreten 
Ausgestaltung der Hilfe. Gefordert ist vor allem 
auch das Jugendamt, das die Umsetzung im Rah-
men seiner Gesamtverantwortung im gemein-
samen Miteinander sicherzustellen hat.

(1) Partizipation in der Pflegefamilie
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien sind 
im Rahmen der Ausgestaltung der Pflegever-
hältnisse sicherzustellen. Dabei ist vor allem 
ihre gesetzlich vorgegebene Beteiligung an der 
konkreten Hilfeplangestaltung zu beachten 
(§§ 33, 36 SGB VIII). Diese ist in Bezug auf die 
Wahrnehmung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen von elementarer Bedeutung. In § 37 
SGB VIII wird ferner das Erfordernis der Zusam-
menarbeit und Unterstützung aller Beteiligten 
während der Hilfegewährung geregelt. Dabei 
ist seitens der fallzuständigen Fachkraft im Ju-
gendamt die Zusammenarbeit der Pflegeperson 
und der Eltern zum Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zu fördern. 

Die Umsetzung einer entsprechend qualifi-
zierten Hilfeplanung im Einzelfall ist das ent-
scheidende Erfolgskriterium zur ausreichenden 
Sicherstellung des Kindeswohls und der Rechte 
der Kinder und Jugendlichen insbesondere auf 
alters- und entwicklungsangemessene Parti-
zipation. Im Rahmen der SGB VIII-Reform ist 
eine Stärkung der Beteiligung von Kindern und 

39   Siehe dazu BT-Drs. 19/28870. Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) am 10.06.2021 wurden in diesem 
 Bereich Beteiligungsrechte gestärkt, z. B. §§ 8 Abs. 4, 37b SGB VIII. 

Jugendlichen erfolgt. So ist nunmehr beispiels-
weise gesetzliche Vorgabe, dass ein Konzept 
zur Sicherung der Rechte des Kindes bzw. des 
Jugendlichen angewandt wird, bei dessen Aus-
gestaltung auch die Kinder bzw. Jugendlichen zu 
beteiligen sind (§ 37b SGB VIII). Ausdrücklich 
geregelt wurde auch die Möglichkeit der Be-
schwerde und der Information hierüber.39

Zur Umsetzung der vorgeschriebenen Beteili gung 
der Kinder und Jugendlichen ist – auch  angesichts 
des nicht immer einfachen Beziehungs  geflechts 
Kind-Herkunftsfamilie-Pflegefamilie – die 
quali fizierte Beratung und Unterstützung von 
Pflege eltern sowie der Herkunftsfamilie und 
der weiteren Beteiligten wie z. B. Ergänzungs-
pfleger/Vormund, soweit ein solcher bestellt 
ist, besonders wichtig. Grundlage hierfür sind 
entsprechend qualifizierte Fachkräfte der öffent-
lichen Jugendhilfe. Dies ist entscheidend für die 
Umsetzung qualifizierter Hilfeplanung und einer 
alters- und entwicklungsangemessenen Partizi-
pation von Kindern und Jugendlichen. Dabei ist 
auch auf eine ausreichende Qualifizierung der 
Pflegeeltern in Bezug auf die alters- und ent-
wicklungsangemessene Partizipation der ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu achten. 

(2) Impulse auf Landesebene 
Die qualifizierte Begleitung und Betreuung der 
Pflegeverhältnisse liegt im Verantwortungsbe-
reich des jeweils zuständigen Jugendamts (Land-
kreise und kreisfreien Städte haben als örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamt-
verantwortung für die Aufgabenerfüllung im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im eigenen 
Wirkungskreis, s. a. § 79 SGB VIII, Art. 15 und 
Art. 16 AGSG). Die Aufgabenerfüllung erfolgt 
dabei in enger Zusammenarbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen, der Pflegefamilie sowie der 
Herkunftsfamilie. Auf Landesebene unterstützt 
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vitäten ausgegeben oder für größere Anschaf-
fungen angespart sowie zur eigenständigen 
Organisation und Durchführung einzelner Ver-
anstaltungen, Geburtstagsfeiern oder Gruppen-
besprechungen verwendet werden kann. Auch 
bei der Entscheidung über die Aufnahme junger 
Menschen in die Gruppe oder die Einstellung 
von neuen Betreuungskräften ist eine Einbin-
dung der Kinder oder Jugendlichen als unmittel-
bar Betroffene zu empfehlen. 

Die Kinder und Jugendlichen sind insgesamt 
zu befähigen, eigene Interessen innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung zu vertreten. Dazu 
bedarf es der begleitenden und motivierenden 
Rahmengestaltung durch entsprechend qua-
lifizierte Fachkräfte. Die Partizipations- und 
Beschwerdemöglichkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen sind stark abhängig von der Infor-
mation und Unterstützung, die sie erhalten. Die 
Rückmeldungen aus dem Landesheimrat Bayern 
(LHR) zeigen, dass gerade die Betätigung in 
vorhandenen Partizipationsstrukturen (wie dem 
LHR) maßgeblich zur Information beiträgt, die 
eigenen Kompetenzen zur Partizipation schärft 
und die Bereitschaft, sich auch in anderen Be-
reichen aktiv zu beteiligen und eigene Anliegen 
zu äußern, fördert.

Neben der Ausgestaltung des Alltags geht es 
vor allem auch um die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an allen sie betreffenden indi-
viduellen Entscheidungen (z. B. im Rahmen der 
Hilfeplanungsprozesse) sowie um die Beteili-
gung bei der Weiterentwicklung von Partizi-
pations-, Schutz- und Beschwerdekonzepten. 
Gerade im Bereich der stationären Hilfen ist die 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor bei der Gewährung von 
Hilfen und in besonderem Maße geeignet, mög-
liche Fehlentwicklungen frühzeitig festzustellen 

46   Den maßgeblichen Präventionsaspekt bestätigt auch der Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er 
Jahren“ a. a. O.; ausführlich siehe auch Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung a. a. O., u. a. S. 17, 24, 45 ff.

und zu verhindern.46 Zugleich ist auch hier Parti-
zipation ein wesentlicher Beitrag zur Demokra-
tiebildung und zur Prävention in Bezug auf die 
Entstehung demokratiefeindlicher Positio nen. 
Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 
sind die jeweiligen Partizipationskonzepte fort-
laufend zu überprüfen und auf die Anliegen der 
Kinder und Jugendlichen anzupassen. 

Besondere Herausforderungen können sich für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung stel-
len, etwa wenn zusätzliche Sprachbarrieren 
oder sonstige Verständnisprobleme bestehen. 
In diesem Sinn sind die Fachkräfte der Einrich-
tungen generell gefordert, unter Beteiligung und 
Berücksichtigung der Ansichten und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen in den jeweiligen 
Einrichtungen ihre Konzepte laufend zu überprü-
fen und weiterzuentwickeln. 

(2) Impulse auf Landesebene 
Auf Landesebene unterstützen das StMAS, das 
ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt und der 
Bayerische Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) 
die Praxis insbesondere mit Empfehlungen bei 
der Optimierung der Umsetzung der Rechte 
junger Menschen in Einrichtungen sowie der 
Förderung einrichtungsübergreifender partizipa-
tiver Strukturen. Ferner überprüfen die betriebs-
erlaubniserteilenden Behörden (Heimaufsichten 
bei den Regierungen) die Umsetzung einrich-
tungsbezogener Partizipationsstrukturen in den 
Einrichtungen und beraten die Träger in Bezug 
auf die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von 
entsprechenden Konzepten.

Wichtige Empfehlungen für die Praxis zur struk-
turellen Verankerung und konkreten Ausge-
staltung der Partizipation junger Menschen in 
Einrichtungskonzeptionen etc. sind in den Fach-
lichen Empfehlungen des LJHA zu § 34 SGB VIII 

des individuellen Hilfeplanverfahrens (§ 36 
SGB VIII)43 bzw. der Bedarfsermittlung gemäß 
§ 118 SGB IX für Kinder und Jugendliche mit 
(drohender) wesentlicher/n Behinderung(en) 
zur Durchführung des Gesamtplanverfahrens 
gemäß § 117 SGB IX alters- und entwicklungs-
angemessen sicherzustellen. In diesem Zusam-
menhang sind auch hier die Fachkräfte der 
Jugend- und Behindertenhilfe in besonderem 
Maße gefordert, die Rechte und Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen ausreichend zu berück-
sichtigen. 

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetzes (KJSG) am 10. Juni 2021 hat die 
Pflicht des Trägers der Einrichtung zur Sicher-
stellung geeigneter Verfahren der Selbstvertre-
tung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung eine 
ausdrückliche gesetzliche Normierung erfahren 
(vgl. § 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII). Die konkreten 
einrichtungsbezogenen Partizipationskonzepte 
sind ein wichtiger Aspekt zur Sicherstellung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in den 
stationären Einrichtungen (z. B. Festlegung von 
Gruppenbesprechungen, Wahl eines Heimrats 
und von Gruppensprecherinnen und Gruppen-
sprechern, Etablierung eines transparenten 
Beschwerdemanagements inklusive Festlegung 
externer Ansprechpersonen wie der Heimauf-
sicht und dem zuständigen Jugendamt). Entspre-
chende Nachweise sind in Bayern deshalb fester 
Bestandteil des Betriebserlaubnisverfahrens 
sowie der Überprüfung und Beratung durch die 

43   So sind nach § 36 Abs. 1 SGB VIII Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche vor der Entscheidung über die 
 Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen 
 Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie 
 zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen  
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die 
 gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist (§ 36 Abs. 2 SGB VIII).

44   So auch Ergebnis bei der Kinder- und Jugendkonferenz am 30.04.2021,  
https://www.stmas.bayern.de/partizipation/kinder-und-jugendkonferenz.php. Intensiv diskutiert haben die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen dieses Thema im Workshop "Partizipation für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen": als Ergebnis wurde festgehalten, 
dass die Umsetzung unterschiedlich sei und es entscheidend auf die Haltung und Qualifizierung der Fachkräfte in den Einrichtungen 
 ankomme. Zum Thema digitale Teilhabe siehe Ziffer B. VII. sowie Positionspapier des LHR Bayern vom 20.05.2020;  
https://www.landesheimrat.bayern.de/imperia/md/images/stmas/landesheimrat/20200604_lhr_positionspapier_wlan_ljha.pdf.

45   Siehe auch Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, a. a. O., S. 47 f.

betriebserlaubniserteilenden Behörden (im Ein-
zelnen siehe unten).

Entscheidend ist, dass die gesetzlich vorgege-
bene Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
nicht nur auf dem Papier existiert, sondern 
tatsächlich im Einrichtungsalltag aktiv gelebt 
und erlebt wird. Die Erfahrungen und Rückmel-
dungen aus der Praxis und dem gemeinsamen 
Austausch mit Kindern und Jugendlichen zeigen, 
dass es neben der digitalen Ausstattung (sie-
he dazu auch Ziffer B. VII.) vor allem von der 
Einstellung, Sensibilisierung und Qualifizierung 
der beteiligten Fachkräfte und auch der Einrich-
tungsleitung abhängt, in welchem Umfang Parti-
zipationsangebote in der jeweiligen Einrichtung 
gemacht und wahrgenommen werden können.44 

Im Rahmen ihrer Qualitätsentwicklungsaufga-
ben haben die Einrichtungsträger dafür Sorge 
zu tragen, dass innerhalb der Einrichtung Partizi-
pationskonzepte sichergestellt, (weiter-)ent-
wickelt, die pädagogischen Fachkräfte entspre-
chend qualifiziert sind und auch entsprechende 
Organisationsplanungsprozesse auf den Weg 
gebracht werden.45 Der Gruppenalltag bietet, 
unabhängig vom Einrichtungstyp, vielfältige 
Möglichkeiten der Partizipation, einschließlich 
Verantwortungsübernahme, die bereits auf 
breiter Ebene genutzt werden. Hierbei bestehen 
auch zahlreiche Möglichkeiten zur Umsetzung 
eigener Gestaltungsfreiräume und Experimen-
tierfelder. So könnte etwa ein eigener Gruppen-
etat bereitgestellt werden, der entsprechend 
den Vorstellungen der Gruppe für Einzelakti-
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die tatsächlichen Bedürfnissen und Wünsche 
der Kinder und Jugendlichen in der jeweiligen 
Einrichtung vor Ort noch besser ausgelotet und 
berücksichtigt werden können. Eine Umfrage 
unter den Mitgliedern des LHR zeigt, dass sie 
gerade durch ihre Betätigung im LHR viel über 
Partizipation und die Möglichkeiten, sich selbst 
aktiv mit Anliegen einzubringen, lernen konnten.

Eine Vernetzung der Heimrätinnen und Heim-
räte der Einrichtungen findet seit 2011 auf der 
jährlichen landesweiten Jahrestagung für Partizi-
pation in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
in Bayern statt („IPSHEIM – Initiative Partizipati-
onsStrukturen in der HEIMerziehung“). IPSHEIM 
bietet jungen Menschen und Fachkräften der 
stationären Erziehungshilfe eine Plattform des 
Austausches, fördert die Vernetzung und vermit-
telt Wissen zum Thema Partizipation. Im Rahmen 
von IPSHEIM werden seit 2013 auch jedes Jahr 
die Mitglieder des LHR gewählt.52 Wegen einer 
Satzungsänderung werden nun jedes Jahr sechs 
neue Mitglieder direkt von den jungen Menschen 
für den Landesheimrat gewählt. Für ein Jahr be-
steht der Landesheimrat aus 18 Mitgliedern, bis 
die Satzungsänderung greift. Im Wahljahr 2025 
werden erneut sechs Mitglieder gewählt, sodass 
es dann wieder 12 Mitglieder sind.

Die Bedeutung der landesweiten IPSHEIM-Tagung 
wird deutlich an den Antworten junger Menschen 
bei der Ergänzung des Satzes „IPSHEIM ist für 
mich …
… „die Zukunft für die Kinder, für die Jugendlichen 
in Einrichtungen“ (S.-M., 14).
… „eine Informations- und Inspirationsquelle (…) wir 
wollen erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen 
in den Einrichtungen gehört werden (…)“ (A., 16). 53

52   Drei Gruppenabende, die anhand von bereitgestellten Materialien zu den Themenbereichen „Was ist Partizipation?“, „Der LHR Bayern“ 
und „Die demokratische Wahl“, die von den Fachkräften vor Ort in den Einrichtungen durchgeführt werden, bilden die Grundlage. Damit 
werden jungen Menschen Informationen zugänglich gemacht, damit sie ihre Interessenvertretung kennen und sich auch aktiv einbringen 
können. Die Wahl des LHR Bayern findet im Anschluss daran ebenfalls dezentral statt, sodass alle jungen Menschen in stationären 
 Einrichtungen der Erziehungshilfe (§§ 34, 35a, 41 SGB VIII) die Möglichkeiten haben, für ihre Interessenvertretung zu kandidieren  
und deren Mitglieder zu wählen – die Unterstützung durch ihre Einrichtungsleitung und Fachkräfte vor Ort vorausgesetzt.

53   Entnommen aus: „IPSHEIM-Clip“,  
2019 https://www.landesheimrat.bayern.de/imperia/md/images/stmas/landesheimrat/191014_ipsheim_07.mp4.

54   LHR Bayern, 2020, in: ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt, Mitteilungsblatt 04/2020, IPSHEIM@home – Ein Rückblick, S. 2– 4.

Während der Corona-Pandemie wurde 2020 
das digitale Format IPSHEIM@home ins Leben 
gerufen und der LHR konnte erstmals von allen 
jungen Menschen in der stationären Erziehungs-
hilfe (§§ 34, 35a, 41 SGB VIII) digital gewählt 
werden. Im Rahmen dieser Tagung haben  
14 Wohngruppen Themen erarbeitet und an 
den LHR übermittelt.54 Häufig genannt wurde 
beispielsweise der Themenbereich Wohnungs- 
und Zimmergestaltung. Als Ziele wurden ein 
Mitspracherecht bei der Einrichtung der Wohn-
gruppe, eine individuelle Gestaltung des eigenen 
Zimmers sowie eine Verbesserung des Wohlbe-
findens/Wohlfühlatmosphäre genannt. Die Un-
terstützung junger Menschen bei der Teilnahme 
an IPSHEIM@home und die Durchführung von 
zugehörigen Gruppenabenden durch die jewei-
ligen Einrichtungen stellt an sich bereits eine 
durch die Fachkräfte ermöglichte Form der Parti-
zipation dar, die die jungen Menschen in die Lage 
versetzt ihre Bedürfnisse zu äußern. Ziel sollte 
sein, die aktive Beteiligung der jungen Menschen 
daran weiter zu steigern. Die jeweiligen Einrich-
tungen sind hierbei gefordert, entsprechend zu 
informieren, zu werben und zu motivieren.

Sensibilisierung und Qualifizierung der Fach-
kräfte der Jugend- und der Behindertenhilfe sind 
entscheidend, um Partizipationskonzepte in den 
Einrichtungen laufend den Bedürfnissen und 
zeitgemäßen Anforderungen anzupassen und 
eine beteiligungsorientierte und beschwerdeof-
fene Haltung der Träger, Leitungen und Fach-
kräfte sicherstellen zu können. Der jeweilige 
Träger hat eine qualifizierte Umsetzung, insbe-
sondere auch unter Einbeziehung der Kinder 
und Jugendlichen, sicherzustellen.

enthalten, die Grundlage für den Vollzug im 
Bereich der heimaufsichtlichen Tätigkeit für 
diese Einrichtungen sind.47 Ebenso müssen 
Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige mit Behinderung zur Sicherung ihrer 
Rechte gemäß den bayerischen Richtlinien für 
Heil pädagogische Tagesstätten, Heime und 
sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che und junge Volljährige mit Behinderung vom 
1. Juli 2017 geeignete Verfahren der Beteili-
gung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten bereitstellen und 
ein entsprechendes Beschwerdemanagement 
betreiben.48

Zur Stärkung überregionaler Partizipations-
strukturen wurde 2013 für den Bereich der 
stationären Jugendhilfe auf Landesebene ein 
mit Landesmitteln geförderter LHR mit einer 
unterstützenden Geschäftsführung sowie einem 
von den jungen Menschen gewählten Fachbeirat 
aus den Reihen des pädagogischen Personals 
etabliert. Der LHR ist ein selbst organisiertes 
Gremium, das sich für die Wahrnehmung der 
Rechte von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Volljährigen in Einrichtungen der stationären 
Jugendhilfe in Bayern einsetzt und auf Landes-
ebene vom StMAS und Bayerischen Landes-
jugendamt unterstützt und gefördert wird.49 
Vorrangige Aufgabe und Zielsetzung ist, sowohl 
auf eine möglichst wirkungsvolle, gelebte Parti-
zipation in stationären Jugendhilfeeinrichtungen 
als auch auf ausreichende Beschwerdemöglich-
keiten hinzuwirken.50 Darüber hinaus ist der 
LHR auch auf Bundesebene im Bundesnetzwerk 
der Interessenvertretungen in der stationären 
Erziehungshilfe aktiv.

47   Siehe LJHA-Beschluss vom 11.03.2014; abrufbar unter: https://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/
schriften/fachliche_empfehlungen_2014_34.pdf; Ferner siehe auch BAGLJAE, „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
der Betriebserlaubniserteilung für Einrichtungen der Erziehungshilfe“ - 2. aktualisierte Fassung (2013), http://www.bagljae.de/content/
empfehlungen/. Zur Sicherstellung ausreichender Partizipationsstrukturen siehe auch Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen 
Staatsregierung, a. a. O., S. 47 f.

48   Vgl. hierzu im Detail Richtlinien für Heilpädagogische Tagesstätten, Heime und sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und 
junge Volljährige mit Behinderung.

49   Das Gremium setzt sich aus zwölf Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe in  
Bayern zusammen. Der Landesheimrat wird von einer Geschäftsstelle im ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt (ZBFS-BLJA),  
von vier  Beraterinnen und Beratern – Fachkräften aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe – und einem Beraterkreis mit enger 
 Anbindung an den LJHA begleitet. Die finanzielle Unterstützung erfolgt durch das StMAS.

50   Im Einzelnen siehe https://www.landesheimrat.bayern.de/; sowie https://www.blja.bayern.de/hilfen/landesheimrat/index.php.
51   https://www.landesheimrat.bayern.de/themen/kinder-jugendliche/index.php.

Die Bayerische Staatsregierung begrüßt und 
unterstützt die Etablierung des LHR als ein 
wichtiges Gremium, das die Interessen aller 
Kinder und Jugendlichen in den stationären 
Jugendhilfeeinrichtungen wahrnimmt. So wird 
der LHR beispielsweise zur Berichterstattung im 
LJHA eingeladen und auch bei anderen Gelegen-
heiten als bayernweites Sprachrohr für Kinder 
und Jugendliche in stationären Jugendhilfeein-
richtungen gehört (z. B. aktuell bei der Kinder- 
und Jugendkonferenz am 30. April 2021). Die 
Institution des LHR wird sehr gut aufgenommen 
und konnte bereits einige Impulse und Anliegen 
junger Menschen aus stationären Einrichtungen 
auf Landesebene einbringen und damit landes-
weite Standards setzen. Beispielsweise wurde 
ein Fragebogen zur Partizipation in der jewei-
ligen stationären Einrichtung erarbeitet. Ferner 
wurde die langjährige Forderung des LHR nach 
einer Herabsenkung des Beitrags zur Kostenhe-
ranziehung der stationären Unterbringung nach 
§ 94 Abs. 6 SGB VIII seitens der Bayerischen 
Staatsregierung als bayerische Forderung aufge-
griffen und die Umsetzung im Rahmen des SGB 
VIII-Reformprozesses aktiv unterstützt. 

Der LHR hat eine eigene Internetplattform ge-
schaffen, auf der Wissenswertes über die Rechte 
junger Menschen in Einrichtungen, ihre Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Antworten auf häufige 
Fragen an den LHR zur Verfügung stehen (im 
Einzelnen siehe: www.landesheimrat.bayern.de). 
Abrufbar ist dort z. B. auch ein vom LHR entwi-
ckelter Fragebogen, der das Thema „Kinder und 
Jugendliche in stationären Einrichtungen“ be-
handelt.51 Er soll den Leitungen und Fachkräften 
der Einrichtungen als Unterstützung dienen, wie 
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4. Fazit
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
findet sowohl in der Familie als auch in sta-
tionären Einrichtungen bereits in vielfältigen 
Formen statt. Für eine weitere Stärkung und 
vor allem die erforderliche Weiterentwicklung 
sind insgesamt eine entsprechende positive 
Grundhaltung, die Sensibilisierung, Wissensver-
mittlung und Qualifizierung sowohl der Kinder 
und Jugendlichen selbst als auch ihrer Eltern, 
Pflege eltern, Fachkräfte und Leitungen der 
 Jugend- und Behindertenhilfe (einschließlich der 
Heimaufsichten) entscheidend. 

Um das Wissen über die Bedeutung der Partizi-
pation generell und über Umsetzungsmöglich-
keiten zu stärken, sollten Informationen hierzu 
noch präsenter sein. Mit einem umfassenden 
Online-Informationsportal zum Thema Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen mit weiterfüh-
renden Links auf speziellere Webseiten und der 
gegenseitigen Verlinkungen auf bereits vorhan-
dene Portale sollen Wissen, Umsetzung und Wei-
terentwicklung maßgeblich unterstützt werden 
(im Einzelnen dazu siehe Ziffern B. VI. 5. und C.).

Weiterhin gilt es, Fortbildungsangebote zum Be-
reich Partizipation insgesamt zielgruppenspezi-
fisch zu optimieren und weiterzuentwickeln und 
das eigenverantwortliche Handeln von Kindern 
und Jugendlichen zu stärken. Entscheidend ist 
hier eine strukturelle Verankerung der Beteili-
gung, wofür insbesondere eine positive Grund-
haltung, eine entsprechende Organisationsent-
wicklung und eine Bewusstseinsschaffung auf 
Leitungsebene erforderlich sind. 

Bei den Entscheidungsprozessen im Rahmen 
der Hilfen zur Erziehung ist eine verbindliche 
Einbindung der Kinder und Jugendlichen sicher-
zustellen (siehe dazu auch Ziffer B. V.). Eine ent-

56   Der LJHA hat in 2018 die Beschreibung fachlicher Voraussetzungen und die Durchführung eines Modellprojekts hierzu  
für ein Ombudsschaftswesen der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern beschlossen.

sprechende Qualifizierung aller am Hilfeprozess 
Beteiligten ist essenziell. Dies gilt gleicherma-
ßen für die individuellen Hilfeplanungsprozesse 
im Bereich der Hilfe für Kinder und Jugendliche 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der sta-
tionären Hilfen bestehen im Rahmen der Sicher-
stellung und Stärkung interner und externer Par-
tizipations- und Beschwerdemöglichkeiten: Die 
Umsetzung von Beteiligungs- und Beschwerde-
verfahren ist innerhalb der stationären Einrich-
tungen der Jugendhilfe und der Behindertenhilfe 
bedarfsgerecht gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen weiterzuentwickeln (siehe Ziffer 
B. V.). Ferner gilt es, eine ausreichende digitale 
Ausstattung für alle Kinder und Jugendlichen 
in den stationären Angeboten sicherzustellen 
 (siehe hierzu auch Ziffer B. VII.).

Der LHR Bayern als strukturelle landesweite 
 Interessenvertretung der Kinder und Jugend-
lichen in Einrichtungen der stationären Erzie-
hungshilfe hat sich äußerst bewährt. Anliegen 
der Bayerischen Staatsregierung ist, diese 
landesweiten Strukturen auch für Kinder und 
Jugendliche in stationären Einrichtungen der 
 Behindertenhilfe nutzbar zu machen und ent-
sprechend zu erweitern. Ziel ist die Umsetzung 
einer entsprechenden konzeptionellen Erwei-
terung des LHR Bayern. 

Die Weiterentwicklung des Beteiligungs- und 
 Beschwerdewesens von Kindern und Jugend-
lichen ist der Bayerischen Staatsregierung 
 insgesamt ein besonderes Anliegen. Deshalb 
wird auch das vom LJHA beschlossene Kon zept 
zur Erprobung und Etablierung eines bayern-
weiten Ombudsschaftswesens ausdrücklich 
 begrüßt, unterstützt und gefördert (siehe  
dazu Ziffer B. V. 4.).56 

Hierfür hat der Träger der Einrichtung Sorge zu 
tragen, dass die Fachkräfte in den Einrichtungen 
entsprechend qualifiziert sind und ausreichend 
geschult werden. Auf Landesebene unterstützt 
das StMAS die Praxis zusätzlich mit landes-
weiten Qualifizierungsangeboten zur Etablie-
rung von Schutz- und Partizipationskonzepten, 
beispielsweise durch die Förderung der von 
der Fachberatungsstelle KIBS des KINDER-
SCHUTZ MÜNCHEN angebotenen landeswei-
ten Fortbildungsreihe „PräviKIBS“.55 Aufgrund 
der großen Nachfrage sowie der coronabedingt 
angepassten Teilnahmemöglichkeiten wurde 
das Angebot in das Jahr 2021 verlängert. Sofern 
weitere landesweite Bedarfe der Einrichtungen 
bestehen sollten, wird eine entsprechende Fort-
setzung der Fortbildungsreihe geprüft. Ferner ist 
geplant, dass 2022 zusätzlich eine E-Learning-
Variante von „PräviKIBS“ verfügbar sein wird.
Somit können die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Einrichtungen sowohl durch Präsenz-, 
als auch durch Online-Formate geschult werden.

55   Zur Prävention von Gewalt und Grenzverletzungen in stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hat die 
Fachberatungsstelle KIBS mit „PräviKIBS“ ein innovatives Fortbildungskonzept erarbeitet. Dieses wurde bereits mit positiven Ergebnis-
sen vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) evaluiert. Mit finanzieller Unterstützung des StMAS wird es seit 2019 bayernweit angeboten. 
PräviKIBS ist ein wichtiger Baustein zur Qualifizierung in Bezug auf die Etablierung und Weiterentwicklung qualifizierter Schutzkonzepte 
sowie partizipativer Konzepte in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe; im Einzelnen  
s. a. https://www.kinderschutz.de/Angebote/Beratung-bei-sexuellem-Missbrauch/PraeviKIBS.

Um einen landeseinheitlich qualifizierten Vollzug 
und vor allem eine qualifizierte Beratung der Träger 
durch die betriebserlaubniserteilenden Behörden 
bei den Regierungen (Heimaufsichten) sicherzu-
stellen, führt das StMAS regelmäßige Dienstbe-
sprechungen und auch Fachtagungen durch bzw. 
unterstützt diese (z. B. landesweiter Fachtag 
der Regierung von Schwaben gemeinsam mit der 
Beratungsstelle KIBS im Rahmen der Fortbildungs-
reihe „PräviKIBS“ am 15. September 2021). 

Die Umsetzung, Stärkung und Weiterentwick-
lung der Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen in stationären Einrichtungen ist der Baye-
rischen Staatsregierung ein wichtiges Anliegen. 
In diesem Zusammenhang gilt es, dass die lan-
desweiten Strukturen der Interessenvertretung 
auch die jungen Menschen in stationären Ein-
richtungen der Behindertenhilfe erfassen. Das 
Bayerische Landes jugendamt wurde deshalb 
seinerzeit mit der Prüfung einer entsprechenden 
Konzepterweiterung in Bezug auf die Strukturen 
des LHR Bayern beauftragt. 
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2017 kamen im Rahmen der ersten Studie 
„Kita-Qualität aus Kindersicht“ 80 Kinder 
 zwischen vier und sechs Jahren zu Wort und 
 erzählten, was ihnen in der Kita am wichtigsten 
ist, was sie sich von ihren Kitas und den päda-
gogischen Fachkräften wünschten. Im Ergebnis 
wurden zehn Dimensionen der Kita-Qualität 
aus Kindersicht identifiziert:64

(1)   Sich als individuelle Persönlichkeiten wert-
geschätzt fühlen und sichtbar sein: „Das 
bin ich, das sind meine Sachen, das habe 
ich gemacht.“

(2)   Sich zurückziehen und an „geheimen“ 
Orten ungestört Spielwelten entwickeln: 
„Hier können wir ungestört spielen und 
unserer Fantasie freien Lauf lassen.“

(3)   Sich durch Regeln, Rituale und Gemein-
schaft miteinander verbunden und sicher 
fühlen: „Wir gestalten gemeinsam den 
 Alltag und gehören zusammen.“

(4)   Sich im eigenen Können ge- und  bestärkt 
erleben: „Ich kann was! Mir wird was 
z ugetraut.“

(5)   Sich frei und raumgreifend bewegen: „Ich 
kann mich frei bewegen und den gesamten 
Raum erleben.“

(6)   Sich selbst und die Welt forschend erkun-
den und existenzielle Themen bearbeiten: 
„Wir erforschen die Welt und suchen nach 
Antworten auf schwierige Fragen.“

(7)   Sich in der Kita auskennen und im Alltag 
 informiert sein: „Wir kennen uns hier aus.“

(8)   Sich in Bezug auf die eigenen Rechte und 
Entscheidungen respektiert fühlen: „Ich 
darf über mich bestimmen, meine Grenzen 
werden nicht verletzt.“ 

(9)   Sich-Beteiligen, Mitreden und (Mit-)Ent-
scheiden: „Wir werden einbezogen und 
 können (mit-)entscheiden.“ 

64  Nentwig-Gesemann, Walther, Thedinga, 2017.
65   https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/fruehkindliche-bildung/projektnachrichten/kinder-als-akteure-der-qualitaets-

entwicklung-in-kitas/.
66  Zur Kinder- und Jugendkonferenz: www.partizipation.bayern.de.

(10)   Ausnahmen von der Regel und magische 
Momente erleben: „Einmal durften wir 
das.“

Auf der Basis der Quaki-Studie wurde das 
 Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekt 
„Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung 
in Kitas“ mit 141 Kindern im Alter von vier bis 
sechs Jahren aus ganz Deutschland, darunter 
auch 31 Kinder aus Bayern, durchgeführt, aus 
dem viele Praxismaterialien hervorgingen.65  
Das Kita-Qualitätsverständnis von Kindern 
speist sich nach diesen Studien aus ihren Erfah-
rungen und ihren Rechten, die sie ganz intuitiv 
für sich in Anspruch nehmen. Dies gilt insbeson-
dere für ihr Recht auf Partizipation in allen sie 
betreffenden Angelegenheiten in der Kita, das in 
Bayern in Art. 10 BayKiBiG explizit verankert ist. 

Dies bestätigen auch die Ergebnisse der lan-
desweiten Kinder- und Jugendkonferenz am 
30.04.2021, bei der sich auch Kita-Kinder in 
beeindruckender Weise beteiligt haben. Sie 
haben dabei ihr großes Interesse an Partizipati-
on bekräftigt, dabei einerseits die bereits guten 
Möglichkeiten innerhalb ihrer Kita aufgezeigt, 
aber auch klare Vorstellungen zur weiteren 
Optimierung geäußert. Erwachsene sollten 
ihrer Meinung nach noch viel mehr auf Kinder 
hören, auf sie besser aufpassen und in allen 
Bereichen mehr Rücksicht nehmen (z. B. im 
Straßenverkehr). Außerdem sollen Angebote 
und Einrichtungen im öffentlichen Raum mehr 
aus Kindersicht gedacht werden. Darüber hinaus 
beschäftigen sich schon die Kita-Kinder intensiv 
mit dem Thema Umweltschutz und der Frage, 
wie der Plastikmüll reduziert bzw. vermieden 
werden kann.66

II. Kindertageseinrichtungen  
und Kindertagespflege

Neben der Familie sind für junge Kinder vor 
allem Kindertageseinrichtungen (Kitas), die Kin-
dertagespflege sowie Heilpädagogische Tages-
stätten (HPT) und Schulvorbereitende Einrich-
tungen an Förderschulen (SVE) im Bereich der 
Jugend- und Behindertenhilfe wichtige Lern- und 
Erfahrungsorte für Teilhabe und Partizipation. 

Das Thema Partizipation in der Kita maßgeblich 
vorangetrieben hat in Deutschland seit 2003 
das Institut für Partizipation und Bildung in 
Kiel57 mit seinem wissenschaftlich begleiteten 
Modellprojekt „Die Kinderstube der Demokra-
tie“. Dabei wurde erstmals erprobt, ob und wie 
Kinder in Kitas beteiligt werden und damit frühe 
Erfahrungen mit demokratischem Handeln ma-
chen können. Die Ergebnisse des 2004 erschie-
nenen Abschlussberichts58 sind 2005 eingeflos-
sen in das Partizipationskapitel des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans und 2010 in 
die vom BMFSFJ herausgegebenen „Qualitäts-
standards für die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen“, die auch Empfehlungen für das 
Praxisfeld Kita enthalten. Die weiteren Erfah-
rungen mit diesem Konzept mündeten in meh-
rere Publikationen, so insbesondere 2011 in das 
Standardwerk „Partizipation in Kindertagesein-
richtungen. So gelingt Demokratiebildung mit 
Kindern!“59 und 2015 in das Praxisbuch „Mitent-
scheiden und Mithandeln in der Kita“60, zu dem 
2019 auch ein MOOC (Onlinekurs) erschien 
und ein Multiplikatorenpool aufgebaut wurde61.

57   https://www.partizipation-und-bildung.de/.
58   Knauer, Friedrich, Herrmann, https://www.partizipation-und-bildung.de/pdf/Hansen_Knauer_Sturzenhecker_Kinderstube%20der%20

Demokratie.pdf.
59   Hansen, Knauer Sturzbecher 2011, „Partizipation in Kindertageseinrichtungen: so gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“.
60   Hansen, Knauer, Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita.
61   Das Konzept Mitentscheiden und Mithandeln, Handbuch und der MOOC hierzu wurden im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung 

geförderten Projekts „JungBewegt – Für Engagement und Demokratie" entwickelt,  
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/jungbewegt/.

62   Institut für Partizipation und Bildung,  
Kiel: https://www.partizipation-und-bildung.de/kindertageseinrichtungen/mitentscheiden-und-mithandeln-in-der-kita/.

63   DJI (Hrsg.), Prengel, Bildungsteilhabe und Partizipation in Kindertageseinrichtungen, 2016.

ZUM KONZEPT: 

 → „Das Konzept „Die Kinderstube der De-
mokratie“ thematisiert die zentrale Frage, 
wer im Kita-Alltag jeweils das Recht und 
die Macht haben soll, Entscheidungen zu 
fällen. 

 → Das Konzept „Mitentscheiden und Mit-
handeln in der Kita“ erweitert diesen 
Blickwinkel. Es zeigt sowohl, wie Kinder 
im gemeinsamen Leben in der Kita mitent-
scheiden, als auch, wie sie mithandeln kön-
nen (…). Mithilfe des Konzepts (…) ermög-
lichen pädagogische Fachkräfte Kindern 
zunächst, sich in der kleinen Gemeinschaft 
der Kita für sich und die Gemeinschaft zu 
engagieren. Dabei wird ein besonderes 
Augenmerk auf die vielfältigen Aufgaben 
und Herausforderungen gelegt, die der 
Alltag der Kita bereithält.“62 

 → Im Zuge der Inklusionsdebatte er-
schien 2016 die WiFF-Expertise 
 „Bildungsteilhabe und Partizipation in 
Kindertageseinrichtungen“63, die erstmals 
herausstellt, dass sich Kinder in den Kita-
Alltag auch von sich aus einbringen, so vor 
allem im Freispiel, und damit Partizipation 
auch unabhängig von einer Beteiligung 
durch die Erwachsenen geschieht. 
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Die Elternpartizipation in  Bezug  
auf das eigene Kind betrifft u. a.

 → die gemeinsame Gestaltung der Über-
gänge des Kindes im Bildungsverlauf, 

 → den regelmäßigen Austausch über die 
Lern- und Entwicklungsprozesse des Kin-
des in der Einrichtung und zu Hause mit 
der für das Kind zuständigen Fachkraft,

 → die Nutzung der Angebote der Familien-
bildung, Elterninformation und -beratung, 
um den für Kinder wichtigsten Bildungsort 
Familie zu stärken 

 → die Nutzung von Kontaktmöglichkeiten zu 
anderen Familien in der Einrichtung und 
das Knüpfen von Netzwerken. 

Die Elternpartizipation in Bezug  
auf die  Einrichtung betrifft u. a. 

 → die regelmäßige Teilnahme an Elternbe-
fragungen, die in der Einrichtung jährlich 
durchgeführt werden,

 → die aktive Mitarbeit am aktuellen 
 Bildungs- und Einrichtungsgeschehen, die 
von der Hospitation über die Projektmit-
wirkung bis hin zu eigenen Bildungsange-
boten für Kinder reichen kann, 

 → die Betätigung als Elternbeirat, dessen 
Aufgaben gesetzlich geregelt sind, und

 → die Teilnahme an Eltern-Aktiv-Gruppen 
für bestimmte Planungs- und Gestaltungs-
aufgaben in der Einrichtung, die es neben 
dem Elternbeirat jederzeit geben kann.

„Partizipation im Team (…) als notwendige 
Basis für die Partizipation der Kinder und 
 Eltern setzt voraus, das eigene pädagogische 
 Handeln und die eigene Grundhaltung regel-
mäßig zu reflektieren. Damit Partizipation auf 
allen Ebenen gelingen kann, sind die Leitung 
der Bildungseinrichtung und der Träger gefor-
dert, diesen Prozess zum wichtigen Thema zu 

69  StMUK/StMAS, Bayerische Leitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, S. 32.

machen, den Veränderungsprozess zu moderie-
ren und den strukturellen Rahmen für reflexive 
 Teamprozesse zu schaffen.“69 Notwendig sind 

 → eine Einigung der Fachkräfte auf konkrete 
Selbst- und Mitbestimmungsrechte, die sie 
den Kindern im pädagogischen Alltag ermög-
lichen,

 → die Klärung der einzuführenden Gremien 
(z. B. Kindersprecher, Kinderkonferenz) und 
Verfahrensweisen (z. B. Beschwerdeverfah-
ren), in denen Kinder ihre Mitbestimmungs-
rechte wahrnehmen können, sowie

 → eine regelmäßige Reflexion der eingeführten 
Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 
durch Inanspruchnahme einer pädagogischen 
 Qualitätsbegleitung (PQB) und anhand des 
PQB-Qualitätskompasses. 

Die Entwicklung einer Partizipationskultur in 
der Kita und Kindertagespflege ist somit auch 
Führungsaufgabe. Sie wird als kontinuierlicher 
Prozess der Organisations- und Teamentwick-
lung gesehen und stützt sich auf folgende 
 Erfolgsfaktoren:

 → feste, verlässliche Strukturen für Beteiligung 
und Beschwerde im Einrichtungsalltag, damit 
Kinder und auch Eltern personenunabhängig 
ihre Rechte ausüben können.

 → eine partizipative Führung und Teamreflexio nen 
in wertschätzender Atmosphäre, da alle einrich-
tungsbezogenen Entscheidungen im Teamkon-
sens zu treffen sind, die Zeit brauchen. 

 → ein kleinschrittiges Vorgehen auf einem für 
Kinder und Fachkräfte erreichbaren Niveau, 
denn Partizipation entsteht durch Erfahrung 
und Reflexion.

 → Dokumentation der Erfahrungen mit Partizi-
pation und Reflexion mit allen, um die Ver-
fahren mit Team, Eltern und Kindern gezielt 
optimieren zu können.

 → Kultur, die einen offenen Umgang mit  Fehlern 
unterstützt, um so Fehler als Lernchance 
 nutzen zu können.

1. Partizipationsstrukturen sicherstellen  
und weiterentwickeln 
Die Partizipation junger Kinder in Kitas und 
Kindertagespflege ist im Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan (BayBEP) und in der U3-
Handreichung zum BayBEP als Schlüsselprozess 
für pädagogische Qualität strukturell verankert. 
Kitas und Kindertagespflegestellen, die nach 
dem Bayerischen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) gefördert werden, 
haben entsprechend den rechtlich-curricularen 
Grundlagen sicherzustellen, dass Partizipation 
von Kindern jeden Alters und zu allen Themen 
orientiert an den Kompetenzen und Interessen 
der Kinder umgesetzt wird. 

Um beste Bildungs- und Entwicklungschancen 
für jedes Kind zu gewährleisten, sind etwa die 
bayerischen Kitas verpflichtet, vielfältige und 
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfah-
rungsmöglichkeiten zu bieten und die Kinder 
entwicklungsangemessen an Entscheidungen 
zum Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der 
Einrichtung zu beteiligen (vgl. Art. 10 BayKiBiG): 

 → Insbesondere sind alle Kinder mit geeigneten 
und fest im Kita-Alltag integrierten Beteili-
gungsverfahren darin zu unterstützen, ihre 
Rechte auf Selbstbestimmung, Mitbestim-
mung und Mitwirkung an strukturellen Ent-
scheidungen sowie ihre Beschwerdemög-
lichkeiten in persönlichen Angelegenheiten 
wahrzunehmen (vgl. § 1 Abs. 3 AVBayKiBiG). 
Auf diese Weise lernt das Kind bereits in frü-
hen Jahren, sich an Entscheidungen, die sein Le-
ben betreffen, zu beteiligen. Es entwickelt die 
Bereitschaft, entwicklungsangemessen Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen, 
gestaltet seine Lebens- und sozialen Nahräume 

67   StMUK/StMAS, Bayerische Leitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, S. 32.
68   StMAS/IFP, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kindertageseinrichtungen – Information für Elternbeiräte und 

Interessenten zu BayKiBiG, BayBEP und Elternmitwirkung.

aktiv mit. Es erlangt die Überzeugung, Einfluss 
nehmen zu können, und erwirbt mit der Zeit 
die Fähigkeit und die Bereitschaft zur demokra-
tischen Teilhabe (vgl. BayBEP, Kap. 8.1). 

Im Sinne der Bayerischen Bildungsleitlinien be-
ruht ein zeitgemäßes Bildungsverständnis somit 
auf nachhaltigen Lernformen, die von Anfang an 
das Kinderrecht Partizipation sowie das Von- 
und Miteinanderlernen im Dialog (Ko-Konstruk-
tion) in den Mittelpunkt stellen. Partizipation 
und Inklusion bieten zugleich einen optimalen 
Rahmen, in dem sich eine inklusive Pädagogik 
der Vielfalt entwickeln und das Potenzial hete-
rogener Lerngruppen entfalten kann (vgl. BayBL, 
Kap. 3C und 3D). 

„Gelingende Partizipation der Kinder erfordert 
zugleich Partizipation der Eltern und des päda-
gogischen Personals. Erwachsene und ihre Um-
gangsformen sind stets Vorbild und Anregung 
für die Kinder.“ 67 

Die Partizipation der Eltern ist Bestandteil des 
Konzepts der Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft mit Eltern, das in den rechtlich-curricu-
laren Grundlagen für Kitas in Bayern verankert 
ist. Die Partizipationsmöglichkeiten von Eltern 
und Elternbeirat sind heute inhaltlich weit ge-
fasst und auch bei der Konzeptionsentwicklung 
der jeweiligen Einrichtung bzw. Tagespflege-
stelle ausdrücklich erwünscht. Die Broschüre 
„Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwi-
schen Eltern und Kindertageseinrichtungen – 
 Information für Elternbeiräte und Interessenten 
zu BayKiBiG, BayBEP und Elternmitwirkung“68 
zeigt die Reichweite der Elternpartizipation auf: 
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für Heilpädagogische Tagesstätten, Heime und 
sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che und junge Volljährige mit Behinderung vom 
1. Juli 2017. Bei der Umsetzung des Kinder-
rechts Partizipation bleiben HPT wie alle Kitas 
auch nach § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 SGB VIII in der 
Pflicht, geeignete Verfahren der Beteiligung so-
wie die Möglichkeit der Beschwerde in persön-
lichen Angelegenheiten in ihrer Konzeption und 
Praxis sicherzustellen. Bei der pädagogischen 
Umsetzung von Partizipation orientieren sich 
die HPT und SVE in Bayern an den einschlägigen 
Ausführungen im Bayerischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan. 

WICHTIGE RECHTLICHE UND  
CURRICULARE GRUNDLAGEN SIND 
INSBESONDERE:

 → § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 SGB VIII
 → Art. 10 BayKiBiG und § 1 Abs. 3 AV 

BayKiBiG 
 → Bayerische Bildungsleitlinien, insbesondere 

Kapitel 3C und 3D
 → Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 

insbesondere Kapitel 2.10 und 8.1
 → U3-Handreichung zum Bayerischen Bil-

dungs- und Erziehungsplan, insbesondere 
Kapitel 1.9 und 3.3 

 → Bayerische Richtlinien für Heilpädago-
gische Tagesstätten, Heime und sonstige 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
und junge Volljährige mit Behinderung 
vom 1. Juli 2017

 → Fachliche Empfehlungen zur Erziehung in 
Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII des 
Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses 

 → Siehe dazu auch: https://www.stmas.ba-
yern.de/partizipation/partizipation-kinder-
tagesbetreuung.php

2. Wissensvermittlung und Kompetenzen  
für Partizipation stärken
In der Frühpädagogik unterschieden werden 
 folgende Partizipationsformen:

 → Alltagsintegrierte Partizipation, die im Rah-
men der Gestaltung der Beziehungen, Kom-
munikation, Räume und Materialien, Re-
geln, Alltagssituationen (wie Essen, Trinken, 
Schlafen), Bildungsprozesse, Ausflüge und 
Bildungsdokumentation sowie der Übertra-
gung von Verantwortungsbereichen an Kinder 
(z. B. Hausdienste, Patenschaften für andere 
Kinder) stattfindet und auch das Beschwerde-
management für Kinder umfasst. 

 → Projektbezogene Partizipation, wonach bei 
Projekten die Themen und Ideen der Kin-
der im Fokus stehen und die Kinder bei der 
Auseinandersetzung mit dem Thema in allen 
Projektphasen zu beteiligen sind.

 → Demokratiebezogene Partizipation, wonach 
sich die Kita als demokratisch verfasste Ge-
meinschaft versteht, die auch Kinderkonfe-
renzen bzw. Kinderparlamente einrichtet und 
Kinderbefragungen durchführt.

 → Partizipation in der digitalen Welt, indem 
 Kitas die digitale Lebenswelt von Kindern in 
den Blick nehmen, mit Kindern das kreative 
Potenzial digitaler Medien in einem risiko-
freien Raum erschließen und reflektieren und 
das Produzieren eigener Medien betonen, 
 damit Kinder Medien durchschauen lernen.  

Wie aktive Beteiligung von Kindern in der früh- 
und hortpädagogischen Praxis innerhalb dieser 
Formen konkret aussehen kann, wird im PQB-
Qualitätskompass zu drei Bereichen anhand 
von Merkmalen und Beispielen beschrieben:
(1)  Orientierung an den Kompetenzen und 

 Interessen der Kinder
(2)  Unterstützung aller Kinder zur 

 Selbstbestimmung und Mitverantwortung
(3)  Mitbestimmungs- und Beschwerdemöglich-

keiten für Kinder.

Gelingensfaktoren für die Weiterentwicklung 
auch zur beschwerdefreundlichen Kita und 
Kindertagespflege sind neben einer positiven 
Grundhaltung und Partizipationskultur in der 
Einrichtung v. a.70:

 → Beschwerden von Kindern und Eltern generell 
als Gesprächsangebot sowie Fehler als Lern-
chance zu verstehen;

 → Beschwerdeverfahren für Kinder und Eltern 
niederschwellig zu konzipieren (z. B. Tür-
und-Angel-Gespräche; offene Sprechstunde; 
Kummerkasten; Einrichtungsleitung als Kon-
taktperson für Eltern bei möglicher Kindes-
wohlgefährdung);

 → Eltern und Kinder darüber zu informieren und 
zu ermutigen, Beschwerdemöglichkeiten zu 
nutzen (z. B. Eltern bereits im Aufnahmever-
fahren informieren, auch über ihr Beschwerde-
recht stellvertretend für ihr Kind);

 → Eltern auch ihre Beschwerdewege außerhalb 
der Einrichtung bzw. Tagespflegestelle be-
kanntzugeben (z. B. per Aushang oder Mittei-
lung bzgl. Elternbeirat, Träger, Jugendamt mit 
Ansprechperson und deren Erreichbarkeit);

 → eingehende Beschwerden von Kindern und El-
tern wahrzunehmen, schriftlich aufzunehmen 
und Lösungen mit dem Kind und den Eltern zu 
finden;

 → Beschwerden zu evaluieren und Beschwerde-
verfahren weiterzuentwickeln mit Kindern 
und Eltern.

70  Hansen/Knauer, Standards für Beschwerden von Kindern; Regner/Schubert-Suffrian, Beschwerdeverfahren für Kinder.  
71  Hansen, Knauer, Sturzenhecker, Partizipation in Kindertageseinrichtungen: So gelingt Demokratiebildung. 
72  https://www.partizipation-und-bildung.de/kindertageseinrichtungen/multiplikatorinnen/.
73  StMAS/StMUK, Bayerische Leitlinien für Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, S. 18.
74  https://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/tagesgruppen.php.

Die strukturelle Verankerung der im Team 
 entwickelten Beteiligungs- und Beschwerde-
verfahren für Kinder und Eltern erfolgt auf 
Einrichtungsebene 

 → in der pädagogischen Kita-Konzeption, deren 
Entwicklung durch den IFP-Orientierungsrah-
men „Erfolgreiche Konzeptionsentwicklung 
leicht gemacht“ und ein aufgebautes Multipli-
katoren-System unterstützt wird, und 

 → vorab idealerweise auch in einer Kita-Verfas-
sung, die die Selbst- und Mitbestimmungs-
rechte, die den Kindern in der jeweiligen Kita 
eingeräumt werden, und die eingerichteten 
Gremien beschreibt. Hierzu hat das Kieler 
Institut für Partizipation und Bildung bereits 
eine Handreichung entwickelt71 und bundes-
weit ebenfalls ein Multiplikatoren-System 
aufgebaut72.

Auch Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) 
und Schulvorbereitende Einrichtungen (SVE) 
sind verpflichtet, die Partizipation von Kindern 
mit Behinderung bzw. besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnissen in Form von Beteiligungs- 
und Beschwerdeverfahren konzeptionell zu 
verankern und umzusetzen. SVE an Förderschu-
len sind direkte Adressaten der Bayerischen 
Bildungsleitlinien, die das Kinderrecht auf Parti-
zipation betonen; für HPT haben die Leitlinien 
nur einen empfehlenden Charakter.73 Für den 
Bereich der HTPs der Erziehungshilfe enthalten 
die Fachlichen Empfehlungen zur Erziehung in 
Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII des Baye-
rischen Landesjugendhilfeausschusses weitere 
Handlungsmaximen und Qualitätsmerkmale 
zur Umsetzung der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in den Einrichtungen.74 Für die HPT 
im Bereich der Behindertenhilfe gelten insbeson-
dere die Vorgaben der bayerischen Richtlinien 
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kann  Partizipation in der Kita, Tagespflege, HPT 
und SVE „nur gelingen, wenn die Interaktionen 
zwischen Fachkräften und Kindern respekt-
voll gestaltet und auf Dialog, Aushandlung und 
 Verständigung ausgerichtet sind:“79 

 → Bei Partizipationsprozessen kommt den 
pädagogischen Fachkräften die Aufgabe zu, 
Kindern die Wahrnehmung ihrer eigenen 
Bedürfnisse durch aufmerksame und feinfüh-
lige Begleitung zu ermöglichen. Wenn Kinder 
sich selber spüren lernen, ihre Gefühle und 
Bedürfnisse ausdrücken können und ihre Ent-
scheidungen und ihr Handeln bewusst danach 
ausrichten und von anderen entsprechend 
darauf reagiert wird, erfahren sie Selbstwirk-
samkeit und lernen so, Verantwortung für ihr 
Wohlergehen aber auch das Wohlergehen an-
derer zu übernehmen. Es gilt also, die Abläufe 
und Regeln in der Kita immer wieder nach 
den Kindern auszurichten und zu überprüfen. 

 → Pädagogische Fachkräfte haben auch die 
Aufgabe, bei Interessenskonflikten so zu mo-
derieren, dass Kinder Probleme selber lösen 
können und zunehmend lernen, die Perspek-
tive anderer in ihren Entscheidungen mit zu 
berücksichtigen.

79  IFP/ Wertfein et al., PQB-Qualitätskompass, S. 13.
80   DJI (Hrsg.), Hekel/Neumann, Bildungsteilhabe und Partizipation. 
81  Regner/Schuber-Suffrian, Beschwerdeverfahren für Kitakinder. 

3. Eigenständige Gestaltungsfreiräume fördern 
Das freie Spiel, bei dem das Kind seinen eigenen 
Spielideen nachgehen und viele Entscheidungen 
treffen kann, gilt als Grundform einer partizi-
pativen Frühpädagogik80. Eine partizipations-
freundliche Begleitung des freien Spiels umfasst 
eine anregende Raum- und Materialgestaltung, 
die die Kinder mitgestalten, sowie eine aufmerk-
same Beobachtung und behutsame, impulsge-
bende Unterstützung der Spielsituation. Hierzu 
finden sich im PQB-Qualitätskompass Merk-
male und Beispiele. Wichtig sind auch Räume, in 
die sich Kinder jederzeit zurückziehen können. 

Eine offene Arbeitsweise gesteht Kindern ein 
Höchstmaß an Selbst- und Mitbestimmung im 
Alltag zu, denn Bewegungs-, Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume werden gezielt 
erweitert. Sie setzt großes Vertrauen in das 
aktive Kind und dessen Lernfähigkeit, Entschei-
dungen für sich und andere zu treffen, sich 
zeitweise auch selbst zu organisieren. Kinder 
können in der Kita nur dann ernsthaft mitent-
scheiden, wenn sie die Möglichkeit haben, 
jederzeit in den Garten zu gehen oder andere 
Räume aufzusuchen, weil sie z. B. Lust auf 
andere soziale Kontakte mit anderen Fachkräf-
ten oder anderen Kindern haben, wenn sie unter 
mehreren Angeboten auswählen und über ihre 
Essens-, Bewegungs-, Ruhe-, Schlafbedürfnisse 
selbst bestimmen können. Offene Arbeit ist ein 
partizipatives und zugleich inklusives Konzept, 
das auch schon im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan verankert ist. Soweit Kitas 
bereits Beschwerdeverfahren eingerichtet 
haben, beschweren sich Kinder, wenn ihre 
Frei- und Gestaltungs räume zu sehr begrenzt 
werden (z. B. keine freie Spielortwahl, keine 
Selbstbestimmung bei den Mahlzeiten).81 

 
Pädagogische Qualität leitet sich vom Kind 
ab, seinen Bedürfnissen und Rechten. Sie 
zeigt sich im pädagogischen Alltag darin, 
inwieweit es gelingt, die Bedürfnisse und 
Rechte der Kinder einzulösen. Wichtig bei 
der Umsetzung ist dabei eine hohe Qualität 
der Fachkraft-Kind-Interaktion.75 
Um bayerische Kitas bei der Sicherung und 
Weiterentwicklung ihrer Interaktionsqualität 
vor Ort zu begleiten, wurde das Unterstüt-
zungssystem „Pädagogische Qualitätsbe-
gleitung (PQB)“ eingeführt, das nach einem 
erfolgreichen wissenschaftlich begleiteten 
Modellversuch seit April 2020 verstetigt 
und ab 2021 auch auf die Kindertagespflege 
übertragen wird. Im Modellversuch wurde 
der PQB-Qualitätskompass auch auf der 
Basis des Bayerischen Bildungsplans und der 
Bayerischen Bildungsleitlinien entwickelt.  
Er definiert die Interaktionsqualität anhand 
von vier Blickwinkeln im Rahmen eines 
 Bildungsverständnisses, das auf Inklusion, 
Partizipation und Ko-Konstruktion beruht:
(1) Wertschätzende Atmosphäre
(2) Innere Differenzierung
(3)  Dialogorientierte Bildungsunterstützung
(4) Kooperative Qualitätsentwicklung

Da junge Kinder praktische Gelegenheiten und 
Erfahrungsräume zur Ausübung ihrer Partizipa-
tionsrechte benötigen, sollte dies primär in all-
täglichen Situationen verankert sein, sollten also 
der Alltag, die Beziehungen und Interaktionen 
an den Partizipationsrechten ausgerichtet sein. 
So lässt sich der Zusammenhang von Bedürf-
nissen und Rechten, Pflichten und Regeln auch 
in der Kita von Beginn an thematisieren und auf 

75   Diese Ausführungen gelten für die Kindertagespflege sowie Schulvorbereitende Einrichtungen und Heilpädagogische  
Tagesstätten entsprechend.

76  Deutsches Institut für Menschenrechte – Günnewig/Reitz 2016, S. 3. 
77  IFP/ Wertfein et al., PQB-Qualitätskompass, S. 13.
78  Hansen, Inklusion und Partizipation, S. 95.

das eigene Handeln und das Handeln von ande-
ren (Kinder, Erwachsene) beziehen.76 

Alltagsintegrierte Partizipation in Kita, Tages-
pflege, HPT und SVE macht Kinder stark, indem 
sie bereits jungen Kindern in besonderem Maße 
Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und 
sie aktiv in ihren Handlungskompetenzen for-
dert und stärkt:

 → „Kinder lernen ihre eigenen körperlichen, 
emotionalen und sozialen Bedürfnisse wahr-
zunehmen und zu befriedigen und ihren ei-
genen Interessen nachzugehen, wenn ihnen, 
ihrem Entwicklungsstand entsprechend, im 
pädagogischen Alltag möglichst viel Selbstbe-
stimmung und Eigenaktivität ermöglicht wird. 
Dies stärkt sie in ihrer Autonomie und der 
Entwicklung von Eigenverantwortung. 

 → Kinder sollten die Möglichkeit haben, sich 
im pädagogischen Alltag jederzeit und nicht 
nur innerhalb eines speziellen Rahmens (z. B. 
Kinderkonferenzen) einzubringen, ihre Mei-
nung zu äußern und sich zu beschweren, um 
auf Missstände aufmerksam zu machen. Bei 
Kleinkindern wird Weinen als Beschwerde 
wahrgenommen und, wie bei allen Kindern, 
entsprechend feinfühlig darauf reagiert.

 → Kinder lernen, sich aktiv an Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen, wenn ihnen 
Mitsprache und Mitgestaltung in allen sie be-
treffenden Angelegenheiten ermöglicht wird.“77

„Kinder werden sich [jedoch] nur einmischen 
und beschweren, wenn sie erleben, dass die 
Erwachsenen ihnen mit aller  Aufmerksamkeit 
und Anteilnahme zuhören, sich mühen, sie 
zu verstehen, und ihre Beiträge mit der gebüh-
renden Ernsthaftigkeit behandeln.“78 Daher 
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 → Bereitstellung weiterführender Informatio-
nen zur Elternmitwirkung und Beteiligung 
von Eltern im Bereich der Kindertagesbe-
treuung, etwa Aktualisierung der Broschü-
re „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Kindertageseinrichtung“ 
sowie Aufbau einer Online-Plattform und 
App, um die Kommunikation zwischen Fami-
lienministerium und Eltern, deren Kind eine 
Kita oder Kindertagespflegestelle besucht, 
zu verbessern und zu intensivieren. 

 → Ausbau der Materialien zum Qualitätskom-
pass und Digitalisierung des PQB-Qualitäts-
kompasses, indem darin z. B. auch Video-
beispiele einer guten Partizipationspraxis 
integriert werden.

83  https://www.ifp.bayern/de/projekt/startchance-kita-digital/ 

 → Ausbau der PQB in Kindertageseinrichtungen, 
die auf der Grundlage einer Richtlinienförde-
rung und weiterentwickelten Konzeption seit  
1. April 2020 verstetigt worden ist und ab 2021 
auf die Kindertagespflege übertragen wird. 

 → Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie 
ab 2021 im Rahmen der Qualifizierungskam-
pagne „Startchance kita.digital“ aufbauend 
auf den Erfahrungen und Ergebnissen des 
Modellversuchs „Medienkompetenz in der 
Frühpädagogik stärken“. Die Digitalisierungs-
strategie betont u. a. die Umsetzung der Kin-
derrechte auf Teilhabe, Partizipation, Bildung 
und Schutz in der digitalen Welt gleicherma-
ßen (siehe auch Ziffer B. VII.)83. 

 → Weitere Verlinkungen zum Thema Partizi-
pation auf einer bereichsübergreifenden 
 Einstiegsseite zum Thema Partizipation 
 (siehe hierzu auch Ziffern B. VI. 5. und C.).

4. Fazit
Frühe positive Partizipationserfahrungen haben 
für Kinder eine große Bedeutung für alle weite-
ren Altersphasen. Partizipation von Kindern ent-
sprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand 
feinfühlig zu ermöglichen, stärkt sie in ihrer 
gesamten Persönlichkeit und ihrer weiteren Ent-
wicklung. Zu Recht setzt die Bayerische Staats-
regierung hier seit langem einen besonderen 
Schwerpunkt und unterstützt die Praxis entspre-
chend. So ist Partizipation als zentrales Merkmal 
von pädagogischer Qualität in der Kindertages-
betreuung und Kindertagespflege bereits fest 
rechtlich und curricular verankert. 82 Insbesonde-
re der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
schreibt der Partizipation in Kindertagesein-
richtungen einen zentralen Stellenwert zu. Die 
Umsetzung in der Praxis der bayerischen Kinder-
tagesstätten befindet sich bereits auf einem qua-
litativ hohen Niveau, Partizipation von Kindern 
nimmt in Einrichtungskonzeptionen einen festen 
Platz ein, und in der Praxis finden sich vielfältige 
Good-Practice-Beispiele (der Mitsprache bei der 
Tagesgestaltung und der Essensauswahl etc.) in 
der Umsetzung.

Aus dem hohen Engagement in den Einrich-
tungen haben sich vielerorts bereits gut eta-
blierte Strukturen entwickelt, was vor allem 
auch in den Beiträgen der Kinder aus den Kitas 
und Horten bei der landesweiten Kinder- und 
 Jugendkonferenz deutlich wurde. Es  bestehen 
bei der Umsetzung in der Praxis aber auch 
 Qualitätsunterschiede und ein fortwährender 
Organisationsentwicklungs-, Qualifizierungs- 
und Begleitbedarf. 

82   Art. 10 BayKiBiG, Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 2005/2020, v. a. Kap. 8.1, Bayerische Bildungsleitlinien, Kap. 3.C.,  
PQB-Qualitätskompass, v. a. Blickwinkel II. Im Einzelnen siehe auch:  
https://www.stmas.bayern.de/partizipation/partizipation-kindertagesbetreuung.php.

Aufbauend auf den bereits vorhandenen 
 Strukturen und mit den guten Erfahrungen  
aus gelingender Praxis und entsprechender 
 Qualifizierung und Begleitung gilt es, auch an-
dere Einrichtungen zu ermutigen, die Beteiligung 
der Kinder in den Einrichtungen und der Kinder-
tagespflege aktiv umzusetzen und gemeinsam 
mit den Kindern und Eltern daran zu wachsen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
 insbesondere:

 → Sensibilisierung und Qualifizierung der pä-
dagogischen Fachkräfte bzw. der Leitungen 
und Teams sowie der Tagespflegepersonen 
für die Themen Partizipation der Kinder und 
Eltern sowie Partizipation im Team als Basis 
und Kernthemen von Interaktionsqualität im 
Rahmen der Unterstützungsangebote PQB 
und Fortbildung. 

 → Stärkung des elterlichen Engagements im 
Rahmen der Elternbeiräte sowie der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit von Eltern und 
Fachkräften als Voraussetzung der Partizipa-
tion von Kindern. Stärkung und Motivierung 
der Elternbeiräte in dieser Funktion z. B. 
durch Fortbildungsangebote. 

 → Regelmäßige Bekanntmachung der bereits 
aufgebauten Multiplikatoren-Systeme, die 
Kitas bei der strukturellen Verankerung und 
gelingenden Umsetzung von Partizipations- 
und Beschwerdeverfahren unterstützen. 

 → Etablierung eines Beschwerdemanagements 
für Kinder und Eltern in allen bayerischen 
 Kitas und auch in HPT und SVE.
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1. Schule
Bei der landesweiten Kinder- und Jugendkon-
ferenz am 30. April 2021 hatten die teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen die Gele-
genheit, sich in einem Workshop intensiv zum 
Thema Schule und Ausbildung auszutauschen. 
Dabei wurde festgestellt, dass es bereits zahl-
reiche gute Beispiele für Partizipation in der 
Schule und im schulischen Umfeld gibt, die 
auch gerne wahrgenommen werden. Insge-
samt wurden jedoch noch mehr tatsächliche 
Mitwirkungsmöglichkeiten insbesondere im 
Schulalltag eingefordert. So bestehen trotz 
gesetzlicher Verankerung von Mitbestim-
mungsmöglichkeiten vor Ort gleichwohl Un-
terschiede bei der praktischen Umsetzung, die 
auch von der Haltung der Schulleitung sowie 
der einzelnen Lehrkraft abhängen. Außerdem 
sollten die Mitwirkungsmöglichkeiten ganzjäh-
rig wahrgenommen werden, nicht nur zu Beginn 
des Schuljahres durch Wahl der Klassen- und 
Schülersprecher*innen. Ein großes Anliegen war 
die weitere Etablierung von Schulparlamenten, 

85   Mangelnde Deutschkenntnisse wurden in der o. g. nicht repräsentativen Umfrage der LAG Jugendsozialarbeit als wissens- und 
 beteiligungshemmend erlebt und wahrgenommen. Befragt wurden im Juni und Juli 2020 im Rahmen einer Zufallsstichprobe  
ca. 230 Kinder und Jugendliche, die Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen und in Jugendmigrationsdiensten, in einem Fall  
auch in einer Jugendwerkstatt, in Anspruch genommen haben. 

die Anpassung an unterschiedliche Schulformen 
sowie ein besserer Austausch der Schülerver-
tretungen untereinander. Als besonders wichtig 
wurden auch ausreichende Zeit, Raum und An-
erkennung für das Engagement zur Stärkung der 
Partizipation betont. 

Diese Anliegen wurden auch in der Anhörung 
zur Jugendbeteiligung im AU SOPO bestätigt 
und ferner in der nicht repräsentativen  Umfrage 
der LAG Jugendsozialarbeit im Rahmen der 
Erstellung des Gesamtkonzepts. Als wünschens-
wert wurde dabei auch mehr Mitsprache bei der 
Ausstattung der Schule, Gestaltung des Unter-
richts sowie des Schulalltags genannt. Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
stellten fest, dass ein wesentlicher Faktor für die 
Berücksichtigung ihrer Meinung und ihr aktives 
Einbringen ausreichende Deutschkenntnisse 
seien und das Thema Partizipation auch in den 
Deutschkursen weiter verstärkt werde.85

III. Schule und schulisches Umfeld 

Der Bereich „Schule und schulisches Umfeld“ 
umfasst zunächst einen Kernbereich, zu dem 
auf der einen Seite der Unterricht an sich, auf 
der anderen Seite auch alle weiteren Aspekte 
des Schullebens wie z. B. außerunterrichtliche 
schulische Veranstaltungen und Aktivitäten der 
Schulfamilie und die Gestaltung des Schulle-
bens in Arbeits- und Neigungsgruppen zählen. 
Darüber hinaus fällt unter diesen Bereich auch 
das schulische Umfeld, wie z. B. Angebote der 
Ganztagsbildung und -betreuung, die Schulsozi-
alarbeit sowie die Jugendsozialarbeit an Schu-
len (JaS). Durch die Schulpflicht werden alle 
Kinder und Jugendlichen in ihren unterschied-
lichen Lebenslagen erreicht. Schülerinnen und 
Schüler verbringen im schulischen Bereich einen 
großen Teil ihrer Zeit. Das bedeutet auch eine 
große Chance für alle Kinder und Jugendlichen, 
Parti zipation und Demokratie als Lebensform 
zu erlernen sowie politische Bildung zu erwer-
ben – mit allem, was dazu gehört: Anerkennung, 
Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit oder Hand-
lungsfähigkeit erleben, Mitentscheiden-Können, 
Verantwortungsübernahme etc. Partizipation 
ist eine Schlüsselkompetenz für gelingende 
Aneignungs- und Bildungsprozesse. So lernen 
Kinder und Jugendliche beispielsweise durch 
die Mitgestaltung des Schulalltags und in der 
Schülermitverantwortung (SMV), für ihre Werte 
einzutreten, und erleben demokratische Ent-
scheidungsprozesse unmittelbar. Die Herausfor-
derung besteht darin, eine Schulkultur (weiter-) 
zu entwickeln, bei der Partizipation im Schulall-
tag selbstverständlich ist, und gleichzeitig zu be-
rücksichtigen, dass Partizipation im schulischen 

84   Im Einzelnen zu Chancen und Herausforderungen s. a. auch BMFSFJ: Für ein kindgerechtes Deutschland, Qualitätsstandards für 
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, S. 20 ff. Ferner siehe auch bayerischer LehrplanPLUS für die Grundschule,  
https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/grundschule. 

Alltag immer im Spannungsverhältnis mit ver-
bindlichen zentralen Vorgaben, Aufsichtspflicht 
etc. steht.84 Erhebliche Potenziale zur Stärkung 
der Partizipation von Schülerinnen und Schülern 
im schulischen Raum bestehen vor allem auch 
bei der Umsetzung von Angeboten im Bereich 
des Ganztags. 

Die Freiheiten und Umsetzungsmöglichkeiten 
vor allem auch im Bereich politischer Bildung 
in der pädagogischen Eigenverantwortung von 
Schulen und Lehrkräften sind hier sehr groß.  
Es gibt zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten, 
aktuelle gesellschaftspolitische Themen in  allen 
Schularten aufzugreifen bzw. sich vertieft da-
mit zu befassen, z. B. durch das Angebot von 
Wahlkursen, die Durchführung von Projekten 
(z. B. Beteiligung an der Juniorwahl, Schüleraus-
tauschprogramme), Projekttage (z. B. der EU-
Projekttag) u. v. m. Und auch im Rahmen der 
Deutschklassen an Grund- und Mittelschulen, in 
denen eine intensive Deutschförderung in allen 
Fächern erfolgt, sind Werteerziehung sowie 
kulturelle, interkulturelle und politische Bildung 
als fächerübergreifende Bildungs- und Erzie-
hungsziele im Sinne einer Querschnittsaufgabe 
ausgewiesen.
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 → Vertretung der Schülerschaft im Landes-
schulbeirat: Möglichkeit, Vorschläge und 
 Empfehlungen zu wichtigen Vorhaben und 
Maßnahmen einzubringen 

Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpäda-
gogen im Programm „Schule öffnet sich“ stärken 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit an Schulen. 
Sie unterstützen gemäß Art. 60 BayEUG die 
Erziehungsarbeit durch klassen- und gruppenbe-
zogene Präventionsmaßnahmen und die Lehr-
kräfte bei der Persönlichkeitsentwicklung und 
Wertebildung der Kinder und Jugendlichen. 

Das ehrenamtliche, freiwillige Engagement von 
Schülerinnen und Schülern im schulischen, sozi-
alen und karitativen sowie kulturellen Bereich, in 
der freien Jugendarbeit, im sicherheitsrelevanten 
Ehrenamt, im Sport, in der SMV sowie im Natur- 
und Umweltschutz kann durch eine Bemerkung 
im Jahreszeugnis oder über ein entsprechendes 
Beiblatt zum Jahreszeugnis gewürdigt werden. 
Die Bezirksschülersprecherinnen und Bezirks-
schülersprecher sowie die Landesschülerspre-
cherinnen und Landesschülersprecher erhalten 
darüber hinaus seit dem Schuljahr 2019/2020 
eine Urkunde für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. 
Durch die Würdigung einer solchen Tätigkeit 
soll das auf Gemeinsinn und Solidarität ausge-
richtete Handeln engagierter Schülerinnen und 
Schüler für die (Schul-)Gemeinschaft und ggf. 
darüber hinaus unterstützt werden. 

(b) Partizipation und Politische Bildung  
im LehrplanPLUS
Zu den Aufgaben der Politischen Bildung in der 
Schule gehört es insbesondere, die  Grundlagen 
der demokratischen Gesellschaftsordnung 
einschließlich ihres Wertekonsenses systema-
tisch zu vermitteln und zur Demokratiefähigkeit 
zu erziehen. Um sich als mündige Bürgerinnen 
und Bürger am politischen Leben und aktiv an 
der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen zu 
können, benötigen die Schülerinnen und Schüler 
eine entsprechende Orientierungs-, Handlungs-, 
Urteils- und Methodenkompetenz.

Dementsprechend zählt die Politische Bildung, 
die stets auf die Befähigung zur politischen Teil-
habe abzielt, zu den zentralen Aufgaben aller 
Schulen, ist Grundlage in allen Bereichen päda-
gogischer Arbeit und als schulart- und fächer-
übergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel in 
den bayerischen Lehrplänen fest verankert, im 
LehrplanPLUS (vgl. www.lehrplanplus.bayern.
de) insbesondere durch das fächerübergreifen-
de Bildungs- und Erziehungsziel der „politischen 
Bildung“. Eine besondere Rolle hinsichtlich des 
politisch bildenden Unterrichts kommt den 
Leitfächern der Politischen Bildung zu. Hierzu 
gehören an der Grundschule der Heimat- und 
Sachunterricht sowie an den weiterführenden 
Schulen die Fächer Politik und Gesellschaft, So-
zialkunde, Geschichte, Geographie, Wirtschafts- 
und Rechtslehre und deren Fächerkombinatio-
nen (z.B. Geschichte/Politik/Geographie an der 
Mittelschule). 

Grundsätzlich trägt der LehrplanPLUS auf 
Grund der innovativen Akzentuierung der Kom-
petenzorientierung dem Ziel einer verstärkten 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern in 
Schulleben und Gesellschaft in noch höherem 
Maße als bisher Rechnung. Denn er basiert auf 
dem Verständnis von Kompetenzen als fach-
spezifischen und fächerübergreifenden Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die Wissen, Können 
und Haltungen miteinander verknüpfen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden so in selbstre-
flektierten Lernprozessen und beim Entwickeln 
sozialer Haltungen und Einstellungen bestmög-
lich unterstützt. 

Das schulart- und fächerübergreifende „Gesamt-
konzept Politische Bildung“ (vgl. https://www.
isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/
gesamtkonzept-pb/) unterstützt den Fachun-
terricht sowie die Politische Bildung an Schulen 
insgesamt. Es konkretisiert das schulart- und 
fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungs-
ziel „Politische Bildung“ und gibt den Schulen in 
Bayern einen verbindlichen Rahmen für dessen 
Umsetzung vor. Das Gesamtkonzept konzen-

(1) Partizipation in der Schule

(a) Partizipationsmöglichkeiten am 
 Lernort Schule 
Erziehung zur Demokratie ist Verfassungsauf-
trag: „Die Schüler sind im Geiste der Demo-
kratie […] zu erziehen.“ (Art. 131 Abs. 3 der 
Bayerischen Verfassung). Gemäß dem Baye-
rischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) haben die Schulen den 
in der Verfassung verankerten Bildungs- und 
 Erziehungsauftrag zu verwirklichen86. Dabei  
ist auf eine adressatengerechte Umsetzung  
(u. a. Altersangemessenheit, Erfahrungswelt der 
Schülerinnen und Schüler, aktuelle Umstände) 
zu achten. 

In Art. 62 ff. BayEUG werden grundlegende 
Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
von Schülerinnen und Schülern verbindlich gere-
gelt. So sind in Art. 62 Abs. 1 BayEUG die SMV 
und Schülervertretung, in Art. 62a BayEUG die 
Landesschülerkonferenz und der Landesschüler-
rat gesetzlich verankert. 

Die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben erfolgt auf vielfältige Weise. So gestalten 
Schülerinnen und Schüler den Unterricht und 
insbesondere auch das Schulleben mit und üben 
auf vielfältige Weise aktiv demokratisches Ver-
halten ein. Demokratie wird damit zur gelebten 
Praxis an bayerischen Schulen. Voraussetzung 
für gelingende Partizipation ist dabei immer 
auch die Bereitschaft der jungen Menschen, die 
vorhandenen Mitwirkungsmöglichkeiten aktiv 
zu nutzen. Wichtig sind in diesem Zusammen-
hang motivierende und auch beratende Unter-
stützung. 

Die Schülerinnen und Schüler in Bayern  nutzen 
ihre umfangreichen Mitbestimmungs- und 
 Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der je-

86  Vgl. Art. 131 Bayerische Verfassung, Art. 1 ff. BayEUG.

weiligen Schule über folgende Einrichtungen  
und Strukturen:

 → Schülermitverantwortung (SMV): Klassen-
sprecherinnen und Klassensprecher, Klas-
sensprecherversammlung, Arbeitskreise, 
Schülersprecherinnen und Schülersprecher, 
Mitwirkung im Schulforum 

 → Mitgestaltung des Unterrichts und des Schul-
lebens: u. a. Klassenrat, Klassenämter, Schul-
sanitätsdienst, Schülerzeitung, Auswahl der 
Klassenlektüre, Abstimmung über Themen 
von Projekten, Ziel und Programm von Wan-
derungen, Exkursionen und Fahrten u. a. m. 

 → Gestaltungsmöglichkeiten des Lernorts Schu-
le: Gestaltung von Klassenräumen, Projekte 
(z. B. Schulhofgestaltung) etc.

 → Engagement bei Peer-to-Peer-Ansätzen (z. B. 
Tutoren, Streitschlichter, Wertebotschafter)

Die Schülerinnen und Schüler können zudem im 
Rahmen des Schüler-Feedbacks, einem wich-
tigen Instrument für die Unterrichtsentwick-
lung sowie die Qualitätssicherung sowohl für 
die einzelne Lehrkraft als auch für die Schule 
als Ganzes, Unterricht und Schule mitgestalten. 
An beruflichen Schulen ist Individualfeedback 
bereits verbindlicher Bestandteil des Qualitäts-
managements (QmbS).

Für alle Schularten mit einer Schülervertretung 
sind über die einzelne Schule hinaus überregio-
nale SMV-Strukturen aufgebaut worden:

 → Wahl von Bezirksschülersprecherinnen und 
Bezirksschülersprechern und Durchführung 
von Bezirksaussprachetagungen 

 → Abhalten von Landesschülerkonferenzen 
 → Einrichtung des Landesschülerrats mit Infor-

mations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht 
gegenüber dem Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus
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lösung sind weitere Aspekte von Partizipation. 
Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben 
Anteil an Entscheidungen, fühlen sich verant-
wortlich und identifizieren sich mit der Schule.

 → Als Beispiel für die Behandlung des Themas 
in den Fachlehrplänen sei eine Kompetenz-
erwartung des Lehrplans für Politik und 
Gesellschaft im Gymnasium der Jgst. 11 
angeführt: „Die Schülerinnen und Schüler 
erfassen Möglichkeiten, auf kommunaler und 
auf Landesebene mitzuwirken, und verstehen 
den föderalen Aufbau unserer Demokratie als 
wichtiges Mittel der Gewaltenteilung und der 
demokratischen Mitbestimmung sowie als 
Ausdruck von Vielfalt.“ 

 → Im genehmigten Fachlehrplan der Realschule 
ist für die Jahrgangsstufe 10 im Fach Politik 
und Gesellschaft als Kompetenzerwartung 
beispielsweise formuliert: „Die Schülerinnen 
und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über poli-
tische Mitwirkungsmöglichkeiten (politische 
Parteien, aber z. B. auch Bürgerinitiativen, 
soziale Netzwerke), um deren Chancen und 
Grenzen zu beurteilen und um die Einsicht in 
die Notwendigkeit einer aktiven Teilnahme 
am politischen Prozess zu erhöhen.“

 → Auch im Bereich der beruflichen Schulen 
nimmt die Wissensvermittlung zu Politischer 
Bildung und Partizipation einen wichtigen 
Platz ein. Dem Fachlehrplan „Politik und 
Gesellschaft“ für die Berufs- und Berufsfach-
schulen liegt ein Kompetenzmodell zugrunde, 
in dessen Zentrum die Lebens- und Lernbe-
reiche Berufs- und Arbeitswelt, Zusammenle-
ben in der Gesellschaft, politische Strukturen 
und Mitwirkung sowie Wirtschaft und inter-
nationale Politik stehen. Im Rahmen dieser 
Lern- und Lebensbereiche erwerben die 
Schülerinnen und Schüler neben Demokratie-, 
Urteils-, Werte- und Methodenkompetenz 
auch Partizipationskompetenz (Fähigkeit und 
Bereitschaft, die Möglichkeiten politischer 
Beteiligung zu kennen und zu nutzen, so-
wie Chancen des erfolgreichen Einsatzes in 
konkreten Situationen zu beurteilen). Die 
Ziele, Erwartungen und Inhalte des Lehrplans 

„Politik und Gesellschaft“ bilden zusammen 
mit den Prinzipien des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung 
des Freistaats Bayern und des BayEUG die 
verbindliche Grundlage für den Unterricht und 
die Erziehungsarbeit und fördern durch die zu-
grundeliegende Werteorientierung die aktive, 
verantwortungsbewusst gestaltende Teilnah-
me am politisch-sozialen Leben.

Besonders wichtig im Bereich der Politischen 
Bildung und der Förderung der Demokratiefä-
higkeit junger Menschen ist der Zusammenhang 
von Politischer und Digitaler Bildung (siehe dazu 
auch Ziffer B. VII.). Deshalb wird im „Gesamt-
konzept für die Politische Bildung“ auch der 
enge Zusammenhang zwischen den schulart- 
und fächerübergreifenden Bildungs- und Erzie-
hungszielen Medienbildung/Digitale Bildung 
und Politische Bildung betont. In zahlreichen 
Fächern – z. B. in Informatik, Deutsch und in 
den Leitfächern der Politischen Bildung – wer-
den Chancen und Risiken thematisiert, die die 
Digitalisierung in allen Lebensbereichen mit sich 
bringt. Hierzu gehören der leichtere Zugang zu 
Informationen und neue Möglichkeiten zur Teil-
nahme am öffentlichen Diskurs ebenso wie die 
Phänomene Hate Speech, Fake News oder die 
Beeinflussung von Wahlen durch Algorithmen 
und Kampagnen in den Sozialen Medien.

Gerade die Leitfächer der Politischen Bildung 
leisten im Rahmen des LehrplanPLUS wichtige 
Beiträge zur Medienbildung/Digitalen Bildung. 
So setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
 beispielsweise im Fach Sozialkunde/Politik und 
Gesellschaft mit der politischen Funktion von 
Medien als der „Vierten Gewalt“ auseinander 
und wägen ihren eigenen Umgang mit verschie-
den Medien, v. a. mit sozialen Netzwerken, 
ab. Der Geschichtsunterricht vermittelt Kom-
petenzen, die es dem Einzelnen ermöglichen, 
Strategien der Massenbeeinflussung zu identifi-
zieren und zu durchschauen – z. B. bei der Aus-
einandersetzung mit Wahlplakaten, Flugblättern, 
Spiel- und Dokumentarfilmen. Die Verbindung 

triert sich dabei vor allem auf den inhaltlichen 
und didaktischen Rahmen für Unterricht und 
Schulleben, in dem Politische Bildung als ak-
tiver Beitrag zur gelebten Demokratie sowie 
zur Gestaltung von Gesellschaft und Staat ihren 
festen Platz hat. Praxisnahe Anregungen geben 
Impulse, um Politische Bildung in Unterricht 
und Schulleben sowie mittels außerschulischer 
Lernorte systematisch zu implementieren und 
demokratische Verhaltensweisen und Werte 
in Unterricht und Schulleben zu fördern. Jede 
Schule hat als eigenverantwortliche Schule die 
Möglichkeit, Politische Bildung durch die Ver-
ankerung im Profil der Schule oder durch die 
Festlegung eines entsprechenden Erziehungs-
ziels im Schulentwicklungsprogramm besonders 
zu betonen. 

Außerdem werden die Schulen durch das 
Online-Portal www.politischebildung.schule.
bayern.de aktiv bei der Umsetzung des Ge-
samtkonzepts unterstützt. Dort erhalten 
Schulleitungen, Lehrkräfte aller Fachbereiche, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern einfach 
zugängliche und praxisorientierte Informatio-
nen zu zahlreichen Aspekten der Politischen 
Bildung (etwa zu Lernorten gelebter Demo-
kratie u. v. m.), die nach und nach ergänzt wer-
den. Zudem nimmt das Portal auch Schulkultur 
und Schulentwicklung sowie Lernorte für die 
historisch-politische Bildung in den Blick.

Auch das Projekt „mehrWERT Demokratie – 
Demokratie (er)leben am Lernort Schulland-
heim“ des Wertebündnisses Bayern, an dem 
 neben der Bayerischen Staatsregierung u. a. 
auch das Bayerische Schullandheimwerk e. V. 
 beteiligt ist, unterstützt die Schulen. Ziel des 
Projekts ist die Förderung einer demokratischen 
Werthaltung bei Kindern und Jugendlichen. 

87   Siehe LehrplanPLUS, https://www.lehrplanplus.bayern.de/leitlinien/textabsatz/39209; Partizipation bedeutet danach die Beteiligung  
an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Selbst- und Mitbestimmung, Eigen- und 
 Mitverantwortung und konstruktive Konfliktlösung. Basierend auf dem Bild vom Kind als aktivem Mitgestalter seiner Bildung sind 
 Partizipation und Ko-Konstruktion auf Dialog, Kooperation, Aushandlung und Verständigung gerichtet. Partizipation ist Bestandteil 
 konstruktiver Bildungsprozesse und Voraussetzung für deren Gelingen.

 Konkrete Möglichkeiten der Partizipation wer-
den besprochen und erprobt.

Das Thema „Partizipation“ wird im Lehrplan-
PLUS aller Schularten auf verschiedenen Ebenen 
aufgegriffen:

 → So wird in den Leitlinien für die Bildung und 
Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit das – unabhängig vom Alter 
bestehende – Kinderrecht auf  Partizipation 
betont. Danach stehen alle Bildungsorte in 
der Verantwortung, der Partizipation der 
Kinder einen festen Platz einzuräumen und 
Demokratie mit Kindern zu leben.87 Die Be-
handlung des Themas Kinderrechte ist laut 
LehrplanPLUS u. a. bereits in der Grundschule 
im Fach Heimat- und Sachkundeunterricht in 
der 3./4. Klasse vorgesehen. Zentrale Aspekte 
sind dabei die UN-KRK, Selbstbestimmung 
als wesentliches Kinderrecht, staatliche Ein-
richtungen, die Hilfe und Unterstützung bei 
Problemen geben, sowie Menschenrechte 
als Grundlage für die Regeln des Zusammen-
lebens in der Klasse. 

Auch in den Lehrplänen der weiterführenden 
Schulen finden sich immer wieder Bezüge zu 
diesem Themenbereich. 

 → Im Bildungs- und Erziehungsauftrag etwa 
der Mittelschule heißt es: „Die Schülerinnen 
und Schüler beteiligen sich als Mitglieder der 
Schulgemeinschaft am Lebensraum Schule 
durch Mitwirkung, Mitgestaltung, Mitbestim-
mung und Mitverantwortung ebenso wie 
durch Selbstbestimmung und Eigenverant-
wortung. Sowohl gemeinsame Feiern und Ver-
anstaltungen als auch eine angemessene und 
geeignete Kultur der Diskussion und Konflikt-
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heitsvorsorge, Ernährung, Haushaltsführung, 
selbstbestimmtes Verbraucherverhalten und 
Umweltverhalten überdenken die Schülerinnen 
und Schüler ihre Einstellungen und optimieren 
ihr Handeln im Bereich Alltagskompetenz und 
Lebensökonomie. Sie erkennen die Bedeutung 
einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Lebens-
führung sowie einer überlegten Haushaltsöko-
nomie für ihr eigenes Leben89. 

Durch eigenes alltagspraktisches Handeln lernen 
Kinder und Jugendliche, Verantwortung für sich 
selbst, ihre Mitmenschen und die Umwelt zu 
übernehmen, und werden in ihrer Entwicklung zu 
handlungs- und entscheidungsfähigen sowie ver-
antwortungsbewussten Individuen unterstützt. 

(2) Impulse auf Landesebene 
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die 
bayernweite Umsetzung von Schülermitver-
antwortung (SMV) systematisch, insbesondere 
durch Veranstaltungen für Schülersprecherinnen 
und Schülersprecher auf Schul-, Landkreis-, 
Bezirks- und Landesebene, entsprechende 
Publikationen, z. B. das „Handbuch für Schüler-
vertreter“, den digitalen „SMV-Planer“ (www.
smv-planer.bayern.de), das Online-Unterstüt-
zungsportal „SMV“ (www.smv.bayern.de), die 
Klassensprecher- und Schülersprecherwahlsets 
der Bayerischen Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit sowie personell durch die SMV-
Mitarbeiterinnen und SMV-Mitarbeiter in der 
Schulaufsicht und den Landeskoordinator bzw. 
die Landeskoordinatorin für die SMV.  

Die Partizipationsmöglichkeiten wurden deut-
lich erweitert, z. B. durch die Verankerung  
der Direktwahl der Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher und des Antragsrechts der 
Schülermitverantwortung im Schulforum in  
Art. 62 Abs. 5 BayEUG. Ziel ist darüber hinaus, 
die Umsetzung der Partizipationsmöglichkeiten 

89   Angebote des StMELF für Kitas und Schulen zum Thema „Alltagskompetenz – Schule fürs Leben“ unter https://www.stmelf.bayern.de/
schule, wie z. B. „Mensa-Hero“ – ein Programm, das auf spielerische Art und Weise Grundkenntnisse zu Hygiene, Tischregeln beim Mit-
tagessen in schulischen Ganztagesangeboten vermittelt.

an den bayerischen Schulen weiter zu stärken 
und zu fördern. So werden aktuell die Beschlüs-
se des Bayerischen Landtags vom 7. November 
2019 zur schrittweisen und altersgemäßen Eta-
blierung von SMV-Strukturen an Grundschulen 
und zur Stärkung des Schulparlaments (LT-Drs. 
18/4658 und 18/4659) umgesetzt:

 → Etablierung von SMV-Strukturen  
an Grundschulen:
Die Etablierung von SMV-Strukturen bereits 
an Grundschulen stärkt die Demokratie-
erziehung und fördert den Kompetenzerwerb 
der Schülerinnen und Schüler im Demokratie-
lernen nachhaltig, insbesondere durch eine 
stärkere Einbindung und umfassende Teilhabe 
der Schülerinnen und Schüler an der Gestal-
tung von Unterricht und Schulleben. Dies wird 
insbesondere durch folgende Maßnahmen der 
Bayerischen Staatsregierung unterstützt:

 – Zusammenstellung von Unterstützungs-
materialien und insbesondere Good-
Practice-Beispielen in den Schuljahren 
2021/2022 bis 2023/2024 am Staatsins-
titut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung (ISB) und Veröffentlichung auf den 
Online-Unterstützungsportalen „SMV“ 
(www.smv.bayern.de) und „Mitdenken! 
Mitreden!  Mitgestalten!“ (https://www.
politischebildung.schule.bayern.de/) 

 – Entwicklung und Erprobung von neuen Mit-
wirkungsformen in einem breit angelegten 
Schulversuch an Grundschulen in ganz 
Bayern (insbesondere Aufbau von über die 
Klassen hinausgehenden SMV-Strukturen, 
z. B. Klassensprecherversammlung, Schüler-
ausschuss, Wahl von Jahrgangsstufenspre-
cherinnen und Jahrgangsstufensprechern 
sowie Schülersprecherinnen und Schüler-
sprechern)

zwischen Politischer Bildung und Medienbildung 
kommt auch im Gesetz über die Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit (LzPolBiG) vom 9. 
Oktober 2018 zum Ausdruck: Der Landeszen-
trale wurde die neue Schwerpunktaufgabe über-
tragen, „mit ihrer Aufklärungs- und Bildungsar-
beit die Gesellschaft des digitalen Zeitalters für 
neue Formen demokratischer Mitgestaltung 
zu öffnen, aber auch für Gefährdungen in den 
sozialen Medien zu sensibilisieren“. Die Landes-
zentrale entwickelt dementsprechend vielfäl-
tige Angebote insbesondere für Lehrkräfte und 
Schülerinnen und Schüler. Hierzu gehören z. B. 
die Workshop-Reihe „Hass 2.0 – Extremismus 
in sozialen Medien“, die Materialschuber „de-
batteimnetz.elementar“ und „ismus.elementar“ 
oder die digitalen Unterrichtsmaterialien im 
neuen, mit den Social- Media-Kanälen der LZ 
verknüpften Format „Zeit für Politik“.

Ein weiterer Anknüpfungspunkt zur Stärkung 
einer aktiven gesellschaftlichen Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen ist die Verankerung 
ehrenamtlicher Betätigungen im Schulunterricht 
bzw. -alltag. Mit der Einführung des Lehrplan-
PLUS an den weiterführenden Schulen ab dem 
Schuljahr 2017/18 gibt es erstmals eine Grundla-
ge für den Bereich „Lernen durch Engagement“ 
(LdE) an bayerischen Schulen. Die Schulen haben 
die Möglichkeit, Soziales Lernen und die Werteer-
ziehung, die als verbindliche fächerübergreifende 
Bildungs- und Erziehungsziele im LehrplanPLUS 
festgelegt sind, an den Schulen durch Projekte 
im Bereich LdE umzusetzen. Dadurch haben 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich in 
enger Verknüpfung mit den Unterrichtsinhalten in 
ihrem regionalen Umfeld für das Gemeinwohl im 
kulturellen, gesellschaftlichen, ökologischen oder 
sozialen Bereich zu engagieren. Durch konkrete 
Projekte im Bereich LdE können sowohl Kinder 
und Jugendliche als auch junge Erwachsene an 
das Thema bürgerschaftliches Engagement he-

88  Weitere Informationen dazu siehe https://www.lbe.bayern.de/.

rangeführt und für ein längerfristiges und nach-
haltiges Engagement gewonnen werden. Die 
Akteure des Bürgerschaftlichen Engagements wie 
Vereine oder ehrenamtliche Helferkreise erhalten 
die Möglichkeit, mittels konkreter Projekte die 
Schüler für den Bereich ihres Engagements zu 
begeistern. In enger Zusammenarbeit mit dem 
StMUK und den Akteuren Bürgerschaftlichen 
Engagements (z. B. Freiwilligenagenturen, Ver-
eine) fördert das StMAS bis 31. August 2022 ein 
Projekt zur nachhaltigen Etablierung von LdE-Pro-
jekten an bayerischen Schulen. Eine Anlauf- und 
Koordinierungsstelle ist beim Landesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (LBE) Bayern 
eingerichtet.88

Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben
Bayerische Schülerinnen und Schüler sollen 
zudem in der Lage sein, ihr Leben selbstbe-
stimmt und verantwortungsbewusst in die 
Hand zu nehmen. Die Förderung der Alltags-
kompetenzen ist daher ein wichtiger schulischer 
Beitrag auf dem Weg der jungen Menschen ins 
Erwachsenenalter. Alltagskompetenzen nehmen 
den notwendigen Praxis- und Lebensweltbezug 
an den Schulen aus verschiedenen Perspektiven 
in den Blick und tragen so wesentlich zu einer 
ganzheitlichen Bildung bei. Alltagskompetenzen 
sind als schulart- und fächerübergreifendes Bil-
dungs- und Erziehungsziel sowie in den Fach-
lehrplänen des LehrplanPLUS seit Jahren breit 
verankert und werden an den Schulen in der 
Schulpraxis gelebt.

Mit dem Konzept „Alltagskompetenzen –  Schule 
fürs Leben“ wird ab dem Schuljahr 2021/2022 
eine noch umfassendere Verankerung des 
Themenkomplexes im Schulleben erreicht. 
Insbesondere sieht das Konzept vor, dass die 
Schulen verpflichtende, projektorientierte Mo-
dule realisieren. In der Auseinandersetzung mit 
Inhalten aus den fünf Handlungsfeldern Gesund-
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Perspektive von Kindern im Grundschulalter“90 
deutlich, an der 165 Kinder im Alter zwischen 
sechs und zehn Jahren in acht Ganztagseinrich-
tungen in verschiedenen deutschen Bundeslän-
dern, unter anderem in Bayern, teilgenommen 
haben. Aus Beobachtungen und Äußerungen 
der teilnehmenden Kinder sowohl in offenen 
und gebundenen Ganztagsschulen als auch in 
Horten wurden Qualitätsdimensionen heraus-
gearbeitet, u. a. Möglichkeiten zur Partizipation. 
„Kinder möchten ihre Meinungen, Wünsche, 
Ideen und Beschwerden zum Ganztag äußern 
und wünschen sich, dass diese aufgegriffen und 
ernst genommen werden“, so die Verfasser der 
Studie91.

(1) Partizipation im Bereich von  
Ganztagsangeboten 
In Bayern bestehen vielfältige Formen eines 
Ganztagsangebots für Kinder und  Jugendliche. 
In den schulischen Ganztagsangeboten ist 
 Schülerpartizipation durch den Qualitätsrahmen 
für offene und gebundene Ganztagsschulen 
konzeptionell verankert und als ein Element des 
pädagogischen Konzepts schulspezifisch aus-
zugestalten. In den Mittagsbetreuungen beste-
hen für fachliche Strukturen wie Partizipation 
dagegen derzeit keine konzeptionellen Grundle-
gungen. Für die Horte92 und Angebote des koo-
perativen Ganztags gelten die gesetzlichen und 
inhaltlichen Vorgaben für Kindertageseinrich-
tungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) gleicher-
maßen. Kinder haben demnach das Recht auf 
entwicklungsangemessene Beteiligung in allen 
für sie relevanten Aspekten des Einrichtungs-
alltags, also auch der Gestaltung der Hausauf-
gabensituation (vgl. Art 10 BayKiBiG). Grund-
sätzlich können durch die Strukturierung des 

90  Walther/Nentwig-Gesemann/Fried, Ganztags aus der Perspektive von Kindern im Grundschulalter.
91  Ebd., S. 64.
92   Der Hort ist eine familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtung für Schulkinder: Als ein Angebot der Tagesbetreuung von 

Schulkindern hat der Hort einen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag, der die Entwicklungsförderung des Kindes zu einer 
 eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zur Richtschnur hat. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern 
setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus  
(https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/einrichtungen/rahmenbedingungen.php).

Hortalltags sowie den Grad der Reglementie-
rung Möglichkeiten zu Partizipation und eigen-
verantwortlichem Handeln geschaffen werden. 
Im Übrigen gelten für Horte die Ausführungen 
zu Ziffer B. II. entsprechend.

Im Bereich der Ganztagsangebote ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten Partizipation zu lernen 
und ganz konkret und aktiv zu erfahren. Dabei 
eröffnen sich auch eigenständige Gestaltungs-
räume, die verstärkt im Rahmen des pädago-
gischen Konzepts aufgegriffen werden sollten. 
Schülerinnen und Schüler sollten kontinuierlich, 
alters- und situationsgemäß in die konzeptio-
nelle Umsetzung, Gestaltung und Weiterent-
wicklung von Ganztagsangeboten miteinbezo-
gen werden. Viele Betreuungsangebote finden in 
Kooperation mit oder verantwortet von einem 
Freien Träger der Jugendhilfe (z. B. schulische 
Ganztagsangebote, Hortangebote, Angebote 
der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit etc.) 
statt. Die Kinder- und Jugendhilfe ist in all ihren 
Handlungsfeldern den Grundsätzen der Partizi-
pation der Kinder und Jugendlichen verpflichtet 
(SGB VIII). Als Partner der Schule fließt diese 
Haltung auch in die Gestaltung der Angebote 
von Ganztagsschule und Mittagsbetreuung ein. 
Die gemeinsame Ausgestaltung der Haltung zu 
Partizipation und der konkreten Beteiligungs-
möglichkeiten in Schule und Jugendhilfe ist eine 
wichtige Aufgabe beider Bereiche. 

Ganztagsbetreuung wird insbesondere durch 
bewusst gestaltete Partizipation über Haus-
aufgabenbetreuung und Freispiel hinaus für 
Schülerinnen und Schüler zu einem umfas-
senden pädagogischen Angebot. Beispiele sind 
die Berücksichtigung der Interessen von Schü-
lerinnen und Schülern bei der Gestaltung des 

 → Stärkung des Schulparlaments: 
Die konzeptionelle und organisatorische Un-
terstützung der Schulen bei der Einrichtung 
von Modellen von Schulparlamenten (Schul-
parlament im engeren Sinn, Schülerparlament 
und Schulversammlung) zur Stärkung der 
Partizipation durch neue Mitwirkungsformen 
erfolgt insbesondere durch folgende Maßnah-
men der Bayerischen Staatsregierung:

 – Zusammenstellung von Unterstützungsma-
terialien und insbesondere Good-Practice-
Beispielen in den Schuljahren 2021/2022 bis 
2023/2024 am ISB und sukzessive Veröf-
fentlichung auf den Online-Unterstützungs-
portalen „SMV“ (www.smv.bayern.de) und 
„Mitdenken! Mitreden! Mitgestalten!“ (htt-
ps://www.politischebildung.schule.bayern.
de/) und in Form eines Leitfadens

 – Begleitung der Schulen, die Formen von 
Schulparlamenten im bestehenden rechtli-
chen Rahmen einrichten, im Rahmen eines 
Netzwerks, u. a. in Form von Informations- 
und Austauschveranstaltungen

 – Entwicklung und Erprobung von Model-
len des Schulparlaments im Rahmen eines 
Schulversuchs (insbesondere eigenständige 
Beschlussfassung zur Stärkung der Teilhabe 
und zur Ermöglichung der Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler).

Insgesamt ist die weitere Stärkung von Parti-
zipation und Mitgestaltungsmöglichkeiten am 
Lern- und Lebensort Schule ein großes Anliegen 
der Bayerischen Staatsregierung. Dabei ist in 
erster Linie eine positive Grundeinstellung der 
gesamten Schulfamilie in Bezug auf das The-
ma Partizipation und Demokratielernen erfor-
derlich, damit die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der bereits bestehenden Beteiligungs-
strukturen Leben und Unterricht ihrer Schule, 
ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit 
entsprechend mitgestalten. Angestrebt wird zu-
dem die kontinuierliche Weiterentwicklung von 

Strukturen, die Partizipation und Selbstwirksam-
keitserfahrungen der Schülerinnen und Schüler 
ermöglichen, um demokratische Handlungen 
und Verhaltensweisen praktisch einzuüben.

Eine kontinuierliche Sensibilisierung und Qua-
lifizierung von Lehrkräften, Fachkräften etc. ist 
in diesem Zusammenhang besonders wichtig 
(zentraler Gelingensfaktor ist auch hier v. a. eine 
wertschätzende Grundeinstellung zur Partizipa-
tion). Eine Heranführung an das Thema Demo-
kratieerziehung erfolgt bereits in der ersten 
Phase der Ausbildung für alle Lehrämter in allen 
Fächerverbindungen, insbesondere im Rahmen 
des Erziehungswissenschaftlichen Studiums und 
der Fachdidaktik. Darüber hinaus ist die Ausbil-
dung im Fachbereich „Grundfragen der staats-
bürgerlichen Bildung“ während des gesamten 
zweijährigen Vorbereitungsdienstes verpflich-
tend für alle Referendarinnen und Referendare 
vorgeschrieben. Im Berufsleben selbst bietet die 
Staatliche Lehrerfortbildung in Bayern den Lehr-
kräften schließlich ein umfassendes, fachlich 
fundiertes und zielgruppenorientiertes Fortbil-
dungsangebot zum Themenbereich Politische 
Bildung. 

2. Angebote im Bereich des schulischen  
und außerschulischen Ganztags
Ganztagsangebote in Bayern bestehen für Kin-
der im Grundschulalter sowie im Bereich der Se-
kundarstufe, wobei Horte vor allem von Kindern 
im Grundschulalter besucht werden. Die unter-
schiedlichen Altersstufen bringen unterschied-
liche Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder 
und Jugendlichen nach Beteiligung mit sich. 
Auch in der Ganztagsschule nimmt die Besuchs-
quote bei älteren Kindern und Jugendlichen ab. 

Werden Kinder gefragt, dann ist es ein wichtiges 
Element der Qualität im Ganztag, dass sie an 
dessen Gestaltung beteiligt sind, dass sie mit-
reden und mitbestimmen können. Dies wurde 
beispielsweise in der Studie „Ganztag aus der 
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Kombieinrichtungen werden im Modellversuch 
durch einen Ganztagskooperationspartner 
und die Schulleitung partnerschaftlich umge-
setzt. Die Kooperation zwischen Schule und 
Ganztagskooperationspartner94 ist bereits als 
zentrales Merkmal konzeptionell angelegt und 
Schule sowie Jugendhilfe können gegenseitig 
voneinander lernen. Partizipation ist ein Kon-
zept, das eine Umsetzung auf allen Ebenen der 
Einrichtung fordert – Partizipation von Kindern, 
Eltern, im Team, womit auch die Leitung gefor-
dert ist, einen partizipatorischen Führungsstil zu 
praktizieren, sowie einen Träger, der dies unter-
stützt. Partizipation und die partnerschaftliche 
Umsetzung des Modells von Ganztagskoopera-
tionspartner und Schule können hier gegenseitig 
besonders voneinander profitieren.

3. Jugendsozialarbeit an Schulen  
und im Übergang in die Arbeitswelt
Die Chancen junger Menschen hängen ent-
scheidend davon ab, in welchem Maße sie sich 
aktiv an Bildungs- und Lernprozessen beteili-
gen, in Gruppenprozesse einbringen und sich 
mit anderen vernetzen können. Positive Betei-
ligungserfahrungen und erfolgreiches Erleben 
von eigenverantwortlichem Handeln stärken in 
besonderem Maße die Selbstwirksamkeit von 
Kindern und Jugendlichen. Diese ist maßgeb-
licher Faktor dafür, ob und inwieweit Kinder und 
Jugendliche sich für das Verfolgen von Zielen 
motivieren können. Je stärker solche Selbstwirk-
samkeitserfahrungen sind, umso zielstrebiger, 
optimistischer und insgesamt umso höher ist 
letztlich auch der Bildungserfolg.95 

Bei Kindern und Jugendlichen, die sozial benach-
teiligt oder individuell beeinträchtigt sind, kann 
dies alles nicht ohne Weiteres vorausgesetzt 
werden. Es bedarf spezifischer an sie gerichteter 
Angebote bzw. geeigneter Unterstützung, damit 
sie entsprechende positive Erfahrungen machen, 

94  Dies sind oftmals eine gebundene Ganztagsschule sowie eine Einrichtung nach BayKiBiG, also in der Struktur eines Horts.
95  Siehe im Einzelnen dazu 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 169.

von Partizipationsmöglichkeiten erreicht und 
motiviert werden, aktiv mitzuwirken, mitzube-
stimmen und selbstbestimmt Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. Es bedarf ins-
besondere einer Haltung, die von der Jugendso-
zialarbeit in die pädagogischen Handlungsfelder 
von Schule und Ausbildung hineingetragen wird. 
Die Angebote der Jugendsozialarbeit sind ein 
wichtiger Bestandteil, um Chancengerechtigkeit 
zu ermöglichen. Jugendsozialarbeit will benach-
teiligten jungen Menschen sozialpädagogische 
Hilfestellungen geben. Zentraler Aspekt ist dabei 
neben der Förderung der beruflichen Integration 
insgesamt die soziale Integration. Gelingende 
Partizipation in Verbindung mit Erfolgserleb-
nissen bzgl. der eigenen Handlungsbeiträge, 
die damit verbundene Anerkennung und Wert-
schätzung sowie das Gefühl ernst genommen zu 
werden sind gerade für diese Zielgruppe essen-
ziell für ihre Entwicklung zu gemeinschafts- und 
demokratiefähigen Persönlichkeiten und das 
Schaffen von positiver Identifikation. 

(1) Partizipation im Bereich Jugendsozialarbeit 
Für junge Menschen aus der Zielgruppe der 
 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII ist 
es deshalb elementar, dass sie am Lebensort 
 Schule bzw. in ihrem Ausbildungsbetrieb und 
der Berufsschule lebensweltbezogene und 
bedarfsgerechte Partizipationsangebote so-
wie Möglichkeiten des eigenverantwortlichen 
 Handelns finden und erleben. 

Grundgedanke der Jugendsozialarbeit an 
Schulen (JaS) ist, sozial benachteiligte oder 
individuell beeinträchtigte junge Menschen zu 
unterstützen, damit sie ihr Leben meistern, in 
der Schule erfolgreich sind und am Arbeitsmarkt 
Fuß fassen. Durch die individuelle Beratung und 
Begleitung durch eine sozialpädagogische Fach-
kraft erhalten sozial benachteiligte und indivi-
duell beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler 

 Freizeitangebots am Nachmittag bis hin zu 
Ganztags gruppensprecherinnen und -sprechern.

Beispiele: Neigungsangebote mit Auswahlmög-
lichkeiten, Aushandlungsprozesse zur gemein-
samen Tagesgestaltung, Zeiten zur freien Ge-
staltung, Projektarbeit als Methode wie z. B. in 
dem durch das Umweltministerium geförderten 
Projekt zur Nachhaltigkeits- und Umweltbildung 
in der Jugendsozialarbeit, bei dem die partizipa-
tive Einbindung der Kinder und Jugendlichen ein 
konstitutiver Projektbestandteil ist. 

Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen von 
Partizipation liegt ein großes Potenzial zur wei-
teren Stärkung in der Einbeziehung der Ganz-
tagsangebote in die Schulentwicklungsplanung 
unter dem Blickwinkel Partizipation und in 
gegenseitigen Hospitationsangeboten der in den 
jeweiligen Bereichen tätigen Lehr- und Fach-
kräfte. Dadurch wird die gegenseitige Kenntnis 
von Strukturen und Themen an Schulen aus den 
verschiedenen Blickwinkeln, Möglichkeiten der 
Kooperation und auch der Mitgestaltung und 
Partizipation eröffnet. 

(2) Impulse auf Landesebene 
Ganztagsangebote bieten gute Möglichkeiten 
für Schulkinder, sich in Ganztagsschulen und 
Horten aktiv einzubringen, diese mitzugestalten 
und so Partizipation zu erleben. Durch den wei-
teren Ausbau und die kontinuierliche Weiterent-
wicklung von Ganztagsangeboten besteht auch 
in diesem Bereich die Chance, die Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen umfassend weiter 
zu stärken. Im Kontext des von Bundestag und 
Bundesrat im September 2021 beschlossenen 
„Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter“ ist davon auszugehen, dass der 
Bereich der Ganztagsbildung, -erziehung und 
-betreuung in Zukunft an Bedeutung gewinnen 
wird. Ein Ausbau ist zu erwarten und auch die 

93   Seitens des IFP ist dazu beispielsweise das Weiterentwicklungsprojekt „Partizipations-(h)orte – jedes Kind entscheidend beteiligen“ 
 geplant, in dem gelingende Praxisbeispiele identifiziert, zusammengetragen und sichtbar gemacht werden sollen (auch in Filmen etc.). 

Bedeutung der Ganztagsangebote als Orte, um 
Partizipation und Demokratiebildung zu erfah-
ren, wird damit zunehmen. Durch die Möglich-
keit der Erprobung und Umsetzung von Betei-
ligungsverfahren und Aushandlungsprozessen 
können hier wichtige zusätzliche Erfahrungs-
räume geschaffen werden, indem gerade auch 
benachteiligte Jugendliche ganz bewusst zu-
sätzliche Chancen bekommen, neue Verhaltens-
weisen in einem begleiteten Rahmen zu üben. 
Durch gezielte Gestaltung von entsprechenden 
Angeboten oder Durchführung von spezifischen 
Projekten werden der Vor- und Nachmittag zu 
Bildungsräumen, die die Chancengerechtig-
keit der Schülerinnen und Schüler verbessern 
 können. 

Möglichkeiten zur Partizipation sind alters- und 
situationsgemäß weiterzuentwickeln. Innerhalb 
einer Schule sollten die dort etablierten Struk-
turen mit allen Bereichen im Einklang stehen, 
Schulentwicklungsprozesse zur Stärkung von 
Partizipation sollten sich auf alle schulischen 
Angebote – auch den Ganztag – beziehen. Ent-
scheidend ist dabei die gute Zusammenarbeit 
und Abstimmung zwischen Schule und ihren 
relevanten außerschulischen Netzwerkpart-
nern, die das schulische Umfeld mitgestalten 
(insbesondere der Jugend- und Behindertenhilfe, 
Jugendmigrationsdienste etc.). 

Partizipation ist ein Schlüsselprozess für die pä-
dagogische Arbeit in Einrichtungen und deshalb 
als solcher auch in der jeweiligen Einrichtung zu 
etablieren.93 

Im Hinblick auf die Umsetzung des Rechts-
anspruchs kommt in Bayern den sogenann-
ten „Kombieinrichtungen“, auch „Kooperative 
Ganztagsbildung“ genannt, eine gesteigerte 
Bedeutung zu. Deren Aufbau basiert auf einem 
Ministerratsbeschluss vom 11. September 2018. 
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um so jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund Zugänge zu zivilgesellschaftlichen 
Strukturen zu ermöglichen.

Das bundesgeförderte Programm „Respekt 
Coaches“ (www.lass-uns-reden.de), das durch 
pädagogische Fachkräfte der Jugendmigra-
tionsdienste umgesetzt wird, umfasst aktuell 
36 bayerische Standorte. Es bietet Schülerinnen 
und Schülern primärpräventive Angebote an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
an. Auf Grundlage einer Präventionsstrategie 
vor Ort und weiteren Umsetzungspartnern 
der politischen Kinder- und Jugendbildung, 
der Jugendmigrationsdienste und Trägern der 
Radikalisierungsprävention werden primärprä-
ventive Angebote zu den Themen Demokratie, 
Respekt, Toleranz und Extremismus an Schulen 
umgesetzt. Ziel des Programms ist, dass sich 
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Weltanschauungen und Lebensweisen auseinan-
dersetzen, sich begegnen und austauschen und 
interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen 
erlernen. Das Programm fördert weiterhin die 
Zusammenarbeit und Vernetzung der Jugend-
migrationsdienste, der Träger der politischen 
Bildung und der Träger der Radikalisierungs-
prävention. Schulen können im Rahmen ihrer 
pädagogischen Eigenverantwortung auf dieses 
Programm zurückgreifen. 

In diesem Zusammenhang sind auch spezi-
elle Angebote wie beispielsweise das Projekt 
„ReThink“ zu nennen, im Rahmen derer insbe-
sondere Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zur gesellschaftlichen Partizipation 
ermutigt und ihnen dabei auch Demokratiever-
ständnis und Werte vermittelt werden.96 

96   Vgl. Projekt „ReThink“ des StMI/StMAS/StMUK für Schülerinnen und Schüler von Berufsintegrationsklassen  
zur Reflexion der eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Prägung.

97   Zu den Förderprogrammen der Bayerischen Staatsregierung im Bereich Jugendsozialarbeit siehe:  
https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/index.php.

(2) Impulse auf Landesebene 
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die 
Praxis der Jugendhilfe mit Förderprogrammen 
nachhaltig bei der Sicherstellung bedarfsge-
rechter Strukturen (sowohl im Bereich JaS als 
auch AJS).97 Aktuell beschlossen: Stärkung des 
Förderprogrammes JaS im Rahmen des „Kon-
zepts zur außerschulischen Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pan-
demie“. 

Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendsozialarbeit Bayern werden regelmäßig 
auch weitere Möglichkeiten ausgelotet, Partizi-
pation als Grundelement noch weiter in der Ar-
beit und den Angeboten der Jugendsozialarbeit 
vor Ort zu verankern. 
Besonders in der AJS erhält die Zielgruppe viel-
fache Möglichkeiten zur Förderung und Stär-
kung von Partizipation und Mitbestimmung, 
z. B. in Jugend- und Ausbildungsvertretungen, 
durch Einbeziehung in betriebliche Entschei-
dungsabläufe sowie das Einbringen eigener Ziele 
bei der Förderplanung. Bestandteil vieler päda-
gogischer Konzeptionen in der AJS ist zudem 
die Förderung der Beteiligung und des gesell-
schaftspolitischen Engagements von Kindern 
und Jugendlichen. Dazu gehört die Vorbereitung 
von und Mitwirkung an Entscheidungen im Ein-
richtungsalltag und bei Arbeitsprozessen ebenso 
wie die gesellschaftspolitische Bildung zu aktu-
ellen Themen (z. B. Klima, Umwelt, nachhaltige 
Entwicklung, Funktionsweise demokratischer 
Strukturen, Bedeutung von Wahlen usw.). Sinn-
voll ist, verstärkt Formen und Angebote des 
Projektlernens zu realisieren. Beispielhaft ist hier 
das vom Umweltministerium geförderte Projekt 
„BNE trifft Jugendsozialarbeit“ zu nennen, das 
im Rahmen der Förderung nachhaltiger Entwick-
lung und Bildung Aspekte wie Partizipation und 
Teilhabe im Projektverlauf in den Fokus nimmt.

am Lern- und Lebensort Schule bedarfsgerechte 
und passgenaue Hilfe. Sie werden dabei unter-
stützt sich in die Gesellschaft zu integrieren, in 
der Schule erfolgreich zu sein, auf Misserfolge 
adäquat zu reagieren und den Übergang in die 
Arbeitswelt zu meistern. Sie sollen dabei auch 
Erfahrungen sammeln, sich in reguläre Betei-
ligungs- und Entscheidungsprozesse in ihrem 
Umfeld und ihrer Lebenswelt einzubringen. Die 
Fachkraft kann sie individuell unterstützen und 
bestärken, ihre Selbstbestimmungs- und Teil-
haberechte in ihrer Familie, in der Schule und in 
der Gesellschaft zu erlernen und  wahrzunehmen 
sowie insgesamt ihre Selbstwirksamkeit zu 
 stärken und damit aktiv agierender Teil demo-
kratischer Beteiligungsprozesse zu werden.

Grundgedanke der Arbeitsweltbezogenen Ju-
gendsozialarbeit (AJS) ist die Fortführung der 
Unterstützung von sozial benachteiligten oder 
individuell beeinträchtigten jungen Menschen 
beim Übergang zwischen Schule und Beruf. 
Neben einem Schulabschluss und erfolgreichen 
Eintritt in die Arbeitswelt sind vor allem auch 
positive Erfahrungen von Beteiligung, ernst 
genommen zu werden, erfolgreichen Handelns 
und des Mitentscheiden-Könnens besonders 
wichtige Schritte in ein eigenverantwortliches, 
selbstbestimmtes und gemeinschaftsfähiges 
Leben. Die AJS nimmt sich besonders der  jungen 
Menschen an, die multiple Schwierigkeiten 
 haben, ihren Platz in der Arbeitswelt und insge-
samt in unserer demokratischen Gesellschaft 
zu finden. Gerade für diese Zielgruppe gilt es, 
über Erfolgserlebnisse im konkreten Tun Türen 
zu mehr Beteiligung und damit gesellschaftlicher 
Teilhabe zu öffnen. In Bayern gibt es hierfür ein 
hochwertiges Angebot an erfolgreichen ganz-
heitlichen Qualifizierungs- und Ausbildungs-
projekten, insbesondere in Jugendwerkstätten. 
Durch passgenaue Hilfen wird soziale Integra-
tion, die Bewältigung individueller Beeinträchti-
gungen und eine nachhaltige Eingliederung in die 
Arbeitswelt ermöglicht und Beteiligung erlebbar 
gemacht.

Am Übergang von Schule zum Beruf sind auch 
die bundesgeförderten Jugendmigrations-
dienste in Bayern verortet. Neben der Be-
gleitung und Unterstützung der sprachlichen, 
schulischen und beruflichen Integration ist auch 
die soziale und gesellschaftliche Integration von 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
zwischen dem 12. und 27. Lebensjahr Kern ihrer 
Tätigkeit. Jugendmigrationsarbeit kommt hier 
einerseits die Aufgabe zu, ihren Zielgruppen 
Möglichkeiten der Beteiligung zu eröffnen, an-
dererseits die Repräsentation junger Menschen 
mit Migrationshintergrund und ihrer Anliegen 
und Interessen sicherzustellen. Ziel ist dabei 
die umfassende gesellschaftliche und politische 
Partizipation auch der jungen Menschen mit 
 Migrationshintergrund. 

Für die Jugendmigrationsdienste sind wie 
auch für alle anderen Angebote im Bereich der 
Jugendsozialarbeit insgesamt folgende Schwer-
punkte zentral:

 → Die Umsetzung von Partizipation in den Ein-
richtungen der Jugendsozialarbeit, Entwick-
lung einer Beteiligungskultur und eines Beteili-
gungskonzepts.

 → Initiierung von Lernprozessen: Demokratie-
erziehung und gesellschaftspolitische Jugend-
bildung (vor allem in der Gruppenarbeit).

 → Die Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
bei der Durchsetzung ihrer persönlichen 
 Rechte (vor allem in der Einzelfallbegleitung).

 → Die Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen 
der Jugendsozialarbeit und die Motivation zu 
bürgerschaftlichem Engagement.

 → Die Initiierung/Unterstützung von Partizipa-
tionsmöglichkeiten für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund im Gemeinwesen. 

 → Die Unterstützung von Selbstorganisations-
formen von Migrantinnen und Migranten, die 
das Interesse der gesamtgesellschaftlichen 
Partizipation von Menschen mit Migrations-
hintergrund verfolgen

 → Die Unterstützung aller Jugendverbände und 
Vereine bei ihrer interkulturellen Öffnung, 
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 – Schulentwicklung als demokratische Schul-
entwicklung weiter voranzubringen und zu 
gestalten und Partizipationsmöglichkeiten 
der Schülerinnen und Schüler zielgruppen-
spezifisch zu stärken. 

 – Beteiligung im gesamten Schulalltag, um 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü-
lern bedarfsgerechte Strukturen zu schaffen 
bzw. weiterzuentwickeln. Gute Möglich-
keiten hierzu bieten z. B. Projekttage, Pro-
jektwochen, Mitsprache z.B. bei der Gestal-
tung von Schulräumen, Ausflügen, Pausen 
oder beim Essensangebot der Mensa. 

 – Erweiterung von Schüler-Feedback prüfen 
(gute Umsetzung bereits auf der Un-
terrichtsebene von Lehrkräften, z. B. in 
 Multiple-Choice-Form).

 → Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen 
unter anderem die Strukturen der SMV. Als 
Handlungsraum schulischer Partizipation müs-
sen die eingerichteten Strukturen (insbeson-
dere der Schülermitverantwortung) ständig 
vor Ort mit Leben gefüllt und auch auf eine 
Weiterentwicklung im Geist der Demokra-
tiepädagogik und Politischen Bildung zu noch 
stärker partizipativen Strukturen überprüft 
werden (Klassenrat, Schulparlament). 

 – Etablierung von SMV-Strukturen an Grund-
schulen.

 – Stärkung der SMV insbesondere an Mittel-
schulen durch die Förderung von SMV-Se-
minaren; Ausweitung der Unterstützung auf 
weitere Schularten, insbesondere die För-
derschulen, um ihrer schulartspezifischen 
Situation besser gerecht zu werden.

 – Unterstützung der Schulen bei der Einrich-
tung von Formen des Schulparlaments.

 → Wichtig sind insgesamt eine entsprechende 
Qualifizierung sowie die Verankerung einer 
positiven Haltung (Partizipationskultur, Kinder 
und Jugendliche zumindest an der Ausgestal-
tung der sie betreffenden Maßnahmen noch 
stärker zu beteiligen): 

 – Stärkung von Sensibilisierung, positiver 
Grundhaltung, Wissensvermittlung und 
Qualifizierung der Akteure, Lehrkräfte und 
Fachkräfte im schulischen Umfeld. 

 – Weiterentwicklung einer „Schulkultur“ für 
Partizipation: Entwicklung und Umsetzung 
gemeinsamer Ideen sowie Weiterentwick-
lung von Angeboten unter Einbindung der 
Schülerinnen und Schüler sowie aller im 
Rahmen des schulischen Alltags beteilig ten 
Akteure (Lehrkräfte, JaS-Fachkräfte, Schul-
sozialpädagoginnen und -pädagogen etc.).

 – Ausbau der Fortbildungen für  Fachkräfte 
der Jugendhilfe, Lehrkräfte etc., um die 
Teilhabe und Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen zu stärken. Ferner turnusge-
mäß besondere Schwerpunktsetzungen im 
Fortbildungsbereich. 

 → In allen Bereichen gilt, dass eine gezielte 
Einbeziehung aller Kinder und Jugendlichen, 
insbesondere auch sozial benachteiligter 
bzw. individuell beeinträchtigter Kinder und 
Jugendlicher, Kinder und Jugendlicher mit 
Behinderung und mit Migrationshintergrund 
etc. erfolgen sollte. Nach den Praxiserfah-
rungen der LAG Jugendsozialarbeit kennen 
benachteiligte Jugendliche die Systeme zwar, 
beanspruchen sie aber weniger. Schule als 
sozialer Raum bietet hier für alle Kinder und 
Jugendlichen gute Möglichkeiten, demokra-
tische Fähigkeiten vor allem durch konkretes 
Erleben von Partizipation in ihren jeweiligen 
Lebensräumen und insbesondere bei der Nut-
zung von Gestaltungsfreiräumen zu erlernen 
und anzuwenden. Diese Chance gilt es zu 
nutzen. Insbesondere für Kinder und Jugendli-
che, die im familiären Lebensraum gegebenen-
falls bislang weniger positive Selbstwirksam-
keitserfahrungen machen konnten, können 
entsprechende Angebote, bei denen sie 
Wertschätzung, Anerkennung und Selbstwirk-
samkeit erfahren, mithelfen, dass sie wichtige 
Beiträge für das soziale Miteinander leisten. 
Dies ist essenziell sowohl für ihre Entwicklung 

Die Stärkung der Mitbestimmungsstrukturen 
für diese Zielgruppe kann insbesondere durch 
folgende Maßnahmen erfolgen: Evaluierung 
der Angebots- und Mitbestimmungsstrukturen 
der AJS, Kooperation mit adäquaten Angeboten 
gesellschaftspolitischer Jugendbildung in der 
Jugendsozialarbeit. In diesem Zusammenhang 
befinden sich in der AJS bayernweite Jugend-
konferenzen der Jugendwerkstätten ebenso wie 
medial gestützte regelmäßige Befragungen/ 
Interviews o. ä. in der Planung.

 
Die Anforderungen an die konzeptionelle Aus-
gestaltung der AJS haben sich in den letzten 
Jahren verändert. Junge Menschen, auch be-
nachteiligte junge Menschen,  erwarten in allen 
sie betreffenden Angelegenheiten einbezogen 
zu werden, maßgeblich mitzubestimmen und 
mitzuentscheiden. Für den Erfolg der pädago-
gischen Arbeit erweist sich dies als zunehmend 
ausschlaggebend. Mit dem Ziel, Hilfestellung 
für die Einrichtungen vor Ort bei der Umset-
zung von Partizipation zu geben, aktualisiert 
die LAG Jugendsozialarbeit derzeit auch die 
landesweiten AJS-Grundsätze. Dabei war 
auch der Prozess der Erarbeitung (erstmalig) 
partizipativ angelegt, die jungen Menschen 
haben dies gut angenommen und konstruktiv 
mitgearbeitet. In dem vorgeschalteten breit 
angelegten Diskussionsprozess wurde deut-
lich, dass Beteiligung sowohl im betrieblichen 
Kontext gewünscht, in den Einrichtungen 
unterschiedlich ausgestaltet gelebt und in den 
Fragen der persönlichen Weichenstellungen 
dringend gefordert wird. Weitere Informa-
tionen dazu werden nach Fertigstellung der 
Empfehlungen unter https://lagjsa-bayern.de/ 
zu finden sein.

98   Im Einzelnen zum Bereich Politischer Bildung siehe 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 177 ff., 533 ff. sowie 
BMFJSJ „Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und Jugendberichts“, a. a. O., S. 21 f.

99   Siehe auch BMFJSJ, „Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und Jugendberichts“, a. a. O., S. 21.
100   Im Einzelnen zum Bereich Politischer Bildung siehe 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 177 ff., 533 ff. sowie 

BMFJSJ „Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und Jugendberichts“, a. a. O., S. 21 f. Siehe auch BMFSFJ, 
 Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, a. a. O., S. 20 ff.

101   Siehe auch BMFJSJ, „Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und Jugendberichts“, a. a. O., S. 21.

4. Fazit
Insbesondere im Hinblick auf die Schulpflicht 
kommt der Schule eine Schlüsselrolle im 
 Rahmen der Demokratieerziehung zu.98  
Der schulische Raum sollte deshalb insgesamt 
als zentraler Ort für demokratische Bildung aber 
auch als Erfahrungsort für Partizipation weiter 
gestärkt werden. Schulen und die Lehrkräfte 
sind aufgefordert, die vielfältigen Gestaltungs-
räume im Hinblick auf die politische Bildung 
und die Möglichkeiten und Chancen der Mit-
wirkung von Schülerinnen und Schülern gezielt 
zu nutzen. Neben der Vermittlung von Wissen 
und Kompetenzen ist dabei die Etablierung 
bzw. Weiterentwicklung einer demokratischen 
Schulkultur einschließlich wirksamer Mitbestim-
mung durch die Schülerinnen und Schüler von 
entscheidender Bedeutung und eine dauerhafte 
Herausforderung.99 Der Wunsch nach mehr Mit-
gestaltungsmöglichkeiten im Schulalltag (Wo-
chenpläne, Schulausflüge, Unterrichtsgestaltung 
etc.) ist enorm groß. Dies hat aktuell auch die 
landesweite Kinder- und Jugendkonferenz am 
30. April 2021 ebenso bestätigt wie die Umfra-
ge der LAG JSA im Rahmen der Erarbeitung des 
Gesamtkonzepts sowie die Anhörung zur Ju-
gendbeteiligung im AU SOPO am 6. Mai 2021. 

Ansatzpunkte zur weiteren Stärkung  
und Weiterentwicklung u. a.:100

 → Neben der konkreten Wissensvermittlung im 
Unterricht zum gesamten Themenfeld Betei-
ligung, Demokratie und Politische Bildung ist 
das gesamte schulische Spektrum gefragt, 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
zielgruppengerecht zu ermöglichen, darüber 
zu informieren, zur Inanspruchnahme zu mo-
tivieren und vor allem Partizipation als Struk-
turprinzip im Rahmen einer demokratischen 
Schulentwicklung zu stärken.101 
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IV. Freizeit und öffentlicher Raum 

Vielfältige Formen und Möglichkeiten der 
aktiven Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen, zur Stärkung entsprechender Kompe-
tenzen und vor allem auch zur Förderung ihres 
gesellschafts- und (sozial-)politischen Engage-
ments sowie ihrer Demokratie- und Gemein-
schaftsfähigkeit bestehen im öffentlichen Raum, 
vor allem in den Städten und Gemeinden.102 Hier 
gibt es zahlreiche Gelegenheiten der Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen, im Rahmen 
von Freizeitaktivitäten jeglicher Art, über die 
Beteiligung an Planungsprozessen (im Einzelnen 
dazu siehe B. V. 2) bis hin zu aktiver politischer 
Mitgestaltung (z. B. in Kinder- und Jugendpar-
lamenten, Kinder- und Jugendveranstaltungen 
etc., im Einzelnen dazu siehe B. VI.). So bieten 
beispielsweise die zahlreichen von Kindern und 
Jugendlichen selbst geprägten  Angebote der 
Jugendarbeit hervorragende Möglichkeiten, 
Partizipation durch aktive Teilnahme konkret 
zu erleben und sich in Gestaltungsprozesse 
aktiv einzubringen. Auf diese Weise können 
partizipative Kompetenzen und demokratische 
Fähigkeiten besonders anschaulich und nach-
haltig erworben werden. Gerade für Kinder 
und Jugendliche, die z. B. innerhalb ihres fa-
miliären Umfelds bislang weniger positive 
 Selbstwirksamkeitserfahrungen machen konn-
ten, sind entsprechende Angebote in Verbän-
den, Vereinen oder im öffentlichen Raum umso 
wichtiger. 

102   Siehe auch BMFSFJ, „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“, a. a. O., S. 28 ff.: Partizipation und Demokratie 
wird hier auf verschiedenen Ebenen erlebbar gemacht: Demokratie als Lebensform (partnerschaftliche Interaktion), Demokratie als 
Gesellschaftsform (Verständnis des Zusammenspiels der Akteure innerhalb einer Gesellschaft) und Demokratie als Herrschaftsform 
(politische Handlungskompetenz). Zu unterscheiden sind dabei auch verschiedenste Formen von Partizipation, wie z. B. das Engage-
ment im Rahmen von Angeboten der Jugendarbeit, in Gremien mit gewählten oder delegierten Vertreterinnen und Vertretern oder 
 offene Formen, die sich durch freien Zugang für alle interessierten Kinder und Jugendlichen und die Möglichkeit zu spontaner Teilnahme 
auszeichnen (z. B. Kinder- und Jugendforen, Kinder- und Jugendkonferenzen).

103   Nicht repräsentative Umfrage LAG Jugendsozialarbeit im Rahmen der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes, a. a. O.

Auch die bei der Umfrage der LAG Jugendsozi-
alarbeit beteiligten jungen Menschen gaben als 
bekannte und gute Möglichkeiten der Partizi-
pation im kommunalen Raum zahlreiche posi-
tive Beispiele an (z. B. im Bereich der Vereins-
arbeit und der Jugendarbeit, genannt wurden 
 ferner kommunale Planspiele, die Betätigung 
im Jugendbeirat etc.). Insgesamt wurde im 
 Rahmen der Befragung gefordert, dass Kinder 
und Jugendliche gerade im öffentlichen Raum 
mehr einbezogen werden sollten, da sie mit 
den Entscheidungen langfristig leben müssten. 
Kritisiert wurde teilweise, dass Entscheidungs-
verantwortliche Kindern und Jugendlichen nicht 
genügend zuhörten, eingefordert wurden vor 
allem mehr Mitwirkungsmöglichkeiten bei der 
Ausgestaltung von Spielplätzen, Grünflächen, im 
Wohnungsbau, im Verkehrswesen sowie  
bei Umweltthemen (zu diesem Bereich siehe  
B. V. 2).103 Dies wurde auch bei der Kinder- und 
Jugendkonferenz am 30.04.2021 bestätigt. Die 
teilnehmenden jungen Menschen äußerten da-
bei vor allem ein großes Interesse an der kinder- 
und jugendfreundlichen, aber auch nachhaltigen 
und umweltfreundlichen Ausgestaltung des 
kommunalen Lebensraums sowie insgesamt 
mehr politischer Beteiligung. Auch forderten 
sie eine bessere Kommunikation der Entschei-
dungsgründe durch Entscheidungsträgerinnen 
und -träger ein. Die konkrete Umsetzung von 
Partizipationsmöglichkeiten vor Ort sowie 
die stärkere politische Beteiligung waren auch 
einhellige Forderungen der jugendlichen Exper-
tinnen und Experten im Rahmen der Anhörung 
zur Jugendbeteiligung im AU SOPO am 6. Mai 
2021. In diesem Zusammenhang bestand auch 
der Wunsch nach einer Absenkung des Wahl-
alters (siehe dazu insgesamt Ziffer B. VI.).

zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten als 
auch für ihre soziale Teilhabe an der Gesell-
schaft und Demokratiebildung.

 → Ganztagsangebote: Gerade mit Blick auf den 
Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen 
ist die gute Kooperation und Abstimmung mit 
den relevanten Kooperationspartnern z. B. aus 
dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wie 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Horten, 
in der Ganztagsbildung etc. von besonderer 
Bedeutung für die gute Ausgestaltung des 
Lernorts Schule zum Thema Partizipation  
und Demokratie als Lebens- und Gesell-
schaftsform. 

 → Die Profilierung des Praxisbezugs der schu-
lischen Informationen über Partizipations- 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten ist eine 
Dauer aufgabe und muss stetig weiterent-
wickelt werden. Schülerinnen und Schüler 
sollten – z. B. anhand guter Beispiele der 
Methode des Service Learning/Lernen durch 
Engagement – die vielfältigen Gestaltungs-
freiräume in der Schule und im räumlichen 
Umfeld der Schule noch konkreter und an-
wendungsbezogener erfahren, um diese auch 
motiviert zu nutzen.

 – Ansatzpunkte z. B.: auch Optimierung der 
Möglichkeiten zur Information und Quali-
fizierung in Bezug auf Partizipation (z. B. 
Infoplattform für Kinder, Jugendliche und 
Eltern, Verlinkung auf zu erstellende landes-
weite Plattform, s. o.).
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(1) Partizipation in Vereinen und Verbänden
Kinder und Jugendliche lernen oft in selbstorga-
nisierten Zusammenschlüssen wie in Vereinen 
oder Verbänden erstmals eine Struktur kennen, 
in der sie außerhalb der Familie in ihrer Freizeit 
ihren Interessen und Neigungen zusammen mit 
anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen nachgehen. Dabei können sie in vielfältiger 
Weise auch Erfahrungen mit demokratischen 
Entscheidungsprozessen sammeln.104 Über 
die regelmäßige sportliche, künstlerische oder 
soziale Betätigung hinaus lernen sie mit der 
Zeit auch die Vereinsstruktur als solche und die 
Möglichkeiten, sich im Verein zu engagieren, 
kennen. Sie begegnen dort Menschen, die eh-
renamtlich für verschiedene Aufgabenbereiche 
Verantwortung übernehmen, und können einen 
Einblick in den Ablauf von Abstimmungsprozes-
sen gewinnen. 

In Bayern besteht ein reich entwickeltes Ver-
eins- und Verbandsleben. Die Vereine und Ver-
bände leisten einen großen Beitrag dazu, dass 
Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen und 
sozialer Hintergründe zusammenkommen und 
das soziale Miteinander, auch jenseits beispiels-
weise von Sprachbarrieren, erfahren. Gerade die 
vorhandenen Vereinsstrukturen bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten, dass Kinder und Jugendliche 
auch selbst in Vereinsangelegenheiten zu Wort 
kommen und sich für ihre Interessen aktiv ein-
setzen. Eine frühzeitige Einbindung von Kindern 
und Jugendlichen in die Angelegenheiten des 
Vereins fördert das Vereinsleben schließlich 
auch im Sinne der Nachwuchsgewinnung. Als 
Beispiel hierfür können etwa die „Kinder- und 
Jugendfeuerwehren“ genannt werden, die gera-
de wegen der Konkurrenz zu anderen Freizeit-
aktivitäten (Sportverein, Musikgruppen) ein 
wichtiges Instrument der Nachwuchssicherung 
darstellen.

104  Siehe auch 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 379 ff.

Jugendfeuerwehren: Jugendfeuerwehren 
leis ten nicht nur einen Beitrag zum Erhalt 
der Einsatzstärke der Feuerwehren. Sie wir-
ken auch auf der persönlichen Ebene positiv 
auf die Entwicklung von Jugendlichen ein.  
Sie lernen dort traditionelle Werte wie 
Hilfs bereitschaft, Kameradschaft und 
 Engagement sowie Verantwortungsbe-
wusstsein. Der Freistaat Bayern unterstützt 
den Landesfeuerwehrverband Bayern e. V.  
mit einem jährlichen Teilzuschuss von 
70.000 € für jugendfördernde Maßnahmen. 
Seit 2011 unterstützt der Freistaat Bayern 
Kampagnen des Landesfeuerwehrverbands 
jährlich mit jeweils 275.000 €.

Kinderfeuerwehren: Mit dem Gesetz zur 
Änderung des Bayerischen Feuerwehrge-
setzes vom 27. Juni 2017 (GVBl S. 278) wur-
de den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, 
in ihrer öffentlichen Einrichtung Feuerwehr 
sog. „Kinderfeuerwehren“ für Minderjährige 
ab dem vollendeten 6. Lebensjahr zu grün-
den. In den Kinderfeuerwehren steht nicht 
bereits eine konkrete Ausbildung für den 
Feuerwehrdienst im Fokus; die Kinder sollen 
vielmehr spielerisch an das Thema Feuer-
wehr herangeführt werden und eine Bindung 
zur Feuerwehr entwickeln.
Informationen über Projekte zur  Gewinnung 
von Kindern und Jugendlichen für die 
 Feuerwehr sind auf der Seite https://www. 
nachwuchs112.bayern.de/kinderjugend/ 
index.php veröffentlicht.

1. Allgemeine Freizeitgestaltung innerhalb  
und außerhalb von Vereinen, Verbänden, 
 Initiativen
Mit ihrer Freizeitgestaltung gehen Kinder und 
Jugendliche in erster Linie den eigenen Interes-
sen und Neigungen nach. Dies kann innerhalb 
vorhandener Angebotsstrukturen wie Vereinen, 
Verbänden, in Kirchen oder Initiativen erfolgen 
(zu den Besonderheiten im Bereich der Jugend-
arbeit siehe insbesondere Ziffer B. IV. 2.). Sie 
gestalten ihre Freizeit allerdings auch jenseits 
dieser Strukturen im sozialen Nahraum auf 
Spielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen oder in 
Parks. Neben dem sozialen Miteinander über 
Altersgruppen, Sprachgrenzen und soziale Hin-
tergründe hinweg können Kinder und Jugendli-
che bei den unterschiedlichen Freizeitaktivitäten 
Erfahrungen mit Beteiligung und Abstimmungs-
prozessen sammeln, die Angebote aktiv mitge-
stalten und dabei auch die Bedeutung ehrenamt-
licher Betätigung erfahren. 

Die Rückmeldungen der jungen Menschen im 
Rahmen der Befragung der LAG Jugendsozial-
arbeit zeigen, dass gerade in diesem Bereich ein 
großer Wunsch nach Meinungsäußerung und 
Mitbestimmung auch bei der konkreten Aus-
gestaltung des öffentlichen Nahraums besteht 
(z. B. bei Fragen der Realisierung eines Skate-
parks, der Ausgestaltung des Spielplatzes, zu 
diesem Bereich siehe Ziffer B. V.). Gerade die 
jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Kinder- und Jugendkonferenz (Kita- und Grund-
schulalter) hatten zahlreiche Ideen und Vor-
stellungen davon, wie der öffentliche Nahraum 
kinderfreundlicher gestaltet werden könnte, 
z. B. durch Aufstellung von Bänken in kindge-
rechter Größe. Die im Rahmen der Kinder- und 
Jugendkonferenz geteilten Erfahrungen zeigten 
außerdem, dass hohes Interesse an Projekten in 
Kitas, Schulen und Vereinen gerade zu Themen 
des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und 
gesunden Ernährung besteht. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es nicht „die“ 
eine Form der Partizipation gibt. Beteiligung 
muss vielmehr individuell an die konkreten Ge-
gebenheiten vor Ort angepasst und gemeinsam 
mit allen Betroffenen ausgestaltet werden. Im 
Verein ist beispielsweise anderes notwendig 
und möglich als im öffentlichen Raum. Hier gilt 
ganz besonders, dass erst einmal in Erfahrung 
gebracht werden muss, was Kindern und Ju-
gendlichen vor Ort wichtig ist, wo und bei was 
sie mitreden und mitentscheiden wollen (siehe 
zur Beteiligung an örtlichen Planungsprozessen 
Ziffer B. V. 2.). 
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(2) Partizipation im öffentlichen Nahraum
Der öffentliche soziale Nahraum ist für junge 
Menschen ein „elementarer Lebens-, Begeg-
nungs-, Inszenierungs- und Lernort“106. Gera-
de durch ihr Handeln und Dasein signalisieren 
Kinder und Jugendliche deutlich wahrnehmbar 
ihre Vorstellungen, wie sie sich z. B. die Gestal-
tung ihres sozialen Nahraums vorstellen. Zur 
Entfaltung, Erprobung und Mitgestaltung sind 
ausreichende Gestaltungsfreiräume einschließ-
lich entsprechender zeitlicher und örtlicher 
Freiräume sowie eine entsprechende barriere-
freie Erreichbarkeit und Mobilität erforderlich.107 
Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche 
eigenständige Beteiligungsmöglichkeiten und 
Gestaltungsräume für die Umsetzung ihrer 
Ideen insbesondere dadurch erleben, dass sie 
beispielsweise im Rahmen eines Projekts ent-
sprechende finanzielle Mittel zur freien Ver-
fügung gestellt bekommen und eigenständig 
nutzen können. Mit diesen Mitteln könnten  
z. B. Spielplätze gestaltet, Stadtteilprojekte 
durchgeführt oder Kinder- und Jugendkonferen-
zen organisiert werden. Entscheidend ist, Kinder 
und Jugendliche bereits bei der Gestaltung 
 partizipativer Strukturen und -prozesse vor Ort 
einzubeziehen, damit nicht an ihren Bedürfnis-
sen vorbeigeplant wird. Grundlage hierfür kön-
nen beispielsweise regelmäßige Befragungen 
zur Nutzung des öffentlichen Nahraums sein. 
Sehr zu empfehlen ist insgesamt eine noch viel 
stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugend-
lichen bei der Bedarfserhebung und insgesamt 
an kommunalen Planungsprozessen (im Einzel-
nen dazu siehe Ziffer B. V. 2.). 

Für die Umsetzung von Betätigungsmöglich-
keiten ist immer auch die möglichst barrierefreie 
Erreichbarkeit von Orten für alle sicherzustellen. 
Die Mobilität sollte für alle potenziellen Nutze-
rinnen und Nutzer gewährleistet sein, Angebote 

106   BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 22.
107  Im Einzelnen siehe BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 22 ff. 

sollten sowohl in der Stadt als auch auf dem 
Land altersgerecht erreichbar und möglichst 
barrierefrei und sicher ausgestaltet sein. Gera-
de im ländlichen Raum sind hier ggf. besondere, 
altersgerechte Mobilitätsangebote mitzudenken 
und Bedarf und Umsetzung von den Entschei-
dungsträgern vor Ort gemeinsam mit der jungen 
Generation auszuloten (z. B. Ruf-Taxi, Disco-Bus 
o. ä.). Wichtige Grundlage für die Realisierung 
von Beteiligungsmöglichkeiten ist auch die Befä-
higung der Kinder und Jugendlichen im Bereich 
eigenständiger Mobilität (v. a. sichere Teilnahme 
am Straßenverkehr).

Für die Mobilität sowohl im ländlichen als auch 
im städtischen Raum wurden in den vergan-
genen Jahren vielerorts die Voraussetzungen 
für die Einführung von verbundweit gültigen 
365-€-Tickets für Auszubildende, Schülerinnen 
und Schüler geschaffen, konkret in den Ver-
kehrsräumen um München, Nürnberg/Fürth/
Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt 
und Würzburg. Mit dem Ziel, Jugendlichen mehr 
Mobilität – insbesondere auch in der Freizeit – 
und Unabhängigkeit vom motorisierten Indivi-
dualverkehr zu ermöglichen, wurde das Ticket 
gemeinsam durch die örtlichen Kommunen, 
Verkehrsunternehmen und dem Freistaat Bayern 
eingeführt. Durch Übernahme von zwei Dritteln 
der ticketbedingten Mindereinnahmen trägt  
der Freistaat Bayern einen wesentlichen Teil  
der finanziellen Lasten. Das Ticket startete am  
1. August 2020 im Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbund (MVV), im Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg (VGN), im Regensburger 
Verkehrsverbund (RVV) und Verkehrsverbund 
Mainfranken (VVM). Zum 1. August 2021 wur-
den 365-€-Tickets für Schülerinnen, Schüler und 
Auszubildende im Augsburger Verkehrs- und 
Tarifverbund (AVV) und in der Verkehrsgemein-
schaft Region Ingolstadt (VGI) eingeführt.

Den Strukturen von Vereinen und  Verbänden, 
die sich der Jugendarbeit nach dem SGB VIII 
widmen, sind Partizipationsmöglichkeiten 
 grundsätzlich immanent. So fordert bereits  
§ 11 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, dass Angebote 
der  Jugendarbeit von jungen Menschen mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden sollen (siehe 
auch Satzung des BJR; im Einzelnen hierzu siehe 
Ziffer B. IV. 2.). 

In der Praxis haben Vereine bereits verschie-
dene Modelle entwickelt, die Mitwirkungsmög-
lichkeiten junger Menschen im Verein weiter zu 
verbessern. So kann zum Beispiel eine Junior-
vorstandschaft eingesetzt werden, bei der die 
jeweilige Vorstandsposition auf die Juniorvor-
standschaft gespiegelt wird. Der Juniorvor-
stand105 kann Teile der Vereinsarbeit überneh-
men und somit die eigentliche Vorstandschaft 
entlasten. Junge Menschen übernehmen so 
eigenverantwortlich einzelne Projekte und wer-
den dadurch an die Vereinsarbeit herangeführt. 

Eine andere Möglichkeit, den Nachwuchs in das 
Vereinsleben einzuführen und die Möglichkeit 
der Partizipation aufzuzeigen, sind Vorstands-
patenschaften. Je nach den Gegebenheiten des 
Vereins kann sich eine solche Patenschaft ent-
weder auf einzelne Jugendliche beziehen oder 
auch auf ein ganzes Juniorteam, in dem sich 
 junge Menschen zusammenfinden, ohne in ein 
Amt gewählt worden zu sein. 

Auch über die Etablierung einer Ansprechperson 
speziell für Kinder und Jugendliche im Verein,  
z. B. eine Jugendrätin bzw. einen Jugendrat, eine 
Jugendreferentin bzw. einen Jugendreferenten 
bzw. eine Kinder- und Jugendsprecherin bzw. 
einen Jugendsprecher kann ein Verein jungen 
Menschen Mitwirkungsmöglichkeiten geben. 
Der Jugendrat ist Sprachrohr für  Kinder und 

105   Ein/e beschränkt Geschäftsfähige/r kann Vorstandsmitglied werden. Dazu benötigt sie/er aber – wie beim Vereinsbeitritt –  
die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Jugendliche im Verein. Darüber hinaus könnte 
er auch eigenständig Projekte für den Verein 
entwickeln.

Zudem können die Vorstellungen von  Kindern 
und Jugendlichen, z. B. durch regelmäßige 
 Kinder- und Jugendrunden zur Besprechung ihrer 
Anliegen, berücksichtigt werden und in  
die Ausgestaltung des Vereinslebens und der 
Angebote für Kinder und Jugendliche einfließen. 

Schließlich ermöglicht es auch die Verant-
wortungsübernahme im Rahmen von Freiwil-
ligendiensten (Freiwilliges Soziales Jahr, Frei-
williges Ökologisches Jahr) jungen Menschen 
in vielfacher Weise, eigenständig im Rahmen 
dieser Dienste Erfahrungen zu sammeln und 
die eigenen Vorstellungen und Standpunkte 
einzubringen und Angebote weiterzuentwi-
ckeln. Freiwilligendienste sind ein besonderes 
Format des bürgerschaftlichen Engagements 
und bieten die Möglichkeit, zusätzliche non-
formale Kompetenzen zu erwerben, und fördern 
das lebenslange Lernen. Hierdurch tragen die 
Freiwilligendienste wesentlich zur Persönlich-
keitsentwicklung bei und stärken das Interesse 
an gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die 
Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ) sind als Bildungs- und Orientierungsjahre 
mit besonderen pädagogischen Inhalten, speziell 
für junge Menschen nach der Schule, vor oder 
nach einer Ausbildung oder einem Studium bis 
zum 27. Lebensjahr, ausgestaltet. Beim Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) etwa erfahren die 
jungen Menschen in besonderer Weise, gerade 
bei den obligatorischen Seminar- und Bildungs-
tagen,  Demokratiebildung und Partizipation. 
Die  Träger entsprechender Angebote vermitteln 
ihnen politische Bildungsinhalte und binden die 
Freiwilligen partizipativ in den Prozess mit ein.
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BEISPIELE 

 → Verkehrserziehung der bayerischen Polizei: 
Bei diesem Training schult die bayerische 
Polizei jedes Jahr über 100.000 Schulanfän-
gerinnen und -anfänger (https://www.stmi.
bayern.de/sus/verkehrssicherheit/schul-
weg/index.php).

 → Der „sichere Schulweg“ wird auch von 
Schulweghelfern und Schülerlotsen be-
gleitet und unterstützt. Rund die Hälfte 
aller Schülerlotsen und Schulweghelfer 
in Deutschland ist in Bayern im Einsatz. 
Über 30.000 ehrenamtliche Schulweghel-
fer, Schülerlotsen, Schulbusbegleiter und 
Schulbuslotsen helfen bayernweit mit, die 
Sicherheit auf dem Schulweg zu stärken. 
Die örtlichen Verkehrssicherheitsbeauftrag-
ten der Polizei, der Landratsämter und der 
Städte sowie bürgerschaftliche Vereinigun-
gen wie die Landesverkehrswacht Bayern 
e.V. finden jedes Jahr neue Menschen für 
den sogenannten Schulwegdienst. Sie 
 leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicher-
heit und Selbständigkeit der Kinder. Die 
Schulwegsicherheit weiter zu verbessern, ist 
ein Schwerpunkt des bayerischen Verkehrs-
sicherheitsprogramms „Verkehrssicherheit 
2030 – Bayern mobil – sicher ans Ziel“. 
 

 

 → Speziell für die dritten Jahrgangsstufen gibt 
es das Hausaufgabenheft „Lexi“. Der Po-
lizeilöwe Lexi erzählt mit Hilfe des Haus-
aufgabenhefts kindgerechte Geschichten 
beispielsweise über das richtige Verhal-
ten im Straßenverkehr, im Internet oder 
auch bei Gewalt und Diebstahl. Zusätzlich 
werden Themen wie Umweltschutz, Sucht 
oder Fremdenfeindlichkeit angesprochen. 
Darüber hinaus gibt „Lexi“ bei Alltags- und 
Schulproblemen wichtige Hilfestellungen. 
Ergänzend gibt es für Lehrkräfte Begleitma-
terial mit Präventionsthemen aus den Be-
reichen „Kriminalität“, „soziale Kompetenz“ 
und „Verkehr“ (https://www.polizei.bayern.
de/schuetzen-und-vorbeugen/kinder-und-
jugend/005285/index.html).

 → Die Polizei unterstützt das Projekt „Cool-
rider“ der VAG Nürnberg. Dabei werden 
Schülerinnen und Schüler zu Coolridern 
ausgebildet und können so anderen Schüle-
rinnen und Schülern auf dem Schulweg und 
im öffentlichen Nahverkehr helfen. Das Pro-
jekt vermittelt Zivilcourage und soziale Kom-
petenzen und fördert so die Teilhabe und 
das Verantwortungsbewusstsein von Schüle-
rinnen und Schülern (www.coolrider.de).

(3) Impulse auf Landesebene
Zentrale Hilfestellungen für die Kommunen zur 
Umsetzung von Partizipationsmöglichkeiten im 
öffentlichen Nahraum und generell zur Aus-
gestaltung einer kind- und jugendgerechten 
Kommune sind in den zahlreichen Arbeitshilfen, 
Empfehlungen und weiteren Veröffentlichungen 
des BJR enthalten (siehe hierzu Ziffer B. IV. 2. 
und V. 3 sowie zu weiteren Impulsen auf Lan-
desebene Ziffer B. VI.).108

Im Rahmen der aktuell geltenden Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen des 
Freistaats Bayern zur Förderung des außer-
schulischen Sports (Sportförderrichtlinien –  
SportFöR) vom 30. Dezember 2016 (AllM-
Bl. 2017 S. 14), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung vom 7. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 
809) greift die Bayerische Staatsregierung die 
Möglichkeit auf, Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen auch im Sport und in Sportverei-
nen zu stärken, indem als allgemeine Fördervo-
raussetzung für eine staatliche Förderung von 
Sportvereinen die aktive Jugendarbeit durch die 
Sportvereine vorgeschrieben ist. Zudem wird 
bei der Berechnung der sog. Vereinspauschale, 
der jährlichen staatlichen Förderung des Sport-
betriebs der Sportvereine, die Mitgliedschaft 
von Kindern und Jugendlichen zehnfach im 
Vergleich zu Erwachsenen gewichtet. Vor dem 
Hintergrund des Grundsatzes der Vereinsauto-
nomie sowie der Unentgeltlichkeit, Freiwilligkeit 
und Gemeinwohlorientierung ehrenamtlichen 
Engagements können Impulse zur Weiterent-
wicklung der Partizipationsmöglichkeiten im 
 Übrigen vor allem über Empfehlungen und 
die Würdigung von Good-Practice-Beispielen 
 erfolgen. 

108   Siehe hierzu: https://shop.bjr.de/aktuelle-publikationen/.
109   Projekt „Junge Migranten als Lotsen“: Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement Jugendlicher mit Migrationshintergrund zu fördern 

und zu stärken. Durch ihr Wissen und ihre Kompetenzen stehen sie anderen jungen Menschen auf ihrem Weg in Deutschland hilfreich 
zur Seite und sind dadurch Vorbilder für die Zivilgesellschaft etc. 

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund hat 
Partizipation durch freiwilliges Engagement 
eine doppelte Bedeutung: Zum einen überneh-
men sie wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
und fördern damit ihre soziale Integration. Zum 
anderen ist freiwilliges Engagement ein Weg zur 
Teilhabe und Mitgestaltung der Gesellschaft. 
Um das Ehrenamt für jugendliche Migrantinnen 
und Migranten zu stärken, fördert das StMI 
sowohl unterstützende Beratungsstrukturen für 
die Ehrenamtlichen wie die Integrationslotsen 
als auch direkt Projekte ehrenamtlichen Engage-
ments für die Integration junger Migrantinnen 
und Migranten.109

Zur Unterstützung insbesondere der Eltern bei 
der Befähigung ihrer Kinder im Bereich eigen-
ständiger Mobilität gibt es zahlreiche  Projekte 
und Maßnahmen (insbesondere für eine  sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr). Hierzu  leistet 
beispielsweise die Verkehrserziehung der 
 bayerischen Polizei einen wichtigen Beitrag.  
Bei diesem Training schult die bayerische Polizei 
jedes Jahr über 100.000 Schulanfängerinnen 
und -anfänger. Alleine oder mit anderen Kindern 
zu Fuß zur Schule gehen ist ein wichtiger und 
entscheidender Schritt zur Teilhabe für Kinder 
im Grundschulalter. Die gefahrlose Teilnahme 
am Straßenverkehr bedeutet eigenständige 
 Mobilität. Sie eröffnet Kindern über den Schul-
weg hinaus viele weitere Teilhabemöglichkeiten 
und Freiräume. So können sie mit entsprechen-
der Befähigung, abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten, beispielsweise Freundinnen und 
Freunde in der Nachbarschaft besuchen, eigen-
ständig am Vereinssport oder an einem Kinder- 
und Jugendprojekt teilnehmen ohne auf Eltern 
oder Begleitpersonen angewiesen zu sein.

2. Jugendarbeit
Partizipation im Rahmen von Angeboten mit 
Freizeitaspekt (z. B. Jugendfreizeitveranstal-
tungen) bis hin zu gesellschafts- und (sozial-)
politische Beteiligungsformen junger Menschen 
(siehe dazu auch Ziffer B. VI.) sind zentrale 
Handlungsfelder der Jugendarbeit. Wesensmerk-
mal der Jugendarbeit sind das aktive und ver-
bindliche Teilhaben, Mitwirken und Mitbestim-

110   BJR, „Mehr Partizipation und politische Bildung in Bayern“, 21.10.2012;  
https://www.bjr.de/ueber-uns/gremien/beschluesse/mehr-partizipation-und-politische-bildung-in-bayern

111   Im Einzelnen siehe insb. die Arbeitshilfen, Empfehlungen und weiteren Veröffentlichungen des BJR, https://shop.bjr.de/ aktuelle-
publikationen/ sowie BMFSFJ, Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, a. a. O., S. 34 ff.

men an Planungen, Entscheidungen und deren 
Verwirklichung.110 Das Feld der Jugendarbeit ist 
deshalb für Kinder und Jugendliche besonders 
gut geeignet, Wissen und Kompetenzen zum ge-
samten Bereich der Partizipation (einschließlich 
Demokratiebildung) zu erwerben.111
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Bei der Leistungserbringung haben die kreisan-
gehörigen Gemeinden und öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe darauf hinzuwirken, dass die 
Träger der freien Jugendhilfe die erforderlichen 
Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen  
bereitstellen und betreiben (Art. 30 Abs. 2 
i. V. m. Art. 13 AGSG).113 

Der Großteil der kreisangehörigen Gemeinden 
nimmt in Zusammenarbeit mit den Trägern der 
Jugendhilfe und bei Bedarf mit Unterstützung 
des BJR seine Aufgaben mit großem Engage-
ment wahr114. In Bayern steht Kindern und 
Jugendlichen deshalb ein breites und vielfäl-
tiges Spektrum von Angeboten im Bereich der 
Jugendarbeit zur Verfügung (z. B. Bildungs- und 
Freizeitangebote in Jugendverbänden, Angebote 
der offenen Jugendarbeit, Angebote der kom-
munalen Jugendarbeit, Jugendtreffs etc.).

Zur weiteren Umsetzung, Stärkung und Weiter-
entwicklung der Partizipationsmöglichkeiten 
im öffentlichen Raum sind die Strukturen und 
Angebote der Jugendarbeit von zentraler Bedeu-
tung, die es weiter zu stärken und in diesem Zu-
sammenhang auch im Rahmen bedarfsgerechter 
Jugendhilfeplanungen nach § 80 SGB VIII zu 
berücksichtigen gilt (s. a. Ziffer B. V.). Eine ak-
tuelle Herausforderung ist dabei, die Vielfalt an 
Partizipationsmöglichkeiten auch in Krisenzeiten 
zu wahren und insgesamt niedrigschwellige 
Zugänge für alle Kinder und Jugendlichen, ins-
besondere auch für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung, Migrationshintergrund, sozialer 
Benachteiligung bzw. individueller Beeinträchti-
gung etc. sicherzustellen. Gerade für diese hat 
Partizipation doppelte Bedeutung: Neben der 
generellen Stärkung ihrer Kompetenzen ist das 
aktive Erleben von Beteiligung, erfolgreicher 

113   Soweit Träger der freien Jugendhilfe dazu auch mit öffentlicher Förderung nach § 74 SGB VIII nicht bereit oder nicht in der Lage sind, 
 haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dafür selbst Sorge zu tragen.

114   Im Einzelnen siehe BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, S. 12, 24. Ferner s. a. Ziffern B. V. und B. VI.
115   Das Projekt wurde seitens des BJR ins Leben gerufen und mit Fördermitteln der Aktion Mensch finanziert.  

Nachfolgeprojekt „Inklusion – geht klar!“ 2019–2022; Schwerpunkt dabei auf der Qualifizierung von Fachkräften und Ehrenamtlichen. 
Dazu auch Good-Practice Beispiele, Praxistipps, Learnings, etc. Im Einzelnen dazu sowie zur Umsetzung inklusiver Angebote im Bereich 
Jugendarbeit siehe https://www.bjr.de/themen/inklusion.html.

Mitgestaltung und auch Verantwortungsüber-
nahme im Rahmen der Angebote insgesamt 
besonders wichtig für ihre soziale Teilhabe und 
Mitgestaltung der Gesellschaft. Umso wichtiger 
sind deshalb beispielsweise die bereits prak-
tizierten gemeinsamen Angebote und Veran-
staltungen der Kreisjugendringe mit Sportver-
bänden aus dem Behindertenbereich vor Ort 
oder Vereinen bzw. Selbstorganisationen von 
Menschen mit Migrationshintergrund, die das 
Interesse der gesamtgesellschaftlichen Parti-
zipation von Menschen mit Migrationshinter-
grund verfolgen.

Wie die Bedürfnisse und Anliegen junger Men-
schen mit Behinderung im Rahmen der Ange-
bote der Jugendarbeit bestmöglich umgesetzt 
werden können, war Gegenstand des dreijäh-
rigen Projekts "SelbstVerständlich Inklusion“ 
und des Nachfolgeprojekts „Inklusion – geht 
klar!“.115 Wichtige Empfehlungen und Gelingens-
faktoren dazu enthält die Dokumentation des 
BJR zum Projekt. Als ein wichtiges Fazit ist dabei 
u. a. festzuhalten, dass erhebliches Potenzial zur 
Umsetzung inklusiver und integrativer Ansätze 
in der Kooperation der jeweiligen Verbände vor 
Ort liegt (z. B. gemeinsame Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen und Projekten von 
Jugendverbänden mit dem Behindertensportver-
band oder Organisationen und Verbänden aus 
dem Bereich Migration und Integration vor Ort 
etc.). Dies gilt gleichermaßen auch für die Stär-
kung der Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund. Auch hier ist 
die Kooperation mit Verbänden aus dem  Bereich 
Migration und Integration vor Ort und die 
 Organisation und Durchführung gemeinsamer 
Veranstaltungen sehr zu empfehlen.

(1) Partizipation im Bereich Jugendarbeit
Die Angebote der Jugendarbeit sind prakti-
zierte Partizipation in eigener Sache. Sie sind 
geradezu prädestiniert, konkrete Partizipations-
erfahrungen zu erleben und eigenständige Ge-
staltungsfreiräume für Kinder und Jugendliche 
zu fördern. So ist auch die Selbstorganisation 
Grundlage und leitendes und gesetzlich fest 
verankertes Prinzip aller Jugendverbände, wobei 
alle Themen aus dem Lebensraum von Kindern 
und Jugendlichen hier eingebracht werden kön-
nen (z. B. Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten). 
Die Angebote der Jugendarbeit sind in diesem 
Sinn besonders wichtige Lernfelder für Kinder 
und Jugendliche zur Stärkung der Kompetenzen 
im gesamten Bereich der Partizipation sowie 
 ihrer Gemeinschafts- und Demokratiefähigkeit. 

Zentrale Vorgaben zur verbindlichen Sicher-
stellung alters- und entwicklungsangemessener 
Strukturen und Angebote sind in §§ 11, 12 SGB 
VIII enthalten. Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen 
Menschen die zur Förderung ihrer Entwick-
lung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit 
zur Verfügung zu stellen. Diese sollen an ihren 
Interessen anknüpfen und von ihnen mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbst-
bestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 
anregen und hinführen. Jugendarbeit wird von 
Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, 
von anderen Trägern der Jugendarbeit und den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten 
und umfasst dabei bestimmte Angebote, die of-
fene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte 
Angebote (§ 11 Abs. 2 SGB VIII). § 12 SGB VIII 
enthält ferner verbindliche Vorgaben zur Aus-
gestaltung der Tätigkeit von Jugendverbänden 
und Jugendgruppen. Danach wird  Jugendarbeit 
insbesondere von jungen Menschen selbst 
 organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mit-
verantwortet. 

112   Für Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit, die für Teilnehmer aus mehreren Gemeinden bestimmt sind, ist der örtliche  
Träger der öffentlichen Jugendhilfe unmittelbar zuständig. Die kreisangehörigen Gemeinden sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
Art. 30 AGSG entsprechend § 80 Abs. 3 SGB VIII an der Jugendhilfeplanung des örtlichen Trägers zu beteiligen.

Durch Jugendverbände und ihre Zusammen-
schlüsse werden die Anliegen und Interessen 
junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten. Die Satzung des BJR verlangt als 
Aufnahmevoraussetzung außerdem, dass der 
antragstellende Jugendverband bzw. die Ju-
gendgruppe nach ihrem Organisationsstatut 
und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit im Wesent-
lichen Aufgaben der Jugendarbeit wahrnimmt 
und eine demokratische Willensbildung gewähr-
leistet. Jugendverbände und Jugendgruppen 
bedürfen gemäß der BJR-Satzung des Weiteren 
einer gewissen finanziellen, gestalterischen und 
organisatorischen Eigenständigkeit gegenüber 
ihrem Erwachsenenverband bzw. innerhalb des 
Organisationsstatuts der Gesamtorganisation 
(vgl. § 4 der BJR-Satzung).

Die Sicherstellung ausreichender Strukturen 
 obliegt in Bayern in erster Linie den kreisange-
hörigen Gemeinden. So weist Art. 30 Abs. 1 
Satz 1 des Bayerischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG) den kreisange-
hörigen Gemeinden im eigenen Wirkungskreis 
und in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die 
Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass in ihrem ört-
lichen Bereich die erforderlichen Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit 
nach §§ 11, 12 SGB VIII ausreichend zur Ver-
fügung stehen. Die Gesamtverantwortung des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
bleibt davon unberührt. Dieser berät und unter-
stützt gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 2 AGSG die 
kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und trägt erforderlichenfalls 
durch finanzielle Zuwendungen zur Sicherung 
und zum gleichmäßigen Ausbau eines bedarfs-
gerechten Leistungsangebots bei. Dabei ist in 
geeigneten Fällen auch darauf hinzuwirken, dass 
die Aufgabe im Weg kommunaler Zusammenar-
beit erfüllt wird, oder, falls dies nicht möglich ist, 
selbst dafür Sorge zu tragen.112 
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zehnten äußerst günstige Rahmenbedingungen 
und Strukturen für die bayerische Jugendarbeit 
geschaffen.119 Insgesamt ist der BJR wichtigster 
Partner der Bayerischen Staatsregierung bei der 
Unterstützung der Kommunen und der Praxis 
vor Ort zur Sicherstellung und Weiterentwick-
lung der Strukturen im Bereich der Jugendar-
beit sowie der Gestaltung und Umsetzung der 
jugendpolitischen Ziele, bei denen die „Jugend-
phase“ und die Berücksichtigung der speziellen 
Anliegen der Jugendlichen im Mittelpunkt steht. 

3. Fazit
Festzustellen ist, dass sowohl in Verbänden, 
Vereinen und sonstigen Initiativen als auch im 
öffentlichen Nahraum bereits gute Strukturen 
und Angebote zur Partizipation von Kindern 

119   Im Jahr 2021 standen insgesamt 36,3 Mio. € ohne bzw. 41,4 Mio. € mit Corona-Sondermitteln für die Jugendarbeit in Bayern zur 
 Verfügung (inkl. Investivkostenförderung für Jugendherbergen und Schullandheime etc.). Dies ist der höchste Betrag in der Geschichte 
des Freistaats.

und Jugendlichen vorhanden sind. Diese gilt 
es, angepasst an die konkreten Gegebenheiten 
und Bedürfnisse vor Ort, unter Einbindung al-
ler Kinder und Jugendlichen weiter zu stärken. 
Gemeinsames Ziel der Bayerischen Staatsregie-
rung und des BJR ist es dabei, die Praxis dabei 
zu unterstützen, den gerade für die Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen wichtigen Aufga-
benbereich der Jugendarbeit in der Umsetzung 
weiter zu stärken sowie insgesamt die Belange 
von Kindern und Jugendlichen in allen sie be-
treffenden Bereichen weiter zu stärken (zu den 
weiteren Impulsen auf Landesebene siehe insbe-
sondere Ziffern B. VI. 6. sowie C.). Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang vor Ort die Umsetzung 
bedarfsgerechter Jugendhilfeplanungen (siehe 
auch Ziffer B. V.). 

 
Im Einzelnen zu den Empfehlungen und 
Gelingensfaktoren zur Umsetzung inklusi-
ver Angebote siehe Dokumentation des BJR 
zum Projekt „SelbstVerständlich Inklusion – 
Erfahrungen aus drei Projektjahren“.116

(2) Impulse auf Landesebene
Die oben genannten landesgesetzlichen Rege-
lungen tragen in besonderem Maße dazu bei, 
dass vor Ort ein am Gemeinwesen orientiertes 
Angebot sichergestellt wird.117 Insbesondere 
mit der auf dem Gebiet der Jugendarbeit gemäß 
Art. 32 AGSG i.V.m. § 32 AVSG stattgefun-
denen Übertragung der Aufgaben des überört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf 
den Bayerischen Jugendring (BJR) als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts hat der Freistaat 
Bayern eine bundesweit einmalige Konstellation 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben geschaffen. 
Durch sie entsteht eine besonders ausgeprägte 
Form der Partizipation und eigenständigen Inte-
ressenvertretung, da sich von Jugendorganisati-
onen gewählte Gremien mit Aufgaben befassen, 
die in anderen Bundesländern von staatlichen 
Stellen übernommen werden, und sie wesent-
liche Rahmenbedingungen der Jugendarbeit 
gemäß den Prinzipien der Jugendarbeit eigen-
verantwortlich mitgestalten können. 

Auf Landesebene unterstützt der BJR die 
bayerischen Kommunen und die Praxis maß-
geblich und erfolgreich bei der Umsetzung mit 
einschlägigen Arbeitshilfen, Broschüren, Do-
kumentationen, Empfehlungen und sonstigen 
Veröffentlichungen. Darüber hinaus veran-
staltet er überregionale Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung und Qualifizierung und bietet 
Beratung im Einzelfall. Wichtige Empfehlungen 

116  https://www.bjr.de/themen/inklusion.html.
117  Siehe auch BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 12.
118   Im Einzelnen siehe Positionspapier des BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern sowie BJR, Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

in den Städten und Gemeinden samt Arbeitshilfe; https://www.bjr.de/themen/inklusion.html etc.

und Qualitätskriterien wie etwa Verbindlich-
keit, Lebensnähe, Öffentlichkeit, Begleitung und 
Zielsetzungen für die konkrete Umsetzung und 
(zielgruppenorientierte) Ausgestaltung vor Ort 
sind beispielsweise in der Arbeitshilfe des BJR 
„Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in 
den Städten und Gemeinden – Kommunale Ju-
gendpolitik als qualifizierte Beteiligungspolitik“ 
sowie in der oben genannten Dokumentation 
„Selbstverständlich Inklusion – Erfahrungen aus 
drei Projektjahren“ enthalten (siehe hierzu auch 
Ziffer B. V. und B. VI.).118 

Das „Institut für Jugendarbeit“ des BJR, das von 
der Bayerischen Staatsregierung gefördert wird, 
bietet wichtige überregionale Aus- und Weiter-
bildungsangebote an. Die landeszentrale Fortbil-
dungseinrichtung wendet sich primär an haupt-
berufliche Fachkräfte aus den Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendarbeit, der außerschulischen 
Jugendbildung und Jugendsozialarbeit. Neben 
Qualifizierungsveranstaltungen für die Arbeits-
felder der kommunalen und gemeindlichen 
Jugendpflege, der offenen Kinder- und Jugendar-
beit sowie Streetwork und mobiler Jugendarbeit 
finden dort Fachtagungen und themenspezi-
fische Seminare, u. a. zum Thema Partizipation, 
statt. Darüber hinaus finden z. B. auch Bildungs-
angebote für Kinder und Jugendliche, Ehren-
amtliche und hauptberuflich Mitarbeitende 
der Jugendarbeit in den derzeit zwölf vom BJR 
anerkannten und mit Mitteln der Bayerischen 
Staatsregierung geförderten überörtlichen 
 Jugendbildungsstätten in Bayern statt. 

Zur Wahrnehmung der auf den BJR über-
tragenen, überörtlichen Aufgaben stellt der 
Freistaat Bayern dem BJR jährlich entspre-
chende Mittel zur Verfügung. Die Bayerische 
Staatsregierung hat in den vergangenen Jahr-
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V. Hoheitliche Räume: Behörden,  
Planungsprozesse, Justiz und  
sonstige Institutionen 

Die UN-KRK enthält auch für Entscheidungen 
im hoheitlichen Bereich verbindliche Vorgaben 
zur Einbindung und Berücksichtigung der Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen.120 So ist 
gemäß Art. 3 der UN-KRK bei allen Maßnah-
men, die Kinder betreffen, unabhängig davon, 
ob sie von öffentlichen oder privaten Einrich-
tungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Ver-
waltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, das Wohl des Kindes ein 
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist. Gemäß Art. 12 Absatz 1 UN-KRK sichern 
die Vertragsstaaten dem Kind, das fähig ist, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksich-
tigen die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Zu 
diesem Zweck ist dem Kind nach Art. 12 Absatz 

120   Wichtige Regelungen, die von allen Personen und Institutionen, die in förmlichen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie in 
 alternativen Streitbeilegungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, zu erfüllen sind, enthalten Art. 3 und 12 UN-KRK; 
Unmittelbare Geltung, ausführlich dazu Deutsches Kinderhilfswerk, Sammelband Kindgerechte Justiz, Wie die Rechte von Kindern im 
Justizsystem verwirklicht werden können, 2019. S. 2 ff.

2 UN-KRK insbesondere Gelegenheit zu geben, 
in allen es berührenden Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle 
im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrens-
vorschriften gehört zu werden. Ferner haben 
die Vertragsstaaten gemäß Art. 4 UN-KRK alle 
geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der 
in der UN-KRK anerkannten Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen zu treffen. Zur weiteren 
Konkretisierung gibt es zahlreiche bundesrecht-
liche Regelungen (Beispiele siehe im Folgenden), 
deren Umsetzung und Weiterentwicklung 
ebenfalls als Daueraufgabe zu überprüfen sind. 
Besondere Bedeutung hat die aktive Einbezie-
hung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
von Planungs- und Stadtentwicklungsprozessen. 
Denn nur wenn bekannt ist, welche Anliegen 
und Ideen junge Menschen bei der Ausgestal-
tung des sozialen Nahraums haben, können die-
se im Rahmen einer bedarfsgerechten Planung 
berücksichtigt und umgesetzt werden.

Im Hinblick auf weitere Optimierungsmöglich-
keiten sollten mit Blick auf die Erreichbarkeit 
aller Kinder und Jugendlichen noch stärker die 
speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung, sozialer Benachteiligung 
oder individueller Beeinträchtigung, Migrations-
hintergrund etc. bei der Bedarfs- und Angebots-
planung berücksichtigt werden. In diesem 
Zusammenhang können insbesondere durch 
Kooperationen von Jugendverbänden, Behinder-
tensportverbänden, Verbänden aus dem Bereich 
Migration und Integration etc. gemeinsame 
Veranstaltungen durchgeführt und die Vielfalt 
an Partizipationsmöglichkeiten und -rechten 
für Kinder und Jugendliche weiter ausgebaut 
werden (im Einzelnen siehe auch oben genannte 
BJR-Dokumentation zum Thema Inklusion). Zur 
Gewährleistung von Offenheit und Geeignet-
heit von Angeboten für alle Kinder und Jugend-
lichen gehört vor allem auch das Wissen zum 
Verständnis und Umgang mit unterschiedlichen 
Zielgruppen. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Stärkung des Netzwerks und der unter-
schiedlichen Akteure vor Ort, die Angebote für 
Kinder und Jugendliche in diesem Bereich anbie-
ten, sowie die weitere entsprechende Stärkung 
selbst gestaltbarer und zentraler Lern- und Er-
fahrungsräume, um Partizipationsprozesse ein-
üben und erfahren zu können. Wichtig ist dabei 
auch die gezielte Motivation und Einbeziehung 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, Behinderung oder sozia-
ler Benachteiligungen in für sie wahrnehmbaren 
Formen. Entscheidend ist ferner eine zielgrup-
penorientierte und bedarfsgerechte Ausstattung 
von Angeboten wie Jugendtreffs, Jugendfreizeit-
heimen, Jugendzentren, Abenteuerspielplätzen 
und Jugendbildungsstätten in ganz Bayern als 
Orte, wo Kinder und Jugendliche eigene Räume 
und Angebote gestalten können. 

Ferner sollten gemeinsam mit den jungen Men-
schen vor Ort weitere Optimierungsmöglich-
keiten insbesondere im Bereich der Sicherstel-
lung der Erreichbarkeit und Wahrnehmbarkeit 
von Angeboten (Mobilität, ausreichende zeit-
liche und örtliche Ressourcen etc.) ausgelotet 
werden. Auch bei der Weiterentwicklung von 
Qualifizierungskonzepten hat sich die Einbin-
dung der Kinder und Jugendlichen und Berück-
sichtigung ihrer Erfahrungen sehr bewährt. 

Aber auch digitale Angebote und ihre Wahr-
nehmung gilt es weiter zu stärken. Die Corona-
Pandemie hat auch in diesem Bereich enorme 
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung 
von Konzepten aufgezeigt und auch deutlich ge-
macht, wie wichtig das Wissen und Know-how 
für eine qualifizierte Umsetzung auch digitaler 
Partizipationsformen ist und welchen Bedarf 
es an zusätzlichen Ressourcen gibt, diese auch 
 adäquat nutzen zu können (siehe dazu auch 
 Ziffer B. VII.).

Insgesamt sollte über die vorhandenen Ange-
bote und Möglichkeiten in einer für alle Kin-
der und Jugendlichen verständlichen Sprache 
verstärkt informiert werden. Zu empfehlen sind 
hier beispielsweise die Information über Partizi-
pationsangebote vor Ort über Internetauftritte 
oder andere öffentlichkeitswirksame Maßnah-
men in kind- und jugendgerechter Sprache (zu 
weiteren Impulsen auf Landesebene hierzu 
siehe auch Ziffer C.). Wichtig sind insoweit auch 
die Würdigung und Anerkennung des Engage-
ments von Kindern und Jugendlichen durch alle 
beteiligten Entscheidungsträger. 
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verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren eine Bürgerbeteiligung durchzuführen ist, 
sollte insbesondere die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen, sofern im Einzelfall sinnvoll, 
mitbedacht und durch Schaffung von geeigneten 
Beteiligungsformaten ermöglicht werden (siehe 
dazu Ziffer B. V. 2.). 

Die Umsetzung einer „kindgerechten Partizi-
pation“ hängt auch hier in erster Linie von einer 
positiven Grundhaltung und entsprechend 
qualifizierten Entscheidungsträgern ab. Kinder 
und Jugendliche müssen verstehen können, um 
was es geht. Nur dann können ihre Erfahrungen, 
Erlebnisse, Wünsche und Bedürfnisse auch in die 
jeweiligen Entscheidungsprozesse eingebracht 
werden.124 Bei einer nicht repräsentativen Um-
frage der LAG Jugendsozialarbeit regten junge 
Menschen beispielsweise an, dass behördliche 
Anträge einfacher und auch für Kinder und 
Jugendliche verständlicher gestaltet werden 
sollten.125 

In diesem Sinne sind alle Behörden und sonstige 
Institutionen gefordert, darauf zu achten, dass 
bei den jeweiligen Entscheidungsträgern ausrei-
chend fachliche Kompetenzen zur alters- und 
entwicklungsangemessenen Berücksichtigung 
der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
und deren unmittelbare Einbeziehung in die je-
weiligen Entscheidungsprozesse vorhanden sind.

124   Siehe hierzu Veranstaltungsdokumentation des Deutschen Kinderhilfswerks zur Fachtagung „Kindgerechte Justiz – Zugang zum Recht 
für Kinder“, S. 4 ff.

125   Nicht repräsentative Umfrage der LAG Jugendsozialarbeit im Rahmen der Erarbeitung des Gesamtkonzepts, a. a. O., 2020.
126  Siehe auch BMFSFJ, Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, a. a. O., S. 28 ff.

2. Partizipation an Planungsprozessen  
auf kommunaler Ebene
Wenn Kinder und Jugendliche als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache früh an den 
sie betreffenden Fragen und Entscheidungen 
beteiligt werden, profitiert das Gemeinwe-
sen, insbesondere im kommunalen Bereich, in 
vielfacher Weise.126 Gerade Planungsprozesse 
im öffentlichen Nahraum betreffen Kinder und 
Jugendliche, wie etwa im Bereich der Jugend-
hilfeplanung, Bauleitplanung, Stadtentwicklung 
oder Objektplanungen, unmittelbar. Da ihr un-
mittelbares Lebensumfeld betroffen ist, haben 
Kinder und Jugendliche gerade hier viele Ideen 
und Vorstellungen, wie der öffentliche  Nah raum 
aus ihrer Sicht gestaltet werden sollte. Ihre 
frühzeitige und adäquate Beteiligung ermöglicht 
eine bedarfsgerechte und vor allem kind- und 
jugendgerechte Weiterentwicklung der kommu-
nalen Angebots- und Versorgungsstrukturen. 
Sie führt z. B. zu passgenaueren Jugendhilfean-
geboten und einer kind- und jugendgerechteren 
Ausgestaltung des sozialen Nahraums, etwa 
durch attraktive Freizeitflächen und Grünräu-
me im unmittelbaren Wohnumfeld der Kinder 
und Jugendlichen. Die Partizipation an Entschei-
dungen, die das unmittelbare Lebensumfeld 
von Kindern und Jugendlichen betreffen, ist vor 
allem auch deshalb besonders geeignet und 
wichtig, weil junge Menschen dadurch frühzei-
tig lernen, wie Entscheidungen in der Verwal-
tungspraxis vor Ort zustande kommen, was mit 
ihren Anliegen passiert, warum die Umsetzung 
von Ideen gelingt und warum nicht. Sie erfahren 
dadurch außerdem, dass es nach umgesetzten 
Entscheidungen ein direktes Feedback gibt, also 
Resonanzerfahrungen möglich werden. Partizi-
pation und demokratische Erfahrungen werden 
damit ganz praktisch erlebbar (z. B. nicht nur 

1. Partizipation im Rahmen von behördlichen 
Entscheidungen
Leitprinzip des gesamten Kinder- und Jugend-
hilferechts (SGB VIII) ist die Beteiligung und 
Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen. Gesetzlich verankert 
ist dies auch für behördliche Entscheidungsver-
fahren. So sind gemäß § 8 SGB VIII Kinder und 
Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie 
sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im 
Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht und dem Verwaltungs-
gericht hinzuweisen. Ein zentraler Bereich, der 
die Interessen und Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in erheblichem Umfang betrifft, 
sind Entscheidungen im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII).121 Die konkrete 
Ausgestaltung der Hilfe ist zusammen mit den 
Personensorgeberechtigten und dem Kind oder 
Jugendlichen im Rahmen eines Hilfeplans festzu-
legen (§ 36 Abs. 2 SGB VIII). Diese verbindliche 
Beteiligung ist auch ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor für das Gelingen, die Wirksamkeit und Nach-
haltigkeit der Hilfe im Einzelfall. Dies betrifft 
den gesamten Entscheidungsprozess (von der 
Entscheidung über das Ob, die konkrete Um-
setzung bis zur Beendigung von Hilfen und dem 
Übergang in den Verselbstständigungsprozess). 

Rückmeldungen des LHR zeigen, dass die Be-
teiligung der Kinder und Jugendlichen im Hilfe-
planverfahren als sehr positiv wahrgenommen 
wird. Es besteht dabei auch der Wunsch danach, 
stärker dazu ermutigt zu werden, auch Kritik 
zu äußern. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie 

121   Gemäß § 36 Abs. 1 SGB VIII sind vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung  
von Art und Umfang der Hilfe neben den Personensorgeberechtigten auch das Kind oder der Jugendliche zu beraten.

122   Siehe auch „Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII“ (2015), http://www.bagljae.de/ 
content/empfehlungen/; s. a. für Bereich Vollzeitpflege BLJA, Vollzeitpflege – Arbeitshilfe für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe.

123   Z. B. BLJA, Sozialpädagogische Diagnose-Tabelle, Hilfeplan & Teilhabeplan, Arbeitshilfen zur Prüfung von gewichtigen Anhaltspunkten 
für eine Gefährdung des Kindeswohls, zur Abklärung von Leistungsvoraussetzungen einer Hilfe zur Erziehung und einer Eingliederungs-
hilfe nach § 35a SGB VIII, zur Durchführung des Hilfeplan- und Teilhabeplanverfahrens in der Praxis oder auch „Vollzeitpflege – Arbeits-
hilfe für die Praxis der Jugendhilfe. Siehe dazu im Einzelnen: https://www.blja.bayern.de/service/broschueren/index.php. 

unter Einbindung der Kinder und Jugendlichen 
selbst weitere Optimierungen bei der konkreten 
Umsetzung von noch mehr Partizipation im 
Miteinander erreicht werden können. Gerade im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe steht und 
fällt die Sicherstellung von bedarfsgerechten 
und wirkungsvollen Hilfen mit einer adäquaten 
Einbindung der betroffenen Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Familien.122 Die federführend für die 
Umsetzung fallzuständigen Jugendämter haben 
dies in vertrauensvollem Miteinander mit den 
beteiligten Fachkräften vor Ort umzusetzen. 
Regelmäßige interdisziplinäre Fortbildungs-
maßnahmen sind sehr zu empfehlen. In diesem 
Zusammenhang unterstützt das Bayerische 
Landesjugendamt auf Landesebene die Praxis 
zusätzlich mit seinem Fortbildungsangebot, 
 Arbeitshilfen und fachlichen Empfehlungen.123 

Auch außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe ist 
in allen anderen Bereichen von Verwaltungs-
handeln auf eine alters- und entwicklungsange-
messene Verfahrensgestaltung zu achten und 
eine entsprechende Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen sicherzustellen. Sind beispielsweise 
Kinder und Jugendliche direkt oder über ihre Be-
darfsgemeinschaft wegen Leistungen nach dem 
Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II und III) mit den zuständigen Behörden 
oder Stellen in Kontakt, haben sie auch dort 
Anhörungs-, Mitwirkungsrechte und -pflichten. 
In diesem Zusammenhang bieten Jugendberufs-
agenturen (JBA) bei Fragen der Berufsfindung, 
Berufsorientierung und im Übergang Schule-
Beruf Hilfestellungen und ggf. entsprechende 
Leistungen der Arbeitsförderung und/oder 
Jugendsozialarbeit an. Sofern im Rahmen von 
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dass im Rahmen einer derart ausgerichteten 
Jugendhilfeplanung kleine und damit greifbare 
Ergebnisse erzielt werden müssen, die unmit-
telbar im Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
ansetzen. Auch die Nichterfüllung einzelner 
Wünsche gehört zu diesem Prozess. Beteili-
gung in diesem Sinne beinhaltet daher auch 
die Transparenz darüber, wo mitentschieden 
werden darf und wo die Mitbestimmung 
 endet. 

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sind sog. 
„Jugendbefragungen“ besonders gut geeig-
net, die Wünsche und Bedürfnisse junger 
Menschen zu erfassen und auszuloten, welche 
Themen den Jugendlichen vor Ort aktuell 
wichtig sind, was sie bewegt und Einfluss auf 
ihre Lebenswirklichkeit nimmt. Die gewon-
nenen Erkenntnisse können wesentlich dazu 
beitragen, eine breite Sensibilisierung für ihre 
Rechte, Bedürfnisse und Interessen zu schaf-
fen.129 Entsprechende Befragungen wurden in 
der Vergangenheit von zahlreichen Kommu-
nen durchgeführt, scheiterten aber teilweise 
an datenschutzrechtlichen Regelungen. Mit 
Blick auf das Erfordernis der Zustimmung der 
Personensorgeberechtigten war eine unmit-
telbare Befragung Minderjähriger teilweise 
nicht möglich. Hier kann durchaus auch die 
Frage gestellt werden, ob es in diesen Fällen 
nicht eine stärkere Gewichtung auf die Inte-
ressen der Jugendlichen selbst und weniger 
auf die Zustimmung zur Befragung durch die 
Personensorgeberechtigten ankommt. Hand-
lungssicherheit für die Zukunft sollen hier 
Empfehlungen auf Landesebene schaffen.  
Der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss 
erarbeitet hierzu aktuell fachliche Empfeh-

129    Entsprechende Befragungen werden von den Kommunen in unterschiedlichster Form durchgeführt.  
Beispiele dazu werden auch auf der Partizipationswebsite eingestellt. 

130   U. a. Rothenburger Planungstage (jährliche Fachtagung der bayerischen Jugendhilfeplanungsfachkräfte); Kurs: Grundlagen der 
 Jugendhilfeplanung; Kurs: Jugendhilfeplanung konkret – Kindertagesstätten- und Ganztagsbetreuungsbedarfsplanung;  
Digitale Jugendhilfeplanungsakademie. Siehe auch: https://www.blja.bayern.de/steuerung/jugendhilfeplanung/index.php;   
https://www.blja.bayern.de/suche/index.php?site=ZBFS_BLJA _Internet&q=Jugendhilfeplanung&x= 0&y= 0.

lungen, die Leitlinien für den Einsatz dieses 
wichtigen jugendpolitischen Instruments 
 darstellen können. 

Partizipativ ausgerichtete, aufeinander abge-
stimmte kommunale Planungsprozesse, die 
die Partizipation sowohl der Kinder und Ju-
gendlichen als auch der relevanten Kooperati-
onspartner frühzeitig gewährleisten, sind sehr 
komplex. Besonders wichtig ist deshalb die re-
gelmäßige Qualifizierung der beteiligten Ent-
scheidungsträger und Fachkräfte. Erfahrungen 
aus der kommunalen Praxis zeigen dabei auch 
die zentrale Rolle der Jugendpflegerinnen und 
Jugendpfleger für die Berücksichtigung der 
Belange von Kindern und Jugendlichen bei Pla-
nungsprozessen.

Auf Landesebene unterstützt insbesondere 
das ZBFS-Bayerisches Landesjugendamt die 
Praxis mit Empfehlungen, konkreter Beratung 
und Qualifizierungsangeboten bei der Umset-
zung einer qualifizierten Jugendhilfeplanung.130

Bündelung von Good-Practice auf  
www.partizipation.bayern.de:

Auf der derzeit in der Konzeption befind-
lichen Partizipationswebsite ist auch die 
Bündelung von guten Beispielen aus der 
 Praxis geplant (siehe dazu Ziffer B. VI. 5.).

Mitentscheiden über das „Ob“ der Einrichtung 
eines Bauhofs oder Spielplatzes, sondern auch 
über das „Wie“ durch aktive Mitgestaltung bei 
der konkreten Gestaltung und Bepflanzung etc.). 
Dadurch wird in erheblichem Maß auch die 
Identifikation mit der Kommune gestärkt. 

(1) Partizipation an Planungsprozessen  
im Bereich der Jugendhilfe 
Hier gilt es, vor allem die im SGB VIII veran-
kerten Instrumente der Jugendhilfeplanung 
sowie die Jugendhilfeausschüsse in den Kommu-
nen umzusetzen:

 → Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII
Eine qualifizierte Jugendhilfeplanung gemäß 
§ 80 SGB VIII ist das zentrale strategische 
Instrument der Landkreise und kreisfreien 
Städte zur Steuerung und Sicherstellung be-
darfsgerechter Angebote und Strukturen der 
Jugendhilfe vor Ort. Die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 
Planungsverantwortung in Zusammenar-
beit mit den freien Trägern den Bedarf für 
einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln. 
Besonders wichtig ist dabei, die Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Men-
schen vor Ort zu kennen, um sie angemessen 
berücksichtigen zu können. Dies ist gerade in 
Zeiten des demografischen und strukturellen 
Wandels eine wichtige Grundlage dafür, dass 
Angebote, Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe lebensnah auf die Bedarfe von 
Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien 
ausgestaltet und weiterentwickelt werden.127 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
gemäß § 80 Abs. 4 SGB VIII darauf hinzuwir-
ken, dass die Jugendhilfeplanung und andere 

127   Siehe auch BJR, Beschluss Jugendgerechte Kommunen in Bayern, S. 16 f.; zur Ausgestaltung einer qualifizierten Jugendhilfeplanung siehe 
auch: Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (2018): Arbeitshilfe Kompetenzprofil Jugendhilfeplanung (abrufbar unter  
https://www.blja.bayern.de/steuerung/jugendhilfeplanung/index.php).

128   Nach Schnurr/Jordan/Schone ist Jugendhilfeplanung „ein Instrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten 
Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 
ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen (§ 1 SGB VIII) und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot recht-
zeitig und ausreichend bereitzustellen (§ 79 SGB VIII)“, vgl. Handbuch Jugendhilfeplanung, S. 91; siehe auch BJR, Beschluss Jugendge-
rechte Kommunen in Bayern, S. 16 f.

örtliche und überörtliche Planungen (wie die 
Schulentwicklungsplanung, Stadtentwicklung, 
Eingliederungshilfeplanung etc.) aufeinan-
der abgestimmt werden und ganzheitliche 
 Planungen insgesamt den Bedürfnissen und 
Interessen der jungen Menschen und ihrer 
 Familien Rechnung tragen.128 

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollten 
grundlegende Planungsfragen, konzeptio-
nelle Schwerpunkte und Entwicklungen 
gemeinsam von den Landkreisen/kreisfreien 
Städten mit den kreisangehörigen Gemein-
den zum Wohle der Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen abgestimmt werden. 
Durch die in Bayern geltende Regelung in 
Art. 30 AGSG ist für den Bereich der Jugend-
arbeit sichergestellt, dass Planungsprozesse 
für diesen Bereich in enger Abstimmung mit 
allen beteiligten Akteuren vor Ort (kreisan-
gehörige Gemeinde zusammen mit dem öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe sowie den 
freien Trägern der Jugendhilfe) umgesetzt 
werden (§§ 80 Abs. 4, 79 Abs. 2 SGB VIII, 
Art. 30 AGSG, siehe Ziffer B. IV. 2.). 

Bereits die Planungsphase einer partizipativ 
ausgerichteten Jugendhilfeplanung sollte als 
wichtiges Beteiligungsinstrumentarium ver-
standen werden. Jugendhilfeplanung in diesem 
Verständnis leistet einen maßgeblichen Bei-
trag zur Demokratieförderung und erlebbaren 
Mitbestimmung.

Partizipation kann durch diesen Prozess ge-
lernt und gelebt werden. Das heißt aber auch, 
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(2) Partizipation an Planungsprozessen  
im Bereich Stadtentwicklung
Kinder und Jugendliche wollen den öffentlichen 
Raum in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld 
nicht nur nutzen, sondern auch entsprechend 
ihren Vorstellungen aktiv gestalten und dort 
auch eigene Ideen umsetzen. Öffentliche Plätze 
und Gebäude, Straßen etc. sollten deshalb im-
mer auch als Plätze und Treffpunkte für Kinder 
und Jugendliche mitgedacht werden (siehe dazu 
Ziffer B. IV. 1. und 2.)134. Für deren kinder- und 
jugendgemäße Planung sind ausreichende Mög-
lichkeiten zur aktiven Mitgestaltung durch Kin-
der und Jugendliche essenziell. 

Als hilfreich haben sich im Rahmen der Stadt-/ 
Dorfentwicklung beispielsweise die Durchfüh-
rung örtlicher Kinder- und Jugendkonferenzen 
bzw. -foren oder regelmäßige Stadtteilspazier-
gänge, z. B. mit Hilfe von Stadtteilkoffern, 
erwiesen. Dabei geht es ganz grundsätzlich um 
die Entwicklung von Ideen für die Um- bzw. 
Neugestaltung des jeweiligen Lebensraums 
bis hin zur Entscheidung von Einzelfragen wie 
Spielraumgestaltungen und eine konkrete 
 Beteiligung an Gestaltungs- und Umsetzungs-
prozessen. Auch die Eröffnung von Freiräumen 
für Kinder und Jugendliche, den öffentlichen 
Nahraum in ihrem Sinne nach ihren Vorstel-
lungen zu gestalten, z. B. im Rahmen eines zur 
freien Verfügung bereitgestellten Kinder- bzw. 
Jugendbudgets oder im Rahmen von kleineren 
oder größeren Projekten, hat sich sehr bewährt. 
Hier können Kinder und Jugendliche in einem 
für sie zeitlich überschaubaren Rahmen kon-
krete Ideen entwickeln und auch aktiv umset-
zen. Eine formelle Beteiligung auch von Kindern 
und Jugendlichen an der Bauleitplanung ist in  
§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB vorgesehen. 
 Informelle Beteiligungsmöglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen bei städtebaulichen 

134  Im Einzelnen siehe auch BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O.

Planungen und Projekten bestehen im Übrigen 
immer dann, wenn man sie als Experten, z. B. 
bei Projekten, die gerade Kindern und Jugend-
lichen zugutekommen, aktiv einbindet. 

Zu empfehlen ist, Kinder und Jugendliche in 
entsprechende städtebauliche Planungsprozesse 
stärker einzubinden, sie selbst zu Wort kom-
men zu lassen und dadurch immer auch aktu-
elle Erkenntnisse über ihre Präferenzen und ihre 
Sichtweisen zu haben und mit berücksichtigen 
zu können. Dabei darf die zeitliche Perspektive 
nicht außer Betracht gelassen werden, da Kinder 
und Jugendliche an schnellen Umsetzungspro-
zessen interessiert sind. Wichtig sind dabei auch 
passende Mobilitätskonzepte, die sicherstellen, 
dass Kinder und Jugendliche, insbesondere auch 
im ländlich geprägten Raum, die Angebote auch 
tatsächlich wahrnehmen können.

Ganzheitlich aufeinander abgestimmte kom-
munale Planungsprozesse (insbesondere von 
 Jugendhilfe-, Sozialraum- und Stadtentwick-
lungsplanungen) sind essenziell. Die Einbezie-
hung der Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger 
in den Kommunen, die die Belange der Kinder 
und Jugendlichen besonders gut kennen, ist 
 dabei sehr zu empfehlen. Zahlreiche Kommu-
nen in Bayern haben in diesem Zusammenhang 
bereits umfassende Partizipationskonzepte im 
Bereich Jugendhilfeplanung und Stadtteilplanung 
erarbeitet bzw. erarbeiten diese in engem Aus-
tausch mit den Kindern und Jugendlichen vor 
Ort. Die Rückmeldungen aus der Praxis zeigen 
auch, dass insbesondere die projektbezogene 
regionale  Sozialraumgestaltung (z. B. Planen 
und Gestalten von Spielplätzen und anderen 
öffentlich zugänglichen Freizeitflächen) gemein-
sam mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich 
durchgeführt wird und viel Anklang findet. Viele 
Kommunen haben dazu bereits verbindliche 

Im Rahmen der Umsetzungskontrolle, 
Fortschreibung und Zielentwicklung sollten 
Grundfragen wie „Welche Zielgruppen sind 
bereits eingebunden, welche tauchen an 
welcher Stelle nicht auf und welche Maß-
nahmen müssen getroffen werden, um die 
Zielgruppenerreichung zu erhöhen?“ geklärt 
werden. Hier spielen sowohl die individu-
ellen Lebensverhältnisse der Kinder und 
Jugendlichen, ihre individuellen Ressourcen 
und Problemlagen, aber auch gesellschaft-
liche und regionale Entwicklungen eine 
Rolle. Wichtig ist dabei auch die geeignete 
Wahl der Beteiligungsmethoden (z. B.: 
analoge Treffen wie Zukunftswerkstätten, 
Fragebögen, digitales Format, ggf. auch 
 Methodenmix).

Besonders wichtig ist eine kontinuier-
liche und zielgerichtete Befassung mit der 
 Lebenssituation und den jeweils aktuellen 
Herausforderungen von Kindern und Jugend-
lichen.131 Auf den Prozess der Beteiligung be-
zogene Fragen an dieser Stelle können sein: 
Was soll abgefragt werden, wer soll beteiligt 
werden, auf welche Weise und mit welchem 
Ziel. Zu klären ist zudem, ob eine punktuelle 
Beteiligung zu einer spezifischen Fragestel-
lung gewünscht ist oder ein dauerhaftes 
Format etabliert werden soll, ebenso wie die 
Frage, ob es einen konkreten Anlass für den 
Planungsprozess gibt und welcher Auftrag 
dahintersteht. Letzteres ist vor allem zentral 
zur Beantwortung der Frage nach der Legiti-
mation des Planungsvorhabens.132

131   Nach Jordan/Schone sind zentral zu klärende Aspekte dabei u. a., welche Zielvorstellungen mit der Planung verbunden werden,  
unter welchen politischen Rahmenbedingungen die Planung stattfinden wird, welcher Planungsansatz verfolgt werden soll, welche 
 personellen Voraussetzungen vorhanden sind, welche Planungsorganisation (Planungsgruppen, Beauftragung externer Institute) 
 gewählt werden kann und soll und welche zeitlichen Rahmenbedingungen für den Planungsprozess eingeräumt werden soll,  
vgl. Handbuch Jugendhilfeplanung, S. 115–156. 

132   Zur Komplexität der Jugendhilfeplanung und den Aufgaben vgl.: BAGLJÄ: Arbeitshilfe Kompetenzprofil Jugendhilfeplanung  
(abrufbar unter https://www.blja.bayern.de/steuerung/jugendhilfeplanung/index.php).

133   Im Einzelnen siehe BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 27 f.

 → Jugendhilfeausschüsse nach § 71 SGB VIII 
Zentrale Orte der Interessenvertretung 
für Kinder und Jugendliche im Bereich der 
kommunalen Jugendhilfestrukturen sind die 
gemäß § 71 SGB VIII einzurichtenden Jugend-
hilfeausschüsse. Diese befassen sich mit allen 
Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbeson-
dere mit der Erörterung aktueller Problemla-
gen junger Menschen und ihrer Familien, mit 
Anregungen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und der 
Förderung der freien Jugendhilfe. Wie auch 
der BJR in seinen Empfehlungen zur Umset-
zung einer kind- und jugendgerechten Kom-
mune feststellt, entscheiden die Besetzung 
und die Qualität der Arbeit in den Jugendhil-
feausschüssen darüber, in welchem Maß es 
gelingt, die Interessen und Belange der Kinder 
und Jugendlichen zu vertreten und umzu-
setzen. Die aktive Mitwirkung der örtlichen 
Jugendringe trage erheblich dazu bei, weshalb 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der örtlichen 
Jugendverbände voll ausgeschöpft werden 
sollten. Bei themenbezogenen Sitzungen ist 
auch die unmittelbare Teilnahme von Kindern 
und Jugendlichen bei der entsprechenden 
 Sitzung zu empfehlen.133
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3. Partizipation im Bereich Justiz  
(„kindgerechte Justiz“) 
Gerichtliche Entscheidungen betreffen Kinder 
und Jugendliche unmittelbar und oftmals in er-
heblichem Ausmaß (z. B. in familienrechtlichen 
Verfahren bei Umgang-/Sorgerechtsstreitig-
keiten oder bei Entscheidungen zur Sicherstel-
lung des Kindeswohls; als Zeugen in strafrecht-
lichen Verfahren). Gerade familiengerichtliche 
Entscheidungen befinden sich oft im Spannungs-
feld von primärer Elternverantwortung („Eltern-
recht“) und Kinderrechten. Das Kindeswohl als 
Leitprinzip hat im Mittelpunkt aller Entschei-
dungen zu stehen. Zur Sicherstellung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen in gerichtlichen 
Verfahren ist eine alters- und entwicklungsan-
gemessene Partizipation und Berücksichtigung 
ihrer Sichtweisen von zentraler Bedeutung. 
Dazu gehört neben der verbindlichen Veranke-
rung und Umsetzung von Beteiligungsrechten 
auch eine ausreichende Information der Kinder 
und Jugendlichen z. B. über bevorstehende Ver-
fahren, eine kindgerechte Befassung durch die 
jeweiligen Vertreter aus dem Justizbereich sowie 
eine entsprechende Qualifizierung und ganz 
generell eine gelingende interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. Erfahrungen zeigen hier noch wich-
tige Optimierungsmöglichkeiten.136 Laut Umfra-
gen wünschen sich Kinder und Jugendliche auch 
in gerichtlichen Verfahren besser gehört und 
informiert zu werden. Ein wichtiges Anliegen ist 
ihnen dabei, Verfahrensabläufe und die Hinter-
gründe nachvollziehen und sich dabei auch auf 
die Fachleute verlassen zu können, die sie und 
ihre Meinung und Interessen ernst nehmen und 
für ihre Anliegen sensibel sind.137 

136   Siehe dazu auch Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Veranstaltungsdokumentation zur Fachtagung „Kindgerechte Justiz – Zugang zum 
Recht für Kinder“, 2018, https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_ Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_ 
Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf.

137   Im Einzelnen siehe Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Sammelband kindgerechte Justiz,; a. a. O., S. 3 ff. Dies wurde auch in der Sitzung  
der Arbeitsgruppe „Kindgerechte Justiz“ des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen des BMFSFJ und des 
UBSKM am 06.11.2020 vollumfänglich bestätigt. Näheres siehe „Gemeinsame Verständigung des Nationalen Rates gegen sexuelle 
 Gewalt an Kindern und Jugendlichen“, Arbeitsphase Dezember 2019 bis Juni 2021, Ziffer 4.3,  
https://www.nationaler-rat.de/downloads/Gemeinsame_Verstaendigung_Nationaler_Rat.pdf.

138   Im Einzelnen siehe auch Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Sammelband kindgerechte Justiz, a. a. O.; sowie Deutsches Kinderhilfswerk 
e.V., Veranstaltungsdokumentation „Fachgespräch „Kindergerechte Justiz – Fortbildung und Qualifikation von Richterinnen und 
 Richtern“, 2019.

139   Vgl. Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16. Juni 2021.  
in Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 33, S. 1810. 

Konkrete Vorgaben zur Sicherstellung der beson-
deren Belange von Kindern und Jugendlichen im 
Bereich der Justiz sind u. a. in Art. 3, 12 und 13 
UN-KRK enthalten. Diese gelten für alle Per-
sonen und Institutionen, die in und außerhalb von 
Gerichtsverfahren mit Kindern und Jugendlichen 
zu tun haben (Richterschaft, Staatsanwaltschaft, 
Anwaltschaft, Verfahrensbeistandschaft etc.).138 
Darüber hinaus ist die alters- und entwicklungs-
angemessene Parti zipation von Kindern und Ju-
gendlichen auch in zahlreichen weiteren gesetz-
lichen Regelungen verbindlich vorgeschrieben. 
So ist beispielsweise die Anhörung von Kindern 
und Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren 
verfassungsrechtlich in Art. 103 Abs. 1 Grund-
gesetz garantiert  („Vor Gericht hat jedermann 
Anspruch auf rechtliches Gehör“). Einfachge-
setzlich regelt z. B. § 159 FamFG die persönliche 
Anhörung des Kindes in familiengerichtlichen 
Verfahren. Durch das Gesetz zur Bekämpfung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16. Juni 
2021 wurden jüngst – neben Verschärfungen und 
Erweiterungen des Strafgesetzbuchs – wichtige 
Verbesserungen insbesondere auch zur Sicher-
stellung der Beteiligungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren vorge-
nommen.139 So hat gemäß § 159 FamFG das 
Gericht nunmehr das Kind – unabhängig von 
 seinem Alter – grundsätzlich zwingend persönlich 
anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck 
vom Kind zu verschaffen. Gemäß § 159 Abs. 4 
FamFG soll das Kind über den Gegenstand, Ab-
lauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in ei-
ner geeigneten und seinem Alter entsprechenden 
Weise informiert werden, soweit nicht Nachteile 
für seine Entwicklung,  Erziehung oder Gesund-

Strukturen geschaffen, die es den Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen, sich einzubringen, 
bzw. sind dabei, solche zu etablieren. In diesem 
Zusammenhang werden unterschiedlichste Be-
teiligungsformen und Methoden durchgeführt 
(etwa Kinder- und Jugendbefragungen, deren 
Ergebnisse dann beispielsweise in Kinder- und 
Jugendforen oder anderen Formaten einge-
bracht werden). 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bedeu-
tende Gelingensfaktoren für die aktive Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen vor Ort das 
Vorhandensein konkreter Ansprechpartner und 
eine entsprechende personelle Ausstattung sind. 

Auf Landesebene werden die Kommunen vor 
allem mit Empfehlungen unterstützt (vgl. z. B. 
die bereits eingangs genannten Empfehlungen 
des BJR zur Mitwirkung von Kindern und Ju-
gendlichen sowie im Bereich der Umsetzung 
qualifizierter Hilfeplanung und Jugendhilfepla-
nung mit Empfehlungen, Beratung und Fort-
bildungsangeboten des Bayerischen Landes-
jugendamts (siehe auch oben). Der Aspekt der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist 
auch im Leitfaden des StMB „Bürgerbeteiligung 
im Städtebau“ durchgängig berücksichtigt.135 

Bündelung von Good-Practice auf  
www.partizipation.bayern.de:

Auf der derzeit in der Konzeption befind-
lichen Partizipationswebsite ist auch die 
Bündelung von guten Beispielen aus der 
 Praxis geplant (siehe dazu Ziffer B. VI. 5.).

135   https://www.buergerbeteiligung-staedtebau.bayern.de/beispiele/index.php; im Kapitel „Umsetzung“ ist als ein Praxisbeispiel  
die Spielleitplanung und Spielplatzgestaltung der Stadt Regensburg aufgeführt.

ZU WICHTIGEN ARBEITSHILFEN, 
 EMPFEHLUNGEN, GOOD-PRACTICE:

 → Siehe dazu insgesamt:  
www.partizipation.bayern.de. 

 → Auf der derzeit in der Konzeption be-
findlichen Partizipationswebsite der 
Bayerischen Staatsregierung ist auch ein 
Überblick über wichtige Empfehlungen 
sowie die Bündelung von guten Beispielen 
aus der Praxis geplant (siehe dazu Ziffer B. 
VI. 5.) 

 → Empfehlung zur Jugendhilfeplanung, Ju-
gendhilfeausschüssen: siehe oben sowie 
Empfehlungen des BJR sowie LJHA/BLJA 
(siehe dazu auch https://www.blja.bayern.
de/service/broschueren/index.php)  

 → Leitfaden des StMB „Bürgerbeteiligung 
im Städtebau“, https://www.buergerbe-
teiligung-staedtebau.bayern.de/beispiele/
index.php.
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lungshilfen sowohl für strafrechtliche Er-
mittlungs- und Hauptsacheverfahren als 
auch für familiengerichtliche Verfahren 
veröffentlicht. Die Praxisleitfäden richten 
sich an Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichte.143  
Sie sind abrufbar unter:  https://www.
nationaler-rat.de/de/ergebnisse 

 → Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen 
zur Umsetzung einer kindgerechten Justiz 
hat das Deutsche Kinderhilfswerk im An-
schluss an eine 2018 gemeinsam mit dem 
BMFSFJ durchgeführte Fachtagung in einem 
Sammelband „Kindgerechte Justiz“ heraus-
gegeben. Abrufbar unter: https://www.
dkhw.de/informieren/unsere-angebote/
fuer-fachkraefte-aus-justiz-und-verwaltung/
kindgerechte-justiz/ 

 → Zur Unterstützung der Praxis führen 
StMAS und StMJ auf Landesebene in 
Bayern regelmäßig interdisziplinäre lan-
desweite Veranstaltungen durch, die 
entsprechende Impulse zur interdiszipli-
nären Kooperation und Qualifizierung 
von Jugendhilfe und Justiz und damit zur 
Sicherstellung des Kindeswohls sowie 
der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
geben sollen (z. B. Fachtag am 27. März 
2019 „Gemeinsamer Schutzauftrag von Ju-
gendhilfe und Justiz zur Sicherstellung des 
Kindeswohls“, s. a. www.stmas.bayern.de/
kinderschutz/arbeit).144

143   Vgl. https://www.nationaler-rat.de/ergebnisse.
144   Zu den Ergebnissen im Einzelnen siehe auch www.stmas.bayern.de/kinderschutz/arbeit; Bestätigung des Erfordernisses 

 interdisziplinärer Qualifizierungsmaßnahmen aller relevanten Berufsgruppen als kontinuierlicher Prozess angepasst an aktuelle 
 Fragestellungen vor Ort (v. a. für Richterschaft, Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft, Verfahrensbeistände, Vormünder sowie beteiligte 
Fachkräfte der Jugendhilfe etc. von Bedeutung); für den Bereich der regelmäßigen Qualifizierung sind ferner Informationen zu Art, 
 Umfang und Durchführung der erforderlichen Anhörung von Kindern wichtig. Hier herrscht oft Unsicherheit und Unkenntnis im  
Hinblick auf Befragungstechniken und entwicklungspsychologische Kenntnisse. So auch im Ergebnis Anhörung der Kinderkommission 
des Deutschen Bundestags vom 19.11.2018, BT Kommissionsdrucksache 19/04.

145  Siehe dazu http://www.kinderschutz.bayern.de.

 → Zur weiteren Auslotung von Optimie-
rungsmöglichkeiten des Kindeswohls an 
der Schnittstelle Jugendhilfe und Justiz 
(Stichwort „kindgerechte Justiz“) wur-
de eine interministerielle Arbeitsgruppe 
(StMAS, StMJ, StMI, StMGP unter Ein-
beziehung externer Expertise) eingerich-
tet. Hierbei erfolgt auch die Überprüfung 
der Umsetzung von Elementen aus dem 
Konzept  „Childhood-Haus“ in Bayern und 
die Prüfung der Umsetzung kindgerechter 
Vernehmungen. Es wurde insbesonde-
re festgestellt, dass es gerade auch im 
Bereich der Bündelung von Ressourcen 
bereits gute Verfahrensabläufe vor Ort 
gibt, auch in Bezug auf Technik und Ver-
nehmungsmethodik. Optimierungsbedarf 
wurde – vor dem Hintergrund der Idee des 
Childhood-Haus-Konzepts – darin gese-
hen, Abläufe weiter zu verfeinern (Stich-
wort „aufsuchende Vernehmung“ sowie 
bessere Einbindung der Strafjustiz). 

 → Bei der Sicherstellung der Rechte und des 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen ist 
die Kinder- und Jugendhilfe auf die Koope-
ration aller, die mit Kindern zu tun haben 
(insb. Gesundheitsbereich, Frühförderung, 
Schule, Polizei, Justiz, Frauenhäuser), an-
gewiesen. Die Förderung interdisziplinärer 
Kooperation und Qualifizierung ist deshalb 
auch ein Schwerpunkt im Bayerischen Ge-
samtkonzept zum Kinderschutz.145

heit zu befürchten sind.140 Wichtige Regelungen 
zur Sicherstellung einer kindgerechten Strafjustiz 
sind in der StPO enthalten (z. B. Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Zeugenbetreuung, Beiord-
nung eines Verletztenbeistands und der psycho-
sozialen Prozessbegleitung des Kindes gemäß 
§§ 406f, 406g, 406h StPO).

Die Umsetzung einer alters- und entwicklungs-
angemessenen Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen steht und fällt gerade auch in diesem 
Bereich mit einem entsprechenden Wissen und 
der fortlaufenden Qualifizierung sowie der erfor-
derlichen positiven Grundeinstellung der jewei-
ligen Entscheidungsträger. Die konkrete Ausge-
staltung der Anhörung der Kinder im gerichtlichen 
Verfahren unterfällt der richterlichen Unabhängig-
keit. Da bei den Entscheidungen in der Regel inter-
disziplinäre Kompetenzen zum Tragen kommen, 
spielt die gelingende Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Organisationen (z. B. von Justiz und 
Jugendhilfe sowie Gesundheitsbereich etc.) eine 
entscheidende Rolle, um Kinder und Jugendliche 
sowie ihre Belange und Sichtweise in die Entschei-
dungsfindung adäquat miteinzubeziehen. Neben 
juristischen Kenntnissen sind vor allem Quer-
schnittskompetenzen im kommunikativen und 
analytisch-diagnostischen Bereich sowie zum The-
ma Bindungs- und Entwicklungspsychologie und 
Kindeswohlgefährdung von zentraler Bedeutung. 
Die Umsetzung des gemeinsamen Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdung (z. B. „§ 8a-Verfah-
ren“), hochstrittige Umgangs- und Sorgerechts-
fälle, kindgerechte Anhörungen im Bereich der 
Strafjustiz etc. stellen sowohl die Fachkräfte der 
Jugendhilfe als auch die Familien- und Strafge-
richte täglich vor große Herausforderungen (im 
Einzelfall oft schwierige Abwägungsprozesse).141 

140   Weitere Änderungen umfassen u. a.: FamFG: Einführung konkreter Qualitätsanforderungen für Verfahrensbeistände  
und Einführung  einer obligatorischen Bestellung eines Verfahrensbeistands in bestimmten Fallgruppen;  
GVG: Einführung besonderer Qualifikationsanforderungen für Familienrichterinnen und Familienrichter. 

141   Mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16.06.2021 erfolgte die Einführung besonderer 
 Qualifikationsanforderungen für Familienrichterinnen und -richter, Jugendrichterinnen und -richter, Jugendstaatsanwältinnen  
und -staatsanwälte sowie Verfahrensbeistände, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 33, S. 1810.  
Zum Thema s.a. Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestags, BT Kommissionsdrucksache 19/04.

142   https://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/thema-des-monats/kinder-vor-gericht: Neben wichtigen Infos zu Kinderrechten 
und einem breit gefächerten Themenangebot v. a. auch kindgerechte Erklärungen für den Bereich kindgerechte Justiz. 

Besonders wichtig ist ferner, dass Art, Umfang 
und Durchführung erforderlicher Anhörungen 
kind- und jugendgerecht stattfinden und insge-
samt Verfahrensabläufe für Kinder und Jugend-
liche transparent und verständlich gemacht 
werden und sie ihre Rechte und Möglichkeiten 
kennen. Wichtige Informationen rund um das 
Thema kind- und jugendgerechte Justiz hat u. a. 
das Deutsche Kinderhilfswerk in einer für Kin-
der und Jugendliche gut verständlichen Sprache 
auf https://www.kindersache.de/bereiche/ 
kinderrechte/thema-des-monats/kinder-vor-
gericht eingestellt.142

Die konkrete Umsetzung kindgerechter 
 Entscheidungs- und Verfahrensabläufe ist im 
jeweiligen Einzelfall sicherzustellen. 

 → Aktuelle Handlungsbedarfe und Emp-
fehlungen zur weiteren Optimierung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in ge-
richtlichen Verfahren sind auch in der „Ge-
meinsamen Verständigung“ des Nationalen 
Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen zusammengefasst. Abruf-
bar unter: https://www.nationaler-rat.de/
downloads/Gemeinsame_Verstaendigung_
Nationaler_Rat.pdf. 

 → Die Arbeitsgruppe Kindgerechte Justiz 
des Nationalen Rates gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen hat 
mit dem „Praxisleitfaden zur Anwendung 
kindgerechter Kriterien für das Straf-
verfahren“ und dem „Praxisleitfaden zur 
Anwendung kindgerechter Kriterien für 
das familiengerichtliche Verfahren“ Hand-
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4. Spezielle Anlaufstellen, Beratungs- und 
 Beschwerdeangebote für Kinder und 
 Jugendliche
Zur Umsetzung sowie Stärkung der Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen und der Sicher-
stellung ihrer Rechte sind ausreichende alters- 
und entwicklungsangemessene Anlaufstellen 
und Beschwerdemöglichkeiten erforderlich, bei 
denen Kinder und Jugendliche ihre Anliegen und 
Beschwerden sowohl innerhalb des jeweiligen 
Lebensumfelds als auch außerhalb anbringen 
können. In diesem Zusammenhang sind inner-
halb der Strukturen selbst (z. B. im Heim, in der 
Kita, Schule etc.) ausreichende Beschwerde-
möglichkeiten sicherzustellen.

Daneben sind aber auch externe Anlaufstellen 
und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche zu gewährleisten. Zur Wahrneh-
mung ihrer Rechte nach dem SGB VIII haben 
Kinder und Jugendliche generell einen Anspruch 
darauf, in einer für sie verständlichen, nachvoll-
ziehbaren und wahrnehmbaren Form beraten  
zu werden (§ 10a SGB VIII) sowie das Recht, 
sich in allen Angelegenheiten der Erziehung  
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden 
(§ 8 SGB VIII). Sie haben dabei auch Anspruch 
auf Beratung ohne Kenntnis der Personensorge-
berechtigten.147 

Wichtige externe Ansprechpartner für junge 
Menschen in stationären Einrichtungen sind 
neben den für sie zuständigen Fachkräften des 
Jugendamts insbesondere die für die Wahrneh-
mung der Heimaufsicht zuständigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Regierungen.

147   Anspruch nach § 8 SGB VIII besteht seit der Rechtsänderung durch KJSG unabhängig davon, ob die Beratung auf Grund einer  
Not- und Konfliktlage erforderlich ist, ferner wurde mit dem neuen § 10a SGB VIII ein Anspruch auf Beratung geschaffen, um  
Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihre Rechte aus dem SGB VIII wahrnehmen zu können, vgl. KJSG vom 3.06.2021  
in Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 29.

148   Seit 1969 EB-Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung, s. a. https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/ 
erziehungsberatungsstellen/index.php; weitere Infos s. a. LAG EB https://www.lag-bayern.de/.

149   Die länderübergreifende Online-Beratung der bke wird gemeinsam von den Ländern finanziert.  
Auf Wunsch erfolgt auch Navigation in die regionalen Hilfestrukturen der EBs vor Ort; weitere Infos dazu siehe https://www.bke.de/.

Wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner der Kinder und Jugendlichen in der Kom-
mune vor Ort in Bezug auf konkrete Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Angebote sind auch die 
Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger. 

Niedrigschwellige Anlaufstellen für Kinder und 
Jugendliche sind beispielsweise auch Erziehungs-
beratungsstellen sowie Online-Beratungsange-
bote. Kinder und Jugendliche können sich auch 
ohne Eltern mit all ihren Fragen, beispielsweise 
bei Beschwerden und Problemen innerhalb der 
Familie, mit Freunden, in der Schule, Ausbildung 
oder am Arbeitsplatz, an diese wenden. Gera-
de in strittigen Fällen von Trennung und Schei-
dung der Eltern geht es insbesondere darum, 
ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen 
und zur Geltung zu bringen. Durch Unterstüt-
zung und Förderung des StMAS stehen Kindern, 
 Jugendlichen und Eltern flächendeckend rund 
180 multidisziplinär ausgestattete Erziehungs-
beratungsstellen (einschließlich Nebenstellen 
und Außensprechstunden) zur qualifizierten 
 Klärung und Bewältigung individueller und 
familienbezogener Probleme zur Verfügung. 

148 Neben den regionalen Beratungsstrukturen 
gibt es für Kinder und Jugendliche auch eigen-
ständige und anonyme Online-Beratungs-
angebote. Zu nennen ist beispielsweise die 
länder übergreifend finanzierte Online-Beratung 
der  Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
(bke) mit differenzierten Beratungsformaten 
 unter www.jugend.bke-beratung.de (von 
 Mail beratung, Chats, Vermittlung ins regionale 
 Hilfe netzwerk etc.).149  

Beispiel Teen Courts:
Auch wenn der Justizbereich hoheitlich aus-
gestaltet ist, so gibt es auch hier Beispiele 
für eigenständige Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen. Beispielhaft zu 
nennen sind die sog. „Teen Courts“ (Schülerge-
richte), bei denen Schülerinnen und Schüler über 
Mitschülerinnen bzw. Mitschüler „urteilen“. So 
wurden aufbauend auf der Erkenntnis, dass ge-
rade Jugendlichen die Meinung Gleichaltriger oft 
besonders wichtig ist und missbilligende Reak-
tionen von Altersgenossen daher gut geeignet 
erscheinen, jugendliche Täter vom Unrecht ihrer 
Straftat zu überzeugen und sie zum Umden-
ken zu bewegen, in Aschaffenburg, Ingolstadt, 
Ansbach, Memmingen, Augsburg, Landshut, 
Dillingen, Neu-Ulm, Passau, Regensburg, Deg-
gendorf, Bamberg, Coburg und München Schü-
lergremien eingerichtet, die sich im Auftrag der 
Staatsanwaltschaft mit Straftaten Jugendlicher 
befassen.

Die Schülerinnen und Schüler sprechen mit dem 
jugendlichen Straftäter über dessen Tat, verein-
baren u. U. eine erzieherische Maßnahme und 
überwachen ggf. deren Erfüllung. Durch ihre 
Mitwirkung im Teen Court soll dieser Effekt 
so genutzt werden, dass eine Einsicht bei den 
Beteiligten gefördert wird. Das Ergebnis des 
„Verfahrens“ vor dem „Schülergericht“ wird an-
schließend von der Staatsanwaltschaft bei ihrer 
abschließenden Entscheidung berücksichtigt. 
Das Projekt soll auch in Zukunft weiter in der 
Fläche ausgebaut werden.

146   Im Einzelnen siehe https://www.justiz.bayern.de/ministerium/projekte/.

Die Schülerinnen und Schüler werden durch 
spezielle Schulungen auf ihre Tätigkeit im 
„Teen Court“ vorbereitet. So wird jedes Pro-
jekt durch Fachkräfte von freien Trägern der 
Jugendhilfe sozialpädagogisch betreut. Bei 
den eigentlichen Sitzungen des Schülergre-
miums bleiben sie jedoch regelmäßig im Hin-
tergrund. Durchgeführt werden die Projekte 
jeweils unter Federführung der zuständigen 
Staatsanwaltschaft. Mehrere wissenschaft-
liche Untersuchungen haben den Erfolg der 
Projekte bestätigt. Zwei Studien haben er-
geben, dass das Verfahren in 96 bis 97 % der 
untersuchten Fälle erfolgreich abgeschlos-
sen werden konnte. Die Ergebnisse  zweier 
Rückfallbetrachtungen haben ebenfalls 
eine positive Tendenz gezeigt. Gleichaltrige 
finden auch hier oft leichter als Erwachsene 
Zugang zu jugendlichen Beschuldigten und 
können so Hintergründe und Motive einer 
Tat ergründen. Darüber hinaus können auch 
die mitwirkenden „Schülerrichter“ wertvolle 
Erfahrungen sammeln: Bei der Vorbereitung 
auf ihre Tätigkeit und der praktischen Pro-
jektarbeit erfahren sie viel über die sozia-
len Verhältnisse und Probleme jugendlicher 
Straftäter, sie lernen wichtige Bereiche des 
Jugendstrafrechts aus eigener Anschauung 
kennen und übernehmen Verantwortung für 
junge Menschen und die Durchsetzung der 
Rechtsordnung. 146  
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alien zur Prävention gegen Gewalt, Sucht 
und Eigentumsdelikte sowie zur Persönlich-
keitsbildung und zum angemessenen Um-
gang mit digitalen Medien. Auch das Thema 
 Cybermobbing wird aufgegriffen.  
(http://www.isb.bayern.de/schulartspezi-
fisches/materialien/praevention-im-team)

Über die Internetseiten www.polizei.bayern.de 
sowie www.polizei-beratung.de sind die 
Kampagnen und Broschüren des ProPK 
 abrufbar. Fragen von Kindern und Jugend-
lichen zu aktuellen Sicherheitsthemen, 
Handy- und Internetnutzung, Belästigungen, 
Radfahren usw. werden auch auf der Seite  
www.polizeifuerdich.de beantwortet.

Die Weiterentwicklung des Beteiligungs- und 
Beschwerdewesens von Kindern und Jugend-
lichen ist der Bayerischen Staatsregierung 
generell ein besonderes Anliegen. In diesem 
Zusammenhang wird das vom Bayerischen 
Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) beschlos-
sene Konzept zur Erprobung und Etablierung 
eines bayernweiten Ombudsschaftswesens 
ausdrücklich begrüßt und unterstützt.151 Ziel der 
probeweisen Einführung von unterschiedlichen 
ombudsschaftlichen Strukturen und Modellen 
ist es, Erfahrungswerte hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit zu sammeln sowie Empfehlungen für 
eine möglichst flächendeckende Umsetzung 
herauszuarbeiten.152 Die Projektumsetzung 
wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 
Der offizielle Projektstart für die ausgewählten 
Modellprojekte erfolgte am 1. Januar 2021 und 
endet am 31. Dezember 2023. 

151   Beschluss des LJHA vom 25.11.2020; https://www.lifepr.de/inaktiv/zentrum-bayern-familie-und-soziales/Einfuehrung-eines- 
Ombudsschaftswesens-in-der-Kinder-und-Jugendhilfe-Bayern-startet-bundesweit-einzigartiges-Modellprogramm/boxid/830588.

152   Auf Basis der aus den drei laufenden Modellprojekten jeweils gewonnenen, wissenschaftlich evaluierten Erkenntnisse und den  
daraus abgeleiteten fachlichen Empfehlungen des LJHA wird fortwährend über die Handlungsbedarfe und das weitere Vorgehen  
zu  entscheiden sein. So können basierend auf dem Modellprojekt und der wissenschaftlichen Begleitung fachliche Empfehlungen  
zur  Umsetzung des Ombudsschaftswesens in Bayern entwickelt werden. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Prüfung von 
 Handlungserfordernissen im Zusammenhang mit § 9a SGB VIII. 

Insgesamt gilt es, Kinder und Jugendliche aus-
reichend über ihre Beteiligungsrechte zu infor-
mieren, insbesondere welche Möglichkeiten sie 
haben und an wen sie sich bei Fragen, Proble-
men und Beschwerden wenden können. Einrich-
tungen wie Kita, Heime, Schulen etc. sind hier in 
erster Linie gefordert, innerhalb der jeweiligen 
Einrichtung Schutz- und Beschwerdekonzepte 
qualifiziert umzusetzen und diese unter Ein-
bindung der Kinder und Jugendlichen laufend 
weiterzuentwickeln. In entsprechenden Kon-
zepten sollten dabei neben einem klar geregel-
ten internen Beschwerdewesen auch externe 
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche 
festgelegt werden. Um Kinder und Jugendliche 
gerade in belastenden Lebenssituationen noch 
besser zu erreichen und sie über ihre Rechte 
(auch gegenüber ihrer eigenen Familie), Unter-
stützungs- und Beschwerdemöglichkeiten zu 
informieren, gilt es niedrigschwellige Zugangs-
wege weiter auszubauen. In diesem Zusammen-
hang sollten Ansprechpartner für Kinder und 
Jugendliche an Orten, an denen sie sich aufhal-
ten weiter etabliert werden (z. B. Kinder- und 
Jugendsprechstunden von EBs an Jugendzentren, 
Ausbau  entsprechender Angebote an Schulen 
etc.). Durch die vom Ministerrat am 11. Septem-
ber 2018 beschlossene 3. Ausbaustufe der JaS  
auf 1.280 Stellen wird dieses Angebot  derzeit 
 bedarfsgerecht ausgebaut. Die seit langem 
 angestrebte Stärkung der EB-Strukturen 
wurde am 23. März 2021 vom Ministerrat 
 beschlossen.150 

Darüber hinaus gibt es für besondere Frage-
stellungen zahlreiche weitere Anlaufstellen für 
Kinder und Jugendliche. Beispielsweise stehen 
Jugend- und Schulverbindungsbeamtinnen 
und -beamte Schulen sowie Schülerinnen und 

150   EB-Ausbauziel bis 2022: Stärkung der 120 Hauptstandorte um jeweils eine weitere geförderte Stelle. 

Schülern als Ansprechpartner für die speziellen 
Belange rund um die Schule zur Verfügung. Auf 
diese Weise erfahren Kinder und Jugendliche, 
dass die Polizei insbesondere für ihre Sicherheit 
zuständig ist. Ein erster und damit prägender 
positiver Kontakt mit der Polizei ist hierüber 
möglich. So können einzelne Gefahrenbereiche 
oder Gefahrenstellen, die sich beispielsweise auf 
dem Schulweg ergeben, besprochen und beho-
ben oder auch bestimmte Kriminalitätsthemen 
an Schulen angegangen werden (https://www.
polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/ 
beratung/schulverbindungsbeamte/index.html).

Grundlage dafür, dass Kindern und Jugend-
lichen kompetente Beratung im Einzelfall 
angeboten werden kann, ist eine gelingende 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit  
der unterschiedlichen Institutionen und 
Fachkräfte vor Ort (insb. von Jugendhilfe, 
 Schule, Gesundheitsbereich, Behinderten-
hilfe,  Polizei).
 
Eine teamorientierte Präventionsarbeit zur 
Stärkung der Sozialkompetenz von Schüle-
rinnen und Schülern leistet z. B. das bayern-
weite Projekt „Prävention im Team“ (PIT) in 
Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei, 
Justiz, Jugendhilfe, Suchtberatung etc. Ziel 
dieses kriminalpräventiven Projekts ist es, 
das soziale Klima in Schulen zu verbessern, 
Jugendlichen konstruktive Konfliktlösungen 
an die Hand zu geben, die soziale Kom-
petenz der Schülerinnen und Schüler, ihr 
Wertebewusstsein, ihr Verantwortungsge-
fühl und ihre Zivilcourage zu fördern. Die 
Handreichung „PIT – Prävention im Team“ 
enthält Unterrichtsbeispiele und Materi-
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VI. Politische Partizipation 

Im Folgenden geht es um die Partizipations-
möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen an 
politischen Entscheidungsprozessen – insbeson-
dere gesellschafts- und sozialpolitischen, ein-
schließlich Gesetzgebung. Dabei wird, ange-
lehnt an den 16. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung, von einem weiten Verständnis 
dieser Möglichkeiten ausgegangen.155 Politische 
Entscheidungen betreffen Kinder und Jugend-
liche ebenfalls oftmals unmittelbar, jedenfalls 
aber mit Blick auf ihre zukünftigen Lebensver-
hältnisse und Gestaltungsspielräume. Für den 
demokratischen Entscheidungsfindungsprozess 
ist es deshalb wesentlich, auch Kindern und 
Jugendlichen Gehör zu verschaffen und ihre In-
teressen und Anliegen, alters- und entwicklungs-
angemessen, unabhängig von persönlichen und 
sozialen Lebensumständen, bei der Entschei-
dungsfindung angemessen zu berücksichtigen. 
Dies gilt für die politischen Entscheidungs- und 
Gesetzgebungsprozesse auf allen Ebenen.

Die Stärkung politischer Beteiligungsmöglich-
keiten auf Kommunal-, aber auch auf Landes- 
wie Bundesebene, war eine zentrale Forderung 
der Kinder und Jugendlichen bei der landeswei-
ten Kinder- und Jugendkonferenz am 30. April 
2021, ebenso bei der Anhörung zur Jugendbetei-
ligung im AU SOPO am 6. Mai 2021 (siehe auch 
Ziffer B. IV.).

1. Politische Partizipation auf  
kommunaler Ebene
Politische Partizipation von Kindern und 
 Jugendlichen findet in den Kommunen vor Ort 
auf vielfältige Weise statt. Es besteht eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche, sich im Bereich der kommu-

155   Das Handlungsfeld „Politik“ wird im 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung als „Gesamtheit der Aktivitäten (…), die auf 
Herstellung, Durchsetzung und Infragestellung allgemein verbindlicher und öffentlich relevanter Regelungen in und zwischen 
 Gruppierungen von Menschen abzielt“, definiert; a. a. O., S. 8.

nalen Ebene aktiv einzubringen. Diese reicht 
von projektbezogenen Beteiligungsformen, wie 
beispielsweise der Spielplatzgestaltung, bis hin 
zu Jugendparlamenten oder Jugendgemeinde-
räten, die als repräsentative Beteiligungsformen 
 ähnlich wie kommunale Beschlussgremien 
 organisiert sind. 

Neben den Partizipationsmöglichkeiten im 
Bereich der Jugend- und Verbandsarbeit (siehe 
dazu Ziffer B. IV.) trägt insbesondere auch die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen kommunaler Planungsprozesse (wie Ju-
gendhilfeplanung und Städtebauplanung) maß-
geblich dazu bei, das unmittelbare Lebens- und 
Betätigungsfeld der Kinder und Jugendlichen 
kind- und jugendgerecht auszugestalten (im Ein-
zelnen siehe B. V.). Darüber hinaus haben sich 
in der kommunalen Praxis weitere unterschied-
liche Formate bewährt, die Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit bieten, ihre Anliegen und 
Interessen unmittelbar gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern einzubringen bzw. Ent-
scheidungen, die ihr Umfeld unmittelbar betref-
fen, maßgeblich mitzugestalten. 

Auch wenn es in Bayern in den Kommunal-
gesetzen keine speziellen Rechtsnormen zur 
kommunalpolitischen Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen gibt, wird diese, zum Teil seit 
Jahrzehnten, in vielfältigen Formen erfolgreich 
praktiziert. Die Gemeinden und Landkreise 
entscheiden hier im Rahmen ihrer kommunalen 
Selbstverwaltung, welche Formen der Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen sie vor dem 
Hintergrund der individuellen Verhältnisse vor 
Ort umsetzen. Festzustellen ist eine langjährige, 
vor Ort gewachsene Kinder- und Jugendpolitik, 
die sich in der bisherigen Form in den baye-
rischen Kommunen bewährt hat (siehe dazu 

5. Fazit
Insgesamt gilt es, eine positive Grundhaltung 
zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 
zu etablieren und kontinuierlich das Wissen über 
die Bedeutung und konkrete Umsetzung alters- 
und entwicklungsangemessener Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen im gesamten 
Bereich des hoheitlichen Handelns, der behörd-
lichen Entscheidungsträger sowie der  beteiligten 
Fachkräfte sowohl im Einzelfall als auch bei Pla-
nungsprozessen weiter zu schärfen. 

Alle Fachbereiche, Behörden und Institutionen 
auf allen Ebenen sind gefordert, die Anliegen 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen bei 
Entscheidungen zu berücksichtigen und sie bei 
der Entscheidungsfindung alters- und entwick-
lungsangemessen einzubeziehen. In diesem 
Zusammenhang sind bedarfsgerechte Aus- und 
Fortbildungsangebote erforderlich und inter-
disziplinäre Kompetenzen zu stärken. Darauf 
haben die jeweiligen Behörden und Institutionen 
hinzuwirken. 

Im Bereich des staatlichen Handelns hat die 
Bayerische Staatsregierung die Umsetzung und 
entsprechende Qualifizierung der jeweiligen 
Entscheidungsträger selbst sicherzustellen  
(z. B. im Bereich „kindgerechte Justiz“). Im Üb-
rigen werden Hilfestellungen auf Landesebene 
für die Praxis vor Ort kontinuierlich auf Weiter-
entwicklungsbedarfe überprüft. Die Auslotung 
und Umsetzung von Optimierungsmöglichkeiten 
ist eine Daueraufgabe, die gemeinsam mit der 
Praxis umgesetzt wird. Entscheidend ist dabei 
vor allem die Einbeziehung interdisziplinärer 
Kompetenzen.

153   Siehe hierzu auch Empfehlungen des BJR für eine jugendgerechte Kommune, der eine Fortschreibung im mittelfristigen Turnus von  
5 Jahren empfiehlt, S. 26.

154   Z. B. durch regelmäßige Fortschreibungen der Jugendhilfeplanungen unter Einbeziehung der Anliegen von Kindern und Jugendlichen; 
 Jugendhilfeplanung kann den Auftrag zu einer stetigen Evaluation beinhalten, dies gilt v. a. für ein Planungsverständnis, bei dem Planung 
als fortlaufender Prozess verstanden wird. In der Praxis hat sich hier eine Anlehnung der örtlichen Planungen an den Planungskreislauf 
nach Merchel etabliert, vgl. Merchel, Jugendhilfeplanung. 

Großes Potenzial für die Umsetzung und Fort-
schreibung kind- und jugendgerechter Kommu-
nalplanungen bieten insbesondere noch stärker 
aufeinander abgestimmte Planungsprozesse in 
den Kommunen (v. a. im Bereich der Sozial- und 
Jugendhilfeplanungen, Schulentwicklung, Stadt-
entwicklung etc.). Im Rahmen der Planungs-
prozesse im unmittelbaren Lebensumfeld der 
Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, diese 
als Expertinnen und Experten in eigener Sache 
sozialraumorientiert zu beteiligen.153 Hierfür gibt 
es in den Kommunen bereits eine Vielzahl von 
Good-Practice-Beispielen. Neben der Umset-
zung geeigneter (z. B. auch projektbezogener 
betreffend Bau- und Umweltmaßnahmen) 
Beteiligungsformate sollten Kinder und Jugend-
liche vor allem im ländlichen Raum auch bei der 
Weiterentwicklung von Mobilitätskonzepten 
adäquat einbezogen werden. Zu empfehlen ist 
dabei auch die stetige gemeinsame Überprüfung 
der Umsetzung von Kommunalplanungen eben-
falls unter Einbindung der Kinder und Jugend-
lichen.154 

Im Einzelnen siehe dazu auch Ziffer B. VI. 6. 
sowie die dort bei Ziffer C. genannten weiteren 
Impulse auf Landesebene.
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sich Personen, die ihnen zuhören, Mut machen, 
ihre Interessen vertreten und eine Lobby für sie 
in der Gemeinde sind.160 

Innerhalb der Kommunen sind zudem auch die 
Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger der 
 öffentlichen Träger der Jugendhilfe für die  
Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten 
für eine kind- und jugendgerechte Kommune 
zentrale Akteure und wichtige Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner für die Kinder und 
Jugendlichen. 

Kinder und Jugendliche haben außerdem stets 
die Möglichkeit, unmittelbar in Sprechstunden 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder 
der Referentinnen und Referenten oder durch 
die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen des Ge-
meinderats ihre Belange in die örtliche Kommu-
nalpolitik einzubringen. Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes und anderer Gesetze vom 22. März 2018 
(GVBl. S. 145) wurde mit Wirkung zum 01. April 
2018 das Rederecht bei Bürgerversammlungen 
auf alle Gemeindeangehörigen erweitert. Dies 
ermöglicht es nunmehr auch Kindern und Ju-
gendlichen, bei Bürgerversammlungen das Wort 
zu ergreifen und sich damit aktiv in das ge-
meindliche Geschehen einzubringen.

Diese große Bandbreite möglicher Beteili-
gungsformen zeigt deutlich, dass es keine für 
alle Kommunen gleichermaßen geeignete und 
zwingend gebotene Form der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen gibt. Aufgabe der 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger vor Ort ist es vielmehr, die für die jewei-
lige Kommune passenden Beteiligungsformate 
zu finden. Ausschlaggebend für den Grad der 

160   Vgl. BJR, Jugendbeauftragte in den Gemeinden, a. a. O., S. 10.
161   Mit einem Positionspapier hat die Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings (BJR) Kommunen aufgerufen, den Interessen und 

 Bedürfnissen junger Menschen mit besonderer Aufmerksamkeit zu begegnen, im Einzelnen siehe https://www.bjr.de/ueber-uns/gremi-
en/beschluesse/jugendgerechte-kommunen-in-bayern-gelingende-kommunale-jugendpolitik-als-standortfaktor-fuer-kommunen-mit-
zukunft. Ausführliche Empfehlungen hierzu: BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern und BJR, Mitwirkung von Kindern und Jugend-
lichen in den Städten und Gemeinden.

Beteiligung bzw. Mitwirkung von jungen Men-
schen ist zudem auch deren Interesse an kom-
munalen Fragestellungen sowie die Bereitschaft 
zur Übernahme von Verantwortung in diesem 
Bereich. Zahlreiche Kommunen in Bayern haben 
auch bereits umfassende Partizipationskonzepte 
erarbeitet bzw. erarbeiten diese in engem Aus-
tausch mit den Kindern und Jugendlichen vor 
Ort (Good-Practice-Beispiele werden auf der 
landesweiten Partizipationswebsite gesammelt, 
siehe unten Ziffer B. VI. und C.). 

Auf Landesebene begleitet und unterstützt der 
BJR die Kommunen bei der Umsetzung einer 
kind- und jugendgerechten Kommune sowohl 
mit Empfehlungen als auch mit konkreter Be-
ratung im Einzelfall. Wichtige Qualitätsstan-
dards und Impulse zur Frage, wie Kinder und 
Jugendliche erfolgreich bei für sie relevanten 
Entscheidungen in ihren Heimatkommunen 
beteiligt werden können, sowie zur konkreten 
Umsetzung und Ausgestaltung entsprechender 
partizipativer Angebote und Strukturen in der 
Praxis hat der BJR in seinem Positionspapier 
„Gelingende Kommunale Jugendpolitik als 
Standortfaktor für Kommunen mit Zukunft“ 
samt Arbeitshilfe „Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen in den Städten und Gemein-
den – Kommunale Jugendpolitik als qualifizierte 
Beteiligungspolitik“ zusammengefasst und ver-
öffentlicht.161 Das von der Bayerischen Staats-
regierung geförderte Institut für Jugendarbeit 
in Gauting des Bayerischen Jugendrings bietet 
im Bereich der Jugendarbeit zahlreiche Qualifi-
zierungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche vor 
Ort an, die auch den Bereich der Partizipation 
betreffen (im Einzelnen siehe: https://www.
institutgauting.de). 

auch Ziffern B. IV. und V.).156 Darauf aufbauend 
gilt es, die Möglichkeiten von Kindern und Ju-
gendlichen, sich im Bereich der Kommunalpolitik 
aktiv einzubringen, weiter zu stärken.  

Die Wahrnehmung der Interessen der Kin-
der und Jugendlichen erfolgt in den einzelnen 
Kommunen in verschiedenen Ausprägungen, 
entweder unmittelbar durch die Kinder und Ju-
gendlichen selbst oder über spezielle Ansprech-
personen und Institutionen. 

Unmittelbare Partizipation von Kindern und 
 Jugendlichen ist beispielsweise möglich durch 
die Einrichtung von: 

 → Kinder- und Jugendparlamenten,
 → Kinder- und Jugend(gemeinde)räten/ 

Kinder- und Jugendbeiräten, 
 → Kinder- und Jugendeinwohnerversammlungen 

oder
 → Kinderkommissionen/Kinderversammlungen 

und sonstigen Institutionen zur Aktivierung 
von Kindern und Jugendlichen. 

Weit verbreitet sind zudem projektorientierte 
Formen der Partizipation. Diese haben sich im 
kommunalen Bereich besonders bewährt, da 
sich diese nicht auf punktuelle Zusammenkünfte 
beschränken, sondern versuchen, ggf. über einen 
längeren Zeitraum hinweg thematisch orien-
tiert mit Kindern und Jugendlichen (kommunal-) 
politisches Handeln zu praktizieren. Durch ihre 
Niedrigschwelligkeit vermögen sie außerdem, 
alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von 
ihrem bisherigen Engagement und Wissensstand 
anzusprechen. Neben den Projekten zur Gestal-
tung des öffentlichen Nahraums (siehe hierzu 

156   Zur Situation in Unterfranken siehe z. B. die Antwort der Staatsregierung vom 06.07.2017, Drs. 17/16431, auf die Schriftliche Anfrage 
von MdL Dr. Fahn „Jugend und Politik in Unterfranken“ vom 06.03.2017. Entsprechende Abfragen wurden auch für Mittelfranken und 
Oberbayern durchgeführt, vgl. die Antwort der Staatsregierung vom 07.12.2016, Drs. 17/13665, auf die Schriftliche Anfrage von MdL 
Schmidt „Jugend und Politik in Mittelfanken“ vom 26.08.2016 sowie die Antwort der Staatsregierung vom 02.03.2018, Drs. 17/18083, 
auf die Schriftliche Anfrage von MdL Gottstein „Jugend und Politik in Oberbayern“ vom 03.07.2017.

157  Siehe dazu auch: https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/deutsch/startseite/.
158   BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 13. sowie BJR, Jugendbeauftragte in den Gemeinden, a. a. O., S. 7, danach gibt es 

seit 2002 in nahezu allen Gemeinden in Bayern Jugendbeauftragte.
159   BJR, Jugendbeauftragte in den Gemeinden, a. a. O., S. 7, 10.

auch Ziffer B. IV. 2. und V. 2.) sind hier beispiels-
weise Aktionen wie die kinderfreundliche Stadt, 
Stadtdetektive, Umweltaktionen, Zukunftswerk-
stätten oder Zeitungsprojekte zu nennen.157

Neben diesen, häufig auch unmittelbar auf Initi-
ativen von Kindern und Jugendlichen zurückge-
henden Partizipationsmöglichkeiten besteht vor 
Ort eine große Vielfalt an weiteren Beteiligungs-
formen, über die den Interessen der Kinder und 
Jugendlichen Gehör verschafft werden kann, 
beispielsweise: 

 → Kinder- und Jugendausschüsse, 
 → Kinder- und Jugendbeauftragte,
 → Kinder- und Jugendreferentinnen und  

-referenten/sonstige spezielle Referentinnen 
und -referenten bzw. kinder- und jugendpo-
litische Sprecherinnen und Sprecher aus den 
Reihen des Stadt- bzw. Gemeinderats,

 → Kinder- und Jugendsprechstunden bei 
 Funktionsträgern (z. B. Sprechstunden der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister),

 → Einbindung der örtlichen Jugendverbände.

Beispielhaft hervorzuheben ist das in Bayern 
bestehende, bundesweit einmalige Netz von 
weit über 2.000 Kinder- und Jugendbeauftrag-
ten als Ansprechpersonen für die Kinder- und 
Jugendpolitik in den jeweiligen Gemeinden, die 
die Anliegen der Kinder und Jugendlichen in 
den Gemeindegebieten kompetent vertreten, 
unterstützen und fördern.158 Der BJR betont in 
seiner Empfehlung zur Umsetzung von Jugend-
beauftragten in den Gemeinden, dass das „er-
folgreiche Wirken der Jugendbeauftragten (…) 
Garant(en) für gelingende Kommunale Jugend-
politik“ sei.159 Kinder und Jugendliche wünschen 
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WICHTIGE EMPFEHLUNGEN 
DES BJR, INSBESONDERE:

 → BJR-Homepage: www.bjr.de: Informationen, 
Empfehlungen, Publikationen und Positions-
papiere zum gesamten Bereich der Kinder- 
und Jugendpolitik.  

 → Mehr Partizipation und politische Bildung in 
Bayern, abrufbar unter https://www.bjr.de/
ueber-uns/gremien/beschluesse/mehr-parti-
zipation-und-politische-bildung-in-bayern. 

 → Jugendgerechte Kommunen in Bayern – 
„Gelingende Kommunale Jugendpolitik als 
Standortfaktor für Kommunen mit  Zukunft“, 
Positionspaper mit Informationen und 
 Praxisbeispielen, abrufbar unter https://
shop.bjr.de/positionen/161/jugendgerechte- 
kommunen-in-bayern.  

 → Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in 
den Städten und Gemeinden – „Kommunale 
Jugendpolitik als qualifizierte Beteiligungs-
politik“, Arbeitshilfe: Informationen, Pra-
xisbeispiele und Handlungstipps, abrufbar 
unter https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/57/
mitwirkung-von-kindern-und-jugendlichen-
in-den-staedten-und-gemeinden.  

 → Jugendbeauftragte in den Gemeinden 
– „Informationen, Praxisbeispiele und 
Handlungstipps zur Gestaltung der Kom-
munalen Jugendpolitik“, abrufbar unter: 
https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/235/
jugendbeauftragte-in-den-gemeinden-6.-
ueberarbeitete-auflage-2020.  

 → Selbstverständlich Inklusion – „Erfah-
rungen aus drei Projektjahren“, Dokumen-
tation, abrufbar unter: https://shop.bjr.de/
dokumentationen/216/selbstverstaend-
lich-inklusion-eine-dokumentation sowie 
BJR-Homepage zum Thema Inklusion: htt-
ps://www.bjr.de/themen/inklusion.html.  

 → Jugendarbeit und Digitalisierung, abruf-
bar unter https://www.bjr.de/ueber-uns/
gremien/beschluesse/jugendarbeit-und-
digitalisierung.  

 → Jung – Digital – Partizipativ – „Dokumen-
tation des Modellprojekts Online-Parti-
zipation“, abrufbar unter https://shop.bjr.
de/dokumentationen/209/jung-digital- 
partizipativ-dokumentation. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die große 
Mehrzahl der Gemeinden den Interessen der 
Kinder und Jugendlichen aufgeschlossen gegen-
übersteht und diesen gerade auch im Bereich 
der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene mit 
großem Bemühen und Engagement nach-
kommt.162 Das kommunale Gemeinwesen lebt 
von der Beteiligung und dem Engagement 
möglichst vieler Personen. Wie die Beteiligung 
und das Engagement der Kinder und Jugend-
lichen vor Ort konkret am besten ermöglicht 
werden kann bzw. wird, ist dabei von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich. Die Bayerische 
Staatsregierung begrüßt daher die vielfältigen 
Anstrengungen der Kommunen, die Beteiligung 
und Interessenvertretung von Kindern und Ju-
gendlichen entsprechend den konkreten Gege-
benheiten vor Ort zu fördern. 

Insbesondere seitens des BJR wird aufgrund der 
bisherigen Freiwilligkeit und der unterschied-
lichen Ausprägungen der Partizipationsmöglich-
keiten vor Ort der Bedarf gesehen, Beteiligungs-
rechte von Kindern und Jugendlichen in der 
Gemeindeordnung verbindlich zu verankern.163 
Eine gesetzliche Verpflichtung der  Gemeinden, 
junge Menschen an allen sie betreffenden 
Angelegenheiten zwingend zu beteiligen, ist 
aus der Sicht der Bayerischen Staatsregierung 
jedoch nicht erforderlich. Vielmehr setzt die 
Staats regierung auch hier auf die Selbstbestim-
mung, Überzeugungskraft und vor allem die 
Umsetzung entsprechender Partizipationsstruk-
turen durch die Kommunen in deren eigenem 
Interesse. Wie bereits aufgeführt, besteht in 
 Bayern eine seit Jahrzehnten vor Ort gewach-
sene Kinder- und Jugendbeteiligung, die in 
vielfältigen Formen in den meisten bayerischen 
Kommunen praktiziert wird. Auch der BJR stellt 

162   So auch BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, S. 12.
163   Forderung BJR: Verankerung von Beteiligungsrechten von Kindern und Jugendlichen in der Gemeindeordnung: Schaffung eines neuen 

Art. 18 c „Kinder- und Jugendbeteiligung“ in der Bayerischen Gemeindeordnung (GO): Darin sollen Beteiligungsrechte von jungen Men-
schen an allen sie betreffenden Angelegenheiten in den Gemeinden beschrieben und normiert werden. Ferner soll die GO dahingehend 
geändert werden, dass auch unter 18-Jährige gleichberechtigt teilnehmen können. 

hier ein großes Engagement der bayerischen 
Kommunen fest. Eine gesetzliche Verpflichtung 
wäre zudem ein nicht unerheblicher Eingriff in 
das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht 
auf Selbstverwaltung der Gemeinden (Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 11 Abs. 2 Satz 2 BV). 

Bereits jetzt ist die Möglichkeit der Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen in wichtigen Be-
reichen wie der Kommunalplanung gesetzlich 
vorgesehen. So ist z. B. die formelle Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 und 2 BauGB 
möglich und im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
bereits verbindlich vorgesehen (s. o. Ziffer B. 
V. 2.). Auch können Kinder und Jugendliche ihr 
Rederecht bei Bürgerversammlungen ausüben 
(s. o.). Zudem bestehen bei vielen der oben 
aufgeführten Beteiligungsformate weitgehende 
Überschneidungen zum Bereich der kommu-
nalen Jugendarbeit. Nach Art. 30 Abs. 1 Satz 1 
des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Sozi-
algesetzbuch (AGSG) ist den kreisangehörigen 
Gemeinden die Aufgabe zugewiesen, „dafür [zu] 
sorgen, dass in ihrem örtlichen Bereich die er-
forderlichen Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen der Jugendarbeit […] rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung stehen“.

Darüberhinausgehend müssen die Kommu-
nen selbst entscheiden können, ob und welche 
Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung sie 
vor dem Hintergrund der örtlichen Verhältnisse 
umsetzen wollen. Gründe dafür, den Gemeinden 
hier die Entscheidungsverantwortung zu entzie-
hen, sind nicht erkennbar. Das Recht der Ge-
meinden auf Selbstverwaltung in örtlichen An-
gelegenheiten ernst zu nehmen, bedeutet auch, 
dass sich Lösungen von Gemeinde zu Gemeinde 
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Practice-Beispielen), ist eine landesweite Partizi-
pationswebsite geplant (siehe hierzu Ziffer C.).

unterscheiden können. Auch der BJR betont in 
seinen Empfehlungen, dass die jeweilige Aus-
gestaltung kommunalpolitischer Partizipations-
strukturen vor Ort zu entscheiden ist. Vielfalt 
helfe, für jede Gemeinde die passende Lösung 
zu finden.164 Es obliegt daher der Entscheidungs-
verantwortung der jeweiligen Gemeinde, ob und 
welche Handlungsoptionen sie nutzt, um junge 
Menschen einzubinden. Überdies würde die 
gesetzliche Hervorhebung der Einzelbelange der 
Kinder und Jugendlichen in kommunalen Ent-
scheidungsprozessen zu einer abzulehnenden 
Bevorzugung gegenüber den ebenfalls gewich-
tigen Belangen anderer Bevölkerungsgruppen, 
wie beispielweise der Seniorinnen und Senio-
ren oder Menschen mit Behinderung oder mit 
Migrationshintergrund, führen. Die gesetzliche 
Normierung von Beteiligungsrechten für ein-
zelne Bevölkerungsgruppen wird daher auch 
von Seiten aller kommunalen Spitzenverbände 
in  Bayern abgelehnt. In die Zukunft gedacht 
müssten in der praktischen Kommunalpolitik 
dann viele zusätzliche Gremien befasst  werden, 
was den Geschäftsgang verlangsamen und 
 erschweren würde. 

Eine gesetzliche Normierung von Beteiligungs-
rechten von Kindern und Jugendlichen wurde 
aus den oben genannten Erwägungen zuletzt 
auch vom Bayerischen Landtag in der Sitzung 
vom 27. September 2018 abgelehnt.165 Um die 
Bedeutung der Jugendbeteiligung in Bayern 
weiter zu betonen, wurden vom Bayerischen 
Landtag aktuell mehrere Beschlüsse gefasst, 
mit denen die Staatsregierung aufgefordert 
wird, weitere Schritte zur Stärkung der Jugend-
beteiligung unter Beachtung des Selbstverwal-
tungsrechts der Kommunen zu prüfen. Auch das 
vom Bayerischen Landtag in der Sitzung vom 
27.10.2012 beschlossene Bayerische Jahr der 
Jugend 2022 (LT-Drs. 18/18562) wird  wichtige 

164   BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 16 sowie in der Arbeitshilfe des BJR, Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in 
den Städten und Gemeinden, a. a. O., S. 34. 

165  Siehe Beschluss des Bayerischen Landtags in der Sitzung vom 27.09.2018, LT-Drs. 17/24186.

Impulse für die Jugendbeteiligung u. a. auf 
 kommunaler Ebene geben.

Der weitere Ausbau vielfältiger Partizipations-
möglichkeiten für junge Menschen bleibt auch 
in Zukunft ein wichtiger Auftrag für die Kom-
munen. Die Staatsregierung setzt hier aber 
ebenfalls darauf, dass die Sicherstellung entspre-
chender Partizipationsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche maßgeblich zur Identifikation 
und Bindung junger Menschen mit ihrer Kommu-
ne beiträgt und deshalb die Kommunen schon 
in ihrem eigenen Interesse die oben genannten 
Möglichkeiten weiter verstärkt umsetzen wer-
den. Mit der Umsetzung einer kind- und jugend-
gerechten Kommune wird auch die Zukunft der 
Kommune nachhaltig gestaltet und gesichert. 

Ganz maßgeblich wird es hier auch auf eine 
gute Kommunikation und Information über die 
vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten sowie 
Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort 
ankommen. Wie auch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Kinder- und Jugendkonferenz 
am 30. April 2021 festgestellt haben, sind den 
Kindern und Jugendlichen die konkreten Betei-
ligungsformate und unmittelbaren Austausch-
möglichkeiten sowie die Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner vor Ort häufig nicht be-
kannt. Deshalb ist neben einer entsprechenden 
Kommunikation seitens der Kommunen in die-
sem Bereich vor allem die politische Bildung der 
jungen Menschen von besonderer Bedeutung 
(siehe dazu die Ausführungen zum „Lernort Rat-
haus“ unter Ziffer B. VI. 4.). Um möglichst viele 
Kinder und Jugendliche zu erreichen, kommt 
dabei inzwischen auch den digitalen Informa-
tionskanälen eine große Bedeutung zu. Um 
hier Hilfestellung zu geben (u. a. Information, 
Sensibilisierung und Motivation zur Umsetzung 
einschließlich Zusammenstellung von Good-

ÜBERSICHT ÜBER WICHTIGE  
EMPFEHLUNGEN 
UND  INITIATIVEN, U. A.

 → Website „Partizipation“: Information, 
 Sensibilisierung und Motivation zur Um-
setzung einschließlich Zusammenstellung 
von Good-Practice-Beispielen. 

 → Zu den BJR-Empfehlungen: siehe oben. 

 → Initiative kinderfreundliche Stadt/Kommu-
ne: https://www.kinderfreundliche-kom-
munen.de/deutsch/startseite/ 

 → Zur Umsetzung von Kinder- und Jugend-
parlamenten, u.a.: 

Auf Initiative des Deutschen Kinderhilfs-
werks wurden Gelingensbedingungen und 
Qualitätsmerkmale für die Etablierung von 

Kinder- und Jugendparlamenten ausgelotet 
und in einer Handreichung für die Praxis zu-
sammengefasst (https://shop.dkhw.de/de/
beteiligung/180-starke-kinder-und-jugend-
parlamente-kommunale-erfahrungen-und-
qualitatsmerkmale.html).
 
Die „Akademie für Kinder- und Jugendpar-
lamente“ in Trägerschaft des Arbeitskreises 
deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) unter-
stützt bundesweit Kinder- und Jugendparla-
mente durch Angebote zur Qualifizierung. 
Sie steht im Gesamtzusammenhang der 
Initiative „Starke Kinder- und Jugendpar-
lamente“ und ist Teil der Jugendstrategie 
der Bundesregierung mit der Zielsetzung, 
Jugendliche für Politik zu begeistern und die 
Akzeptanz unserer Demokratie zu stärken. 
Im Einzelnen siehe: https://www.adb.de/
projekte/akademie-fuer-kinder-und-jugend-
parlamente. 
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vorhaben anhand von standardisierten Me-
thoden auf mögliche Auswirkungen für Kin-
der und Jugendliche überprüft.167 Es soll dazu 
dienen, die zu erwartenden Folgen geplanter 
Gesetzesvorhaben für junge Menschen sicht-
bar zu machen und Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger für mögliche Aus-
wirkungen zu sensibilisieren. Dadurch soll 
auch die politische Aufmerksamkeit für die 
Lebenslagen und Belange junger Menschen 
insgesamt gesteigert werden. Die Einführung 
eines solchen auf Landesebene wird vor allem 
seitens des BJR gefordert.168 Als Instrument 
der Gesetzesfolgenabschätzung ist der Kinder- 
und Jugend-Check kein Beteiligungsinstrument 
im eigentlichen Sinne. Er darf nicht als Ersatz 
für kinder- und jugendpolitische Partizipation 
verstanden werden. Soweit es um die Berück-
sichtigung der Belange der Kinder und Jugend-
lichen geht, werden diese auch schon jetzt bei 
der Normsetzung und allen weiteren Entschei-
dungen durch die Bayerische Staatsregierung 
berücksichtigt. Bei der Vorschriftengebung ist 
dies im Rahmen der Prüfung der Nachhaltig-
keit nach Nr. 2.6.1 der Organisationsrichtlinien 
(Bekanntmachung der Staatsregierung vom 
6. November 2001, AIIMBI. S. 634, zuletzt 
geändert durch Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 2018, BayMBl. 2019 Nr. 6) vorgese-
hen. Zwar vermag das Instrument des Jugend-
Checks aus jugendpolitischer Sicht die Interes-
senslagen von jungen Menschen im Einzelfall 
transparenter machen. Nähere, detaillierte und 
allgemein gültige Vorgaben zur Gesetzesfol-
genabschätzung, insbesondere im Hinblick auf 
bestimmte Einzelbelange (wie z. B. die Jugend) 
sind allerdings abzulehnen. Die Hervorhebung 
solcher Einzelbelange be inhaltet stets auch 
eine abzulehnende Bevorzugung zu Lasten

167   Vgl. https://www.jugend-check.de/der-jugend-check/idee-ziele/.
168   Forderung Einführung eines Jugend-Checks auf Landesebene analog zum bereits eingeführten Jugend-Check auf Bundesebene: 

„Entscheidungen von heute prägen die Zukunft von morgen.“ Jede Gesetzesinitiative soll einer Prüfung der Auswirkungen  
auf junge Menschen unterzogen werden und den Abgeordneten des Landtags zur Verfügung gestellt werden. 

169   Ein entsprechender Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN wurde im Jahr 2018 von der LT-Mehrheit abgelehnt  
(vgl. LT-Drs. 17/20928).

anderer, auch verfassungsrechtlich im Einzelfall 
ebenso gewichtiger Belange.169 

Vorzugswürdig ist daher die Sensibilisierung der 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger auf Landesebene dahingehend, durch 
regelmäßigen unmittelbaren Austausch mit der 
jungen Generation die Bedürfnisse und Anlie-
gen der Kinder und Jugendlichen zu kennen und 
„auf Augenhöhe“ für Transparenz hinsichtlich 
der getroffenen Entscheidungen zu sorgen. Mit 
dem an die Bayerische Staatsregierung gerich-
teten Beschluss, das Jahr 2022 als „Bayerisches 
Jahr der Jugend“ auszurufen, hat der Bayerische 
Landtag hier bereits ein wichtiges Zeichen ge-
setzt, das von der Bayerischen Staatsregierung 
auch aktiv umgesetzt werden wird. 

Direkte Austauschformate mit Kindern und 
 Jugendlichen haben sich im Bereich der Exeku-
tive auf Landesebene bereits bewährt, z. B.:

Landesweite Kinder- und Jugendkonferenz 
am 30. April 2021
Frau Staatsministerin Trautner hat am 30. April 
2021 eine landesweite Kinder- und Jugendkon-
ferenz unter dem Motto „Partizipation: Mitwir-
ken – Mitgestalten“ durchgeführt (im Einzelnen 
siehe auch www.partizipation.bayern.de). Hie-
ran haben 50 Kinder und Jugendliche und junge 
Volljährige aus ganz Bayern als Vertreterinnen 
und Vertreter ganz unterschiedlicher Lebens-
bereiche und Lebensphasen teilgenommen und 
sich intensiv damit auseinandergesetzt, wo sie 
sich bereits gut eingebunden fühlen, welche 
Themen ihnen am Herzen liegen und wo und 
wie sie sich gerne mehr beteiligen möchten. 
Teilgenommen haben Kinder aus einer Kinder-
tagesstätte und einem Kinderhort, Schülerinnen 

2. Politische Partizipation auf Landesebene
Auch auf Landesebene sind Strukturen zur 
Berücksichtigung der Interessen und Möglich-
keiten der aktiven Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen wichtig. Dies gilt für den Bereich 
der  Gesetzgebung ebenso wie für die Exekutive 
(siehe auch Ziffer B. V.). 

Der Bayerische Landtag als Landesgesetz-
geber weist mit der Kinderkommission des 
Bayerischen Landtags eine wichtige Interessen-
vertretung von Kindern und Jugendlichen auf 
Landesebene vor. Diese wird seit der 16. Legis-
laturperiode (2008–2013) jeweils für die lau-
fende Legislaturperiode eingesetzt und setzt 
sich überparteilich aus jeweils einer Vertreterin 
bzw. einem Vertreter pro Fraktion zusammen. 
Die Kinderkommission kümmert sich um die 
Wahrnehmung der Belange und Interessen von 
Kindern und Jugendlichen in Bayern und dient 
als Sprachrohr der Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen im Bayerischen Landtag. Dazu lässt 
sie sich auch regelmäßig seitens der Bayerischen 
Staatsregierung zu unterschiedlichen Themen, 
die die Belange von Kindern und Jugendlichen 
betreffen, berichten. Außerdem fungiert die Kin-
derkommission als Ansprechpartnerin für Ver-
bände, Organisationen und Einrichtungen, die 
sich mit Anliegen von Kindern und Jugendlichen 
befassen. Der Bayerische Landtag ist eines der 
wenigen Parlamente in Deutschland, das über 
eine solche Kinderkommission verfügt. Auch 
ein direkter Austausch mit Kindern und Jugend-
lichen zu aktuellen, ihnen wichtigen Themen 
wird dabei praktiziert. So hat die Kinderkom-
mission am 8. Juli 2021 eine Sitzung mit Kindern 
und Jugendlichen durchgeführt, in der sie ihre 
Anliegen einbringen konnten. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der lan-
desweiten Kinder- und Jugendkonferenz des 
StMAS am 30. April 2021 wünschten sich einen 

166   So auch Forderung der beteiligten Jugendlichen im Rahmen der Anhörung zur Jugendbeteiligung im AU SOPO am 06.05.2021. 

regelmäßigeren Austausch sowohl mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Legislative als auch der 
Exekutive, um die jeweiligen Sichtweisen besser 
austauschen und verstehen zu können. Auch 
wünschten sie sich, dass Politikerinnen und Poli-
tiker ihnen öfter die Gründe für die getroffenen 
Entscheidungen in verständlicher Form erklären. 
Dies wurde auch bei der Anhörung zur Jugend-
beteiligung im AU SOPO von den teilnehmenden 
jugendlichen Expertinnen und Experten bestätigt.

Entsprechende unmittelbare  Austauschformate 
im Bayerischen Landtag werden von den Mit-
gliedern des Bayerischen Landtags beschlossen 
und umgesetzt. Eine seitens der jungen Men-
schen geforderte noch stärker strukturelle Ver-
ankerung (wie z. B. Einführung eines allgemeinen 
oder themenspezifischen Kinder- und Jugend-
parlaments im Bayerischen Landtag166, Einfüh-
rung von Kinderfragestunden im Bayerischen 
Landtag bzw. den Ausschüssen, Thementage/
Themen wochen bzw. weitere Formate unter 
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen etc.) 
ist deshalb von den Mitgliedern des Bayerischen 
Landtags zu diskutieren. Als gute Möglichkeiten 
seitens der Landespolitik, in den unmittelbaren 
Austausch zu kommen, haben sich auch Abge-
ordnetensprechstunden speziell für Kinder und 
Jugendliche, ähnlich den Bürgermeister- bzw. 
Jugendreferentensprechstunden im kommunalen 
Bereich, sowie (ggf. digitale) Austauschformate 
gemäß dem Motto „Politik erklärt sich“ bewährt.

Die Frage, ob die Einführung eines sog. Kin-
der- und Jugend-Checks auf Landesebene 
erforderlich ist, wurde innerhalb der vorberei-
tenden „IMAG Partizipation“ diskutiert. Der 
Kinder- und Jugend-Check, wie er derzeit auf 
Bundesebene durch das Kompetenzzentrum 
Jugend-Check als Projekt durchgeführt wird, 
ist ein Instrument der Normprüfung und der 
Gesetzesfolgenabschätzung, das Gesetzes-
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 → Für die jungen Menschen ist es wichtig, zu 
erfahren, wie es mit ihren Anliegen und For-
derungen nach einem erfolgten Austausch 
konkret weitergeht (insoweit z. B. Kritik am 
Kinder- und Jugendgipfel im März 2021). 

 → Wichtige Themen für die jungen Menschen 
waren mehr Mitsprachemöglichkeiten, 
Änderungen im Schulsystem, das Thema 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit und die 
Erreichbarkeit aller Kinder und Jugendlichen.

Workshop 1:  
Kita/Hort/Grundschule, insb.:
Breit gefächerte Möglichkeiten und großes 
 Interesse an Partizipation.

 → Anliegen: Erwachsene sollen mehr auf 
Kinder hören, auf sie besser aufpassen und 
mehr Rücksicht nehmen (z. B. im Straßen-
verkehr). Auch die Entscheidungsträger 
sollen, z. B. bei der Gestaltung des öffent-
lichen Nahraums, die Interessen und Ideen 
von Kindern mehr berücksichtigen.

 → Anliegen: mehr Umweltschutz und Ver-
meidung von Plastikmüll. 

Workshop 2:  
Schule/Ausbildung 170, insb.: 

 → Mitbestimmungsmöglichkeiten sind – trotz 
 gesetzlicher Verankerung – abhängig von 
Know-how, Aufgeschlossenheit und indivi-
duellem Engagement vor Ort. Sie werden 
vielfach nur von älteren Schülern genutzt 
und sind wenig inklusiv. Anliegen, dass 
Engagement für die Gemeinschaft stärker 
gewürdigt wird. 

 → Anliegen, dass demokratische Prozesse 
nicht nur am Schuljahresanfang umgesetzt 
werden (z. B. Klassen-/Schulsprecher-
wahl), sondern auch darüber hinaus Parti-
zipation aktiv umgesetzt wird.

170   Zu den bestehenden und weiter im Ausbau befindlichen Partizipationsmöglichkeiten in der Schule vgl. insbesondere auch Ziffer B. III.

 →  Anliegen: flächendeckende praktische 
Umsetzung der gesetzlich vorgesehenen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten, entspre-
chendes Bewusstsein für Wert von Partizi-
pation bei Lehrkräften und Schulleitungen. 

 → Anliegen: echter Austausch über das gan-
ze Schuljahr hinweg; über bloße Anhörung 
hinausgehende Diskussion auf Augenhöhe, 
mehr Mitbestimmungsrechte und Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen. 

 → Anliegen: mehr Freiräume für gelebte Be-
teiligungspraxis an der Schule, auch nied-
rigschwellig (z. B. Gestaltung des eigenen 
Lernorts) und während der Schulzeit (z. B. 
feste Zeiten für Austausch zu Verbesse-
rungsmöglichkeiten). 

 → Anliegen: Anpassung der Partizipations-
möglichkeiten (und pädagogischen Beglei-
tung) an unterschiedliche Bedürfnisse in 
unterschiedlichen Schulformen (Grund-, 
Mittel-, Real- und Förderschulen, Gymna-
sien, berufliche Schulen). 

 → Anliegen: besserer Austausch der Schüler-
vertretungen untereinander.

 → Anliegen: Würdigung von Engagement und 
sozialen Kompetenzen, etwa im Zeugnis.

Workshop 3:  
Umwelt- und Klimaschutz/ 
Nachhaltigkeit, insb.:
Zeitkritische Handlungsbedarfe zum Erhalt 
der Artenvielfalt, zur Vermeidung von Mi-
kroplastik, zum Umweltschutz, zu gesunder 
Ernährung. 

 → Jugendarbeit (und Vereine allgemein) 
 wichtig für Durchführung von Natur-
schutz- und  Nachhaltigkeitsprojekten. 

 → Anliegen: generell Aufklärung zu Nachhal-
tigkeit, Umweltschutz und gesunder Ernäh-
rung sowie Durchführung von Projekten. 

und Schüler aller Schularten, Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Jugendarbeit, der Jugendsozi-
alarbeit und des Landesheimatrats Bayern. Die 
Themen der Workshops am Nachmittag legten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst fest. 
Die Ergebnisse stellten die Workshop-Vertrete-
rinnen und Vertreter anschließend im Plenum 
allen Teilnehmenden vor. Als für sie besonders 
wichtiges Thema wurde der Umweltschutz und 
eine nachhaltige Klimapolitik diskutiert und wie 
sich Kinder und Jugendliche daran stärker be-
teiligen können. Festgestellt wurde seitens der 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, dass es 
bereits vielfältige Angebote und Möglichkeiten 
zur Partizipation und aktiven Mitgestaltung in 
den jeweiligen Lebensräumen von Kindern und 
Jugendlichen gibt. Es wurden aber auch weitere 
Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, die es 
gemeinsam mit den jungen Menschen umzu-
setzen gilt. Ein großes Anliegen war dabei die 
Stärkung von bestehenden Partizipationsmög-
lichkeiten sowie Information hierüber. Wün-
schenswert ist aus ihrer Sicht auch eine ver-
ständlichere Erklärung von Entscheidungen.

Frau Staatsministerin Carolina Trautner hat den 
bayerischen Vorsitz bei der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz (JFMK) im Jahr 2021 zum An-
lass genommen, diesen unter dem Motto Partizi-
pation durchzuführen. Das Thema Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen war deshalb auch 
Schwerpunktthema der JFMK-Hauptkonferenz 
am 6. Mai 2021. Um den Anliegen der jungen 
Menschen unmittelbar Geltung zu verschaffen, 
wurden teilnehmende Kinder und Jugendliche der 
landesweiten Kinder- und Jugendkonferenz als 
„Sprecher“ zur JFMK eingeladen und konnten die 
Ergebnisse der Kinder- und Jugendkonferenz so 
auch den Jugend- und Familienministerinnen und 
-ministern, -senatorinnen und -senatoren vorstel-
len und mit ihnen diskutieren. 

Der Austausch mit den jungen Menschen hat 
in beeindruckender Weise gezeigt, wie sich die 
Kinder und Jugendlichen schon aktiv in ihren 
Einrichtungen und Bereichen beteiligen und wie 

klar sie ihre Vorstellungen formuliert haben, wie 
es in Zukunft noch besser laufen kann. Des-
halb soll jährlich eine landesweite Kinder- und 
Jugendkonferenz zum Austausch mit der jungen 
Generation durchgeführt werden (siehe dazu 
Ziffer B. VI. 5.).

Zur Kinder- und Jugendkonferenz siehe auch: 
www.partizipation.bayern.de. 

Außerdem gab es in der Vergangenheit weitere 
erfolgreiche, themenspezifische Austauschfor-
mate. So hat das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 
2019 zwei Jugend-Klimakonferenzen initiiert und 
die Ergebnisse in den Bayerischen Landtag ein-
gebracht. Die Ergebnisse wurden unter https://
www.netzwerk.klimajugend.bayern.de/ergebnis.
html zusammengestellt. Eine Dokumentation 
zur Klimaschutzjugend Bayern findet sich unter 
 https://www.netzwerk.klimajugend.bayern.de.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR  
KINDER- UND JUGENDKONFERENZ 
AM 30. APRIL 2021: 

Allgemeine Anliegen: 
Anliegen, die bei der landesweiten Kinder- 
und Jugendkonferenz am 30. April 2021,  
v. a. in den Workshops eingebracht wurden, 
insbesondere:

 → Kinder und Jugendliche sollen noch viel 
stärker gehört werden, unmittelbar zu 
Wort kommen und an Entscheidungs-  
und Willensbildungsprozessen aktiv  
teilhaben können. 

 → Über schon bestehende Partizipations-
möglichkeiten soll besser informiert 
 werden, außerdem soll eine bessere Ver-
netzung untereinander erfolgen. 

 → Entscheidungsträger sollen über die 
 Gründe von getroffenen Entscheidungen 
in verständlicher Sprache informieren – 
umso mehr, wenn Kinder und Jugendliche 
zuvor selbst beteiligt wurden. 
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3. Diskussion um die Absenkung 
des  Mindestwahlalters für Kommunal-,   
Landtags- und Bundestagswahlen
Die Forderung nach einer Absenkung des Wahl-
alters auf mindestens 16 Jahre wurde sowohl im 
Rahmen der landesweiten Kinder- und Jugend-
konferenz als auch der Anhörung zur Jugend-
beteiligung im AU SOPO aufgestellt. Auch der 
BJR fordert dies seit langem und hält sogar eine 
Absenkung des aktiven Wahlalters bei Kommu-
nal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
auf das 14. Lebensjahr für möglich. 

Die Bayerische Staatsregierung hält für die 
Zuerkennung des Wahlrechts ein Mindestalter 
von 18 Jahren nach wie vor für sachgerecht. 
Die Anknüpfung an die Volljährigkeit trägt dem 
Umstand Rechnung, dass auch sonst in der 
Rechtsordnung erst ab diesem Alter allgemein 
von einer uneingeschränkten, eigenverantwort-
lichen Wahrnehmung von Rechten und Pflichten 
auszugehen ist (z. B. Geschäftsfähigkeit nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch, Frage der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit nach dem JGG 
mit den Altersgrenzen 18 bzw. 21 Jahre etc.). 
Überdies darf nicht übersehen werden, dass das 
Wahlrecht auch mit Pflichten korrespondiert, 
die von wahlberechtigten Bürgern zu erfüllen 
sind, wie z. B. die Wahrnehmung kommunaler 
Ehren ämter gemäß Art. 19 der Gemeindeord-
nung oder die Verpflichtung zur Übernahme von 
Wahlehrenämtern (Art. 6 Abs. 2 GLKrWG, Art. 
9 Satz 2 LWG, § 11 Abs. 1 Satz 2 BWG). 

Eine Absenkung des aktiven Wahlalters bei 
Landtags- und auch bei Kommunalwahlen wäre 
nicht ohne Änderung der Bayerischen Verfas-
sung möglich. Die Absenkung des Wahlalters 
bei Landtags- und Kommunalwahlen auf 16 
Jahre wurde in der Vergangenheit mehrfach an 

171   Vgl. z. B. Antrag SPD-Fraktion vom 27.02.2019, LT-Drs. 18/453, ablehnender Beschluss vom 17.07.2019, LT-Drs. 18/3154.
172   BMFSFJ, Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter, „Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und 

Jugendberichts der Bundesregierung, S. 19 ff.; https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/foerderung-demokratischer- 
bildung-im-kindes-und-jugendalter-162242.

173   16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, u. a. S. 45 ff., a. a. O.; Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 19/24200, S. 15.

den Landtag in Form von Eingaben, Anträgen 
und Gesetzentwürfen herangetragen, aber mit 
überzeugenden Gründen stets mehrheitlich 
abgelehnt.171 All dies schließt nicht aus, dass 
sich Jugendliche bereits frühzeitig unmittelbar 
an politischen Prozessen, an Diskussionen oder 
Demonstrationen beteiligen oder sich politisch 
innerhalb und außerhalb von Parteien engagie-
ren können. 

4. Politische Bildung 
Politische Bildung ist – in unterschiedlicher 
Form – von der Kita, über die Schule, Berufs-
schule bis hin zur Erwachsenenbildung in allen 
sozialen Räumen, in denen sich Kinder und 
Jugendliche aufhalten, zu vermitteln.172 Der 
16. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-
regierung betont ausdrücklich die Bedeutung all 
 dieser Lebensbereiche für die demokratische 
und politische Bildung.173 

Zentraler Ort der Wissens- und Informations-
vermittlung für politische Bildung sind die 
Schulen. Dort können alle Kinder und Jugend-
lichen gleichermaßen erreicht werden (siehe 
dazu Ziffer B. III. 1.). Darüber hinaus wird das 
Lernen und Wissen über Partizipation vor allem 
auch durch das Erleben aktiver Partizipation 
gefördert. So tragen insbesondere die Ange-
bote der Jugendarbeit in einem hohen Maße zu 
einer praktischen Wissensvermittlung auch im 
Bereich der politischen Bildung bei. Beispielhaft 
seien an dieser Stelle die vom BJR organisier-
ten und ebenfalls mit Mitteln der Bayerischen 
Staatsregierung durchgeführten Maßnahmen 
wie etwa die U-18-Wahlen, die bayernweit im 
Vorfeld von Landtags-, Bundes- bzw. Europa-
wahlen stattfinden, genannt. Hier können junge 
Menschen politische Prozesse unmittelbar 
erfahren und erleben. Der BJR fördert darüber 

 → Anliegen: Recyclebarkeit aller Materialien 
als Standard (in Kitas, an Schulen etc.); 
Umsetzung entsprechender Projekte, 
 Angebote und Prämien. 

 → Anliegen: Innovation und Forschung zu 
 Mobilität, kostenloser ÖPNV.

 → Anliegen: zeitnahe Öffnung der Jugend-
arbeit, damit Naturschutzprojekte wieder 
durch führbar sind. 

Workshop 4:  
Politische Vertretung und Beteiligung, insb.:

 → Forderung: Senkung des Wahlalters auf 
16 Jahre wegen hohen politischen Interes-
ses (insoweit Fehlwahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit bzw. durch ältere Generation) 
und Wunsch nach politischer Mitgestaltung.

 → Besonderes Anliegen war auch das Thema 
politische Bildung an Schulen etc. 

 → Anliegen: mehr Jugendparlamente und 
 eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten 
für Jugendliche vor Ort (unabhängig von 
 Erwachsenen).

 → Anliegen: schnellere und einfachere Wege in 
der Jugendarbeit und leicht(er) zugängliche 
Geldtöpfe, damit Fokus mehr auf Arbeit 
statt auf Finanzierungsfragen liegen kann.

 → Anliegen: Ernstnehmen der coronabe-
dingten Sorgen und Ängste der Kinder und 
Jugendlichen (gestiegene Stresslevel, Sor-
gen um Bildungsgerechtigkeit und (Aus-)
Bildungsverlauf). 

 → Anliegen: mehr Hilfe und Unterstützung 
durch Fachkräfte vor Ort sowie Informa-
tion über bestehende Angebote. 

Workshop 5:  
Partizipation für alle Kinder und  
Jugendlichen ermöglichen, insb.:
Bestehende Beteiligungsformate und Interes-
senvertretungen (z. B. Landesschülerrat, in 
der Kommune) wenig bis gar nicht bekannt.

 → Durch Bildung und digitale Medien ist die 
Jugend generell politisch und demokra-
tisch kompetent. 

 → Um Jugendliche zu erreichen, müsste die 
 Politik zu Themen, die der Jugend wich-
tig sind, verschiedene Informations- und 
Kommunika tionskanäle nutzen (Instagram, 
YouTube, Influencer, Zeitschriften, Internet-
seiten); mögliche Hashtags: #fortheyouth, 
#climatechange, #PolitiknichtnurfürdieAlten, 
#ReformSchulsystem, #ichwilldichhören. 

 → Anliegen: Partizipation für alle Kinder und 
Jugendliche ermöglichen, unabhängig von 
Schulart, individueller Beeinträchtigung, sozi-
aler Benachteiligung, Migrationshintergrund, 
Behinderung oder Informationslage vor Ort.

 → Anliegen: jugendgerechte Informationen 
zu Partizipationsmöglichkeiten und Veran-
staltungen und Demonstrationen. 

 → Anliegen: Sichtbarkeit bestehender Betei-
ligungsformate durch Öffentlichkeitsarbeit 
(Website, soziale Netzwerke) erhöhen;  
Lösen bestehender Datenschutzprobleme. 

 → Jugendgerechte, verständliche Sprache  
der Politik. 

 → Anliegen: Jugendbeirat für Jugendmigra-
tionsdienste, um jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund, auch in der Politik, 
eine Stimme zu geben.
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5. Weitere Impulse auf Landesebene
Maßgebliche Unterstützung der Kommunen bei 
der Umsetzung und Stärkung sowie entschei-
dende Impulse zur Weiterentwicklung kind- und 
jugendgerechter politischer Beteiligungsstruk-
turen vor Ort leistet der BJR. Die Bayerische 
Staatsregierung leistet durch fachliche und 
vor allem finanzielle Förderung des BJR einen 
 maßgeblichen Beitrag zur Sicherstellung der 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Jugendarbeit.

Mit seinen Empfehlungen, Qualifizierungs- und 
Beratungsstrukturen kann der BJR den Kommu-
nen und Fachkräften vor Ort konkrete Hilfe-
stellungen dabei bieten, die für sie passenden 
Beteiligungsformate vor Ort zu entwickeln. 
Darüber hinaus ist der BJR mit seinen Bezirks- 
und Kreisjugendringen maßgeblich an der Um-
setzung der kommunalpolitischen Jugendarbeit 
beteiligt  (s. o.). Auch im Bereich der Förderung 
der poli tischen Bildung ist der BJR, unterstützt 
durch das StMAS, sehr aktiv (siehe oben).

Die im Jahr 2021 als Teil der Initiative „Starke 
Kinder- und Jugendparlamente“, einer Maßnah-
me der Jugendstrategie der Bundesregierung, 
geschaffene „Akademie für Kinder- und Jugend-
parlamente“ in Trägerschaft des Arbeitskreises 
deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) verfolgt 
das Ziel, Kinder- und Jugendparlamente durch 
Qualifizierung zu unterstützen. Der BJR fungiert 
dabei, vertreten durch das Institut für Jugendar-
beit in Gauting, als Landesstelle in Bayern.

Im engen Schulterschluss mit dem BJR, aber 
auch allen anderen relevanten Akteuren auf 
Landesebene (v. a. Kommunale Spitzenverbän-
de, öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, 
Landesverbände der Behindertenhilfe sowie 
der Landesverbände im Bereich Migration und 
Integration etc.) ist die Umsetzung, Stärkung 

176   Im Einzelnen https://www.stmas.bayern.de/aktionsplan-jugend/; Fokus Gesamtkonzept: Bereich Partizipation, siehe Ziffer A.

und Weiterentwicklung insbesondere auch poli-
tischer Partizipationsmöglichkeiten eine gemein-
same Daueraufgabe. Wichtig dabei ist vor allem, 
dass dies unter aktiver Beteiligung der Kinder 
und Jugendlichen erfolgt.

Ein besonderes Anliegen der Bayerischen Staats-
regierung ist es, den Dialog und dazu passende 
Dialogformate im engen Schulterschluss mit 
der jungen Generation weiter auszubauen und 
nachhaltig zu verankern. Insbesondere mit der 
Durchführung einer jährlichen Kinder- und Ju-
gendkonferenz, Beteiligungsformaten im Rah-
men des StMAS-Aktionsplans „Jugend“ 176 und 
der Etablierung einer bereichsübergreifenden 
Partizipationswebsite sollen dazu maßgebliche 
nachhaltige Impulse zur Stärkung (jugend)- 
politischer Beteiligungsmöglichkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen sowie des unmittelbaren 
Austauschs auf Landesebene gegeben und auch 
der Austausch vor Ort unterstützt werden. Die 
Stärkung der Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ist der Bayerischen Staatsregierung 
ein besonderes Anliegen und soll gemeinsam 
mit den jungen Menschen weiterentwickelt 
werden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf 
die „Jugendphase“ gelegt. In diesem Zusammen-
hang wird auch der Beschluss des Bayerischen 
Landtags zum „Bayerischen Jahr der Jugend 
2022“ begrüßt und aktiv unterstützt.

(1) Jährliche Kinder- und Jugendkonferenz
Die Stärkung und Weiterentwicklung der Partizi-
pation ist eine Daueraufgabe, die nur mit Einbin-
dung der jungen Generation erfolgreich gelingen 
kann. Die landesweite Kinder- und Jugendkonfe-
renz des StMAS am 30. April 2021 hat sich als 
von den Kindern und Jugendlichen maßgeblich 
mitgestaltetes Format für den unmittelbaren 
Austausch zwischen Landespolitik und den Kin-
dern und Jugendlichen bewährt. Sie soll daher 

hinaus mit Förderung der Bayerischen Staats-
regierung und im Rahmen des Fachprogramms 
„Demografie und Partizipation“ Aktivitäten, die 
sich mit den Auswirkungen und Herausforde-
rungen des demografischen Wandels befassen 
und vor diesem Hintergrund dazu beitragen, 
dass junge Menschen die Welt, in der sie leben, 
aktiv mitgestalten.174

Für eine erfolgreiche politische Partizipation, 
insbesondere auf kommunaler Ebene, ist ein 
entsprechendes Wissen vor allem auch über die 
wesentlichen Aufgaben, Abläufe und Ansprech-
partner in den Kommunen vor Ort essenziell. 
Dies schließt ein, die Kinder und Jugendlichen 
über bestehende Beteiligungsmöglichkeiten und 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
in ihren Gemeinden zu informieren und diese 
für sie auch erlebbar zu machen, beispielsweise 
durch Besuche von Rathäusern, Gemeinderats-
sitzungen, Kinder- und Jugendparlamenten oder 
Bürgerversammlungen. Wie auch die landeswei-
te Kinder- und Jugendkonferenz bestätigt hat, 
sind die Ansprechpartner und die Austausch-
möglichkeiten vor Ort (etwa Sprechstunden 
bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die 
Namen der Jugendbeauftragten, vorhandene 
Jugendparlamente) oft gar nicht in der Breite be-
kannt. Auch müssen die bereits in Partizipations-
strukturen engagierten Kinder und Jugendlichen 
vielfach in erheblichem Maße die Werbung für 
ihre Strukturen selbst in die Hand nehmen; hier 
wünschten sich die Kinder und Jugendlichen 
mehr Information. 

Ein geeignetes Format, um die Strukturen und 
Ansprechpartnerinnen und  Ansprechpartner 
in der Gemeinde praktisch  kennenzulernen, ist 
das neu von der Landeszentrale für  politische 
Bildungsarbeit speziell für Schulklassen 

174   Die Beteiligung des BJR an der Veranstaltung „Lange Nacht der Demokratie“ des Netzwerks Politische Bildung Bayern dient ebenfalls 
dem Erfahren und Erleben politischer Prozesse durch junge Menschen.

175   Vgl. dazu den Artikel „Lernort Rathaus wirbt für die Kommunalpolitik“, Bayerische Staatszeitung vom 29.01.2021, S. 13.

 bereitgestellte Projekt „Lernort Rathaus“. Die-
ses befindet sich 2021 in der Pilotphase mit 
Schwerpunkten in Unterfranken und  Schwaben. 
Es handelt sich um ein Programm, das z. B. im 
Rahmen des Fachs Politik und Gesellschaft 
eingesetzt werden kann. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen dabei vor Ort, im Rahmen eines 
Besuchs im Rathaus, die Arbeit in den Kommu-
nen kennen und können u. a. in einem Rollen-
spiel in die Rolle von Stadträten und Bürger-
meistern schlüpfen. Das Projekt wirbt für die 
Kommunalpolitik und weckt das Interesse für 
kommunalpolitische Themen. Nach Auskunft 
der Landeszentrale kann das Programm poten-
ziell in ganz Bayern eingesetzt werden. Bisher 
waren alle von der Landeszentrale angespro-
chenen Kommunen gerne bereit, am Programm 
teilzunehmen. Die ersten Veranstaltungen in 
Würzburg und Schweinfurt verliefen sehr erfolg-
reich.175 Ergänzend zu den Vor-Ort-Besuchen 
wird die Landeszentrale für politische Bildung 
im Laufe des Schuljahrs 2021/2022 auch einen 
„virtuellen Lernort Rathaus“ bereitstellen, der 
eine Online-Bearbeitung der entsprechenden 
Themen ermöglicht.

 
Die Bayerische Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit stellt gemäß ihrem gesetz-
lichen Auftrag (LZPolBiG vom 09.10.2018) 
vielfältige Angebote zur Förderung der 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
bereit. Diese Angebote richten sich sowohl 
an Multiplikatoren der politischen Bildung  
(z. B. Lehrkräfte) als auch direkt an junge 
Menschen (z. B. über die Social-Media- 
Kanäle der Landeszentrale).  
Einen Überblick und Zugang bietet die 
 Website www.blz.bayern.de. 
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(3) StMAS-Aktionsplan „Jugend“
Ziel des StMAS-Aktionsplans „Jugend“ ist es, 
das hohe politische Interesse vieler junger 
Menschen aufzugreifen, ihre Meinungsbildung 
zu unterstützen und wertzuschätzen, in einen 
verstärkten Dialog mit ihnen zu treten und ihre 
Forderungen noch stärker aufzugreifen. Die 
Berücksichtigung der Belange junger Menschen 
gerade in der Jugendphase ist dabei von beson-
derem Interesse. 

Der StMAS-Aktionsplan „Jugend“ wird unter 
 enger Einbindung und tatkräftiger Mitwirkung 
des BJR umgesetzt und umfasst die folgenden 
fünf Handlungsfelder177: 

 → „Dialog mit der Jugend intensivieren“, 
 → „Öffentliche Plattformen für Jugendanliegen 

schaffen“, 
 → „Jugendthemen vor Ort weiterentwickeln“, 
 → „Außerschulische Demokratiebildung stärken“ 

und
 → „Jugendwerker“ (Fachkräfte und Ehrenamt-

liche) unterstützen“. 

Die Maßnahmen des StMAS-Aktionsplans 
„Jugend“ wurden und werden seit Herbst 2019 
sukzessive und im Rahmen der vorhandenen 
Haushaltsmittel umgesetzt. 

Besonders hervorzuheben ist der digitale 
 Hackathon, den der BJR im Auftrag und in 
Zusammenarbeit mit dem StMAS unter dem 
Motto #ideenfürdiejugend vom 8. bis 10. Ok-
tober 2021 erfolgreich durchgeführt hat. Dieser 
ermöglichte es jungen Menschen von ca. 16 bis 
27 Jahren, auf Basis der eigenen Bedürfnisse und 
Ideen selbst neue Kontakt- und Partizipations-
formate zu entwickeln. Unterstützt wurde der 
BJR dabei vom JFF – Institut für Medienpädago-
gik in Forschung und Praxis. Themen konnten 
sowohl digitale als auch analoge Angebote zum 

177   Im Einzelnen siehe auch https://www.bjr.de/spotlight/bayerischer-aktionsplan-jugend.

Austausch, zur Partizipation, zur Vernetzung 
oder zur Kontaktpflege sein. Diese Angebote 
sollen eine zentrale Grundlage sein, um jungen 
Menschen die Teilhabe an der demokratischen 
Gesellschaft zu ermöglichen und digitale und 
analoge Orte der Begegnung und des kreativen, 
produktiven Miteinanders zu schaffen. Für die 
praktische Verwirklichung der erarbeiteten 
Ideen stellt die Bayerische Staatsregierung ein 
Jugendbudget in Höhe von einer Million € zur 
Verfügung. 

Hierauf konnten sich die Projektgruppen, die im 
Rahmen des Hackathons insgesamt 19 Ideen 
entwickelt haben, aber auch andere junge Men-
schen, die eigene Ideen umsetzen wollten, be-
werben. Die konkrete Umsetzung der Ideen soll 
bis zu einer Abschlussveranstaltung im Oktober 
2022 erfolgen. 

Mit dem vom BJR betreuten Modellprojekt  
„Digitale Streetworker“, für das insgesamt  
13 Stellen geschaffen werden konnten, sollen 
weitere (digitale) Lebenswelten junger Men-
schen abgebildet und aufgegriffen werden. 
Dadurch sollen Streetwork-Ziele auch in die 
digitale Welt übersetzt werden, daneben  
aber auch auf analoge Angebote aufmerksam 
gemacht werden.

Unter dem Hashtag #JugendMITWirkung 
können junge Menschen mitteilen, wo sie sich 
schon einbringen, bei welchen Themen sie ger-
ne mehr mitmachen würden und was sie dafür 
brauchen. So können auch junge Menschen, 
die sich noch nicht beteiligen, eigene Ideen und 
Impulse niedrigschwellig einbringen. Die Aktion 
soll den Dialog mit der Jugend weiter intensi-
vieren und eine Plattform für Jugendanliegen 
schaffen.

jährlich wiederholt werden. Kinder und Jugend-
liche sollen bereits bei den Planungen im Vor-
feld der jeweiligen Kinder- und Jugendkonferenz 
aktiv miteinbezogen werden. Durch die Versteti-
gung des gemeinsamen Austausches können die 
jungen Menschen mit ihren Ideen und Anliegen 
regelmäßig Gehör finden und diese diskutieren. 
Außerdem sollen gemeinsam mit den jungen 
Menschen Ideen dazu entwickelt werden, wel-
che weiteren Partizipationsstrukturen, insbeson-
dere auf Landesebene, erforderlich wären und 
wie diese weiter ausgestaltet werden könnten. 
Die wesentlichen Ergebnisse können seitens der 
Bayerischen Staatsregierung aufgegriffen wer-
den, im Folgejahr soll jeweils über die Fortschrit-
te oder auch Gründe, warum Vorschläge ggf. 
nicht aufgegriffen werden, berichtet werden. 
Dadurch erleben die Kinder und Jugendlichen 
auch die Wirksamkeit ihres Engagements und 
erfahren, was mit ihren Ideen und Anregungen 
im Nachgang zu einem gemeinsamen Austausch 
passiert. 

Die jährliche Kinder- und Jugendkonferenz 
schließt selbstverständlich weitere, themenspe-
zifische Austauschformate nicht aus. 
 

(2) Partizipationswebsite:  
www.partizipation.bayern.de
Mit einer landesweiten bereichsübergreifenden 
Website der Bayerischen Staatsregierung sollen 
Kinder und Jugendliche rund um das Thema 
„Partizipation von Kindern und Jugendlichen“ 
sensibilisiert, informiert und motiviert werden 
(hierzu Bündelung von Informationen sowie 
v. a. Navigation zu bereits bestehenden Informa-
tionen). Maßgebliche Strukturen und Entschei-
dungsträger sollen kind- bzw. jugendgerecht 
beschrieben, erklärt und Ansprechpartner vor 
Ort benannt werden. Auf der Website sollen 
auch Good-Practice-Beispiele aus Kommunen, 
sowie aus anderen Bereichen, die schon erfolg-
reiche Beteiligungsformate etabliert haben, 
vorgestellt werden. So sollen alle Kinder und 
Jugendlichen niedrigschwellig in einer für sie 
verständlichen Sprache und Form Informationen 
und Anregungen zu Partizipationsmöglichkeiten 
vor Ort erhalten. Auch soll eine Vernetzung von 
Beteiligungsformaten untereinander erleichtert 
werden. Die Website befindet sich derzeit in der 
Konzeptionsphase und soll 2022 freigeschaltet 
werden. 

Denn nur, wenn Kinder und Jugendliche über 
ihre Beteiligungsrechte informiert sind, können 
sie diese auch einfordern und umsetzen. Adres-
saten der Website sind neben den Kindern und 
Jugendlichen auch die Erwachsenen (politische 
Entscheidungsträger, Eltern, Fachkräfte, Lehr-
kräfte etc.). Neben der Information über beste-
hende Partizipationsmöglichkeiten, über Qualifi-
kationsmöglichkeiten sowie über gute Beispiele 
für die Umsetzung von Partizipationskonzepten 
ist damit auch die Zielsetzung verbunden, neue 
Formate gelingender Kinder- und Jugendbetei-
ligung zur Nachahmung einzustellen und so die 
Weiterentwicklung von kind- und jugendge-
rechten Partizipationskonzepten in die Fläche zu 
bringen. Die Website wird unter Beteiligung der 
Praxis und insbesondere der Kinder und Jugend-
lichen erarbeitet, gestaltet und im Rahmen der 
vorhandenen Haushaltsmittel umgesetzt. 
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6. Fazit
Die praktische lebensweltnahe Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen bei politischen Frage-
stellungen auf allen Ebenen und in den unter-
schiedlichsten Formen ist eine gute Möglichkeit 
für demokratische Befähigung und Selbsterfah-
rung. Sie erhalten damit die Möglichkeit, verant-
wortungsbewusst an gesellschafts- und (sozial-) 
politischen Entscheidungen mitzuwirken, von 
denen sie aktuell oder später als  Erwachsene 
selbst betroffen sein können. Partizipation 
schafft zudem Identifikation mit der Heimatre-
gion und entwickelt Bindungskraft. So ist eine 
kind- und jugendgerechte Kommune auch ein 
maßgeblicher Standortfaktor für die Zukunfts-
entwicklung von Kommunen.178 

Die Vielzahl der Partizipationsmöglichkeiten gilt 
es für alle Kinder und Jugendlichen weiter zu 
stärken. Die Bayerische Staatsregierung setzt 
auch weiterhin auf die selbstbestimmte, an den 
individuellen Bedürfnissen vor Ort ausgerich-
tete Ausgestaltung von Beteiligungsformaten 
für Kinder und Jugendliche. Flankierend zu einer 
niedrigschwelligen, inklusiven Ausgestaltung 
der Partizipationsmöglichkeiten ist hier auch 
eine entsprechende Informations- und Wissens-
vermittlung entscheidend. Neben der maß-
geblichen Wissensvermittlung und politischen 
Bildung in der Schule ist auch auf kommunaler 
Ebene eine entsprechende kind- und jugend-
gerechte Information über vor Ort bestehende 
Beteiligungsmöglichkeiten wichtig. Eine zentra-
le Erkenntnis aus dem 16. Kinder- und Jugend-
bericht ist, dass demokratische und politische 
Bildung untrennbar miteinander verbunden sind 
(siehe dazu insbesondere Ziffer B. VII.).179 Eine 
besondere Herausforderung ist die Förderung 
digitaler Handlungsfähigkeit. 

178  Ausführlich dazu siehe BJR, Jugendgerechte Kommunen in Bayern, a. a. O., S. 7 ff. 
179  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 315 f.

Die Informationen zu vorhandenen Partizipa-
tionsangeboten und Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern müssen für alle Kinder 
und Jugendlichen erreichbar sein. Ergänzend 
zu entsprechenden Internetauftritten und öf-
fentlichkeitswirksamen Maßnahmen auf den 
verschiedenen Ebenen kann hierbei auch die 
Partizipationswebsite der Bayerischen Staats-
regierung unterstützen. Wichtig sind schließlich 
die Würdigung und Anerkennung des Engage-
ments von Kindern und Jugendlichen durch alle 
in diesem Bereich tätigen Entscheidungsträger. 
Insgesamt haben sich unmittelbare Austausch-
formate zwischen politischen Entscheidungs-
trägerinnen und -trägern und Kindern und 
Jugendlichen bewährt. Sie geben den politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern die Mög-
lichkeit, ihre Politik zu erklären und die Ideen 
und Anliegen der Kinder und Jugendlichen un-
mittelbar aufzunehmen und zu diskutieren. Der 
weitere Ausbau dieser Austauschformate ist auf 
allen politischen Ebenen zu empfehlen. Auf Lan-
desebene wird der unmittelbare Dialog mit der 
jungen Generation insbesondere mit der Etablie-
rung von jährlichen landesweiten Kinder- und 
Jugendkonferenzen und weiteren Austauschfor-
maten nachhaltig gestärkt.

Daneben besteht unter anderem die Idee für 
Vor-Ort-Beraterteams, die sich derzeit noch in 
der Konzeption befindet. Diese sollen die Ver-
antwortlichen vor Ort bei Prozessen und der 
Organisation der Jugendarbeit beraten. So sol-
len Jugendthemen, wie insbesondere die Jugend-
beteiligung, vor Ort in den Kommunen weiter-
entwickelt werden.

Ebenfalls noch in der Planung befindet sich die Idee 
Bayerischer Jugendpolitiktage, bei denen junge 
Menschen mit Vertretern verschiedener Ressorts 
zu verschiedenen Themen diskutieren können.

Außerdem hat der Freistaat Bayern vom 20. 
bis 22. September 2021 als Gastgeberland den 
3. Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit in 
Nürnberg digital ausgerichtet. 

Mit dem StMAS-Besuchsprogramm für außer-
schulische Jugendgruppen und einem Austausch 

mit jungen Menschen zu Jugendthemen fanden 
hier außerdem einige Maßnahmen statt, die 
jungen Menschen weitere Möglichkeiten geben, 
sich einzubringen und ihre Anliegen zu platzie-
ren. Der Bayerische Tag der Jugend in Brüssel 
bietet Jugendlichen z. B. die Möglichkeit, mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der 
EU-Kommission und weiteren Organisationen 
zu diskutieren.

(4) Jahr der Jugend
Mit dem vom Bayerischen Landtag ausgeru-
fenen Bayerischen Jahr der Jugend 2022 soll 
insbesondere ein weiterer Impuls zur Stärkung 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
gesetzt werden. So kann das Bewusstsein für 
Jugendanliegen bei allen beteiligten  Akteuren 
und in der Öffentlichkeit gestärkt und die 
 Gesellschaft für jugendspezifische Themen 
und Bedarfe sensibilisiert werden.
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und betrifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen. Diese digitalen Kompetenzen 
erweisen sich im digitalen Zeitalter als eine zu 
erlernende vierte Kulturtechnik und sind für die 
demokratische Bildung, die Entwicklung zu einer 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie für 
eine gleichberechtigte Gesellschaftsteilhabe un-
verzichtbar.186 In diesem Sinne gilt es, alle Kinder 
und Jugendlichen (unabhängig von individuellen 
oder sozialen Beeinträchtigungen, ihrer sozialen 
Herkunft etc.) für die aktive Nutzung digitaler 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten zielgerichtet zu 
stärken und entsprechende Angebote passge-
nau weiterzuentwickeln. 

1. Partizipation im digitalen Raum 
Mehr denn je leben Kinder und Jugendliche in 
Haushalten, in denen ein breites Medienangebot 
(von TV-Geräten, Internetzugang, Smartphones 
etc.) besteht, wobei auch eine starke Zunahme 
der Verfügbarkeit von Streaming-Diensten zu 
verzeichnen ist.187 Kinder kommen dabei immer 
früher mit mobilen digitalen Medien in Berüh-
rung, oft werden die Geräte der Eltern mitbe-
nutzt.188 Deren intuitiv bedienbare Oberfläche 
macht es Kindern leicht, sich immer früher im 
digitalen Bereich zu bewegen. 

Entstanden ist einerseits ein rasch wachsen-
der digitaler und kommerzialisierter Kinder-
medienmarkt, der die kindlichen Interessen 
beispielsweise im Rahmen von speziellen 

186   16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., 303 ff.; KMK (2016). Bildung in der digitalen Welt; BMBF (2016).  
Bildungsoffensive für die digitale Bildungsgesellschaft, StMUK (2016). IFP, Digitale Bildung in Schule und Kultur.  
Kita 4.0 – digitale Medien als Chance und Herausforderung.

187   JIM-Studie (2020), S. 42, 45; https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf;  
s. a. 16. Kinder- und Jugendbericht, 2020; a. a. O., S. 297 f.

188   16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 297 f.; im Einzelnen KIM-Studie (2020); https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/
JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf; danach besitzt die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen ein Smartphone; MiniKIM-Studie 2020,  
wonach die meisten 3-5-Jährigen digitale Medien in ihrer Familie nutzen https://www.mpfs.de/fileadmin/user_upload/lfk_mini-
KIM_2020_211020_WEB_barrierefrei.pdf; vgl. auch Ergebnisse der Elternbefragung am IFP im Ergebnisbericht zur wissenschaftlichen 
Begleitung des Bayerischen Modellversuchs „Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“, https://www.kita-digital-bayern.de/
files/media/public/downloads/KitaDigital-Abschlussbericht-2021-Tei-I-II-16-11-2021.pdf.

189   Datenbank für Kindermedien im Portal „Gutes Aufwachsen mit Medien“, DJI-Datenbank für KinderApps,  
LesenmitApps der Stiftung Lesen.

190   Politische Partizipation Jugendlicher im Web 2.; a. a. O., S. 5 ff; IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e .V, 2014, Guidelines für gelingende ePartizipation Jugendlicher in Entscheidungsprozessen auf lokaler, regionaler, 
 nationaler und europäischer Ebene, https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/Guidelines_eParticipation_dt.pdf, S. 3 ff.

Apps oder internetfähigen Spielzeugen auf-
greift und Kinder als neue Zielgruppe des 
Medien- und Konsummarkts begreift. Auf 
der anderen Seite sind zahlreiche pädago-
gisch wertvolle und kindgerechte Ange-
bote entstanden, die Kindern z. B. sichere 
Surfräume bereitstellen, auf Risiken auf-
merksam machen und Kindern Orientierung 
bei Fragen u.a. rund um das Thema Medien 
bieten. Das Angebot umfasst heute Suchma-
schinen, Webseiten, Apps und einen You-
Tube-Kanal für Kinder ab einem Jahr, deren 
Suche und Qualitätsprüfung staatlich geför-
derte Datenbanken189 unterstützen. Zudem 
gibt es Roboter-Spielzeuge und internet-
fähige Spielsachen wie Puppen und Autos.

Durch die digitalen Medien und sozialen Netz-
werke sind zahlreiche neue Möglichkeiten und 
Räume zur (Mit-)Gestaltung und auch gesell-
schaftspolitischen Willensbildung entstanden. 
Kinder und vor allem Jugendliche agieren im di-
gitalen Raum nicht nur als Empfänger der Medi-
en, sondern können selbst auf unterschiedlichste 
Art und Weise ihre Meinung äußern, sich Gehör 
verschaffen und selbst zu Produzentinnen und 
Produzenten werden. Insbesondere Jugendli-
che nutzen für ihre Partizipation in den unter-
schiedlichen Handlungsfeldern verstärkt auch 
 internetbasierte Technologien (sog. ePartizipa-
tion) und Online-Angebote.190 Die Jugendlichen 

VII. Digitale Lebensräume

Die Digitalisierung hat weltweit dazu geführt, 
dass digitale Medien und Technologien alle Le-
bensbereiche prägen und diese rasant, fortwäh-
rend und tiefgreifend verändern. Dabei führt die 
zunehmende Medienkonvergenz zu einer immer 
stärkeren Verschränkung zwischen analogen 
und digitalen Lebensräumen. Grenzziehungen 
zwischen Arbeit und Freizeit, Öffentlichkeit 
und Privatheit verlieren dadurch an Gewicht, 
Übergänge zwischen früher stärker getrennten 
Lebensräumen verlaufen nahezu nahtlos.180 

Auch Kinder und vor allem Jugendliche und 
junge Erwachsene nutzen neben analogen die 
vielfältigen digitalen Möglichkeiten, um sich zu 
informieren, sich auszutauschen, sich unterhal-
ten zu lassen, sich auszudrücken, sich aktiv als 
Koproduzenten einzubringen und insgesamt am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.181 

Digitale Lebensräume sind ein selbstverständ-
licher Teil ihrer Lebenswirklichkeit und damit 
wichtige Orte, an denen gesellschaftliche Parti-
zipation und Mitgestaltung erfolgen und Erfah-
rungen sozialer Zugehörigkeit und Selbstwirk-
samkeit gemacht werden können. 182 Mit Hilfe 
der digitalen Kommunikationswege ist auch eine 
neue Form und Dynamik von Partizipation und 
gesellschaftspolitischer Mitgestaltung entstan-
den (z. B. Fridays-for-Future-Demonstrationen, 
die u. a. mit Hilfe digitaler Medien organisiert 
und analog bzw. in Zeiten der Pandemie auch 
digital durchgeführt wurden und werden).183 
Erfahrungen in der Corona-Pandemie haben 
die Bedeutung digitaler Medien für Kinder und 
Jugendliche zur Aufrechterhaltung des Kontakts 

180   Ausführlich hierzu siehe 16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 294 ff.
181   Ausführlich hierzu siehe Politische Partizipation Jugendlicher im Web 2.0, Chancen, Grenzen, Herausforderungen;  

Forschungsverbund TU Dortmund und DJI, 2015; S. 5 ff.
182    16. Kinder- und Jugendbericht, S. 297 ff.
183   Siehe auch 16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S.303 f.
184   16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 297 ff.
185   In diesem Zusammenhang könnten z. B. Fragen aufgegriffen werden wie z. B. „Wie kann man mit der Informationsflut umgehen?  

Wo finden sich vertrauenswürdige Informationen? Wie überprüft man, ob ein Gerücht wahr oder falsch ist?“.

zu ihrer Peergroup und der Partizipation am 
 gesellschaftlichen Leben unterstrichen.

Gleichzeitig zeigen sich aber auch zahlreiche 
Herausforderungen im Rahmen der Nutzung 
digitaler Partizipationsmöglichkeiten. So besteht 
beispielsweise ein bislang noch nicht aufgelöstes 
Spannungsverhältnis zwischen Schutz und Ge-
währung von Freiräumen, z. B. bei der Nutzung 
von als problematisch eingestuften Plattformen, 
Unsicherheiten bei rechtlichen Fragen und Fra-
gen der Solidität von Informationen aus dem 
Netz. Wie schnell und mit welch großer Reich-
weite Fake News und Verschwörungstheorien 
in sozialen Netzwerken verbreitet werden, hat 
sich auch nicht erst seit der Corona-Pandemie 
gezeigt. Digitale Räume sind ferner Orte, wo 
auch Ausgrenzung, Mobbing und andere Gefähr-
dungen für Kinder und Jugendliche stattfinden 
können.184

Daher ist es eine besondere Herausforderung, 
Kinder und Jugendliche bei der Nutzung digitaler 
Lebensräume für die Partizipation am gesell-
schaftlichen Leben zielgerichtet zu stärken. 
Dazu gehört u.a. sie über die unterschiedliche 
Qualität von Angeboten sowie die Reichweite 
von Äußerungen und Aktivitäten im Internet 
zu sensibilisieren und sie auch beim Erkennen 
von Falschinformationen und subtilen Anwer-
bestrategien extremistischer Gruppierungen 
zu unterstützen.185 Die digitale Handlungs- und 
Beteiligungsfähigkeit gewinnt in allen  Lebens- 
und Entscheidungsbereichen an enormer 
Bedeutung und Gewicht. Sie umfasst digitale 
Kompetenzen im umfassenden Sinn (neben 
Medienkompetenzen insbesondere auch Re-
cherche- und Informationskompetenzen etc.) 
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Im Einzelnen siehe https://jugend.beteiligen.
jetzt/sites/default/files/download/guidelines_
eparticipation_dt.pdf, https://ypart.eu/static/
youthpart/lokal.197  

 → Diese Projekte und Plattformen bieten 
wichtige Erfahrungswerte und Empfeh-
lungen für die Weiterentwicklung und 
Stärkung entsprechender Angebote vor 
Ort. Eine wichtige Erkenntnis aus dem o. g. 
Modellprojekt des BJR war u. a., dass eine 
Kombination von Offline- und Online-Parti-
zipationsmöglichketen sehr wichtig ist und 
vor allem eine Integration der Online- in die 
Offline-Partizipationsmöglichkeiten erfolg-
versprechend war („digitale Beteiligung 
braucht analoge Ergänzungen“).198

Die Pandemie und vor allem die dadurch erfor-
derlichen infektionsrechtlichen Maßnahmen 
mit ihren Beschränkungen haben zusätzlich zu 
einem außergewöhnlichen Medienverhalten 
von Kindern und Jugendlichen geführt. So ver-
zeichnet die JIMplus-Studie zum Lern- und Frei-
zeitverhalten von Jugendlichen in der Corona-
Krise (mpfs, 2020) deutliche Auswirkungen auf 
die Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen.199 
Demnach wurden Medienangebote verstärkt 
nicht nur für Homeschooling-Zwecke genutzt, 
sondern insbesondere zur Unterhaltung und 
Kommunikation mit Freunden und Familienan-
gehörigen. Gerade im Jugendalter ist das „Chil-
len“ mit Freunden besonders wichtig und das 
Bedürfnis nach Austausch mit Gleichgesinnten 
sehr groß – dass Jugendliche daher mehr Zeit 
auf digitalen Plattformen wie WhatsApp, You-

197   Youthpart: multilaterales Kooperationsprojekt von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland, 
wurde ins Leben gerufen, um einen internationalen Dialog darüber zu starten, wie mehr junge Menschen dazu ermutigt werden können, 
sich an Entscheidungsprozessen in der heutigen digitalen Gesellschaft zu beteiligen. In Kooperation mit seinen europäischen Partnern, 
dem österreichischen Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, dem British Youth Council, dem spanischen Jugendinstitut 
(INJUVE), dem Finnish Development Centre for Youth Information and Counselling (Koordinaatti) und der Generaldirektion Bildung 
und Kultur der Europäischen Kommission haben Youthpart und das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
 Jugend diese Guidelines für gelingende ePartizipation Jugendlicher gemeinsam; https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/
Guidelines_eParticipation_dt.pdf, S. 1 ff.

198  Zu den Ergebnissen und Empfehlungen aus dem Projekt im Einzelnen siehe BJR, Jung – digital – partizipativ, a. a. O., S. 50 ff.
199   Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (2020): JIMplus 2020 – Lernen und Freizeit in der Corona-Krise. Abrufbar 

unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/JIMplus_2020/JIMplus_2020_Corona.pdf; S. 2 ff.

Tube, Instagram und Co. verbringen, ist nicht 
ungewöhnlich.

Die pandemiebedingten Beschränkungen haben 
auch gezeigt, wie wichtig die Möglichkeit der 
Nutzung digitaler Partizipationswege ist, um 
überhaupt im sozialen und gesellschaftlichen 
Austausch zu bleiben. Dies gilt sowohl für 
Freizeitangebote als auch für schulische Ange-
bote. In allen Bereichen wurden Angebote auf 
die Situation angepasst und digitale Angebote 
verstärkt. Im Bereich der Jugendhilfe wurden 
beispielsweise Angebote aus den Arbeitsfeldern 
der Jugendsozialarbeit und Erziehungsberatung 
verstärkt telefonisch und digital angeboten, 
es wurden Beratungsspaziergänge, virtuelle 
Seminare etc. durchgeführt. Oberstes Ziel war, 
Kontakt insbesondere mit gefährdeten jungen 
Menschen zu halten. Der BJR hat im Frühsom-
mer 2020 eine Umfrage durchgeführt, bei der 
Jugendverbände, Jugendringe und Einrichtungen 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit befragt 
wurden, wie sie auf die Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Pandemie reagiert haben, wel-
che analogen und digitalen Angebote gemacht 
wurden, wie diese akzeptiert wurden usw. 
Dabei war festzustellen, dass die Jugendarbeit 
an vielen Stellen von analogen Formaten auf 
digitale Formate umgestellt wurde, aber nicht 
alles transformierbar war und die „analoge 
 Begegnung“ nicht ersetzbar ist. 

Entscheidend ist die Förderung umfassender 
digitaler Medien- und Handlungskompetenzen. 
Besonders wichtig ist hierbei, dass Kinder 
und Jugendliche sich neben dem technischen 

eignen sich den digitalen Raum dabei oftmals 
ohne Beteiligung Erwachsener an.191 

Die Internetnutzung wird vom Smartphone do-
miniert, wobei überwiegend Messenger-Dienste 
sowie Angebote auf Austauschplattformen (wie 
z. B. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook) 
genutzt werden. Zu verzeichnen ist ferner ein 
starker Zuwachs an Angeboten in Mediatheken 
und anderen Diensten.192 Jugendliche stoßen im 
digitalen Bereich auf eine Vielzahl an Angebo-
ten, deren Qualität sie oftmals kaum einschät-
zen können, und agieren auch als Produzen-
tinnen und Produzenten (z.B. auf YouTube oder 
TikTok sowie Beteiligung an inhaltlichen oder 
technischen Entwicklungen im Internet durch 
Beiträge in Foren, Groups, Programmierung 
bzw. Einstellung eigener Programme etc.).193 
Festzustellen ist, dass Jugendliche überwiegend 
Angebote privater Dienstleister nutzen und 
sich von den Angeboten öffentlich-rechtlicher 
Anbieter weniger angesprochen fühlen.194 

Auffallend ist insgesamt ein rasch wachsendes 
Angebot an ePartizipationsmöglichkeiten. Da 
Online-Partizipationsmöglichkeiten im kom-
munalen Bereich nur in wenigen Kommunen 
implementiert waren, führte der BJR zur Frage, 
ob bzw. unter welchen Bedingungen digitale 
Medien die Partizipationsmöglichkeiten zielge-
richtet erweitern können, von 2016 bis 2018 ein 
Modellprojekt zur Onlinepartizipation mit meh-
reren Modellkommunen durch und hat wich-
tige Erkenntnisse daraus in der Dokumentation 

191  S. a. 16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 311 ff.
192  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 298 f.
193  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 312.
194  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 311.
195   https://www.bjr.de/themen/partizipation-und-demokratie/onlinepartizipation.html, im Mittelpunkt stand dabei u. a. die Frage,  

welche Chancen und Hindernisse diese neuen Formen der Partizipation bieten. Ausführlich zu den Ergebnissen des Modellprojekts 
 siehe Dokumentation des BJR „Jung – digital – partizipativ“. 

196   Auf Bundesebene entwickelt der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) seit 2011 die Beteiligungsplattform „ePartool“; daneben beschäf-
tigen sich z.B. auch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und die IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der BRD 
e. V. (IJAB e.V.) mit der Thematik der digitalen Jugendbeteiligung. DBJR, DKJS und IJAB e.V. bündeln ihre Erkenntnisse seit 2016 im 
 gemeinsame Projekt „jugend.beteiligen.jetzt“ (https://ijab.de/themen/digitale-jugendbildung): dort finden sich Informationen und Emp-
fehlungen rund um das Thema ePartizipation, u. a. zu einsetzbaren Tools, Qualifizierung und Fortbildung, ferner werden gute Beispiele 
für Jugendbeteiligungsprojekte aufgezeigt und Akteure, die digitale Jugendbeteiligung praktizieren, vernetzt. Im Einzelnen siehe BJR, 
Jung – digital – partizipativ“, S. 15. Zum Thema ePartizipation und guten Beispielen hierzu siehe ferner z.B. auch https://www.jugendhilfe-
portal.de/youthwiki/e-partizipation/.

„Jung – digital – partizipativ“ zusammengefasst 
(weitere Informationen dazu: https://www.
bjr.de/bestellservice/jung-digital-partizipativ-
dokumentation).195 

Darüber hinaus gibt es im Bereich der digitalen 
Jugendbeteiligung weitere konkrete Projekte, 
Erfahrungen und Plattformen, siehe u. a.: 196

 → „jugend.beteiligen.jetzt“, wo Erkenntnisse 
unterschiedlicher Institutionen zur digitalen 
Beteiligung junger Menschen im Bereich Ju-
gendarbeit und v. a. aktuelle Beiträge zu  
Digitaler Jugendbildung gebündelt sind:  
https://ijab.de/themen/digitale-jugendbildung 
und insbesondere https://ijab.de/themen/
digitale-jugendbildung/aktuelle-beitraege-zu-
digitaler-jugendbildung. 

 → Informationen und Beispiele im Fachkräfte-
portal der Kinder- und Jugendhilfe  unter 
 https://www.jugendhilfeportal.de/
youthwiki/e-partizipation. 

 → Empfehlungen für gelingende  ePartizipation 
Jugendlicher in Entscheidungsprozessen  
auf lokaler, regionaler, nationaler und  
europäischer Ebene wurden u. a. in dem  
multilateralen Kooperationsprojekt Youthpart 
erarbeitet. Für die Planung und Gestaltung 
von ePartizipationsprozessen wurden  
u. a. für Fachkräfte der Jugendhilfe, politische 
Entscheidungsträger, Verbände und Verwal-
tungen Gelingensfaktoren zusammengestellt. 

B. Partizipation in den unterschiedlichen Lebensräumen und institutionellen Bezügen

109www.stmas.bayern.de



Durch die bereits vor dem DigitalPakt Schu-
le angelaufenen Landesprogramme aus dem 
Mas terplan BAYERN DIGITAL II, insbesonde-
re dem „Digitalbudget für das digitale Klas-
senzimmer“, sowie die DigitalPakt-Förderung 
konnte das im Koalitionsvertrag festgelegte 
Ziel von 50.000 digitalen Klassenzimmern 
 bereits im Juni 2021 erreicht werden.205 

Eine Teilhabe aller Kinder und Jugend-
lichen am digital gestützten Unterricht wird 
 insbesondere auch über die Zusatzvereinba-
rung „Sofortausstattungsprogramm“ zum Di-
gitalPakt  Schule  gewährleistet. Hierzu wurden 
zusätzliche  Bundesmittel in Höhe von weite-
ren 500 Mio. € unter dem Dach des Digital-
Pakt Schule bereitgestellt (darunter 77,8 Mio. 
€ für Bayern). Ziel der Zusatzvereinbarung 
war es, die Beschaffung von schulgebundenen 
mobilen  Endgeräten durch die Schulaufwand-
sträger zu fördern, so dass auch Schülerinnen 
und Schülern ein mobiles Endgerät zur Verfü-
gung gestellt  werden kann, die im heimischen 
Umfeld über kein  derartiges Gerät verfügen.

In das Förderprogramm „Sonderbudget Leih-
geräte“, das der Umsetzung dieser Zusatzver-
einbarung im Freistaat Bayern dient, wurden 
weitere 30 Mio. € an Landesmitteln einge-
bracht. In den Jahren 2020 und 2021 konnte 
die Zahl der an Schulen bereitstehenden Schü-
lerendgeräte von unter 50.000 auf inzwischen 
fast 240.000  erhöht werden. 

Aber auch in anderen Bereichen, insbesondere 
der Kinder- und Jugendhilfe (von Kitas, Ange-
boten der Jugendarbeit bis hin zur Ausstattung 
in stationären Einrichtungen der Erziehungs-
hilfen etc.) ist eine ausreichende Ausstattung 

205   Ein digitales Klassenzimmer verfügt mindestens über einen Lehrerarbeitsplatz, einen fest installierten Beamer bzw. Großbildmonitor, 
eine Dokumentenkamera und einen WLAN-Zugriff auf das Internet sowie Schulnetz. Zusammen mit dem inzwischen deutlich ausge-
bauten Bestand an mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sind damit alle Voraussetzungen für einen zeitgemäßen digital 
 gestützten Unterricht erfüllt.

206   BJR, Beschluss der 156. Vollversammlung zu „Jugendarbeit und Digitalisierung“ vom 18.10.2020, S. 3 ff.

wichtig. Deshalb hat sich die JFMK mit Be-
schluss vom 6. Mai 2021 (TOP 6.7) für den 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ebenfalls 
für eine gemeinsame Strategie von Bund, Län-
dern, Kommunen und freien Trägern zur Ver-
besserung von Infrastruktur und Ausstattung 
sowie zur Stärkung der rechtlichen Handlungs-
sicherheit und vor allem der Fachlichkeit in al-
len Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe 
durch Konzepte und Qualifizierung ausgespro-
chen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch eine Bilanz der bisherigen Angebote.

 → Schaffung von Handlungssicherheit 
(Nicht nur) in Zeiten der Pandemie führen die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die zum Teil 
nicht den veränderten Lebenswirklichkeiten 
der Gesellschaft angepasst sind oder diese 
nur unzureichend abbilden, zu Unsicherheiten, 
Grauzonen und Problemen. Als Beispiel sei 
WhatsApp genannt: Diese Kommunikati-
onsform ist auch bei Kindern und vor allem 
Jugendlichen weit verbreitet, allerdings ist 
eine datenschutzkonforme Nutzung de facto 
unmöglich, und der Grundsatz im Bereich der 
Jugendhilfe, die Kinder und Jugendlichen dort 
„abzuholen“, wo sie sind, ist unter solchen 
Voraussetzungen kaum bzw. schwer umsetz-
bar.206 Zur Umsetzung des oben genannten 
JFMK-Beschlusses vom 6. Mai 2021 (TOP 
6.7) wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
etabliert, die vor allem auch ein bundesweites 
Handlungskonzept zur Stärkung der rechtli-
chen Handlungssicherheit sowie zur Fachlich-
keit in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe erarbeiten soll. 

Umgang auch mit den Funktionsweisen der 
 digitalen Medien auseinandersetzen, Prozesse 
einordnen lernen und dabei auch zu einer 
 kritisch-reflektierten Informationsbeschaffung 
befähigt werden.200 Digitale Bildung in diesem 
umfassenden Sinne ist auch wesentliche Grund-
lage für politische Bildung und Partizipation, 
weshalb der 16. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung eine konsequente Verschrän-
kung von politischer Bildung und kritischer 
 Medienbildung empfiehlt.201 

Bei der entsprechenden Förderung von Kindern 
und Jugendlichen sind alle gefordert: Neben 
Eltern, insbesondere die Fach- und Lehrkräfte 
in den Einrichtungen (neben dem Anwendungs-
wissen in Bezug auf Hardware geht es vor allem 
um inhaltliche, pädagogische, fachdidaktische 
Nutzung digitaler Angebote und eine kritisch- 
reflektierte Haltung, mit dem Internet als 
 Informationsquelle umzugehen). Entsprechende 
Qualifizierungs-, Aus- und Fortbildungsangebote 
sind hierfür essenziell.202

Herausforderungen sind insbesondere:
 → Sicherstellung einer bedarfsgerechten 

 Ausstattung und von Teilhabemöglichkeiten 
für alle Kinder und Jugendlichen sowie von 
Handlungssicherheit:
Die durch die Corona-Pandemie verursachten 
Beschränkungen haben die Bedeutung und die 
Erforderlichkeit der Weiterentwicklung und 
des Ausbaus digitaler Angebote für die Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen deut-
lich  gemacht. Eine wichtige Voraussetzung für 
digitale  Partizipation ist eine entsprechende 
technische Ausstattung und die Verfügbarkeit 
digitaler Kommunikationswege (sowohl was 
Endgeräte als auch leistungsfähige Internet-

200   S. a. 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., S. 303 ff.; Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, 
Fortschreibung 2013, 103 ff. sowie https://www.bjr.de/ueber-uns/gremien/beschluesse/jugendarbeit-und-digitalisierung.

201   BMFSFJ, Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des 16. Kinder- und Jugendberichts, a. a. O., S. 27; im Einzelnen siehe 16. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O. 

202   16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 306 ff.
203   Positionspapier des Landesheimrats Bayern vom 20.05.2020 #ohne WLAN geht es nicht:  

https://www.landesheimrat.bayern.de/imperia/md/images/stmas/landesheimrat/20200604_lhr_positionspapier_wlan_ljha.pdf. 
204  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 306.

zugänge betrifft). Die Corona-Pandemie hat 
einen großen Digitalisierungsschub ausgelöst, 
der aber auch Schwächen in der Ausstattung, 
den Angeboten und der Bedienbarkeit deut-
lich werden lässt. In diesem Zusammenhang 
gibt es von verschiedenen Seiten Forderungen 
nach besserer technischer Ausstattung sowie 
leistungsfähigeren Internetanschlüssen. So for-
dert z. B. der Landesheimrat Bayern in seinem 
Positionspapier „#ohne WLAN geht es nicht“, 
dass allen jungen Menschen in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe digitale Teilhabe er-
möglicht wird und eine zeitgemäße, leistungs-
fähige Ausstattung zur Internetnutzung zur 
Verfügung steht.203 

Mit dem DigitalPakt Schule der Bundes-
regierung soll die Sicherstellung einer aus-
reichenden digitalen Ausstattung im schu-
lischen Bereich  umgesetzt werden. Hierzu 
sollen Schulen flächen deckend mit Hardware, 
 Präsentationstechniken, WLAN und entspre-
chenden Bildungsmedien gestärkt werden. 
Maßgebend hierzu ist der Ausstattungsplan 
des jeweiligen schulischen Medienkonzepts, 
das basierend auf den pädagogisch-didak-
tischen Zielen der Schule die funktionalen 
Erfordernisse an die technische Ausstat-
tung, d. h. die digitale Bildungsinfrastruktur, 
festschreibt. Der Bund unterstützt die Län-
der und Kommunen von 2019 bis 2022 bei 
 entsprechenden Investitionen in die digitale 
Bildungsinfrastruktur mit 5 Mrd. € (darun-
ter 778 Mio. € für den Freistaat Bayern).204 
Die Länder haben sich ihrerseits verpflichtet, 
 digitale Bildung durch pädagogische Konzepte, 
die Anpassung von Lehrplänen und die Umge-
staltung der Lehrkräfteausbildung und -weiter-
bildung umzusetzen.
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der zwischen dem frühzeitigen, regelmäßigen 
Umgang mit Büchern und der frühen Entwick-
lung der Schreib- und Lesekompetenz.“212 
Kitas befanden sich beim digitalen Medie-
neinsatz lange Zeit im Spannungsfeld zwi-
schen Bildungsauftrag, kontroverser Pro-und-
Contra-Diskussion und Unsicherheit, wie sie 
diesem Auftrag angemessen gerecht werden 
können, so dass digitale Bildung in der frühpä-
dagogischen Praxis kaum stattfand.213 Heute 
machen sich immer mehr Kitas auf den Weg 
zur Kita digital. Die Digitalisierungsstrategie 
des Bayerischen Familienministeriums wird sie 
dabei unterstützen und ihrem hohen Qualifi-
zierungsbedarf entsprechen. 
Orientierung gebend sind auch die Initiativen 
des Europarats zu den Kinderrechten in der 
digitalen Welt214. Diese wurden in Deutsch-
land über das Portal Kinderrechte digital be-
kannt gemacht. Um im Sinne der Europarats 
den Kinderrechten auf Partizipation, Bildung 
und Schutz in der digitalen Welt gleicherma-
ßen zu entsprechen, bedarf es eines intelli-
genten Chancen- und Risiken-Managements 
in allen Bildungseinrichtungen215, das die Parti-
zipation der Kinder und Jugendlichen an ihrer 
digitalen Lebenswelt von Anfang an betont. 
„Chancen- und Risikomanagement konkret – 
Checkliste für digitale Bildungsaktivitäten in 
der Kita“ wurde am IFP 2021 für die Kampa-
gne Startchance herausgegeben und online 
veröffentlicht.216

212   NAEYC & Fred Rogers Centers, Digitale Technik und interaktive Medien als Ressource für frühkindliche Bildungseinrichtungen 
 (Deutsche Übersetzung: Cordes, A.-K./Oberhuemer, P.). Band 3 der Reihe Bildung braucht digitale Kompetenz, gefördert durch das 
BayStMAS, https://www.didacta.de/bildung-braucht-digitale-kompetenz.php.

213   Vgl. Konzeption zum Bayerischen Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“.
214   Europarat (2016), Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016–2021), Strasbourg, https://rm.coe.int/168066cff8; 

L eitlinien zur Achtung, zum Schutz und zur Verwirklichung der Rechte des Kindes im digitalen Umfeld. Deutsche Übersetzung, 
 gefördert vom BMFSFJ, https://www.kinderrechte.digital/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1568. 

215   Im BMFSFJ-Auftrag entwickeltes Konzept, das auf den Säulen Angebotsgestaltung, Technischer Kinderschutz und Medienkompetenz-
stärkung beruht und altersgruppenspezifische Schutzziele formuliert: I-Kiz-Zentrum für Kinderschutz im Internet (2017). Modell des 
 intelligenten Risikomanagements. In Stiftung digitale Chancen/BMFSFJ, Kinderrechte digital (Online-Portal),  
https://kinderrechte.digital/hintergrund/index.cfm/topic.279/key.1497.  

216   https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/startchancekitadigital.php in der Rubrik Grundlagen der Kampagne. 
217   LHR, Positionspapier, a. a. O.

Digitale Bildung betrifft alle Bereiche. Medien-
pädagogik und Digitalisierung müssen deshalb 
feste Bestandteile auch der Ausbildung sein 
bzw. werden. Dabei ist eine kontinuierliche 
Anpassung der Qualifizierungsangebote zur 
Förderung der digitalen Handlungs- und Medi-
enkompetenzen der Kinder und Jugendlichen 
und in diesem Zusammenhang der medien-
pädagogischen Kompetenzen von Eltern, 
Fachkräften und Lehrkräften erforderlich 
(dabei sind auch neue Methoden der Wissens-
vermittlung etwa durch E-Learning-/Blended 
Learning- Modelle zu berücksichtigen, damit 
kann Fachwissen orts- und oftmals sogar zei-
tunabhängig vermittelt werden). 

Auch der Landesheimrat Bayern fordert, dass 
allen jungen Menschen in der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe digitale Teilhabe ermög-
licht wird. Dazu gehört neben der Ausstattung, 
dass die Gestaltung der Nutzung des Internets 
unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
in einem angemessenen medienpädagogischen 
Konzept festgehalten wird.217

2. Hilfestellung auf Landesebene
Die Förderung der digitalen Kompetenzen 
erfolgt in Bayern auf Landesebene durch ein 
Netzwerk unterschiedlicher Institutionen, die 
eng miteinander vernetzt sind und Angebote 
für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern, 
Fachkräfte der Jugendhilfe sowie Lehrkräfte 
bedarfsgerecht weiterentwickeln. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere die enge Zu-
sammenarbeit der Aktion Jugendschutz, Lan-
desarbeitsstelle Bayern e.V. (aj), dem Institut für 

 → Kind- und jugendgerechte  
digitale Angebote zur Partizipation 
Zentral für die Ausgestaltung von Angeboten 
zur digitalen Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ist das Zusammenspiel technischer, 
erzieherischer und partizipativer Maßnahmen. 
Um Schutz und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen zu gewährleisten, sind altersdif-
ferenzierte Angebote weiter auszubauen z. B. 
digitale Planspiele und Plattformen für digitale 
Beteiligung.207 Sie müssen leicht verfügbar und 
unkompliziert nutzbar sein, damit sie Wirk-
samkeit entfalten können. Angebote sollten 
beispielsweise leicht auffindbar, transparent 
und verständlich für alle Kinder und Jugend-
lichen sein. Einen vertieften Einblick in die 
Ausgestaltung der digitalen Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen liefert beispielswei-
se die Website https://jugend.beteiligen.jetzt. 
Hier erhalten  Fachkräfte empfehlenswerte 
(digitale) Tools und Anregungen für die eigene 
Praxis.208 Als weiteres Projekt zu den vielen 
vorhandenen Projekten ist auch das Projekt 
„aula“ zu nennen (im Einzelnen siehe: https://
aula-blog.website/).209

Insgesamt gilt es (insbesondere auch im Rah-
men des gesetzlichen Jugendmedienschutzes), 
die Qualität der unterschiedlichen Platt-
formen, der Zugänge und Gestaltungsräume 
weiter zu beobachten und Kinder und Jugend-
liche in Bezug auf die Anwendung konkreter 
Angebote und Möglichkeiten im Bereich ePar-
tizipation und öffentlicher Meinungsbildung 
fachlich eng zu begleiten.

207   Z.B. neuere Ansätze wie Digital-enhanced-Lernspiele, webbasierte Fernplanspiele etc.; siehe dazu 16. Kinder- und Jugendbericht,  
a. a. O., S. 305 f.

208  https://jugend.beteiligen.jetzt/.
209   „aula“ ist ein Projekt von politik-digital e.V. Es wurde entwickelt mit freundlicher Unterstützung der Bundeszentrale für politische 

 Bildung.
210   IFP-Expertise für das BMFSFJ (2020): Nutzung digitaler Medien für die pädagogische Arbeit der Kindertagesbetreuung, S. 39, https://

www.kita-digital-bayern.de/files/media/public/downloads/einblicke-und-ergebnisse/Kurzexpertise_IFP_Digitalisierung_Kindertages-
betreuung.pdf.

211   Wiener Bildungsserver, Verein zur Förderung von Medienaktivitäten im schulischen und außerschulischen Bereich (o.J.).  
Warum Medienerziehung im Kindergarten sinnvoll ist. Beitrag im Portal „MeKi MedienKindergarten“; http://medienkindergarten.wien/
medienpaedagogik/medienerziehung-im-kindergarten/warum-medienerziehung-im-kindergarten-sinnvoll-ist/.

 → Digitale Medien- und Handlungskompe-
tenzen für alle Kinder und  Jugendlichen
Bereits bei jungen Kindern ist eine digitale 
Kluft aufgrund der unterschiedlichen Beglei-
tung ihrer Mediennutzung im Elternhaus zu 
registrieren. Kitas können dieser digitalen 
Kluft begegnen, wenn sie frühzeitig mit ihrem 
digitalen Bildungsauftrag beginnen. Bereits in 
der Kita sollen die Kinder deshalb die Bedeu-
tung und Verwendungsweisen digitaler Medi-
en in einem risikofreien Rahmen kennenlernen 
(s. a. § 9 AVBayKiBiG). Dabei ist es wichtig, 
digitale Medien im Bildungsprozess nicht nur 
als Werkzeug einzusetzen, sondern deren 
Nutzung auch als Lerninhalt mit den Kindern 
zu  thematisieren. Ein wichtiges Bildungsziel 
ist, bei Kindern und  Jugendlichen ein Medien-
verständnis aufzu bauen, bei dem sie sich als 
Akteur und digitale Medien als Werkzeug zum 
Erreichen eigener Ziele begreifen.210

 
„Wie Medien funktionieren, was sie beab-
sichtigen und wie sie uns beeinflussen, lernen 
sie dabei am besten, indem sie selbst kreativ 
und aktiv mit Medien arbeiten.“211 Durch das 
Erstellen eigener Medienprodukte lernen 
Kinder eigene Ideen in Kooperation mit an-
deren Kindern medial umzusetzen, sich mit 
Sicherheitsthemen wie Recht am eigenen 
Bild und Urheberrechte auseinanderzusetzen 
und zugleich Medien zu durchschauen. „Jun-
ge Kinder benötigen schon im jungen Alter 
Gelegenheiten, den Umgang mit digitaler 
Technik und interaktiven Medien zu üben, 
um so frühe digitale Kompetenz zu entwi-
ckeln – der Zusammenhang ist ähnlich wie 
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mit Kindern zu gestalten und den Kindern 
vielfältigen Gelegenheiten zu geben, eigene 
Erfahrungen mit digitalen Medien zu ma-
chen und in der Kita zu lernen, mit Medien 
kreativ, kritisch-reflektiert und sicher um-
zugehen. Zentraler Baustein der Kampagne 
ist der im Aufbau befindliche Onlinekurs 
„MOOC  Startchance kita.digital“, der auf 
dem Learning Hub als Kursangebot für alle 
Kitas sowie für die  Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung frei verfügbar ist.221  

 → Die Aktion Jugendschutz, Landesarbeits-
stelle Bayern e.V. (aj) bietet als bayern- 
weite Fachinstitution für Jugend medien-
schutz/ Medienpädagogik, Gewalt- und 
Sucht präven tion Fachberatung und Fort-
bildungen für Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe (z. B.  Projekt „stationär 4.0 – 
 Digitale Medien in der stationären  Kinder- 
und  Jugendhilfe“). Informations- und 
Arbeitsmaterialien  werden in der Fachzeit-
schrift „pro Jugend“, laufend aktualisiert. Im 
Mittelpunkt der Angebote steht, Kinder und 
Jugendliche zu einem selbstbestimmten und 
reflektierten Umgang mit digitalen Medien 
zu befähigen. Mit zunehmendem Alter ist 
dabei der Peer – to – Peer Ansatz, der die 
Schaffung von Partizipationsstrukturen, die 
„mit“ und „von“ Jugendlichen entwickelt und 
gestaltet werden, enorm wichtig. Im Einzel-
nen siehe: https://bayern.jugendschutz.de. 

 → Für den Bereich der Jugendarbeit bietet 
der Bayerische Jugendring sowohl für den 
Bereich der Medienpädagogik zeitgemäße 
Fort- und Weiterbildungen (im Einzelnen 
siehe auch https://www.bjr.de/themen/
medien/medienpaedagogik.html) als auch 
konkrete Empfehlungen zur Umsetzung 

221   https://www.kurse.kita.bayern/ und https://www.kurse.kita.bayern/course/view.php?id=14.

 digitaler Partizipationsmöglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen an (siehe hierzu  
z. B. https://www.bjr.de/ueber-uns/gre-
mien/beschluesse/jugendarbeit-und-digita-
lisierung sowie https://www.bjr.de/hand-
lungsfelder/medien/jugendarbeit-digital; 
zum  Thema ePartizipation siehe auch oben). 

 → Das JFF – Institut für Medienpädagogik  
in Forschung und Praxis befasst sich mit 
medienpädagogischer Forschung und  
praxisbezogener Bildungsarbeit. Ziel der  
pädagogischen Angebote ist, dass Kinder 
und Jugendliche einen selbstbestimmten 
und reflektierten Umgang mit Medien  
erlernen. Dabei fließen die Forschungser-
gebnisse in die pädagogische Arbeit ein  
und werden umgesetzt. Im Einzelnen siehe: 
https://www.jff.de/, https://kinder.jff.de/ 
und https:// webhelm.de/.  

 → Besonders wichtig ist auch die Aus-/Fort-  
und Weiterbildung der Lehrkräfte im Be-
reich digitaler Kompetenzen. Hierzu findet 
eine  flächenwirksame Fortbildungsoffen-
sive für alle Lehrkräfte auf allen Ebenen 
der Staatlichen Lehrerfortbildung statt. Im 
Rahmen der schulischen Medienbildung 
sollen Schülerinnen und Schüler Kenntnisse 
und Fertigkeiten erwerben, um sachgerecht, 
selbstbestimmt und verantwortungsvoll in 
einer multimedial geprägten Gesellschaft 
zu handeln. Sie sollen lernen Vorzüge und 
Gefahren von Medien, sozialen Netzwerken 
etc. zu analysieren und zu bewerten und 
diese bewusst und reflektiert für private 
und schulische Zwecke zu nutzen. Um den 
selbstbestimmten, aktiven und kritischen 
Umgang von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Medien zu fördern, wurde 

Medienpädagogik in Forschung und Praxis (JFF), 
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medi-
en (BLM) und dem BJR zu begrüßen.218 Im Kita-
bereich arbeiten das Staatsinstitut für Frühpäda-
gogik und Medienkompetenz (IFP), das JFF, die 
aj, die BLM sowie das Zentrum für Medienkom-
petenz in der Frühpädagogik eng zusammen. 

Es gibt hierzu bereits zahlreiche Angebote zur 
Stärkung der Selbstbestimmung und Handlungs-
kompetenz von Kindern und Jugendlichen im Be-
reich digitaler Medien von frühkindlicher Bildung 
über Schule, außerschulische Bildungsangebote 
etc. (zentrale Hintergrundinformationen werden 
auf der geplanten Partizipationswebsite gebün-
delt, siehe dazu Ziffern B. VI. 6. und C.).

Da digitale Medien von der frühen Kindheit an 
bis zum jugendlichen Alter eine immer größere 
Rolle im Alltag einnehmen, wurde im Jahr 2009 
das Peer-to-Peer-Projekt www.webhelm.de des 
JFF mit dem Ziel, Medieninhalte von Jugend-
lichen für Gleichaltrige darzustellen, initiiert. Im 
Jahr 2021 hat das JFF im Rahmen des partizipa-
tiven Projekts eine Reihe innovativer Modifikati-
onen vorgenommen. 

Die Digitalisierung stellt viele neue Anforde-
rungen und Fragen und löst damit einen hohen 
Weiterentwicklungsbedarf im gesamten Bil-
dungsbereich aus. Aufbauend auf den bereits 
bestehenden Strukturen und Angeboten gilt 
es, diese auf die Bedürfnisse und Herausforde-
rungen stetig anzupassen. Bei der Weiterent-
wicklung von Angeboten und Strukturen sind, 
wie im Kinder- und Jugendprogramm der 
 Bayerischen Staatsregierung bereits betont, vor 
allem die Sichtweisen und Belange von Kindern 
und Jugendlichen stets zu berücksichtigen.

218   Im Einzelnen siehe auch Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, a. a. O., 93 ff., 103 ff.; auf Landesebene unter-
stützt und fördert die Bayerische Staatsregierung diese Bereiche wesentlich. Ein Überblick über die differenzierten Angebote wird auf 
der neu zu erstellenden Homepage zusammengefasst (http://www.partizipation.bayern.de).

219  Website zum Modellversuch: https://www.kita-digital-bayern.de/.
220  Internetauftritt zur Kampagne: https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/startchancekitadigital.php.

 
Angebote zur Stärkung der Medienbildung 
von Kindern, Jugendlichen sowie Erwach-
senen (insb. Eltern, Fachkräfte, Lehrkräfte 
u.a.)

 → www.partizipation.bayern.de: Bündelung 
wichtiger Informationen zum Thema. 

 → Um dem Weiterentwicklungsbedarf im 
Kitabereich zu entsprechen, wurde der 
wissenschaftlich begleitete Bayerische 
Modellversuch „Medienkompetenz in 
der Frühpädagogik stärken“ mit 100 Ki-
tas am Staatsinstitut für Frühpädagogik 
und Medienkompetenz (IFP) mit Förde-
rung des StMAS und in  Kooperation mit 
dem  JFF-Institut für  Medienpädagogik in 
Forschung und  Praxis im Zeitraum 2018 
bis 2020 durchgeführt.219 Dessen vielfäl-
tige Ergebnisse werden ab 2021 gesichert 
und im Zuge einer Digitalisierungsstrategie 
für Kitas in die Fläche gebracht. Im Fokus 
steht die mehrjährige Qualifizierungskam-
pagne „Startchance kita.digital“ für alle 
10.700 bayerischen Kitas, die Fortbildung, 
einrichtungsspezifische Begleitung, Netz-
werkaufbau und Öffentlichkeitsarbeit vor 
Ort mit Online-Lerneinheiten kombiniert. 
Die digitale Infrastruktur für diesen Blended 
Learning-Ansatz wird seit 2001 über die neu 
aufgebaute Service-Online-Plattform KITA 
HUB Bayern bereitgestellt. Umgesetzt wird 
die Kampagne durch das IFP in Kooperation 
mit dem Zentrum für Medienkompetenz 
in der Frühpädagogik (ZMF) und dem JFF 
sowie mit kita.digital.coaches* und den Ju-
gendämtern vor Ort.220 Das zentrale Anlie-
gen der Kampagne ist, Kita-Fachkräfte darin 
zu stärken, ihren digitalen Bildungsauftrag 
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3. Fazit
Partizipation findet heutzutage ganz selbstver-
ständlich sowohl analog als auch digital und 
oft gleichzeitig statt. Damit ergeben sich völlig 
neue Möglichkeiten und Chancen, aber auch 
Grenzen.224 Die Möglichkeiten sind dabei nicht 
als „entweder – oder“, sondern als zusätzliche 
Möglichkeiten zu sehen, alle Bereiche werden 
dies künftig noch viel stärker zu berücksichti-
gen und ihre Konzepte daraufhin zu überprüfen 
haben, wie digitale Partizipationsmöglichkeiten 
integriert werden können.225

Mit Hilfe digitaler Formate, wie z. B. sozialer 
Netzwerke, entstehen weitreichende neue For-
men und Methoden der Kommunikation und 
damit auch für Kinder und Jugendliche vielfäl-
tige neue Möglichkeiten und auch Gestaltungs-
freiräume für Partizipation und Mitgestaltung. 
Dies gilt bereits für junge Kinder, wenn sie z. B. 
ihre Medienprodukte wie Fotos und Filme mit 
Unterstützung der Erwachsenen einbringen 
und präsentieren können. Mit zunehmendem 
Alter nutzen Jugendliche die digitalen Gestal-
tungsräume vielfach auch ohne Erwachsene 
intensiv. Sie sind zugleich Konsumentinnen 
und Konsumenten und Koproduzentinnen und 
-produzenten, nutzen die sozialen Medien zum 
Austausch, gestalten eigene Seiten (z. B. Blogs) 
und sie verabreden sich über diese Medien zu 
weiteren Aktionen auch im „analogen Bereich“. 
Dadurch sind völlig neue und dynamische For-
men der Partizipation entstanden (z. B. Fridays 
for Future als digital gestütztes und niedrig-
schwelliges Netzwerk). 

Die Nutzung der mit Unterstützung der digi-
talen Medien und der sozialen Netzwerke schier 
unbegrenzten Partizipationsmöglichkeiten stellt 

224   BJR, Beschluss der 156. Hauptversammlung, Jugendarbeit und Digitalisierung, a. a. O., S. 6 ff ;  
https://www.bjr.de/ueber-uns/gremien/beschluesse/jugendarbeit-und-digitalisierung. 

225   BJR, Beschluss der 156. Hauptversammlung, Jugendarbeit und Digitalisierung, a. a. O., S. 6 ff ; https://www.bjr.de/ueber-uns/gremien/
beschluesse/jugendarbeit-und-digitalisierung; 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, a. a. O., 327.

226  16. Kinder- und Jugendbericht, a. a. O., S. 315 f., 325 f.
227   Siehe auch https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken- 

zukunftssicher-handeln- -175506.

nicht nur junge Menschen vor neue Herausfor-
derungen. Umso wichtiger ist die Förderung der 
digitalen Medien- und Handlungskompetenzen. 
Dies ist als elementare Querschnittsaufgabe 
aller Lebensbereiche zu sehen, entsprechende 
Qualifizierungs-, Aus- und Fortbildungsangebote 
sind hierfür essenziell.

Medienbildung ist heute mehr denn je demo-
kratische und politische Bildung.226 Als besonde-
re Herausforderung betont der 16. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung deshalb 
auch das Erfordernis der Verbindung von 
 politischer Bildung mit kritischer Medienbildung 
und sieht dabei in der Weiterentwicklung der 
Angebote im Bereich digitaler und politischer 
Bildung mit neuen Partnern ein erhebliches 
Entwicklungspotenzial (z. B. noch stärkere 
Kooperation der bisherigen Akteure im Bereich 
Jugendmedienschutz, insbesondere der Akteure 
der Kinder- und Jugendhilfe mit den Landeszen-
tralen für politische Bildung etc.). 

Demokratische und gemeinschaftsfördernde 
Werte müssen vor allem auch im digitalen 
 Lebensraum noch stärker gefördert werden. Die 
durch die Corona-Pandemie bedingten Kontakt-
beschränkungen haben zu einem sprunghaften 
Anstieg des Einsatzes digitaler Angebote, insbe-
sondere von Online-Medien geführt. Um den 
Auswirkungen im Hinblick auf die gesteigerte 
Mediennutzungszeit von Kindern und Jugend-
lichen, auf die Zunahme von Gefährdungsphäno-
menen im Netz (z.B. auch in Bezug auf Hass-
äußerungen im Netz, extremistische Propaganda 
etc.)227 sowie auf den gestiegenen Beratungsbe-
darf bei pädagogischen Fachkräften und Eltern 
zeitnah zu begegnen, wurden das JFF und die aj 
– als wichtige Partner des StMAS beim Jugend-

2009 die Initiative Medienführerschein Ba-
yern von der Bayerischen Staatsregierung ins 
Leben gerufen und wird seitdem gefördert. 
Der Medienführerschein Bayern bietet ko-
stenlose altersgerechte Materialien für den 
Elementarbereich, Grund- und weiterführen-
de Schulen, Berufliche Schulen sowie für die 
außerschulische Jugendarbeit.222 Im Einzel-
nen: www.medienfuehrerschein.bayern. 

 → Speziell zu den Themen Datenschutz, Per-
sönlichkeitsrechte und Urheberrechte gibt 
es zahlreiche Empfehlungen und Informatio-
nen. Ein Überblick dazu wird auf der derzeit 
in der Konzeptionsphase befindlichen Par-
tizipationswebsite der Bayerischen Staats-
regierung www.partizipation.bayern.de zu 
finden sein (siehe hierzu auch Ziffer C.). 
 
Wichtige grundsätzliche Informationen fin-
den sich u.a. auf der Homepage der Stiftung 
 Medienpädagogik Bayern der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien (BLM); 
 https://www.stiftung-medienpaedagogik- 
bayern.de/126_Home.htm. 
 
Im Rahmen der Kampagne „Startchance 
kita.digital“ wurde für die daran teilneh-
menden  Kitas eine Kurzhandreichung für 
Fachkräfte zum Thema „Medien und Recht 
in der Kita“ und dazu ergänzend die Kurz-
handreichung  „Medien und Recht mit Kin-
dern in der Kita  thematisieren“ erstellt, um 
bereits junge Kinder für die Themen Recht 
am eigenen Bild und gesprochenen Wort, 
Urheberecht und Datenschutz in kindge-
rechter Art und Weise zu sensibilisieren; 
beide Handreichungen sind veröffentlicht 

222   Die gemeinnützige Stiftung Medienpädagogik Bayern der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) koordiniert die Initiative 
und verantwortet in Abstimmung insbesondere dem StMUK und StMAS die inhaltliche Weiterentwicklung. Im November 2010 veröf-
fentlichte die Stiftung Medienpädagogik Bayern die ersten Materialien des Medienführerscheins Bayern. Seitdem wird das Angebot des 
Medienführerscheins Bayern kontinuierlich erweitert und regelmäßig aktualisiert. Die Materialien haben jeweils ausgewählte Partner, 
die sich durch ihren besonderen Bezug zum Thema und ihr Engagement im Bereich Medienkompetenz auszeichnen. Weiterführende 
 Informationen siehe https://www.medienfuehrerschein.bayern.

223   https://www.medien.kita.bayern/edu-sharing/components/search

in der Medienecke des KITA HUB Bayern 
und dort in der offenen Materialsammlung 
 „Digitalisierung und Medienkompetenz“ in 
der Rubrik „Recht“.223 
 
Interessierte Kinder, Jugendliche und El-
tern finden ferner auf der Homepage des 
Staatsministeriums des Inneren, für Sport 
und Integration (StMI) eine Übersicht von 
hilfreichen Tipps und Links zum Thema Da-
tenschutz, wie z. B. kindgerechte Suchma-
schinen. Zudem betei ligt sich das StMI am 
Informationstag „Lernort Staatsregierung“ 
für bayerische Schülerinnen und Schüler 
regelmäßig mit einem Vortrag zum Thema 
Datenschutz, in dem es insbesondere um 
den verantwortungsvollen Umgang mit den 
eigenen personenbezogenen Daten geht.  
 
Schließlich nimmt das StMI an der 
Lenkungs gruppe „Medienkompetenz“ der 
Bayerischen Staatsregierung teil und be-
leuchtet dabei vor allem datenschutzrecht-
liche Aspekte. 
 
Das bayernweite Präventionskonzept des 
Bayerischen Landeskriminalamts „DEIN 
Smartphone – DEINE Entscheidung“ hat 
den sicheren Umgang mit dem Handy zum 
Ziel. Die Präventionskampagne soll Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch Eltern und 
Lehrkräfte über die Gefahren und mög-
lichen Folgen im Zusammenhang mit der 
Nutzung von Smartphones umfassend in-
formieren und im Umgang mit dem eigenen 
Handy sensibilisieren. Im Einzelnen siehe: 
https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-
und-vorbeugen/ kinder-und-jugend.
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C. Fazit 

Kinder und Jugendliche wollen in allen sie unmit-
telbar oder mittelbar betreffenden Bereichen 
mitbestimmen und Verantwortung überneh-
men. Sie wollen ihre Anliegen und Sichtweisen 
einbringen und umsetzen, ihr soziales Umfeld, 
aber auch das gesellschaftliche Miteinander 
mitgestalten. Durch gelebte Partizipation, die 
die altersgerechte und entwicklungsangemes-
sene Eigenverantwortung einbezieht, werden 
insgesamt ihre Rechte im Sinne der UN-KRK 
nachhaltig gestärkt. Durch aktive Partizipation 
können sie frühzeitig lernen, wie wichtig der 
Einsatz für die eigenen Interessen ist und wie 
diese mit anderen Interessen in Einklang ge-
bracht werden müssen. Aber auch Kommunen, 
Staat und Gesellschaft, das gesamte Gemeinwe-
sen profitieren in vielfacher Weise davon, wenn 
Kinder und Jugendliche von Anfang an ihr Recht 
auf Partizipation kennenlernen, ausüben und 
sich bei den sie betreffenden Fragen und Ent-
scheidungen aktiv als Expertinnen und Exper-
ten in eigener Sache einbringen können. Dazu 
gehört, sie aktiv entsprechend ihrem Alter und 
Entwicklungsstand verantwortlich in die Gestal-
tung des Zusammenlebens einzubeziehen. Die 
Bayerische Staatsregierung begrüßt deshalb die 
zahlreichen bereits vorhandenen Möglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche hierzu.

Es ist allerdings auch ein zentrales Anliegen der 
Bayerischen Staatsregierung, Partizipation von 
allen Kindern und Jugendlichen in allen sie be-
treffenden Lebensbereichen weiter zu stärken 
und dadurch auch ihre Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung für sich, für andere 
und für die gesamte Gesellschaft zu fördern. 
Alle Bereiche, Institutionen und Akteure auf 
allen Ebenen sind gefordert, Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in den jeweiligen Le-

bens- und Entscheidungsbereichen zielgruppen-
orientiert und inklusiv umzusetzen, zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Die Umsetzung und 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Partizi-
pationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
sind bereichs- und zuständigkeitsübergreifende 
Daueraufgaben. Ganz maßgeblich sind in die-
sem Prozess die Kinder und Jugendlichen selbst 
einzubeziehen und zu beteiligen. Der unmittel-
bare Austausch und Dialog zwischen Kindern 
und Jugendlichen und Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträgern haben sich hier sehr 
bewährt. 

Neben der fortlaufenden Überprüfung gesetz-
licher Rahmenbedingungen kommt es vor allem 
auf die tatsächliche Umsetzung in den Einrich-
tungen und Strukturen vor Ort an. Dabei ist 
besonders darauf zu achten, dass für alle Kinder 
und Jugendlichen, unabhängig von individuellen 
Beeinträchtigungen, von Migrationshintergrund 
oder erhöhten Förderbedarfen ausreichende 
Partizipationsmöglichkeiten sowie konkrete Mit-
gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Auch die 
vielen positiven wie negativen Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 
bei der kind- und jugendgerechten Weiterent-
wicklung zu berücksichtigen. 

Von zentraler Bedeutung sind insgesamt auf 
allen Ebenen und in den unterschiedlichen Le-
bens- und Entscheidungsbereichen die Etablie-
rung und Weiterentwicklung einer Partizipati-
onskultur mit einer wertschätzenden positiven 
Grundhaltung hierzu. Hierzu ist v. a. auch das 
Bewusstsein der Bedeutung von Partizipation zu 
schärfen sowie das Wissen in Bezug auf kon-
krete kind- und jugendgerechte Umsetzungs-
möglichkeiten weiter zu stärken. Eine konti-

medienschutz – mit zusätzlichen Projektmitteln 
im Rahmen des „Konzept zur außerschulischen 
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in 
der Corona-Pandemie“ ausgestattet.

Die Pandemie-verstärkte Nutzung digitaler 
Geräte durch immer jüngere Kinder erfordert 
auch Neuüberlegungen bezüglich medienpäda-
gogischer Ansätze. Beispielsweise arbeitet das 
StMD an Lösungen, um Kinder dort „abzuholen“, 
wo sie sind: Durch die „Sicher-im-Netz“-App 
sollen schon Dritt- und Viertklässlerinnen und 
-klässler Hilfestellung erhalten, sicher mit dem 
Smartphone umzugehen. Gleichzeit beschränkt 
sich die digitale Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen nicht mehr nur auf die Nutzung und 
souveräne Beherrschung von digitalen Anwen-
dungen: Programmierung wird mittlerweile als 
Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts angesehen, 
so dass in Zukunft Programmieren eine Form 
der digitalen Partizipation darstellen wird. Das 
StMD hat daher mit der Initiative BayCode ein 
bayernweites Workshop-Programm initiiert, um 
Jugendliche an das „Coden“ heranzuführen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass die Digitalisierung viele neue Anforde-
rungen und Fragen aufwirft und damit einen 
hohen Weiterentwicklungsbedarf im  gesamten 
Bildungsbereich auslöst. Aufbauend auf den 
bereits bestehenden Strukturen und Angeboten 
gilt es, diese an die Bedürfnisse und Heraus-
forderungen stetig anzupassen. Bei der Wei-
terentwicklung von Angeboten und Strukturen 
sind, wie im Kinder- und Jugendprogramm der 
Bayerischen Staatsregierung bereits betont, vor 
allem die Sichtweisen und Belange von Kindern 
und Jugendlichen stets zu berücksichtigen. 

Die derzeit in der Konzeptionsphase befindliche 
landesweite Partizipationswebsite wird auch für 
diesen Bereich die Vernetzung und Bündelung 
der unterschiedlichen Angebote und Koopera-
tionspartner auf Landesebene fördern, siehe 
dazu auch Ziffern B. VI. 5. und C.).
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bensbereichen einzubringen und auch eigene 
Gestaltungsfreiräume zu nutzen. Dabei sollen 
u. a. auch besonders gelungene Partizipations-
formate in den Kommunen vorgestellt wer-
den, die zur Nachahmung anregen sollen, und 
insgesamt soll ein gesamtgesellschaftliches 
Bewusstsein für die Bedeutung der Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen gefördert 
werden.

 → Jährliche landesweite Kinder- und Jugend-
konferenz als unmittelbares Austauschfor-
mat sowie Jugendpolitiktage
Als unmittelbares Austauschformat mit der 
Landespolitik wird die Durchführung einer 
jährlichen landesweiten Kinder- und Jugend-
konferenz etabliert, die in bewährter Form 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Kinder und Jugendlichen aus den unter-
schiedlichen Bereichen vorbereitet und durch-
geführt wird (im Einzelnen siehe dazu Ziffer 
B. VI. 5.). Darüber hinaus ist im Rahmen des 
Aktionsplans „Jugend“ die Durchführung von 
Jugendpolitiktagen geplant (im Einzelnen siehe 
Ziffer B. VI. 5.). Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang auch die Einbindung der Verantwort-
lichen auf kommunaler Ebene.

 → Aktionsplan „Jugend“
Im Aktionsplan „Jugend“ sind zahlreiche 
Maßnahmen enthalten, die zur Stärkung der 
Jugendbeteiligung gemeinsam von StMAS und 
BJR initiiert und mit Förderung des StMAS 
umgesetzt werden (im Einzelnen dazu siehe 
Ziffer B. VI. 5., z. B.: Umsetzung der Ergeb-
nisse aus dem Digitalen Hackathon #ideenfür-
diejugend, der mit 1 Mio. € Jugendbudget aus-
gestattet ist, Umsetzung bzw. Fortführung der 
Maßnahmen „#JugendMITWirkung“, „Digitale 
Streetworker“, Bayerischer Jugendpolitiktage, 
des StMAS-Besuchsprogramms für außer-
schulische Gruppen sowie des Bayerischen 
Jahres der Jugend 2022 etc.).

 → Stärkung der Vertretungsstrukturen von 
Kindern und Jugendlichen auf Landesebene
Aufbauend auf den bereits vorhandenen un-
mittelbaren Vertretungsstrukturen der Kin-
der und Jugendlichen auf Landesebene sollen 
Strukturen überprüft und weiterentwickelt 
werden. Eine starke Interessenvertretung für 
alle Kinder und Jugendlichen wird durch den 
BJR bereits sichergestellt. Darüber hinaus gibt 
es bereits weitere bewährte Strukturen auf 
Landesebene, bei denen Kinder und Jugend-
liche unmittelbar die Anliegen von jungen 
Menschen zur Geltung bringen (z. B. Lan-
desschülerrat für die Schülerinnen und Schü-
ler sowie Landesheimrat für die Anliegen 
der Kinder und Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen). Anlässlich der Planung und 
Umsetzung der landesweiten Kinder- und 
Jugendkonferenz am 30. April 2021 wurden 
über die LAG Jugendsozialarbeit ferner junge 
Menschen auf Landesebene als Vertreterinnen 
und Vertreter aus dem Bereich Jugendsozial-
arbeit ausgewählt (darunter auch eine Vertre-
tung aus dem Bereich der Jugendmigrations-
dienste). Ferner erfolgte auch eine Auswahl 
von Kindern aus dem Bereich Kindertagesein-
richtungen sowie der Horte. Diese Strukturen 
gilt es weiterzuentwickeln. Anzustreben ist 
in diesem Zusammenhang insbesondere eine 
Stärkung der strukturellen Vertretung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. In 
diesem Zusammenhang wird angestrebt, das 
Konzept des LHR Bayern auch auf die Kinder 
und Jugendlichen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe zu erweitern (im Einzelnen siehe 
Ziffer B. I. 3.). Die landesweite Kinder- und 
Jugendkonferenz hat auch gezeigt, dass Struk-
turen teilweise nicht bekannt sind und diese 
noch besser kommuniziert werden müssen. 
Hierzu soll auch die oben genannte landeswei-
te Partizipationswebsite beitragen. 

nuierliche Sensibilisierung, Unterstützung und 
Qualifizierung von Eltern, Lehrkräften, Fachkräf-
ten und weiteren Entscheidungsträgern ist dabei 
essenziell. Die Umsetzung einer entsprechenden 
Partizipationskultur ist vor allem auch als Füh-
rungsaufgabe und kontinuierlicher Prozess der 
Organisations- und Teamentwicklung zu sehen, 
wobei neben der Verbindlichkeit auch Klarheit 
und Transparenz über die jeweilige Rolle und die 
damit verbundenen Einflussmöglichkeiten und 
Entscheidungsspielräume in den unterschied-
lichen Bereichen (z. B. innerhalb einer Einrich-
tung) zu schaffen sind. Damit Partizipation auf 
allen Ebenen gelingen kann, ist beispielsweise 
die Einrichtung gefordert, diesen Prozess zu 
einem wichtigen Thema zu machen, den Ver-
änderungsprozess zu moderieren und auch den 
strukturellen Rahmen für reflexive Teampro-
zesse zu schaffen.

Gerade in Zeiten der besonderen Herausforde-
rung durch die Corona-Pandemie zeigt sich, wie 
wichtig der virtuelle Lebensraum ist und welche 
Bedeutung die Weiterentwicklung von Angebo-
ten und Möglichkeiten zur Partizipation gerade 
auch in diesem Bereich hat. Besondere Heraus-
forderung in diesem Zusammenhang ist, digitale 
Bildung in allen Handlungsfeldern weiter zu stär-
ken und allen Kindern und Jugendlichen digitale 
Teilhabe zu ermöglichen.

Mit dem Gesamtkonzept sollen zur Stärkung 
und Weiterentwicklung der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen weitere Impulse ge-
geben werden. In einem ersten Schritt werden 
hierfür auf der Landesebene wichtige Erkennt-
nisse aus der Kinder- und Jugendkonferenz 
vom 30. April 2021 (siehe dazu Ziffer B. VI. 5.) 
aufgegriffen. Die Umsetzung und Weiterent-
wicklung soll prozesshaft als Daueraufgabe 
unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen 
erfolgen. Das stärkt insbesondere gegenseitiges 
Verständnis sowie Demokratiefestigkeit. 

Zusammenfassung der maßgeblichen Impulse 
zur Stärkung, die seitens der Bayerischen 
Staatsregierung aktuell umgesetzt werden: 
Gelebte Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen ist insgesamt als Schlüsselkompetenz für 
gelingende Aneignungs- und inklusive Bildungs-
prozesse und insbesondere für ihre Demokra-
tiebildung zu sehen. In allen für Kinder und 
Jugendliche relevanten Lebens- und Entschei-
dungsbereichen (von der Familie, über Kita, 
Schule über den gesamten Freizeitbereich etc.) 
ist deshalb das Bewusstsein über die Bedeutung 
von Partizipation weiter zu schärfen, eine posi-
tive Grundeinstellung zu fördern, Anliegen, Mei-
nungen und Rückmeldungen von Kindern und 
Jugendlichen ernst zu nehmen und bei Entschei-
dungen zu berücksichtigen sowie das Wissen in 
Bezug auf konkrete Umsetzungsmöglichkeiten 
weiter zu stärken. Auf Landesebene sollen dazu 
vor allem das gesamtgesellschaftliche Bewusst-
sein weiter geschärft, der strukturelle Austausch 
mit der jungen Generation verankert und Struk-
turen auf Landesebene weiter vernetzt  werden. 
Darüber hinaus sollen aber auch weitere Hilfe-
stellungen für die Praxis vor Ort gegeben wer-
den (insbesondere durch Etablierung nachhal-
tiger Austauschformate auf Landesebene sowie 
Unterstützung entsprechender Formate auf 
kommunaler Ebene).

In diesem Zusammenhang befinden sich 
 insbesondere folgende Maßnahmen in der 
 Umsetzung:

 → Partizipationswebsite der Staatsregierung: 
www.partizipation.bayern.de 
Eine landesweite, bereichsübergreifende Par-
tizipationswebsite der Bayerischen Staatsre-
gierung (im Einzelnen siehe Ziffer B. VI. 5.) soll 
rund um das Thema Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen sensibilisieren, informieren 
und vor allem Kinder und Jugendliche motivie-
ren, sich aktiv in ihren unterschiedlichen Le-
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 → Umsetzung, Stärkung und Weiterent-
wicklung der Partizipation von Kindern  
und Jugendlichen als  ressortübergrei fende 
Querschnitts- und Daueraufgabe  unter 
 unmittelbarer Einbindung der jungen 
 Generation
Die Umsetzung, Stärkung und Weiterentwick-
lung der Partizipation betrifft alle Lebens-
bereiche von Kindern und Jugendlichen, sie 
ist deshalb eine ressortübergreifende Quer-
schnitts- und Daueraufgabe. Deshalb soll die 
„AG Partizipation“, die zur Erarbeitung des 
bereichs übergreifenden Gesamtkonzepts 
zur Stärkung der Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen eingesetzt wurde, zunächst 
fortgeführt werden. Unter Einbindung der 
Vertreterinnen und Vertreter der Kinder und 
Jugendlichen soll sie insbesondere weitere 
landesweite Impulse zur Umsetzung, Stärkung 
und Weiterentwicklung der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in Bayern ausloten. 

Abschließend ist zu betonen, dass die Stär-
kung der Partizipation einschließlich Verant-
wortungsübernahme in besonderem Maße 
geeignet ist, alle Kinder und Jugendliche 
nachhaltig in die Gesellschaftsstruktur zu inte-
grieren und ein gesellschaftliches und soziales 
Umfeld zu schaffen, in dem demokratische 
Werte gelebt werden. Dies schafft eine inklusi-
ve Gesellschaft, an der Kinder und Jugendliche 
unabhängig von ihrer Herkunft teilhaben kön-
nen. Dies erfordert auf allen Ebenen Vertrauen 
in die eigenständige Handlungsfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen und die Bereitschaft, 
ihnen mit Selbstverständlichkeit Bereiche der 
Eigenverantwortung altersangemessen zu 
überlassen, die sie nach ihren Vorstellungen 
gestalten können. Partizipation gelingt nur 
auf der Basis vertrauensvoller Beziehungen 
und kindgerechter Interaktionen, in denen 
Erwachsene Kinder und Jugendliche und ihre 
Äußerungen ernst nehmen, ihnen Verantwor-
tung für sich und andere übertragen, hohes 
Vertrauen in ihre Partizipationskompetenz und 
Lernfähigkeit setzen und Entscheidungspro-

zesse flexibel und ergebnisoffen planen und 
realisieren. 

Die Potenziale der jungen Menschen gilt es 
wahrzunehmen und zu fördern. Sie sind der 
entscheidende Nachhaltigkeitsfaktor un-
serer Gesellschaft. Die Begleitung und Unter-
stützung der Umsetzung sowie die weitere 
Stärkung der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen und die bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung von Partizipationskonzepten sind 
der Bayerischen Staatsregierung deshalb ein 
ganz besonderes Anliegen und eine gesamt-
gesellschaftliche Daueraufgabe, die auf den 
vorhandenen Strukturen und Angeboten unter 
Einbindung der Kinder und Jugendlichen erfol-
gen soll. 
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